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HINWEISE FÜR DEN LESER

Die Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung sind wie folgt gekennzeichnet:

Ordentliche Tagungen

Bis zur dreißigsten ordentlichen Tagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die lau-
fende Nummer der Resolution und eine in Klammern gesetzte römische Zahl für die laufende Nummer der Tagung gekennzeichnet (z.B.:
Resolution 3363 (XXX)). Wurden mehrere Resolutionen unter derselben Nummer verabschiedet, so wurde jede von ihnen durch einen auf
die arabische Zahl folgenden Großbuchstaben gekennzeichnet (z.B.: Resolution 3367 A (XXX), Resolutionen 3411 A und B (XXX),
Resolutionen 3419 A bis D (XXX)). Beschlüsse wurden nicht nummeriert.

Als Teil des neuen Systems für die Kennzeichnung der Dokumente der Generalversammlung werden die Resolutionen und
Beschlüsse seit der einunddreißigsten Tagung durch eine arabische Zahl für die laufende Nummer der Tagung und eine weitere, durch
einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.:
Resolution 31/1, Beschluss 31/301). Werden mehrere Resolutionen oder Beschlüsse unter derselben laufenden Nummer verabschiedet, so
wird jede(r) durch einen an diese anschließenden Großbuchstaben gekennzeichnet (z.B.: Resolution 31/16 A, Resolutionen 31/6 A und B,
Beschlüsse 31/406 A bis E).

Sondertagungen

Bis zur siebenten Sondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die laufende Num-
mer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern der Buchstabe "S" und eine römische Zahl für die laufende Nummer der Tagung
folgten (z.B.: Resolution 3362 (S-VII)). Beschlüsse wurden nicht nummeriert.

Seit der achten Sondertagung werden die Resolutionen und Beschlüsse durch den Buchstaben "S" und eine arabische Zahl für die lau-
fende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer der Resolu-
tion innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution S-8/1, Beschluss S-8/11).

Notstandssondertagungen

Bis zur fünften Notstandssondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die laufende
Nummer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern die Buchstaben "ES" und eine römische Zahl für die laufende Nummer der
Tagung folgten (z.B.: Resolution 2252 (ES-V)). Beschlüsse wurden nicht numeriert.

Seit der sechsten Notstandssondertagung werden Resolutionen und Beschlüsse durch die Buchstaben "ES" und eine arabische Zahl
für die laufende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer
der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution ES-6/1, Beschluss ES-6/11).

In jeder der obengenannten Serien erfolgt die Nummerierung jeweils in der Reihenfolge der Verabschiedung.

*

*      *

Der vorliegende Band enthält die Resolutionen und Beschlüsse, die von der Generalversammlung in der Zeit vom 24. Dezember 2005
bis 11. September 2006 verabschiedet wurden. Die von der Versammlung in der Zeit vom 13. September bis 23. Dezember 2005 verab-
schiedeten Resolutionen finden sich in Band I. Band II enthält die von der Versammlung in diesem Zeitraum verabschiedeten Beschlüsse.

*

*      *
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Auf Grund der Resolution 3355 (XXIX) der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974 werden seit dem 1. Juli 1975 ausgewählte
Dokumente der Vereinten Nationen ins Deutsche übersetzt und bei Quellenangaben auch in Deutsch zitiert. Nicht in Deutsch verfügbare
Dokumente werden zur Vereinfachung von Recherchen und Bestellungen in Englisch zitiert. Handelt es sich um Übereinkommen, wird
zusätzlich auch auf die amtlichen Fassungen in den Gesetzblättern der deutschsprachigen Staaten hingewiesen.
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RESOLUTION 60/251

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 15. März 2006, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen und
4 Gegenstimmen bei 3 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.48, vorgelegt vom Präsidenten der
Generalversammlung.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Ri-
ca, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch Arabische Dscha-
mahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Si-
erra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Belarus, Iran (Islamische Republik), Venezuela (Bolivarische Republik).

60/251. Menschenrechtsrat

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze,
die unter anderem darin bestehen, freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den
Nationen zu entwickeln und eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um interna-
tionale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer Art zu lösen und die
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle zu fördern und zu festigen,

sowie in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1 sowie der Erklärung
und des Aktionsprogamms von Wien2 und unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte3, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte3 und die anderen Menschenrechtsübereinkünfte,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gültig, unteilbar und miteinander ver-
knüpft sind und einander bedingen und gegenseitig verstärken und dass alle Menschenrechte in
fairer und gleicher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandelt werden müssen,

sowie bekräftigend, dass zwar die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderheiten und
unterschiedlicher historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behalten
ist, dass aber alle Staaten die Pflicht haben, ungeachtet ihres jeweiligen politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Systems, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen,

betonend, dass es im Einklang mit der Charta Aufgabe aller Staaten ist, die Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand, zu achten,

1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
2 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
3 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1973 II S. 1553; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1570; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl.
Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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anerkennend, dass Frieden und Sicherheit, Entwicklung und die Menschenrechte die Säulen
des Systems der Vereinten Nationen und die Grundlagen der kollektiven Sicherheit und des All-
gemeinwohls sind und dass Entwicklung, Frieden und Sicherheit sowie die Menschenrechte mit-
einander verflochten sind und einander gegenseitig verstärken,

erklärend, dass alle Staaten weitere internationale Anstrengungen zur Förderung des Dialogs
und zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den Zivilisationen, Kulturen und Religionen
unternehmen müssen, und betonend, dass den Staaten, den Regionalorganisationen, nichtstaat-
lichen Organisationen, religiösen Organisationen und den Medien eine wichtige Rolle bei der
Förderung der Toleranz sowie der Achtung und der Freiheit der Religion und der Weltanschau-
ung zukommt,

in Anerkennung der von der Menschenrechtskommission geleisteten Arbeit sowie der Not-
wendigkeit, das von ihr Erreichte zu bewahren, darauf aufzubauen und ihre Schwächen zu be-
seitigen,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Universalität, Objektivität und Nichtselektivität der Be-
handlung von Menschenrechtsfragen sicherzustellen und dem Messen mit zweierlei Maß und
der Politisierung ein Ende zu setzen,

sowie anerkennend, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte auf den Grund-
sätzen der Zusammenarbeit und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet sein sollen,
die Mitgliedstaaten verstärkt in die Lage zu versetzen, ihren Menschenrechtsverpflichtungen
zum Wohle aller Menschen nachzukommen, 

in der Erkenntnis, dass den nichtstaatlichen Organisationen auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene eine wichtige Rolle bei der Förderung und dem Schutz der Menschen-
rechte zukommt,

in Bekräftigung der Entschlossenheit, das Instrumentarium der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Menschenrechte zu stärken, um die effektive Ausübung aller Menschenrechte, der
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des
Rechts auf Entwicklung, durch alle Menschen zu gewährleisten, und zu diesem Zweck einen
Menschenrechtsrat einzurichten,

1. beschließt, als Ersatz für die Menschenrechtskommission den Menschenrechtsrat als
ein Nebenorgan der Generalversammlung mit Sitz in Genf einzurichten; die Versammlung wird
den Status des Rates binnen fünf Jahren überprüfen;

2. beschließt außerdem, dass der Rat für die Förderung der allgemeinen Achtung des
Schutzes aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne irgendeinen Unterschied und
auf faire und gleiche Weise, verantwortlich sein wird;

3. beschließt ferner, dass sich der Rat mit Situationen von Verletzungen der Menschen-
rechte, namentlich groben und systematischen Verletzungen, befassen und diesbezügliche Emp-
fehlungen abgeben sowie außerdem die wirksame Koordinierung und die durchgängige Inte-
gration von Menschenrechtsfragen in allen Bereichen des Systems der Vereinten Nationen för-
dern soll;

4. beschließt, dass die Tätigkeit des Rates von den Grundsätzen der Universalität, der Un-
parteilichkeit, der Objektivität und der Nichtselektivität, eines konstruktiven internationalen
Dialogs und der konstruktiven internationalen Zusammenarbeit geleitet sein soll, mit dem Ziel,
die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte, der bürgerlichen, politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, zu verstär-
ken;

5. beschließt außerdem, dass der Rat unter anderem den Auftrag haben wird,

a) die Menschenrechtsbildung und -erziehung sowie die Bereitstellung von Beratenden
Diensten, technischer Hilfe und Kapazitätsaufbau in Absprache mit den betreffenden Mitglied-
staaten und mit deren Zustimmung zu fördern;

b) als Forum für den Dialog über thematische Fragen zu allen Menschenrechten zu dienen;

c) der Generalversammlung Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Völkerrechts auf
dem Gebiet der Menschenrechte vorzulegen;
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d) die volle Einhaltung der von den Staaten eingegangenen Menschenrechtsverpflichtun-
gen und die Weiterverfolgung der auf den Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen festgelegten Ziele und Verpflichtungen in Bezug auf die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte zu fördern;

e) in einer Weise, die die Erfassung aller Staaten und ihre gleiche Behandlung gewähr-
leistet, eine auf objektiven und zuverlässigen Angaben beruhende universelle, regelmäßige
Überprüfung der Erfüllung der jedem Staat obliegenden und von ihm eingegangenen Verpflich-
tungen auf dem Gebiet der Menschenrechte durchzuführen; diese Überprüfung wird im Wege
eines kooperativen, auf einem interaktiven Dialog beruhenden Mechanismus mit voller Betei-
ligung des betreffenden Landes und unter Berücksichtigung seines Bedarfs an Kapazitätsaufbau
erfolgen; dieser Mechanismus wird die Tätigkeit der Vertragsorgane ergänzen und keine Dop-
pelarbeit leisten; der Rat wird innerhalb eines Jahres nach der Abhaltung seiner ersten Tagung
die Modalitäten und den erforderlichen Zeitrahmen für die universelle regelmäßige Überprüfung
festlegen;

f) mittels Dialog und Zusammenarbeit zur Verhütung von Menschenrechtsverletzungen
beizutragen und in Menschenrechts-Notlagen rasch zu reagieren;

g) die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Menschenrechtskommission in Bezug auf
die von der Generalversammlung in ihrer Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 festge-
legten Aufgaben des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
zu übernehmen;

h) auf dem Gebiet der Menschenrechte eng mit den Regierungen, den Regionalorganisa-
tionen, den nationalen Menschenrechtsinstitutionen und der Zivilgesellschaft zusammenzuar-
beiten;

i) Empfehlungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte abzugeben;

j) der Generalversammlung einen Jahresbericht vorzulegen;

6. beschließt ferner, dass der Rat alle Mandate, Mechanismen, Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten der Menschenrechtskommission übernehmen, sie überprüfen und erforderlichenfalls
verbessern und straffen wird, mit dem Ziel, ein System der besonderen Verfahren, der sachver-
ständigen Beratung und ein Beschwerdeverfahren aufrechtzuerhalten; der Rat wird diese Über-
prüfung innerhalb eines Jahres nach der Abhaltung seiner ersten Tagung abschließen;

7. beschließt, dass sich der Rat aus siebenundvierzig Mitgliedstaaten zusammensetzt, die
unmittelbar und einzeln in geheimer Abstimmung von der Mehrheit der Mitglieder der Gene-
ralversammlung gewählt werden; die Zusammensetzung beruht auf dem Grundsatz der ausge-
wogenen geografischen Verteilung, wobei sich die Sitze wie folgt auf die Regionalgruppen ver-
teilen: dreizehn für die Gruppe der afrikanischen Staaten, dreizehn für die Gruppe der asiatischen
Staaten, sechs für die Gruppe der osteuropäischen Staaten, acht für die Gruppe der lateiname-
rikanischen und karibischen Staaten und sieben für die Gruppe der westeuropäischen und ande-
ren Staaten; die Ratsmitglieder werden für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt und können
nach zwei aufeinander folgenden Amtszeiten nicht unmittelbar wiedergewählt werden;

8. beschließt außerdem, dass die Mitgliedschaft im Rat allen Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen offen steht; bei der Wahl der Mitglieder des Rates werden die Mitgliedstaaten den
Beitrag der Kandidaten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und die zu diesem
Zweck von ihnen eingegangenen freiwilligen Zusagen und Verpflichtungen berücksichtigen; die
Generalversammlung kann die Mitgliedschaftsrechte eines Mitglieds des Rates, das schwere und
systematische Menschenrechtsverletzungen begeht, mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Mitglieder aussetzen;

9. beschließt ferner, dass die in den Rat gewählten Mitglieder den höchsten Ansprüchen
auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte gerecht werden müssen,
dass sie mit dem Rat uneingeschränkt zusammenarbeiten werden und dass sie während ihrer Mit-
gliedschaft dem Verfahren der universellen regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden;

10. beschließt, dass der Rat während des gesamten Jahres regelmäßig zusammentritt und
in jedem Jahr mindestens drei Tagungen, darunter eine Haupttagung, mit einer Gesamtdauer von
mindestens zehn Wochen abhalten wird und bei Bedarf Sondertagungen abhalten kann, sofern
ein Mitglied des Rates mit Unterstützung eines Drittels der Ratsmitglieder dies beantragt;
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11. beschließt außerdem, dass der Rat die Bestimmungen der Geschäftsordnung für die
Ausschüsse der Generalversammlung anwenden wird, soweit diese anwendbar sind, es sei denn,
die Versammlung oder der Rat beschließt später etwas anderes, und beschließt außerdem, dass
Beobachter, darunter Staaten, die nicht Ratsmitglied sind, die Sonderorganisationen, sonstige
zwischenstaatliche Organisationen und nationale Menschenrechtsinstitutionen sowie nichtstaat-
liche Organisationen, auf der Grundlage der von der Menschenrechtskommission befolgten Re-
gelungen, namentlich der Resolution 1996/31 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1996,
und Verfahrensweisen an der Arbeit des Rates mitwirken und von diesem konsultiert werden
können, wobei zu gewährleisten ist, dass sie einen möglichst wirksamen Beitrag leisten können;

12. beschließt ferner, dass die Arbeitsmethoden des Rates transparent, fair und unparteilich
sein und einen echten Dialog ermöglichen sollen, dass sie ergebnisorientiert sein und anschlie-
ßende Erörterungen über die Weiterverfolgung und Umsetzung von Empfehlungen sowie ein
sachbezogenes Zusammenwirken mit den besonderen Verfahren und Mechanismen ermögli-
chen sollen;

13. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat, die Menschenrechtskommission zu ersu-
chen, ihre Tätigkeit auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung abzuschließen, und ihr Mandat mit
Wirkung vom 16. Juni 2006 zu beenden;

14. beschließt, die neuen Mitglieder des Rates zu wählen, deren Mandate gestaffelt sein
werden; diese Entscheidung wird für die erste Wahl durch das Los getroffen, wobei die ausge-
wogene geografische Verteilung zu berücksichtigen ist;

15. beschließt außerdem, dass die Wahl der ersten Mitglieder des Rates am 9. Mai 2006
stattfindet und dass der Rat am 19. Juni 2006 zu seiner ersten Sitzung zusammentreten wird;

16. beschließt ferner, dass der Rat seine Tätigkeit und seine Funktionsweise fünf Jahre nach
seiner Einrichtung überprüfen und der Generalversammlung Bericht erstatten wird.

RESOLUTION 60/252

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 27. März 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/60/L.50 und Add.1, eingebracht von: Belarus, China, Kanada, Norwegen, Schweiz, Südafrika (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind), Tunesien, Türkei.

60/252. Weltgipfel über die Informationsgesellschaft

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/183 vom 21. Dezember 2001, 57/238 vom 20. De-
zember 2002, 57/270 B vom 23. Juni 2003 und 59/220 vom 22. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf die Grundsatzerklärung und den Aktionsplan, die während der er-
sten Phase des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003
in Genf verabschiedet4 und von der Generalversammlung gebilligt wurden5,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20056,

anerkennend, dass die Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels ein
fester Bestandteil der integrierten Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusam-
menhängenden Gebieten sein und zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, beitragen soll, ohne die Schaffung
neuer operativer Organe zu erfordern,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit, die digitale Spaltung zu überwinden und die
Entwicklungsländer, einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenentwick-
lungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer, sowie die Transformationsländer dabei zu un-

4 Siehe A/C.2/59/3, Anlage. Deutsche Übersetzung: http://www.un.org/Depts/german/conf/ wsis_03_geneva_
doc4d.pdf (Grundsatzerklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc5d.pdf (Ak-
tionsplan).
5 Siehe Resolution 59/220.
6 Siehe Resolution 60/1.
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terstützen, vollen Nutzen aus dem Potenzial der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien zu ziehen,

in Bekräftigung des Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologien als wir-
kungsvolle Instrumente zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung und als Beitrag zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele,

betonend, wie wichtig der Beitrag des Gipfels zum Aufbau einer Informationsgesellschaft
ist, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, die niemanden ausschließt und auf die Entwicklung
ausgerichtet ist, um die digitalen Chancen für alle Menschen zu erhöhen und so zur Überwindung
der digitalen Spaltung beizutragen,

in dankbarer Anerkennung der von der Internationalen Fernmeldeunion bei der Organisation
der beiden Phasen des Gipfels übernommenen Rolle,

1. dankt der Regierung Tunesiens für die Ausrichtung der zweiten Phase des Weltgipfels
über die Informationsgesellschaft vom 16. bis 18. November 2005 in Tunis;

2. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts
des Generalsekretärs der Internationalen Fernmeldeunion über die zweite Phase des Gipfels7;

3. billigt die Verpflichtungserklärung von Tunis und die Tunis-Agenda für die Informa-
tionsgesellschaft, die während der zweiten Phase des Gipfels verabschiedet wurden7;

4. begrüßt den Beitrag der Mitgliedstaaten, der zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen sowie anderer zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, der Zivilgesellschaft
und des Privatsektors zum Erfolg der Tunis-Phase des Gipfels;

5. begrüßt außerdem, dass die Ergebnisse der Genfer Phase und der Tunis-Phase des Gip-
fels stark auf die Entwicklung ausgerichtet sind, und fordert nachdrücklich ihre vollinhaltliche
Umsetzung;

6. begrüßt ferner die auf dem Gipfel erzielten Fortschritte in Richtung auf einen Ansatz,
der die Vielzahl der Interessenträger in den Aufbau einer Informationsgesellschaft einbezieht,
bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, die niemanden ausschließt und auf die Entwicklung
ausgerichtet ist, und ist sich dessen bewusst, dass die Regierungen in diesem Prozess eine wich-
tige Rolle übernehmen könnten;

7. begrüßt den in Genf eingerichteten Fonds für digitale Solidarität, der als innovativer
freiwilliger Finanzmechanismus allen Interessenträgern offen steht und das Ziel verfolgt, die di-
gitale Spaltung in digitale Chancen für die Entwicklungsländer umzuwandeln, indem er sich vor
allem auf den konkreten und dringenden Bedarf auf lokaler Ebene konzentriert und sich um neue
freiwillige Quellen für eine "Solidaritäts"-Finanzierung bemüht;

8. erklärt erneut, dass der durch den Generalsekretär einzuleitende Prozess zur Verstär-
kung der Zusammenarbeit alle zuständigen Organisationen und alle Interessenträger in ihrer je-
weiligen Rolle einbeziehen wird, wie in Ziffer 71 der Tunis-Agenda dargelegt; 

9. bittet den Generalsekretär, im Einklang mit den während der Tunis-Phase des Gipfels
getroffenen Beschlüssen in einem offenen und inklusiven Verfahren ein neues Forum für den
Politikdialog zwischen der Vielzahl der Interessenträger, das sogenannte Forum für Internet-
Verwaltung, einzuberufen; 

10. begrüßt es, dass der Gipfel, wie aus der Tunis-Agenda hervorgeht, der Umsetzung auf
internationaler Ebene unter Einbeziehung der Vielzahl der Interessenträger, die unter Berück-
sichtigung der Themen und Handlungsschwerpunkte des Genfer Aktionsplans4 organisiert und
gegebenenfalls von Organisationen der Vereinten Nationen moderiert oder erleichtert werden
sollte, große Bedeutung beigemessen hat;

11. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen und andere
zwischenstaatliche Organisationen sowie nichtstaatliche Organisationen, die Zivilgesellschaft
und den Privatsektor nachdrücklich auf, aktiv zur Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergeb-

7 Siehe A/60/687.
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nisse der Genfer Phase und der Tunis-Phase des Gipfels beizutragen, unter anderem nach Bedarf
durch die Einleitung von Maßnahmen;

12. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die systemweite Weiterverfolgung der in Genf
und Tunis erzielten Ergebnisse des Gipfels zu überwachen, und ersucht den Rat zu diesem
Zweck, auf seiner Arbeitstagung 2006 das Mandat, die Tagesordnung und die Zusammenset-
zung der Kommission für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung zu über-
prüfen und dabei eine Stärkung der Kommission unter Berücksichtigung des Multi-Interessen-
träger-Ansatzes zu erwägen;

13. beschließt, den 17. Mai zum jährlich zu begehenden Welttag der Informationsgesell-
schaft zu erklären, um dazu beizutragen, die Öffentlichkeit stärker für die Chancen, die die Nut-
zung des Internet und anderer Informations- und Kommunikationstechnologien den Gesell-
schaften und Volkswirtschaften bietet, sowie für Wege zur Überwindung der digitalen Spaltung
zu sensibilisieren;

14. beschließt außerdem, im Jahr 2015 eine umfassende Überprüfung der Umsetzung der
Ergebnisse des Gipfels durchzuführen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung spätestens im Juni 2006 über
den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die Modalitäten der interinstitutionellen Ko-
ordinierung der Umsetzung der Ergebnisse des Gipfels vorzulegen, der Empfehlungen für den
Weiterverfolgungsprozess enthält und auf der Arbeitstagung des Rates behandelt werden soll.

RESOLUTION 60/253

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 2. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/60/L.53 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Benin,
Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island,
Italien, Japan, Jemen, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger, Österreich, Pakistan, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

60/253. Unterstützung der Bemühungen der Regierungen um die Förderung und Konso-
lidierung neuer oder wiederhergestellter Demokratien durch das System der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

eingedenk der unauflöslichen Verbindungen, die zwischen den in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte8 verankerten Grundsätzen und den Grundlagen jeder demokratischen Ge-
sellschaft bestehen, 

in der Erkenntnis, dass die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie mit-
einander verknüpft sind und sich gegenseitig verstärken und dass sie zu den universellen und
unteilbaren grundlegenden Werten und Prinzipien der Vereinten Nationen gehören, 

unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von den Staats- und Regierungschefs verab-
schiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen9, insbesondere die Ziffern 6 und 24,
sowie auf das Ergebnis des Weltgipfels 200510,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/30 vom 7. Dezember 1994, 50/133 vom
20. Dezember 1995, 51/31 vom 6. Dezember 1996, 52/18 vom 21. November 1997, 53/31 vom
23. November 1998, 54/36 vom 29. November 1999, 55/43 vom 27. November 2000, 56/96 vom
14. Dezember 2001, 56/269 vom 27. März 2002, 58/13 vom 17. November 2003 und 58/281
vom 9. Februar 2004, 

8 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ ar217a3.html. 
9 Siehe Resolution 55/2.
10 Siehe Resolution 60/1. 
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ferner unter Hinweis auf die Erklärungen und Aktionspläne, die auf den fünf internationalen
Konferenzen der neuen oder wiederhergestellten Demokratien 1988 in Manila, 1994 in Mana-
gua, 1997 in Bukarest, 2000 in Cotonou und 2003 in Ulaanbaatar verabschiedet wurden,

unter Hinweis darauf, dass sich die fünfte Internationale Konferenz der neuen oder wieder-
hergestellten Demokratien, die vom 10. bis 12. September 2003 in Ulaanbaatar stattfand, vor al-
lem mit Demokratie, guter Staatsführung und der Zivilgesellschaft befasste,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen des von der Interparlamentarischen Union und dem
Parlament der Mongolei anlässlich der fünften Internationalen Konferenz veranstalteten Parla-
mentarierforums sowie von den Folgetätigkeiten, die die Interparlamentarische Union auf dem
Gebiet der Stärkung der parlamentarischen Demokratie durchführt,

betonend, dass Demokratie, Entwicklung und die Achtung vor allen Menschenrechten und
Grundfreiheiten einander bedingen und sich gegenseitig stärken,

bekräftigend, dass die Demokratie ein universaler Wert ist, der auf dem frei bekundeten Wil-
len der Menschen, ihr politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System selbst zu be-
stimmen, sowie auf ihrer uneingeschränkten Teilhabe in allen Aspekten ihres Lebens beruht,

sowie bekräftigend, dass Demokratien zwar gemeinsame Merkmale aufweisen, es jedoch
kein einheitliches Demokratiemodell gibt und dass Demokratie nicht einem Land oder einer Re-
gion gehört, und ferner bekräftigend, dass die Souveränität und das Recht auf Selbstbestimmung
gebührend geachtet werden müssen,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit auf der internationalen Bühne voll-
ziehen, sowie des Strebens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der Förderung und
der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller sowie auf anderen wichtigen Grund-
sätzen wie der Achtung der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker,
auf Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Entwick-
lung, Verbesserung des Lebensstandards und Solidarität,

eingedenk dessen, dass die Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Unterstützung der von
den Regierungen zur Förderung und Konsolidierung der Demokratie unternommenen Anstren-
gungen im Einklang mit der Charta und ausschließlich auf ausdrückliches Ersuchen der betref-
fenden Mitgliedstaaten durchgeführt werden,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den 2004 und 2005 veranstalteten Seminaren, Ar-
beitstagungen und Konferenzen über Demokratisierung und gute Staatsführung, namentlich von
denjenigen, die unter der Schirmherrschaft der Internationalen Konferenz der neuen oder wie-
derhergestellten Demokratien abgehalten wurden, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die die Mitgliedstaaten in der Aussprache über
diesen Gegenstand auf ihrer achtundfünfzigsten bis sechzigsten Tagung zum Ausdruck brachten, 

feststellend, dass zahlreiche Gesellschaften in jüngster Zeit beträchtliche Anstrengungen un-
ternommen haben, um durch Demokratisierung, gute Staatsführung und die Reform ihrer Volks-
wirtschaften ihre sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, und dass diese
Bestrebungen die Unterstützung und Anerkennung der internationalen Gemeinschaft verdienen,

mit Befriedigung feststellend, dass die sechste Internationale Konferenz der neuen oder wie-
derhergestellten Demokratien vom 30. Oktober bis 1. November 2006 in Doha stattfinden wird, 

betonend, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen,
die Sonderorganisationen und andere zwischenstaatliche Organisationen die Abhaltung der
sechsten Internationalen Konferenz unterstützen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs11,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs11 und bittet die Mit-
gliedstaaten, die darin enthaltenen Vorschläge zu prüfen;

11 A/60/556.
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2. bittet die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, andere zwischenstaatliche Organisationen, die nationalen Parlamente, auch in Zusam-
menarbeit mit der Interparlamentarischen Union und anderen parlamentarischen Organisatio-
nen, und die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv zur Weiterverfolgung der fünften Interna-
tionalen Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien beizutragen und zusätzli-
che Anstrengungen zu unternehmen, um mögliche Schritte zur Unterstützung der Bemühungen
der Regierungen um die Förderung und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demo-
kratien aufzuzeigen, einschließlich derjenigen, die in der Erklärung und dem Aktionsplan von
Ulaanbaatar: Demokratie, gute Staatsführung und Zivilgesellschaft12 enthalten sind, und den Ge-
neralsekretär über die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten;

3. erkennt an, dass den Vereinten Nationen eine wichtige Rolle dabei zukommt, die von
den Regierungen im Rahmen ihrer Entwicklungsanstrengungen unternommenen Bemühungen
um Demokratisierung und gute Staatsführung zur rechten Zeit auf geeignete Weise kohärent zu
unterstützen;

4. ermutigt den Generalsekretär, die Organisation noch besser in die Lage zu versetzen,
den Ersuchen der Mitgliedstaaten wirksam zu entsprechen, indem sie ihre Bemühungen um die
Erreichung der Ziele einer guten Staatsführung und der Demokratisierung kohärent und in aus-
reichendem Umfang unterstützt, namentlich durch die Tätigkeit des Demokratiefonds bei den
Vereinten Nationen; 

5. betont, dass die Aktivitäten der Organisation im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen durchgeführt werden müssen; 

6. beglückwünscht den Generalsekretär und über ihn das System der Vereinten Nationen
zu den Tätigkeiten, die auf Ersuchen der Regierungen durchgeführt wurden, um die Bemühun-
gen um die Konsolidierung der Demokratie und der guten Staatsführung zu unterstützen, und
ersucht ihn, diese Tätigkeiten weiterzuführen;

7. begrüßt die Arbeiten des Mechanismus zur Weiterverfolgung der fünften Internatio-
nalen Konferenz sowie die Anstrengungen des Konferenzvorsitzes, die Konferenz und ihre Fol-
gemaßnahmen wirksamer und effizienter zu gestalten;

8. begrüßt außerdem die durchgehend dreigliedrige Ausrichtung (Regierungen, Parla-
mente, Zivilgesellschaft) der sechsten Internationalen Konferenz der neuen oder wiederherge-
stellten Demokratien, die ein höheres Maß an Interaktion und Zusammenarbeit bei den gemein-
samen Anstrengungen zur Förderung der Demokratie ermöglichen wird;

9. ermutigt die Interparlamentarische Union, den Beitrag der Parlamente aus der ganzen
Welt zur Demokratie weiter zu fördern, einschließlich durch den Prozess der Internationalen
Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien und das anstehende Parlamenta-
rierforum in Doha; 

10. ersucht den Generalsekretär, verschiedene Möglichkeiten zu prüfen, wie die Mitglied-
staaten in ihrem Bemühen um die Konsolidierung der Demokratie und der guten Staatsführung
durch das System der Vereinten Nationen stärker unterstützt werden können, so auch durch die
Unterstützung des Präsidenten der fünften Internationalen Konferenz bei seinen Bemühungen,
die Konferenz und ihre Folgemaßnahmen noch wirksamer und effizienter zu gestalten; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der auch
die in Ziffer 2 erbetenen Informationen enthält;

12. beschließt, den Punkt "Unterstützung der Bemühungen der Regierungen um die För-
derung und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokratien durch das System der
Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

12 A/58/387, Anlagen I und II. 
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RESOLUTION 60/261

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/60/L.52, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

60/261. Wahl von sieben Mitgliedern des Organisationsausschusses der Kommission für
Friedenskonsolidierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/180 und die Resolution 1645 (2005) des Sicherheits-
rats, beide vom 20. Dezember 2005, in denen die Versammlung und der Rat übereinstimmend
den Beschluss des Weltgipfels 200513 umsetzten, als ein zwischenstaatliches Beratungsorgan die
Kommission für Friedenskonsolidierung einzusetzen,  

insbesondere unter Hinweis auf die Ziffern 4 a) bis e) und 5 der genannten Resolutionen, in
denen die Zusammensetzung des Organisationsausschusses der Kommission geregelt wird,

eingedenk dessen, dass im Einklang mit Ziffer 4 e) der genannten Resolutionen sieben zu-
sätzliche Mitglieder des Organisationsausschusses nach von der Generalversammlung zu be-
schließenden Regeln und Verfahren gewählt werden,

hervorhebend, dass die Generalversammlung bei der Wahl der Mitglieder des Organisa-
tionsausschusses die Vertretung aller Regionalgruppen in der Gesamtzusammensetzung des
Ausschusses sowie die Vertretung von Ländern, die eigene Erfahrungen mit der Wiederherstel-
lung nach einem Konflikt haben, gebührend berücksichtigen soll, 

sowie hervorhebend, dass Mitgliedstaaten aus allen Regionalgruppen die Möglichkeit haben
sollen, Kandidaten für die Wahl in der Generalversammlung vorzuschlagen, im Einklang mit
Ziffer 4 e) der genannten Resolutionen,

1. stellt fest, dass die im Einklang mit den Bestimmungen der Ziffern 4 a) bis d) der Re-
solution 60/180 der Generalversammlung und der Resolution 1645 (2005) des Sicherheitsrats
vorgenommenen Wahlen und/oder die getroffene Auswahl für dieses Jahr zu der folgenden Sitz-
verteilung unter den fünf Regionalgruppen im Organisationsausschuss der Kommission für Frie-
denskonsolidierung geführt haben:

a) fünf Sitze für afrikanische Staaten;

b) sieben Sitze für asiatische Staaten;

c) zwei Sitze für osteuropäische Staaten;

d) ein Sitz für lateinamerikanische und karibische Staaten;

e) neun Sitze für westeuropäische und andere Staaten;

2. beschließt, dass die sieben Sitze der von der Generalversammlung zu wählenden Mit-
glieder des Organisationsausschusses in diesem Jahr folgendermaßen unter den Regionalgrup-
pen verteilt werden:

a) zwei Sitze für afrikanische Staaten;

b) ein Sitz für asiatische Staaten;

c) ein Sitz für osteuropäische Staaten;

d) drei Sitze für lateinamerikanische und karibische Staaten;

e) kein Sitz für westeuropäische und andere Staaten;

3. beschließt außerdem, dass die Geschäftsordnung und die bisherige Praxis der Gene-
ralversammlung für die Wahl von Mitgliedern ihrer Nebenorgane auf die Wahl von Mitgliedern
des Organisationsausschusses angewandt werden;

13 Siehe Resolution 60/1.
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4. erklärt erneut, dass die Amtszeit der Mitglieder des Organisationsausschusses zwei
Jahre beträgt, beginnend mit dem ersten Sitzungstag des Ausschusses, und dass sie gegebenen-
falls verlängert werden kann;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Wahl von Mitgliedern des Organisationsaus-
schusses in der Generalversammlung die Vertretung von Ländern, die eigene Erfahrungen mit
der Wiederherstellung nach einem Konflikt haben, gebührend zu berücksichtigen;

6. beschließt, dass die Amtszeiten gestaffelt werden und dass zwei bei der ersten Wahl
auszulosende Mitglieder aus unterschiedlichen Regionalgruppen eine erste Amtszeit von einem
Jahr haben werden; 

7. beschließt außerdem, dass jede der fünf Regionalgruppen in der Gesamtzusammenset-
zung des Organisationsausschusses nicht weniger als drei Sitze haben wird;

8. beschließt ferner, dass die in diesem Jahr von der Generalversammlung durchzufüh-
renden Wahlen keinen Präzedenzfall für künftige Wahlen schaffen und dass die in Ziffer 2 be-
schriebene Sitzverteilung auf der Grundlage von Veränderungen bei den Mitgliedern der ande-
ren in den Ziffern 4 a) bis d) der genannten Resolutionen festgelegten Kategorien jährlich über-
prüft wird, um der Vertretung aller Regionalgruppen in der Gesamtzusammensetzung des Or-
ganisationsausschusses gebührend Rechnung zu tragen. 

RESOLUTION 60/262

Verabschiedet auf der 87. Plenarsitzung am 2. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/60/L.57, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

60/262. Politische Erklärung zu HIV/Aids

Die Generalversammlung

verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution enthaltene Politische Erklärung zu
HIV/Aids.

Anlage

Politische Erklärung zu HIV/Aids

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Vertreter von Staaten und Regierungen, die an der
umfassenden Überprüfung der Fortschritte bei der Erreichung der in der Verpflichtungserklä-
rung zu HIV/Aids14 gesetzten Ziele am 31. Mai und 1. Juni 2006 sowie an der Sitzung auf hoher
Ebene am 2. Juni 2006 teilgenommen haben;

2. nehmen mit höchster Beunruhigung davon Kenntnis, dass wir uns einer beispiellosen
menschlichen Katastrophe gegenübersehen, dass die Aids-Pandemie in dem Vierteljahrhundert
seit ihrem Ausbruch ungeheures Leid über Länder und Gemeinwesen überall auf der Welt ge-
bracht hat und dass mehr als 65 Millionen Menschen mit HIV infiziert wurden, mehr als 25 Mil-
lionen Menschen an Aids gestorben sind, 15 Millionen Kinder durch Aids zu Waisen geworden
sind und weitere Millionen gefährdet sind und dass derzeit 40 Millionen Menschen, mehr als
95 Prozent davon in den Entwicklungsländern, mit HIV leben;

3. sind uns bewusst, dass HIV/Aids einen globalen Notstand und eine der gewaltigsten Her-
ausforderungen für die Entwicklung, den Fortschritt und die Stabilität unserer Gesellschaften so-
wie der Welt insgesamt darstellt und außergewöhnliche und umfassende weltweite Maßnahmen
erfordert;

4. erkennen an, dass seit 2001 nationale und internationale Anstrengungen in einer geringen,
jedoch wachsenden Zahl von Ländern zu bedeutenden Fortschritten im Bereich der Finanzie-
rung, der Ausweitung des Zugangs zur HIV-Prävention und zu Behandlung, Betreuung und Un-
terstützung sowie bei der Milderung der Auswirkungen von Aids und bei der Senkung der HIV-
Prävalenz geführt haben, sind uns aber gleichzeitig bewusst, dass viele der in der Verpflich-
tungserklärung zu HIV/Aids enthaltenen Ziele noch nicht erreicht wurden;

14 Resolution S-26/2, Anlage.



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

13

5. loben das Sekretariat und die gemeinsamen Träger des Gemeinsamen Programms der Ver-
einten Nationen für HIV/Aids für ihre führende Rolle in der HIV/Aids-Politik und bei deren Ko-
ordinierung sowie für die Unterstützung, die sie den Ländern über das Gemeinsame Programm
gewähren;

6. anerkennen den Beitrag und die Rolle verschiedener Geber bei der Bekämpfung von
HIV/Aids sowie die Tatsache, dass ein Drittel der im Jahr 2005 für Maßnahmen gegen HIV/Aids
eingesetzten Ressourcen aus einheimischen Mitteln von Ländern mit niedrigem und mittlerem
Einkommen stammte, und unterstreichen daher die Bedeutung einer verstärkten internationalen
Zusammenarbeit und Partnerschaft bei unseren weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung von
HIV/Aids;

7. sind jedoch nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass die Pandemie sich insgesamt aus-
weitet und immer mehr Frauen betrifft, die heute weltweit 50 Prozent der Menschen mit HIV
ausmachen, in Afrika beinahe 60 Prozent, und erkennen in diesem Zusammenhang an, dass die
mangelnde Gleichstellung der Geschlechter sowie alle Formen der Gewalt gegen Frauen und
Mädchen diese noch anfälliger für HIV/Aids machen;

8. bekunden tiefe Besorgnis darüber, dass die Hälfte aller HIV-Neuinfektionen Kinder und Ju-
gendliche unter 25 Jahren betrifft und dass es jungen Menschen an Informationen, Kompetenzen
und Wissen in Bezug auf HIV/Aids mangelt;

9. sind nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass heute 2,3 Millionen Kinder mit HIV/Aids
leben, und erkennen an, dass das Fehlen pädiatrischer Medikamente in vielen Ländern die An-
strengungen zum Schutz der Gesundheit von Kindern erheblich behindert;

10. wiederholen mit tiefer Besorgnis, dass die Pandemie jede Region betrifft, dass Afrika, ins-
besondere Afrika südlich der Sahara, nach wie vor die am stärksten betroffene Region ist und
dass es auf allen Ebenen dringend außergewöhnlicher Maßnahmen bedarf, um die verheerenden
Auswirkungen dieser Pandemie einzudämmen, und anerkennen die erneut bekundete Entschlos-
senheit der afrikanischen Regierungen und regionalen Institutionen, ihre eigenen Maßnahmen
zur Bekämpfung von HIV/Aids großflächig auszuweiten;

11. bekräftigen, dass die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für al-
le ein wesentlicher Bestandteil der globalen Maßnahmen zur Bekämpfung der HIV/Aids-Pan-
demie ist, einschließlich auf den Gebieten der Prävention, der Behandlung, der Betreuung und
der Unterstützung, und erkennen an, dass Maßnahmen gegen Stigmatisierung und Diskriminie-
rung ebenfalls ein entscheidend wichtiger Faktor im Kampf gegen die globale HIV/Aids-Pan-
demie sind;

12. bekräftigen außerdem, dass der Zugang zu Medikamenten im Kontext von Pandemien wie
HIV/Aids eine der grundlegenden Voraussetzungen für die schrittweise volle Verwirklichung
des Rechts eines jeden Menschen auf den Genuss des erreichbaren Höchstmaßes an körperlicher
und geistiger Gesundheit ist;

13. erkennen an, dass die Ausbreitung von HIV/Aids in vielen Teilen der Welt eine Ursache wie
auch eine Folge von Armut ist und dass die wirksame Bekämpfung von HIV/Aids für die Er-
reichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, unverzichtbar ist;

14. sind uns bewusst, dass wir jetzt über die Mittel verfügen, um die globale Pandemie zum
Rückzug zu zwingen und Millionen von vermeidbaren Todesfällen zu verhindern, und dass wir,
um echte Wirkung zu erzielen, intensivere und weitaus dringendere und umfassendere Maßnah-
men in Partnerschaft mit dem System der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen Organisa-
tionen, Menschen mit HIV und gefährdeten Gruppen, medizinischen und wissenschaftlichen In-
stitutionen und Bildungseinrichtungen, nichtstaatlichen Organisationen, dem Unternehmens-
sektor, einschließlich der Hersteller von Generika und der forschenden Arzneimittelhersteller,
Gewerkschaften, den Medien, Parlamentariern, Stiftungen, lokalen Verbänden, religiösen Or-
ganisationen und traditionellen Führern durchführen müssen;

15. sind uns außerdem bewusst, dass eine umfassende Gegenstrategie so beschaffen sein muss,
dass wir alle rechtlichen, regulatorischen, handelsbezogenen und sonstigen Schranken überwin-
den, die den Zugang zu Prävention, Behandlung, Betreuung und Unterstützung verhindern, dass
wir ausreichende Ressourcen zuweisen, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Men-
schen fördern und schützen, die Geschlechtergleichheit und die Ermächtigung der Frau fördern,



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

14

die Rechte von Mädchen fördern und schützen, um ihre Anfälligkeit für HIV/Aids zu senken,
die Gesundheitssysteme stärken und die Gesundheitsfachkräfte unterstützen, eine stärkere Be-
teiligung der Menschen mit HIV fördern, den Einsatz bekanntermaßen wirksamer und umfas-
sender Präventionsmaßnahmen großflächig ausweiten, alles Notwendige tun, um den Zugang
zu lebensrettenden Medikamenten und Präventionsinstrumenten sicherzustellen, und mit der-
selben Dringlichkeit bessere Instrumente – Medikamente, Diagnose- und Präventionstechnolo-
gien, einschließlich Impfstoffen und Mikrobiziden – für die Zukunft entwickeln;

16. sind überzeugt, dass es der Welt ohne die Erneuerung des politischen Willens, starke Führung
sowie nachhaltiges Engagement und konzertierte Anstrengungen auf Seiten aller Interessenträ-
ger auf allen Ebenen, einschließlich der Menschen mit HIV, der Zivilgesellschaft und gefähr-
deter Gruppen, und ohne eine Aufstockung der Ressourcen nicht gelingen wird, ein Ende der
Pandemie herbeizuführen;

17. erklären feierlich, dass wir uns verpflichten, gegen die HIV/Aids-Krise anzugehen, indem
wir, unter Berücksichtigung der vielfältigen Situationen und Umstände in den verschiedenen Re-
gionen und Ländern der Welt, die nachstehenden Maßnahmen ergreifen;

daher

18. bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, die von der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undzwanzigsten Sondertagung im Jahr 2001 verabschiedete Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids "Globale Krise – Globale Antwort" vollinhaltlich umzusetzen und die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu errei-
chen, insbesondere das Ziel, die Ausbreitung von HIV/Aids, Malaria und anderen schweren
Krankheiten zum Stillstand zu bringen und sie allmählich zum Rückzug zu zwingen, die auf allen
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich des Weltgipfels
2005 und seiner Erklärung über Behandlung, geschlossenen Vereinbarungen betreffend
HIV/Aids umzusetzen und das auf der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Ent-
wicklung gesetzte Ziel zu erreichen, bis spätestens 2015 allen Menschen Zugang zu Diensten
der reproduktiven Gesundheit zu verschaffen;

19. anerkennen wir die Bedeutung und ermutigen die Umsetzung der Empfehlungen der alle Sei-
ten einschließenden, von den Ländern gesteuerten Prozesse und regionalen Konsultationen, die
von dem Sekretariat und den gemeinsamen Trägern des Gemeinsamen Programms der Vereinten
Nationen für HIV/Aids gefördert werden, um die HIV-Prävention sowie Behandlung, Betreuung
und Unterstützung großflächig auszuweiten, und empfehlen nachdrücklich die Weiterverfol-
gung dieses Ansatzes;

20. verpflichten wir uns zur Durchführung aller notwendigen Anstrengungen zur großflächigen
Ausweitung der von den Ländern selbst gesteuerten, bestandfähigen und umfassenden Maßnah-
men zur Herbeiführung einer flächendeckenden, sektorübergreifenden Prävention, Behandlung,
Betreuung und Unterstützung, unter voller und aktiver Beteiligung der Menschen mit HIV, der
gefährdeten Gruppen, der am stärksten betroffenen Gemeinwesen, der Zivilgesellschaft und des
Privatsektors, zur Erreichung des Ziels des allgemeinen Zugangs zu umfassenden Präventions-
programmen und umfassender Behandlung, Betreuung und Unterstützung bis zum Jahr 2010;

21. unterstreichen wir die Notwendigkeit, auf politischer und programmatischer Ebene die be-
stehenden Verbindungen und die Koordinierung zwischen den Bereichen HIV/Aids, sexuelle
und reproduktive Gesundheit und nationalen Entwicklungsplänen und -strategien, einschließlich
Strategien zur Armutsbekämpfung, zu stärken und nach Bedarf gegen die Auswirkungen von
HIV/Aids auf nationale Entwicklungspläne und -strategien anzugehen;

22. bekräftigen wir, dass die Prävention von HIV-Infektionen den Kern der nationalen, regio-
nalen und internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie bilden muss und ver-
pflichten uns daher zu stärkeren Anstrengungen, um sicherzustellen, dass in allen Ländern, vor
allem in den am stärksten betroffenen, ein breites Spektrum von Präventionsprogrammen zur
Verfügung steht, die die örtlichen Gegebenheiten, ethischen Vorstellungen und kulturellen Wer-
te berücksichtigen und die unter anderem Folgendes umfassen: Informationen, Aufklärung und
Kommunikation in den für die betroffene Bevölkerung am besten verständlichen Sprachen und
unter Achtung ihrer Kultur, mit dem Ziel, risikoreiche Verhaltensweisen zu vermindern und zu
verantwortungsbewusstem sexuellem Verhalten, einschließlich Enthaltsamkeit und Treue, zu
ermutigen, Ausweitung des Zugangs zu unentbehrlichen Hilfsmitteln, einschließlich zu Kondo-
men für Männer und für Frauen sowie sterilem Spritzbesteck, Bemühungen um die Reduzierung
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der schädlichen Folgen des Drogenkonsums, Ausweitung des Zugangs zu freiwilligen und ver-
traulichen Beratungen und Tests, Versorgung mit sicheren Blutprodukten sowie rechzeitige und
wirksame Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen;

23. bekräftigen wir außerdem, dass Prävention, Behandlung, Betreuung und Unterstützung für
die HIV-Infizierten und die von HIV/Aids betroffenen Menschen einander gegenseitig verstär-
kende Bestandteile einer wirksamen Antwort sind und in einen umfassenden Ansatz zur Be-
kämpfung der Pandemie integriert werden müssen;

24. verpflichten wir uns zur Überwindung der rechtlichen, regulatorischen oder sonstigen Hin-
dernisse, die den Zugang zu wirksamer HIV-Prävention und Behandlung, Betreuung und Un-
terstützung sowie zu damit zusammenhängenden Medikamenten, Erzeugnissen und Dienstlei-
stungen verhindern;

25. versprechen wir, auf internationaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene den Zugang
zu Aufklärung, Informationen, freiwilliger Beratung und Tests und damit zusammenhängenden
Diensten im Bereich HIV/Aids zu fördern und dabei die Vertraulichkeit und den Grundsatz der
Zustimmung in Kenntnis der Sachlage uneingeschränkt zu schützen sowie ein gesellschaftliches
Umfeld und rechtliche Bedingungen zu fördern, die eine freiwillige Offenlegung des HIV-Status
begünstigen und sicher machen;

26. verpflichten wir uns, gegen den Anstieg der HIV-Infektionsraten bei Jugendlichen anzuge-
hen, um durch die Durchführung umfassender und evidenzbasierter Präventionsstrategien, durch
verantwortungsbewusstes sexuelles Verhalten, einschließlich der Benutzung von Kondomen,
sowie durch evidenzbasierte und kompetenzgestützte, auf Jugendliche zugeschnittene HIV-Auf-
klärung, Kampagnen in den Massenmedien und die Bereitstellung jugendfreundlicher Gesund-
heitsdienste sicherzustellen, dass die kommende Generation HIV-frei ist;

27. verpflichten wir uns außerdem, sicherzustellen, dass Schwangere Zugang zu vorgeburtlicher
Betreuung, Informationen, Beratung und anderen Dienstleistungen betreffend HIV haben, dafür
zu sorgen, dass für Frauen mit HIV und Säuglinge verstärkt wirksame Behandlungen verfügbar
und zugänglich sind, um die Mutter-Kind-Übertragung des HIV zu senken, sowie wirksame
Maßnahmen zu Gunsten von Frauen mit HIV zu treffen, darunter freiwillige und vertrauliche
Beratung und Tests mit Zustimmung in Kenntnis der Sachlage, Zugang zu Behandlung, insbe-
sondere lebenslanger antiretroviraler Therapie, und nach Bedarf zu Muttermilchersatzprodukten
sowie die Bereitstellung kontinuierlicher Betreuung;

28. beschließen wir, die Unterstützung auf den Gebieten Nahrung und Ernährung zu integrieren,
mit dem Ziel, dass alle Menschen jederzeit Zugang zu ausreichenden und gesundheitlich unbe-
denklichen Nahrungsmitteln mit entsprechendem Nährwert haben, um ihren Ernährungsbedarf
decken und ihren Nahrungsmittelpräferenzen Rechnung tragen zu können, zu Gunsten eines ak-
tiven und gesunden Lebens und als Teil umfassender Maßnahmen zur Bekämpfung von
HIV/Aids;

29. verpflichten wir uns, uns verstärkt darum zu bemühen, Gesetze und sonstige Vorschriften
sowie andere Maßnahmen zu beschließen, zu stärken oder durchzusetzen, soweit angebracht, um
alle Formen der Diskriminierung von Menschen mit HIV und Angehörigen gefährdeter Gruppen
zu beseitigen und ihnen den vollen Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ge-
währleisten, insbesondere um sicherzustellen, dass sie unter Achtung ihres Privatlebens und der
Vertraulichkeit unter anderem Zugang zu Bildung, Erbschaften, Beschäftigung, Gesundheits-
versorgung, Sozial- und Gesundheitsdiensten, Prävention, Unterstützung und Behandlung, In-
formationen und Rechtsschutz haben, und Strategien auszuarbeiten, um die mit der Epidemie
verbundene Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen;

30. versprechen wir, Geschlechterungleichheit, geschlechtsspezifische Misshandlung und Ge-
walt zu beseitigen, Frauen und weibliche Jugendliche besser in die Lage zu versetzen, sich vor
dem Risiko einer HIV-Infektion zu schützen, hauptsächlich durch die Bereitstellung von ge-
sundheitlicher Betreuung und Gesundheitsdiensten, unter anderem auch auf dem Gebiet der se-
xuellen und reproduktiven Gesundheit, sowie durch vollen Zugang zu umfassenden Informa-
tionen und Bildungsmöglichkeiten, sicherzustellen, dass Frauen ihr Recht ausüben können, frei
von Zwang, Diskriminierung und Gewalt über Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer Se-
xualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, Kontrolle zu haben und frei
und verantwortungsbewusst über sie zu entscheiden, damit sie besser in der Lage sind, sich vor
HIV-Infektionen zu schützen, und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein förderli-



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

16

ches Umfeld für die Ermächtigung der Frauen zu schaffen und ihre wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit zu stärken, und erklären in diesem Zusammenhang erneut, wie wichtig die Rolle der
Männer und Jungen bei der Herbeiführung der Geschlechtergleichheit ist;

31. verpflichten wir uns, die rechtlichen, politischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen
zur Förderung und zum Schutz des uneingeschränkten Genusses aller Menschenrechte durch die
Frauen und zur Verminderung ihrer Gefährdung durch HIV/Aids zu stärken, indem wir alle For-
men der Diskriminierung sowie alle Arten der sexuellen Ausbeutung von Frauen, Mädchen und
Jungen, einschließlich für kommerzielle Zwecke, und alle Formen von Gewalt gegen Frauen und
Mädchen, einschließlich schädlicher traditioneller Praktiken und Gebräuche, des Missbrauchs,
der Vergewaltigung und anderer Formen sexueller Gewalt, der Misshandlung sowie des Frauen-
und Mädchenhandels beseitigen;

32. verpflichten wir uns außerdem, mit Vorrang die Schutzbedürftigkeit der von HIV betroffe-
nen und mit HIV lebenden Kinder zu berücksichtigen, diesen Kindern und ihren Familien sowie
Frauen und älteren Menschen, insbesondere in ihrer Rolle als Betreuungspersonen, Unterstüt-
zung und Rehabilitation zu gewähren, kinderorientierte HIV/Aids-Politiken und -Programme
sowie einen besseren Schutz der durch HIV/Aids verwaisten oder sonst von HIV/Aids betrof-
fenen Kinder zu fördern, den Zugang zur Behandlung sicherzustellen und die Anstrengungen
zur Entwicklung neuer Behandlungen für Kinder zu verstärken sowie erforderlichenfalls So-
zialversicherungssysteme für ihren Schutz aufzubauen beziehungsweise bestehende derartige
Systeme zu unterstützen;

33. betonen wir, dass es notwendig ist, die Kooperationsmaßnahmen auf dem Gebiet der Be-
kämpfung von Tuberkulose und HIV im Einklang mit dem Globalen Plan "Stopp der Tb" 2006-
2015 voranzutreiben und in für Menschen mit einer Tb/HIV-Koinfektion geeignete neue Medi-
kamente, Diagnoseverfahren und Impfstoffe zu investieren;

34. verpflichten wir uns, unterstützt durch internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft un-
sere Kapazitäten zur Bereitstellung umfassender HIV/Aids-Programme in größtmöglichem Um-
fang auf eine die bestehenden nationalen Gesundheits- und Sozialsysteme stärkende Weise aus-
zubauen, namentlich durch die Integration der HIV/Aids-Intervention in Programme für die pri-
märe Gesundheitsversorgung, die Gesundheit von Mutter und Kind, die sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit, Tuberkulose, Hepatitis C, sexuell übertragene Infektionen, Ernährung, von
HIV/Aids betroffene oder durch HIV/Aids verwaiste oder gefährdete Kinder sowie formale und
informelle Bildung;

35. verpflichten wir uns, unterstützt durch internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft na-
tionale Pläne und Strategien je nach Bedarf zu stärken, zu verabschieden und umzusetzen, mit
dem Ziel, die Kapazitäten der Humanressourcen im Bereich Gesundheit zu erweitern, um den
dringenden Bedarf an der Ausbildung und Bindung eines breiten Spektrums von Gesundheits-
fachkräften, einschließlich der auf Gemeindeebene tätigen Gesundheitsfachkräfte, zu decken,
die Ausbildung, das Management und die Arbeitsbedingungen, einschließlich der Behandlung,
für Gesundheitsfachkräfte zu verbessern und die Einstellung, die Bindung und den Einsatz neuer
und verfügbarer Gesundheitsfachkräfte wirksam zu steuern und so die HIV/Aids-Bekämpfung
wirksamer zu gestalten; 

36. verpflichten wir uns und bitten die internationalen Finanzinstitutionen und den Globalen
Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria gemäß seinem politischen Rahmen
und ermutigen andere Geber, den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zusätzliche
Mittel zur Stärkung der HIV/Aids-Programme und der Gesundheitssysteme sowie zur Überwin-
dung personeller Engpässe bereitzustellen, einschließlich der Entwicklung alternativer und ver-
einfachter Leistungserbringungsmodelle und der Ausweitung des Angebots an HIV/Aids-Prä-
vention und der Behandlung, Betreuung und Unterstützung sowie anderer Gesundheits- und So-
zialdienste auf Gemeindeebene;

37. bekräftigen wir die Notwendigkeit, dass die Regierungen, die Organisationen der Vereinten
Nationen, die regionalen und internationalen Organisationen sowie die nichtstaatlichen Orga-
nisationen, die den von Konflikten, humanitären Krisen oder Naturkatastrophen betroffenen
Ländern und Regionen Hilfe gewähren, in ihre Pläne und Programme HIV/Aids-Präventions-,
Betreuungs- und Behandlungskomponenten aufnehmen;

38. versprechen wir, uns nach Kräften zu engagieren, um sicherzustellen, dass durchkalkulierte,
inklusive, nachhaltige, glaubwürdige und evidenzbasierte nationale HIV/Aids-Pläne auf trans-
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parente, rechenschaftspflichtige und wirksame Weise und im Einklang mit den nationalen Prio-
ritäten finanziert und umgesetzt werden;

39. verpflichten wir uns, die globale Deckungslücke bei den Maßnahmen gegen HIV/Aids durch
eine Erhöhung der inländischen und internationalen Finanzierung zu verringern, um den Län-
dern Zugang zu berechenbaren und nachhaltigen finanziellen Mitteln zu verschaffen und sicher-
zustellen, dass die internationale Finanzierung auf die nationalen HIV/Aids-Pläne und -Strate-
gien abgestimmt wird, und begrüßen in diesem Zusammenhang, dass derzeit über bilaterale und
multilaterale Initiativen erhöhte Mittel zur Verfügung gestellt werden und dass als Folge der
Aufstellung von Zeitplänen durch viele entwickelte Länder erhöhte Mittel zur Verfügung stehen
werden, um den Zielwert von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwick-
lungshilfe bis 2015 und mindestens 0,5 Prozent bis 2010 zu erreichen und gemäß dem Brüsseler
Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-201015 für
diese Länder den Zielwert von 0,15 bis 0,20 Prozent bis spätestens 2010 zu erreichen, und for-
dern die entwickelten Länder, die dies nicht bereits getan haben, nachdrücklich auf, im Einklang
mit ihren Verpflichtungen konkrete Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen;

40. erkennen wir an, dass nach Schätzungen des Gemeinsamen Programms der Vereinten Na-
tionen für HIV/Aids bis 2010 jährlich 20 bis 23 Milliarden US-Dollar erforderlich sein werden,
um die rasche großflächige Ausweitung der Maßnahmen gegen Aids in Ländern mit niedrigem
und mittlerem Einkommen zu unterstützen, und verpflichten uns daher, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um sicherzustellen, dass von den Geberländern wie auch aus den nationalen Haushalten und
anderen nationalen Quellen neue und zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden;

41. verpflichten wir uns, bestehende Finanzierungsmechanismen, namentlich den Globalen
Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, sowie die zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen durch die Bereitstellung von Finanzmitteln auf nachhaltige Weise
zu unterstützen und zu stärken und gleichzeitig auch weiterhin innovative Finanzierungsquellen
zu erschließen und andere Bemühungen um die Aufbringung zusätzlicher Mittel fortzusetzen;

42. verpflichten wir uns außerdem, geeignete Lösungen zu ermitteln, um Schranken bei der
Preisgestaltung, den Zöllen und den Handelsübereinkünften zu überwinden und Verbesserungen
bei der Gesetzgebung, der Regulierungspolitik, der Beschaffung und der Steuerung der Liefer-
kette herbeizuführen, mit dem Ziel, den Zugang zu bezahlbaren und hochwertigen HIV/Aids-
Präventionsprodukten, -Diagnoseverfahren, -Medikamenten und -Behandlungen zu beschleu-
nigen und auszubauen;

43. bekräftigen wir, dass das Übereinkommen der Welthandelsorganisation über handelsbezo-
gene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums16 die Mitglieder nicht daran hindert und nicht
hindern sollte, jetzt und künftig Maßnahmen zu ergreifen, um die öffentliche Gesundheit zu
schützen. Dementsprechend, während wir unsere Verpflichtung auf das TRIPS-Übereinkom-
men erneuern, bekräftigen wir, dass das Übereinkommen so ausgelegt und angewandt werden
kann und sollte, dass es dem Recht, die öffentliche Gesundheit zu schützen, dienlich ist, und ins-
besondere dem Recht, den Zugang zu Medikamenten für alle zu fördern, einschließlich der Her-
stellung generischer antiretroviraler und anderer wesentlicher Arzneimittel für durch Aids her-
vorgerufene Infektionen. In diesem Zusammenhang bekräftigen wir das Recht auf die uneinge-
schränkte Inanspruchnahme der Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens, der Erklärung
von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit17 sowie des Be-
schlusses des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation aus dem Jahr 200318 und der Än-
derungen von Artikel 31, die Flexibilitäten für diesen Zweck enthalten;

44. beschließen wir, den Entwicklungsländern behilflich zu sein, damit diese die im TRIPS-
Übereinkommen vorgesehenen Flexibilitäten nutzen können, und ihre Kapazitäten zu diesem
Zweck zu stärken;

15 A/CONF.191/13, Kap. II.
16 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done
at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1994 II S. 1730; LGBl. 1997 Nr. 108; öBGBl. Nr. 1/1995; AS 1995 2117.
17 Siehe World Trade Organization, Dokument WT/MIN(01)/DEC/2. Verfügbar unter http://docsonline.wto.org.
18 Siehe World Trade Organization, Dokument WT/L/540 und Corr.1. Verfügbar unter http://docsonline.wto.org.
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45. verpflichten wir uns, die Investitionen und Anstrengungen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung für neue, sichere und bezahlbare HIV/Aids-Medikamente, -Produkte und -Technolo-
gien, wie Impfstoffe, von Frauen kontrollierte Methoden und Mikrobizide sowie kindgerechte
Darreichungsformen antiretroviraler Medikamente, zu erhöhen, namentlich auch über Mecha-
nismen wie verbindliche Abnahmezusagen, sowie erhöhte Investitionen in die HIV/Aids-For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet der traditionellen Medizin anzuregen;

46. ermutigen wir pharmazeutische Unternehmen, Geber, multilaterale Organisationen und an-
dere Partner, öffentlich-private Partnerschaften zur Unterstützung der Forschung und Entwick-
lung und des Technologietransfers sowie für die umfassenden Maßnahmen gegen HIV/Aids auf-
zubauen;

47. ermutigen wir zu bilateralen, regionalen und internationalen Maßnahmen zur Förderung von
Großeinkäufen, Preisverhandlungen und der Lizenzvergabe für HIV-Präventionsprodukte,
-Diagnoseverfahren, -Medikamente und -Behandlungsmittel zu niedrigeren Preisen, wobei wir
anerkennen, dass der Schutz des geistigen Eigentums für die Entwicklung neuer Medikamente
wichtig ist, und anerkennen gleichermaßen die Sorgen über seine Auswirkungen auf die Preise;

48. würdigen wir die Initiative einer Gruppe von Ländern, wie durch die Internationale Fazilität
für den Medikamenteneinkauf, die auf innovativen Finanzierungsmechanismen beruht, deren
Ziel darin besteht, den Entwicklungsländern auf nachhaltiger und berechenbarer Grundlage brei-
teren Zugang zu Medikamenten zu erschwinglichen Preisen zu verschaffen; 

49. verpflichten wir uns, im Jahr 2006 durch inklusive und transparente Prozesse ehrgeizige na-
tionale Ziele, einschließlich Zwischenziele für 2008 im Einklang mit den vom Gemeinsamen
Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids empfohlenen Kernindikatoren, aufzustellen, in
denen die mit dieser Erklärung eingegangene Verpflichtung und die dringende Notwendigkeit
zum Ausdruck kommen, die Anstrengungen zur Erreichung des Ziels des allgemeinen Zugangs
zu umfassenden Präventionsprogrammen und zu umfassender Behandlung, Betreuung und Un-
terstützung bis 2010 erheblich auszuweiten sowie solide und strenge Überwachungs- und Eva-
luierungsrahmen als Teil der HIV/Aids-Strategien zu schaffen und aufrechtzuerhalten;

50. fordern wir das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids, einschließ-
lich seiner gemeinsamen Träger, auf, die nationalen Anstrengungen zur Koordinierung der Maß-
nahmen gegen HIV/Aids entsprechend den näheren Ausführungen in den "Three Ones"-Prinzi-
pien und im Einklang mit den Empfehlungen des "Globalen Arbeitsteams zur Verbesserung der
Aids-Koordinierung zwischen multilateralen Institutionen und internationalen Gebern" zu un-
terstützen, die nationalen und regionalen Bemühungen zur Überwachung der Anstrengungen zur
Erreichung der genannten Ziele und zur Berichterstattung darüber zu unterstützen und die welt-
weite Koordinierung im Bereich HIV/Aids zu stärken, so auch über die thematischen Tagungen
des Programmkoordinierungsrats;

51. fordern wir die Regierungen, die nationalen Parlamente, die Geber, die regionalen und sub-
regionalen Organisationen, die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, den Glo-
balen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, die Zivilgesellschaft, Men-
schen mit HIV, gefährdete Gruppen, den Privatsektor, die von HIV/Aids am meisten betroffenen
Gemeinschaften und andere Interessenträger auf, eng zusammenzuarbeiten, um die genannten
Ziele zu erreichen, und die Rechenschaftspflicht und Transparenz auf allen Ebenen durch par-
tizipative Überprüfungen der Maßnahmen gegen HIV/Aids sicherzustellen;

52. ersuchen wir den Generalsekretär der Vereinten Nationen, mit Unterstützung des Gemein-
samen Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids im Rahmen seines jährlichen Berichts
an die Generalversammlung über den Stand der Umsetzung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids im Einklang mit der Resolution S-26/2 der Generalversammlung vom 27. Juni 2001
über die Fortschritte bei der Umsetzung der in der vorliegenden Erklärung enthaltenen Ver-
pflichtungen zu berichten;

53. beschließen wir, in den Jahren 2008 und 2011 im Rahmen der jährlichen Überprüfungen
durch die Generalversammlung umfassende Überprüfungen der Fortschritte vorzunehmen, die
bei der Umsetzung der von der Generalversammlung auf ihrer sechsundzwanzigsten Sonderta-
gung verabschiedeten Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids "Globale Krise – Globale Antwort"
und dieser Erklärung erzielt wurden.
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RESOLUTION 60/264
Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 28. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/60/L.58 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Bos-
nien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Indonesien, Irland,
Island, Israel, Italien, Kamerun, Katar, Kirgisistan, Kroatien, Kuba, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia,
Malediven, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Nepal, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien19, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam,
Zypern.

60/264. Aufnahme der Republik Montenegro in die Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 22. Juni 2006, die Republik Monte-
negro in die Vereinten Nationen aufzunehmen20,

nach Prüfung des Aufnahmeantrags der Republik Montenegro21,

beschließt, die Republik Montenegro als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen.

RESOLUTION 60/265
Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/60/L.59, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

60/265. Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen international
vereinbarten Entwicklungsziele

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200522,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebie-
ten, einschließlich der darin enthaltenen Entwicklungsziele, und in Anerkennung der maßgeb-
lichen Rolle dieser Konferenzen und Gipfeltreffen bei der Gestaltung einer umfassenden Vision
der Entwicklung und bei der Festlegung einvernehmlicher Ziele, die zur Verbesserung der
menschlichen Lebensbedingungen in verschiedenen Teilen der Welt beigetragen haben,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/227 vom 24. Mai 1996 und 57/270 B vom
23. Juni 2003,

unter Hinweis auf alle während der sechzigsten Tagung der Generalversammlung verab-
schiedeten einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten, insbesondere soweit sie auf dem Ergebnis
des Weltgipfels 2005 aufbauen,

in dem Bewusstsein, dass die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, einen Rahmen für die Planung, Überprüfung und Bewer-
tung der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu Gunsten der Entwicklung bilden, 

bekräftigend, dass die Entwicklung selbst ein zentrales Ziel ist und dass die nachhaltige Ent-
wicklung in ihren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten ein Schlüsselelement
des übergreifenden Rahmens der Tätigkeiten der Vereinten Nationen bildet,

19 Im Anschluss an die von der Nationalversammlung Montenegros verabschiedete Unabhängigkeitserklärung
vom 3. Juni 2006 hörte die Staatenunion Serbien und Montenegro auf zu bestehen. Ebenfalls am 3. Juni 2006
erhielt der Generalsekretär ein Schreiben, mit dem er unterrichtet wurde, dass die Republik Serbien die Nachfolge
Serbien und Montenegros als Mitglied der Vereinten Nationen antritt.
20 A/60/902.
21 A/60/890-S/2006/409, Anlage.
22 Siehe Resolution 60/1.
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betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwicklungspartnerschaft voll durchzufüh-
ren und die von dem Weltgipfel 2005 ausgehende Dynamik zu steigern, um die in den Ergeb-
nissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich des Weltgipfels
2005, eingegangenen Verpflichtungen auf allen Ebenen zu operationalisieren und zu erfüllen,

in Anerkennung der von allen Mitgliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen sowie
anderen internationalen, regionalen und nationalen Foren und Organisationen bereits eingelei-
teten Maßnahmen und der bei der Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, erzielten Fortschritte,

in der Erkenntnis, dass zahlreiche Länder derzeit bei der Erreichung vieler der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, im Rück-
stand sind, und betonend, dass alle Verpflichtungen auf dem Gebiet der Entwicklung unverzüg-
lich und energisch umgesetzt werden müssen, wenn die Ziele erreicht werden sollen,

nach wie vor besorgt darüber, dass Afrika bei seinem derzeitigen Kurs als einziger Kontinent
nicht in der Lage sein wird, bis 2015 auch nur eines der Ziele der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen23 zu erreichen, und in dieser Hinsicht betonend, dass konzertierte Anstren-
gungen und fortgesetzte Unterstützung erforderlich sind, um die Verpflichtung, den besonderen
Bedürfnissen Afrikas Rechnung zu tragen, zu erfüllen,

sowie nach wie vor besorgt darüber, dass die am wenigsten entwickelten Länder, die Bin-
nenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer bei der Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele,
keine beziehungsweise ungleichmäßige Fortschritte erzielt haben, und in dieser Hinsicht erneut
erklärend, wie wichtig es ist, die weltweite Partnerschaft bei der Weiterverfolgung und Durch-
führung des Aktionsprogramms von Brüssel für die am wenigsten entwickelten Länder für die
Dekade 2001-201024, des Aktionsprogramms von Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürf-
nisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zu-
sammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern25 und der
Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern26 zu stärken,

in Bekräftigung des Bekenntnisses zu einer soliden Politik, zu guter Regierungsführung auf
allen Ebenen und zur Rechtsstaatlichkeit sowie zur Mobilisierung inländischer Ressourcen, zur
Schaffung von Anreizen für den Zufluss internationaler Finanzmittel, zur Förderung des inter-
nationalen Handels als Motor der Entwicklung, zur Verstärkung der internationalen finanziellen
und technischen Entwicklungszusammenarbeit, zu einer nachhaltigen Schuldenfinanzierung
und Erleichterung der Auslandsschuldenlast sowie zur Förderung der Kohärenz und Schlüssig-
keit des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystems, 

sowie bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptverantwortung für seine Entwicklung
übernehmen muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien bei
der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend betont werden kann, und an-
erkennend, dass die nationalen Anstrengungen durch unterstützende globale Programme, Maß-
nahmen und Politiken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Ent-
wicklungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berücksich-
tigen sind und die Achtung der nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist, 

23 Siehe Resolution 55/2.
24 A/CONF.191/13, Kap. II.
25 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor
Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty,
Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), Anhang I.
26 Report of the International Meeting to Review the Implementation of the Programme of Action for the Sustain-
able Development of Small Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10-14 January 2005 (United Nations
publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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ferner in Bekräftigung des Bekenntnisses zu der in der Millenniums-Erklärung, dem Konsens
von Monterrey27 und dem Durchführungsplan von Johannesburg28 beschriebenen weltweiten
Entwicklungspartnerschaft,

1. fordert konzertierte Anstrengungen aller Beteiligten, um die rasche und vollständige
Verwirklichung der auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, sicherzustel-
len, die ein Ansporn für die Bemühungen um die Beseitigung der Armut waren; 

2. fordert alle Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen auf und bittet die
internationalen Organisationen und Institutionen, namentlich die Bretton-Woods-Institutionen
und die Welthandelsorganisation, alle auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebie-
ten, einschließlich des Weltgipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen in konkrete und spe-
zifische Maßnahmen umzusetzen, um unter anderem die international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu erreichen, und fordert den
wirksamen Einsatz von Überwachungs- und Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass
diese Verpflichtungen und Maßnahmen wirksam umgesetzt werden;

3. betont, dass die Vereinten Nationen eine grundlegende Rolle bei der Förderung der in-
ternationalen Entwicklungszusammenarbeit und bei der Gewährleistung der Kohärenz sowie der
Koordinierung und Umsetzung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, und der von der internationalen Gemeinschaft vereinbarten
Maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklung spielen müssen, und beschließt, in enger Zusam-
menarbeit mit allen anderen multilateralen Finanz-, Handels- und Entwicklungsinstitutionen die
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu stärken, um ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum, die Beseitigung von Armut und Hunger und die nachhaltige Entwicklung
zu fördern; 

4. hebt hervor, dass eine wichtige Aufgabe des Systems der Vereinten Nationen darin be-
steht, den Regierungen behilflich zu sein, sich auch künftig in vollem Umfang für die Weiter-
verfolgung und Umsetzung der auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen, einschließlich des Weltgipfels 2005, erzielten Vereinbarungen und Zusagen zu engagie-
ren, und bittet die zwischenstaatlichen Organe des Systems, die Umsetzung der Ergebnisse der
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen weiter zu fördern; 

5. hebt außerdem die Notwendigkeit hervor, die weltweite Entwicklungspartnerschaft
voll durchzuführen und die von dem Weltgipfel 2005 ausgehende Dynamik zu steigern, um die
Verpflichtungen, die in den Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten,
einschließlich des Weltgipfels 2005, eingegangen wurden, auf allen Ebenen zu operationalisie-
ren und zu erfüllen, beschließt, die bestehenden Mechanismen zu stärken und gegebenenfalls
die Schaffung wirksamer Mechanismen zur Überwachung, Überprüfung und Weiterverfolgung
der Umsetzung der Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten zu er-
wägen und betont, dass alle Länder Politiken fördern sollen, die mit den auf den großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen eingegangenen Verpflichtungen, namentlich
soweit sie systemischer Natur sind, im Einklang stehen;

6. begrüßt die Anstrengungen der Entwicklungsländer zur Verabschiedung und Umset-
zung nationaler Entwicklungsstrategien mit dem Ziel, ihre nationalen Entwicklungsprioritäten
zu verwirklichen und die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Mil-
lenniums-Entwicklungsziele, zu erreichen, fordert diese Länder auf, soweit noch nicht gesche-

27 Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development (Report of the Interna-
tional Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
28 Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Report of the World Summit on
Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2, Anlage). In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
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hen, solche Strategien bis 2006 zu verabschieden, und fordert in dieser Hinsicht die entwickelten
Länder und die internationale Gemeinschaft auf, diese Anstrengungen, wie im Ergebnis des
Weltgipfels 200522 dargelegt, zu unterstützen, namentlich auch durch erhöhte Ressourcen; 

7. fordert alle Länder auf, eine gute Regierungsführung zu fördern, die von grundlegender
Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung ist, und bekräftigt, dass eine solide Wirtschaftspo-
litik, stabile demokratische Institutionen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, und
eine verbesserte Infrastruktur die Grundlage für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Ar-
mutsbeseitigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen bilden und dass Freiheit, Frieden und Si-
cherheit, Stabilität im Inneren, die Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf
Entwicklung, sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung der Geschlechter, eine marktorien-
tierte Politik und eine allgemeine Verpflichtung auf eine gerechte und demokratische Gesell-
schaft ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sind und sich gegenseitig stärken; 

8. beschließt, eine gute Regierungsführung und eine solide makroökonomische Politik
auf allen Ebenen zu verfolgen und die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen zu unterstüt-
zen, die erforderlichen Politiken und Investitionen zu verwirklichen, um ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum in Gang zu setzen, kleine und mittlere Unternehmen zu fördern, die Schaffung
von Arbeitsplätzen zu begünstigen und den Privatsektor zu stimulieren;

9. bekräftigt, dass eine gute Ordnungspolitik auf internationaler Ebene für die Verwirk-
lichung einer nachhaltigen Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist, dass es, um ein dy-
namisches und förderliches internationales wirtschaftliches Umfeld sicherzustellen, wichtig ist,
durch die Auseinandersetzung mit den internationalen Finanz-, Handels-, Technologie- und In-
vestitionsmustern, die sich auf die Entwicklungsaussichten der Entwicklungsländer auswirken,
eine weltweite wirtschaftliche Ordnungspolitik zu fördern, und dass zu diesem Zweck die in-
ternationale Gemeinschaft alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen ergreifen soll, na-
mentlich die Gewährleistung von Unterstützung für strukturelle und makroökonomische Refor-
men, eine umfassende Lösung des Problems der Auslandsverschuldung und die Erweiterung des
Marktzugangs für Entwicklungsländer; 

10. fordert die Länder, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption29

noch nicht unterzeichnet, ratifiziert und durchgeführt haben, nachdrücklich auf, dies zu erwägen,
und fordert die Durchführung von Maßnahmen, um dem Kampf gegen die Korruption auf allen
Ebenen Vorrang einzuräumen;

11. fordert die wirksame Verwaltung der öffentlichen Finanzen in allen Ländern, um ma-
kroökonomische Stabilität und langfristiges Wachstum herbeizuführen und aufrechtzuerhalten,
sowie die wirksame und transparente Verwendung öffentlicher Gelder;

12. erklärt erneut, dass die steigende Interdependenz der Volkswirtschaften in einer zu-
nehmend globalen Welt und die Entwicklung regelgestützter Ordnungsrahmen für die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt haben, dass der Handlungsspielraum für natio-
nale Wirtschaftspolitik, das heißt der Wirkungsbereich innerstaatlicher Politiken, insbesondere
in den Bereichen Handel, Investitionen und industrielle Entwicklung, jetzt oft durch internatio-
nale Disziplinen, Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen eingegrenzt wird, dass es Sache
jeder Regierung ist, die mit der Akzeptanz internationaler Regeln und Verpflichtungen verbun-
denen Vorteile mit den Nachteilen aus dem Verlust politischen Handlungsspielraums abzuwä-
gen, und dass es für die Entwicklungsländer eingedenk der Entwicklungsziele besonders wichtig
ist, dass alle Länder der Notwendigkeit eines angemessenen Gleichgewichts zwischen nationa-
lem politischem Handlungsspielraum und internationalen Disziplinen und Verpflichtungen
Rechnung tragen; 

13. beschließt, verstärkte Direktinvestitionen, namentlich Auslandsinvestitionen, in den
Entwicklungsländern und den Transformationsländern anzuregen, um ihre Entwicklungsaktivi-
täten zu unterstützen und den Nutzen zu erhöhen, den sie aus solchen Investitionen ziehen kön-
nen, namentlich indem in dieser Hinsicht 

a) die Anstrengungen weiter unterstützt werden, die die Entwicklungsländer und die
Transformationsländer unternehmen, um ein investitionsförderndes innerstaatliches Umfeld zu

29 Resolution 58/4, Anlage. Deutsche Übersetzung: öBGBl. III Nr. 47/2006.
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schaffen, unter anderem durch die Herbeiführung eines transparenten, stabilen und berechenba-
ren Investitionsklimas, mit funktionierender Vertragsdurchsetzung und Achtung der Eigentums-
rechte und der Rechtsstaatlichkeit, sowie durch die Schaffung geeigneter politischer und ord-
nungsrechtlicher Rahmenbedingungen, die der Unternehmensgründung förderlich sind; 

b) Politiken umgesetzt werden, um auf Dauer ausreichende Investitionen in den Bereichen
Gesundheit, sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, Wohnen und Bildung sowie die Bereit-
stellung öffentlicher Güter und sozialer Netze zum Schutz der schwächeren und benachteiligten
Schichten der Gesellschaft zu gewährleisten; 

c) die nationalen Regierungen, die Infrastrukturprojekte entwickeln und ausländische Di-
rektinvestitionen mobilisieren wollen, gebeten werden, Strategien zu verfolgen, an denen so-
wohl der öffentliche als auch der private Sektor und gegebenenfalls internationale Geber betei-
ligt sind; 

d) die internationalen Finanz- und Bankinstitutionen aufgefordert werden, zu erwägen,
die Risikobewertungsmechanismen transparenter zu gestalten; im Rahmen der vom Privatsektor
durchgeführten Bewertungen der hoheitlichen Länderrisiken sollten in größtmöglichem Um-
fang strenge, objektive und transparente Parameter angewandt werden, was durch hochwertige
Daten und Analysen erleichtert werden kann; 

e) die Notwendigkeit unterstrichen wird, auf Dauer einen ausreichenden und stabilen Zu-
fluss privater Finanzmittel in die Entwicklungs- und Transformationsländer sicherzustellen,
dass es darauf ankommt, in den Ursprungs- und Empfängerländern Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Transparenz und der Informationen über die Finanzströme in die Entwicklungsländer,
insbesondere die Länder in Afrika, die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselent-
wicklungsländer und die Binnenentwicklungsländer, zu fördern, und dass Maßnahmen zur Ab-
federung der Auswirkungen übermäßiger Schwankungen kurzfristiger Kapitalströme wichtig
sind und erwogen werden müssen;

14. nimmt Kenntnis von den kürzlich vorgenommenen beziehungsweise den erheblichen
zugesagten Erhöhungen der öffentlichen Entwicklungshilfe und erkennt gleichzeitig an, dass
diese Hilfe erheblich erhöht werden muss, damit die international vereinbarten Ziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele, fristgemäß erreicht werden können, und betont in die-
ser Hinsicht, wie wichtig es ist, diese Zusagen einzuhalten;

15. begrüßt es, dass als Folge der Aufstellung von Zeitplänen durch viele entwickelte Län-
der derzeit erhöhte Mittel zur Verfügung gestellt werden, um den Zielwert von 0,7 Prozent des
Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe und den Zielwert von 0,15 bis
0,20 Prozent für die am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, und fordert die entwickel-
ten Länder nachdrücklich auf, soweit noch nicht geschehen, im Einklang mit ihren Zusagen kon-
krete Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen; 

16. begrüßt außerdem die jüngsten Bemühungen und Initiativen zur Verbesserung der
Qualität und zur Erhöhung der Wirksamkeit der Hilfe, namentlich die Erklärung von Paris über
die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe, und fordert konkrete, wirksame und rasche Maßnahmen
zur Erfüllung aller vereinbarten Verpflichtungen betreffend die Wirksamkeit der Hilfe, mit kla-
rer Überwachung und klaren Fristen, namentlich durch eine weitere Anpassung der Hilfe an die
Strategien der Länder, den Aufbau institutioneller Kapazitäten, die Senkung der Transaktions-
kosten und die Beseitigung bürokratischer Verfahren, die Erzielung von Fortschritten hinsicht-
lich der Aufhebung der Bindung der Entwicklungshilfe, die Verbesserung der Absorptionsfä-
higkeit und des Finanzmanagements der Empfängerländer und die verstärkte Betonung der Er-
gebnisse der Entwicklung; 

17. fordert die entwickelten Länder auf, sicherzustellen, dass den zuständigen zwischen-
staatlichen Organen der Vereinten Nationen Informationen über ihre Anstrengungen zur Auf-
stockung der öffentlichen Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt werden, namentlich indem
sie bestmöglichen Gebrauch von Quellen wie dem Ausschuss für Entwicklungshilfe der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung machen;

18. begrüßt die im Rahmen der Multilateralen Entschuldungsinitiative erzielten Fortschrit-
te und fordert ihre vollständige und rasche Durchführung sowie die Bereitstellung zusätzlicher
Mittel, um sicherzustellen, dass die Finanzkapazität der internationalen Finanzinstitutionen
nicht verringert wird;
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19. fordert die Erwägung zusätzlicher Maßnahmen und Initiativen zur Gewährleistung der
langfristigen Schuldentragfähigkeit durch eine erhöhte zuschussbasierte Finanzierung und den
100-prozentigen Erlass der öffentlichen multilateralen und bilateralen Schulden der hochver-
schuldeten armen Länder und gegebenenfalls und je nach Fall die Erwägung einer erheblichen
Schuldenerleichterung oder -umstrukturierung für Entwicklungsländer mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen, deren Schuldenlast untragbar ist und die nicht Teil der Initiative für hoch-
verschuldete arme Länder sind, sowie die Untersuchung von Mechanismen zur umfassenden Be-
wältigung der Schuldenprobleme dieser Länder; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der zuständigen multilateralen, regionalen
und internationalen Foren die Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer mit niedrigem
Einkommen anzugehen, um ihnen dabei behilflich zu sein, unter anderem ihren finanziellen,
technischen und technologischen Bedarf zu decken, mit dem Ziel, ihre nationalen Entwicklungs-
strategien zu unterstützen; 

21. fordert die weitere Unterstützung der Entwicklungsanstrengungen der Entwicklungs-
länder mit mittlerem Einkommen, namentlich durch gezielte und umfangreiche technische Hilfe
und durch die Förderung neuer Partnerschaften und Kooperationsvereinbarungen, einschließlich
bilateraler Abmachungen, sowie im Rahmen der zuständigen multilateralen, regionalen und in-
ternationalen Foren, mit dem Ziel, die nationalen Entwicklungsstrategien dieser Länder zu un-
terstützen;

22. erkennt die unverzichtbare Rolle an, die der Privatsektor bei der Mobilisierung neuer
Investitionen, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und bei der Entwicklungsfinanzierung spie-
len kann;

23. betont, wie wichtig es ist, dass die besonderen Anliegen der Transformationsländer er-
kannt und angegangen werden, namentlich durch grundsatzpolitische Beratung sowie umfang-
reiche und gezielte technische Hilfe, um sie bei der stärkeren Nutzung der Vorteile der Globa-
lisierung zu unterstützen und so ihre volle Integration in die Weltwirtschaft zu erreichen; 

24. bekräftigt die Verpflichtung, die Mitwirkung der Entwicklungsländer und der Trans-
formationsländer an den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen aus-
zuweiten und zu stärken, betont zu diesem Zweck, wie wichtig es ist, die Bemühungen um die
Reform der internationalen Finanzarchitektur fortzusetzen, stellt fest, dass die Verbesserung der
Mitsprache und Mitwirkung der Entwicklungsländer und der Transformationsländer in den Bret-
ton-Woods-Institutionen ein kontinuierliches Anliegen bleibt, und fordert in dieser Hinsicht wei-
tere und wirksame Fortschritte;

25. ersucht die Sonderorganisationen und bittet die Bretton-Woods-Institutionen und die
Welthandelsorganisation, die Generalversammlung über ihren Beitrag zur Umsetzung der Er-
gebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-
und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich des Weltgipfels
2005, unterrichtet zu halten;

26. betont, dass es notwendig ist, innovative und zusätzliche Quellen der Entwicklungsfi-
nanzierung zu ermitteln, zu erschließen und zu fördern, um die aus traditionellen Finanzierungs-
quellen stammenden Mittel aufzustocken und zu ergänzen;

27. bekräftigt die in der Ministererklärung von Doha30 eingegangenen Verpflichtungen so-
wie den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. August 200431,
die Entwicklungsdimensionen der Entwicklungsagenda von Doha30, die die Bedürfnisse und In-
teressen der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder in den Mittelpunkt
des Arbeitsprogramms von Doha30 stellt, zu verwirklichen, und fordert den erfolgreichen und
raschen Abschluss der Handelsverhandlungen der Doha-Runde unter vollständiger Verwirkli-
chung der Entwicklungsdimensionen des Arbeitsprogramms von Doha;

28. fordert die Erfüllung der im Brüsseler Aktionsprogramm24 eingegangenen Verpflich-
tungen in Bezug auf das Ziel des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs für alle Produkte der
am wenigsten entwickelten Länder zu den Märkten der entwickelten Länder sowie der Entwick-

30 Siehe A/C.2/56/7, Anhang.
31 Siehe Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/579. Verfügbar unter http://docsonline.wto.org.
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lungsländer, die zur Gewährung eines solchen Zugangs in der Lage sind, und die Unterstützung
ihrer Anstrengungen zur Überwindung ihrer angebotsseitigen Schwierigkeiten;

29. ermutigt zur weiteren Förderung der Süd-Süd-Zusammenarbeit, die die Nord-Süd-Zu-
sammenarbeit als wirksamer Beitrag zur Entwicklung und als Mittel zum Austausch bewährter
Praktiken und zur Bereitstellung verstärkter technischer Zusammenarbeit ergänzt, und ermutigt
zu weiterer internationaler Unterstützung für die Süd-Süd-Zusammenarbeit, namentlich durch
regionale und interregionale Zusammenarbeit, unter anderem im Wege der Dreieckskoopera-
tion; 

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, bis 2015 das Ziel des allgemeinen Zugangs zur repro-
duktiven Gesundheit zu erreichen, wie von der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung32 vorgegeben, indem dieses Ziel in die Strategien zur Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, in den Be-
reichen Verringerung der Müttersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheit von Müttern, Ver-
ringerung der Kindersterblichkeit, Förderung der Geschlechtergleichheit, Bekämpfung von
HIV/Aids und Beseitigung der Armut eingebunden wird;

31. ist nach wie vor davon überzeugt, dass Fortschritte für Frauen Fortschritte für alle sind,
und bekräftigt, dass die vollständige und wirksame Umsetzung der Ziele der Erklärung und Ak-
tionsplattform von Beijing33 sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert"34 ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, ist, und beschließt, die Geschlechter-
gleichheit zu fördern und die alle Bereiche erfassende geschlechtsspezifische Diskriminierung
zu beseitigen;

32. fordert die volle Umsetzung der Agenda 2135 und des Durchführungsplans von Johan-
nesburg28 unter Berücksichtigung der Grundsätze von Rio36, verlangt die Förderung der Integra-
tion der drei sich gegenseitig verstärkenden Säulen der nachhaltigen Entwicklung – wirtschaft-
liche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz – und fordert zu diesem Zweck kon-
krete Maßnahmen;

33. erklärt erneut, dass die Beseitigung von Hunger und Armut, die Veränderung nicht
nachhaltiger Produktions- und Konsummuster sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der na-
türlichen Ressourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sind, die
übergeordneten Ziele und die wesentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwicklung
darstellen, und bittet alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, gemäß der Forderung
im Durchführungsplan von Johannesburg nachhaltige Konsumgewohnheiten und Produktions-
weisen zu fördern, die allen Ländern zugute kommen, unter Berücksichtigung der Grundsätze
von Rio, namentlich des in Grundsatz 7 der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung36 ent-
haltenen Grundsatzes der gemeinsamen, wenngleich unterschiedlichen Verantwortung;

34. unterstreicht die Notwendigkeit, alle im Rahmenübereinkommen der Vereinten Natio-
nen über Klimaänderungen37 und in anderen einschlägigen internationalen Übereinkünften, für
viele Länder auch im Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen38, eingegangenen Ver-
pflichtungen zu erfüllen;

32 Siehe Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
33 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication,
Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
34 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
35 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992,
Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korrigen-
dum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/
agenda_21.pdf.
36 Ebd., Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
37 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl.
1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
38 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2002 II S. 966; LGBl.
2005 Nr. 49; öBGBl. III Nr. 89/2005; AS 2004 5205.
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35. bekräftigt die Entschlossenheit, die weltweite Diskussion über langfristige kooperative
Maßnahmen zur Bewältigung der Klimaänderungen in Übereinstimmung mit den im Rahmen-
übereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verankerten Grundsätzen vor-
anzubringen, und ermutigt zu diesem Zweck die Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens,
den Dialog gemäß dem auf der elften Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmen-
übereinkommens gefassten Beschluss39 fortzusetzen;

36. fordert das System der Vereinten Nationen auf, die besonderen Bedürfnisse Afrikas
auch weiterhin durchgängig in alle seine normativen und operativen Tätigkeiten zu integrieren; 

37. fordert die umfassende, rasche und wirksame Erreichung der Ziele und Zielvorgaben
des Brüsseler Aktionsprogramms24, des Aktionsprogramms von Almaty25, des Aktionspro-
gramms von Barbados40 und der Strategie von Mauritius26, um den besonderen Bedürfnissen der
am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer und der kleinen Inselent-
wicklungsländer Rechnung zu tragen;

38. fordert außerdem, gegebenenfalls den Zugang zu Technologien, namentlich neuen und
fortschrittlichen umweltverträglichen Technologien und entsprechendem Know-how, und ihre
Entwicklung, Weitergabe und Verbreitung zu Gunsten der Entwicklungsländer zu fördern und
zu erleichtern; 

39. bittet die nationalen Regierungen, die Infrastrukturprojekte entwickeln und ausländi-
sche Direktinvestitionen mobilisieren wollen, Strategien zu verfolgen, an denen sowohl der öf-
fentliche als auch der private Sektor und gegebenenfalls internationale Geber beteiligt sind, und
fordert in dieser Hinsicht Unterstützung zur Ergänzung und Erhöhung der Investitionen in die
Infrastruktur der Entwicklungsländer und der Transformationsländer im Einklang mit den na-
tionalen Prioritäten und Strategien;

40. fordert die Länder nachdrücklich auf, auch weiterhin Maßnahmen zur Durchführung
rasch wirkender Initiativen zu ergreifen; 

41. fordert Maßnahmen mit dem Ziel, die Voraussetzungen für billigere, schnellere und si-
cherere Geldüberweisungen in den Ursprungsländern wie in den Empfängerländern zu untersu-
chen und zu fördern und gegebenenfalls entwicklungsorientierte Investitionen in den Empfän-
gerländern durch Empfänger, die dazu willens und in der Lage sind, zu fördern;

42. betont den wichtigen Zusammenhang zwischen internationaler Migration und Ent-
wicklung und sieht mit Interesse dem am 14. und 15. September 2006 am Amtssitz abzuhalten-
den Dialog der Generalversammlung auf hoher Ebene über internationale Migration und Ent-
wicklung entgegen, der eine Chance zur Erörterung der mehrdimensionalen Aspekte der inter-
nationalen Migration und Entwicklung bieten wird, um geeignete Mittel und Wege aufzuzeigen,
wie ihre Vorteile für die Entwicklung optimal genutzt und ihre nachteiligen Auswirkungen mög-
lichst gering gehalten werden können; 

43. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung für eine faire Globalisierung und
ihre Entschlossenheit, im Rahmen der Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-Ent-
wicklungsziele das Ziel der produktiven Vollbeschäftigung und einer menschenwürdigen Arbeit
für alle, namentlich für Frauen und junge Menschen, zu einem zentralen Ziel der einschlägigen
nationalen und internationalen Politiken sowie nationalen Entwicklungsstrategien, namentlich
der Armutsbekämpfungsstrategien, zu machen; 

44. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Durchführung der "Bildung für alle"-Programme
zu unterstützen und die allgemeine Grundschulbildung bis 2015 zu verwirklichen;

45. erklärt erneut, dass die Beseitigung von Armut, Hunger und Mangelernährung, insbe-
sondere soweit sie Kinder betreffen, ausschlaggebend für die Erreichung der Millenniums-Ent-
wicklungsziele ist und dass die ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung ein fester Be-
standteil der nationalen und internationalen Entwicklungspolitik sein sollte, fordert verstärkte

39 Siehe FCCC/CP/2005/5.
40 Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern
(Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States, Bridge-
town, Barbados, 25 April - 6 May 1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I,
Resolution 1, Anlage II). 
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produktive Investitionen in die ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung, um Ernährungs-
sicherheit zu erreichen, fordert in dieser Hinsicht eine verstärkte Unterstützung für die landwirt-
schaftliche Entwicklung und den Aufbau von Handelskapazitäten im Agrarsektor in den Ent-
wicklungsländern, namentlich durch die internationale Gemeinschaft und das System der Ver-
einten Nationen, und fordert Unterstützung für Rohstoffentwicklungsprojekte, insbesondere
marktwirtschaftlich orientierte Projekte, und für ihre Erarbeitung im Rahmen des Zweiten Kon-
tos des Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe;

46. fordert alle Länder auf, zur Erreichung des Ziels des allgemeinen Zugangs zu umfas-
senden Präventionsprogrammen und zu umfassender Behandlung, Betreuung und Unterstützung
bis 2010 alle erforderlichen Anstrengungen zur großflächigen Ausweitung landesgesteuerter,
nachhaltiger und umfassender Maßnahmen zu unternehmen, um eine breite, sektorübergreifende
Prävention, Behandlung, Betreuung und Unterstützung zu gewährleisten, und dabei Menschen
mit HIV, gefährdete Gruppen, die am stärksten betroffenen Gemeinwesen, die Zivilgesellschaft
und den Privatsektor voll und aktiv einzubeziehen;

47. fordert eine auf den Grundsätzen der gegenseitigen Achtung und der Gleichstellung be-
ruhende aktive internationale Zusammenarbeit bei der Eindämmung von Infektionskrankheiten,
um den Kapazitätsaufbau im öffentlichen Gesundheitswesen zu stärken, insbesondere in Ent-
wicklungsländern, namentlich durch den Informations- und Erfahrungsaustausch, sowie For-
schungs- und Ausbildungsprogramme, die schwerpunktmäßig auf die Überwachung, Verhü-
tung, Eindämmung, Bekämpfung, Betreuung und Behandlung bei Infektionskrankheiten sowie
auf entsprechende Impfstoffe abstellen; 

48. betont, dass die Rolle der Generalversammlung als der höchsten zwischenstaatlichen
Instanz für die Ausarbeitung und Bewertung von Politiken im Zusammenhang mit der koordi-
nierten und integrierten Weiterverfolgung der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebie-
ten gestärkt werden muss; 

49. erklärt erneut, dass der Wirtschafts- und Sozialrat seine Rolle als zentraler Mechanis-
mus für die systemweite Koordinierung weiter verstärken und so die integrierte und koordinierte
Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Ge-
bieten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 50/227 der Ge-
neralversammlung fördern soll;

50. unterstreicht, dass die Fachkommissionen, sofern ihr Auftrag dies umfasst, auch wei-
terhin die Hauptverantwortung für die Überprüfung und Bewertung der Fortschritte bei der Um-
setzung der Ergebnisse der Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten übernehmen sollen; 

51. betont, dass sich alle zuständigen Organe, Organisationen und Gremien des Systems
der Vereinten Nationen im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat stärker auf die Umsetzung
und Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005 und der an-
deren großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen konzentrieren sollen;

52. erinnert an die Rolle der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
als Koordinierungsstelle innerhalb der Vereinten Nationen für die integrierte Behandlung von
Handels- und Entwicklungsfragen und von miteinander verknüpften Fragen in den Bereichen
Finanzen, Technologie, Investitionen und nachhaltige Entwicklung und bittet den Handels- und
Entwicklungsrat, im Rahmen seines Mandats und unter den einschlägigen Punkten seiner Ta-
gesordnung zur Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen und zur Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte beizutragen;

53. beschließt, die Durchführung der in ihrer Resolution 57/270 B über die integrierte und
koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich festgelegten Maßnah-
men und Mechanismen zu beschleunigen;

54. ersucht die Statistische Kommission erneut, die Indikatoren zur Bewertung der Erfül-
lung der Verpflichtungen und der Erreichung der Entwicklungsziele auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene zu präzisieren und in eine endgültige Form zu bringen;
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55. betont, dass die Mittel für die operativen Entwicklungsaktivitäten auf berechenbarer,
kontinuierlicher und gesicherter Grundlage beträchtlich erhöht werden müssen, um die Fonds
und Programme der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen in die Lage zu versetzen,
wirksam zur Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten
beizutragen, und erklärt erneut, dass die Wirksamkeit, die Effizienz, die Steuerung und die Nutz-
effekte des Systems der Vereinten Nationen bei der Gewährung von Entwicklungshilfe insge-
samt kontinuierlich gestärkt werden müssen;

56. beschließt, auf jeder Tagung der Generalversammlung während der Aussprache über
die Weiterverfolgung der Millenniums-Erklärung23 und des Ergebnisses des Weltgipfels 2005
eine Sitzung speziell der Entwicklung zu widmen und dabei auch die im Vorjahr erzielten Fort-
schritte zu bewerten;

57. bittet die Regionalkommissionen, in Zusammenarbeit mit anderen Regionalorganisa-
tionen und gegebenenfalls anderen regionalen Prozessen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
weiter zur Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten und
zur Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte beizutragen;

58. ersucht den Generalsekretär, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin In-
formationen über die durchgängige Berücksichtigung, die Integration und die Koordinierung der
Entwicklungsaktivitäten auf Sekretariatsebene in den Jahresüberblicksbericht des Rates der Lei-
ter aufzunehmen;

59. befürwortet und unterstützt auf regionaler Ebene eingeleitete entwicklungspolitische
Rahmeninitiativen wie die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas41 sowie ähnliche An-
sätze in anderen Regionen; 

60. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, den Beitrag nichtstaatlicher Organisationen, der
Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer Interessenträger im Rahmen der nationalen Ent-
wicklungsanstrengungen zu verstärken und die weltweite Entwicklungspartnerschaft zu fördern;

61. betont, wie wichtig es ist, die Verantwortung und Rechenschaftspflicht der Unterneh-
men zu fördern;

62. unterstreicht, dass die gemäß Resolution 60/188 der Generalversammlung vom 22. De-
zember 2005 abzuhaltende Konferenz zur Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von
Monterrey27 angemessen und sachbezogen vorbereitet werden muss;

63. ersucht den Generalsekretär, über die bei der Umsetzung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005 erzielten Fortschritte im Rahmen des umfassenden Berichts
über die Weiterverfolgung der Millenniums-Erklärung und des Ergebnisses des Weltgipfels
2005 Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 60/284

Verabschiedet auf der 98. Plenarsitzung am 7. September 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsent-
wurfs A/60/L.61, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

60/284. Verhütung bewaffneter Konflikte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003,

eingedenk ihrer Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse gemäß der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere im Hinblick auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Ver-
hütung bewaffneter Konflikte,

Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die während der Behandlung des Tagesordnungs-
punkts "Verhütung bewaffneter Konflikte" auf ihrer sechzigsten Tagung abgegeben wurden,

41 A/57/304, Anlage.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Verhütung bewaffneter
Konflikte42;

2. beschließt, die Behandlung des Berichts des Generalsekretärs und der darin enthaltenen
Empfehlungen auf ihrer einundsechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 60/285

Auf der 98. Plenarsitzung am 7. September 2006 ohne Abstimmung verabschiedet, auf der Grundlage des Resolutionsent-
wurfs A/60/L.60/Rev.2, eingebracht von Aserbaidschan.

60/285. Die Situation in den besetzten Gebieten Aserbaidschans

Die Generalversammlung,

ernsthaft besorgt über die Brände in den betroffenen Gebieten, die weitreichende Umwelt-
schäden verursacht haben,

1. betont, dass dringlichst ein Umwelteinsatz durchgeführt werden muss, um die Brände
in den betroffenen Gebieten zu löschen und ihre schädlichen Folgen zu überwinden;

2. begrüßt die Bereitschaft der Parteien zu einer diesbezüglichen Zusammenarbeit und be-
trachtet einen solchen Einsatz als eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme;

3. nimmt Kenntnis von der Absicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, zur Vorbereitung des Umwelteinsatzes eine Mission in die Region zu entsenden, mit
dem Auftrag, die kurz- und langfristigen Auswirkungen der Brände auf die Umwelt zu bewerten;

4. fordert in diesem Zusammenhang die Organisationen und Programme des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa jede erfor-
derliche Hilfe und das entsprechende Fachwissen zur Verfügung zu stellen, unter anderem auch
für die Evaluierung und Bekämpfung der kurz- und langfristigen Auswirkungen der Umwelt-
schäden in der Region und für die Wiederherstellung der Region;

5. ersucht den Amtierenden Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, den Mitgliedstaaten der Generalversammlung bis zum 30. April 2007 ei-
nen Bericht über diese Angelegenheit vorzulegen.

RESOLUTION 60/286

Verabschiedet auf der 99. Plenarsitzung am 8. September 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Berichts der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung (A/60/999).

60/286. Neubelebung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der zentralen Stellung der Generalversammlung als wichtigstes Beratungs-,
richtliniengebendes und repräsentatives Organ der Vereinten Nationen sowie ihrer Rolle im Pro-
zess der Normsetzung und der Kodifizierung des Völkerrechts,

sowie in Bekräftigung der Autorität der Generalversammlung und der Stärkung ihrer in der
Charta der Vereinten Nationen festgelegten Rolle in allen globalen Angelegenheiten, die die in-
ternationale Gemeinschaft berühren, und in Bekräftigung ihrer zentralen Rolle in dem Reform-
prozess,

in der Erkenntnis, dass die Generalversammlung das universelle und repräsentative Forum
ist, dem alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angehören,

die Notwendigkeit hervorhebend, das Gleichgewicht zwischen den Hauptorganen der Ver-
einten Nationen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche und Mandate
gemäß der Charta uneingeschränkt zu achten und zu wahren,

42 A/60/891.
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erneut erklärend, dass die Plenarsitzungen der Generalversammlung als Forum für die Ab-
gabe von Grundsatzerklärungen auf hoher Ebene sowie für die Behandlung unter anderem von
Tagesordnungspunkten dienen sollen, denen eine besondere politische Bedeutung oder beson-
dere Dringlichkeit zukommt,

unterstreichend, wie wichtig es ist, ausreichende Ressourcen für die Durchführung der man-
datsmäßigen Programme und Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen, 

erneut erklärend, dass sie nach der Charta zur Prüfung aller Haushaltsfragen befugt ist, 

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen betreffend die Neubelebung ihrer Tätigkeit, ins-
besondere der Resolutionen 58/126 vom 19. Dezember 2003, 58/316 vom 1. Juli 2004 und
59/313 vom 12. September 2005,

unter Hinweis auf ihre Resolution 51/241 vom 31. Juli 1997,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht der durch die Versammlungsresolution 59/313
eingesetzten Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung43,

beschließt, den in der Anlage dieser Resolution enthaltenen Wortlaut zu verabschieden. 

Anlage

Die Generalversammlung,

Themenkomplex I.  Rolle und Autorität der Generalversammlung
im Kontext der weiteren Stärkung der in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Rol-

le und Autorität der Generalversammlung, 

1. bekräftigt die Rolle und Autorität der Generalversammlung, einschließlich in Bezug
auf Fragen im Zusammenhang mit der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit, wie in den Artikeln 10 bis 14 sowie 35 der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen,
gegebenenfalls unter Anwendung der in den Regeln 7 bis 10 ihrer Geschäftsordnung vorgese-
henen Verfahren, die ihr ein rasches Handeln ermöglichen, eingedenk dessen, dass der Sicher-
heitsrat nach Artikel 24 der Charta die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit trägt;

2. fordert die Präsidenten der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirt-
schafts- und Sozialrats nachdrücklich auf, in regelmäßigen Abständen zusammenzutreffen, um
eine stärkere Zusammenarbeit und Koordinierung ihrer Arbeitsprogramme entsprechend ihren
jeweiligen Verantwortungsbereichen nach der Charta zu gewährleisten; der Präsident der Ver-
sammlung unterrichtet die Mitgliedstaaten regelmäßig über die Ergebnisse dieser Treffen;

3. befürwortet die Abhaltung themenbezogener interaktiver Aussprachen in der General-
versammlung über aktuelle Fragen von entscheidender Bedeutung für die internationale Ge-
meinschaft und bittet den Präsidenten der Versammlung, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten
Themen für solche Aussprachen vorzuschlagen;

4. bittet den Sicherheitsrat, seine Initiativen zur Verbesserung der Qualität seines Jahres-
berichts, den er der Generalversammlung nach Artikel 24 Absatz 3 der Charta vorzulegen hat,
fortzusetzen, um der Versammlung einen sachbezogenen und analytischen Bericht zu unterbrei-
ten;

5. im Rahmen der in Ziffer 12 der Anlage der Resolution 51/241 vom 31. Juli 1997 ver-
langten Bewertung der Aussprache über den Jahresbericht des Sicherheitsrats informiert der Prä-
sident die Generalversammlung über seine Entscheidung betreffend die Notwendigkeit einer
weiteren Behandlung des Berichts des Rates, namentlich im Hinblick auf die Abhaltung infor-
meller Konsultationen, die Notwendigkeit und den Inhalt aller etwaigen Beschlüsse, die die Ver-
sammlung auf Grund der Aussprache fasst, sowie Angelegenheiten, die dem Rat zur Kenntnis
zu bringen sind;  

6. bittet den Sicherheitsrat, die Generalversammlung regelmäßig über die Schritte auf
dem Laufenden zu halten, die er hinsichtlich der Verbesserung seiner Berichterstattung an die
Versammlung unternommen hat oder in Betracht zieht;

43 A/60/999.
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7. bittet den Sicherheitsrat außerdem, der Generalversammlung im Einklang mit den Ar-
tikeln 15 und 24 der Charta in regelmäßigen Abständen themenbezogene Sonderberichte zu Fra-
gen von aktuellem internationalem Belang zur Prüfung vorzulegen;

8. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, seinen Bericht an die Generalversammlung auch
künftig im Einklang mit Versammlungsresolution 50/227 vom 24. Mai 1996 zu erstellen und ihn
knapper und maßnahmenorientierter zu gestalten, indem die entscheidenden Bereiche hervor-
gehoben werden, die eine Beschlussfassung durch die Versammlung erfordern, und gegebenen-
falls konkrete Empfehlungen zur Prüfung durch die Mitgliedstaaten abgegeben werden;

9. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, am Ende seiner jeweiligen Amtszeit
seinem Nachfolger einen kurzen informellen Bericht über bewährte Praktiken und gewonnene
Erfahrungen vorzulegen; 

10. nimmt Kenntnis von Ziffer 3 b) ihrer Resolution 59/313 vom 12. September 2005 so-
wie von Ziffer 9 ihrer Resolution 60/246 vom 23. Dezember 2005, durch die dem Büro des Prä-
sidenten der Generalversammlung im Rahmen des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2006-2007 und als Teil der Maßnahmen zur Stärkung des Büros zwei zusätzliche
Stellen auf leitender und herausgehobener Ebene zur Verfügung gestellt wurden;

11. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, damit dem designierten Präsidenten der Generalversammlung im Einklang mit Resolution
58/126 vom 19. Dezember 2003 Übergangsbüroräume und sonstige Unterstützung zur Verfü-
gung gestellt werden;

12. befürwortet, soweit zweckmäßig, ein stärkeres Zusammenwirken in maßgeblichen Fra-
gen mit der Zivilgesellschaft, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, insbesondere aus
Entwicklungsländern, unter uneingeschränkter Achtung des zwischenstaatlichen Charakters der
Generalversammlung und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Regeln der Geschäftsord-
nung; 

13. befürwortet außerdem, soweit zweckmäßig, die weitere Zusammenarbeit zwischen der
Generalversammlung und den nationalen und regionalen Parlamenten, insbesondere über die In-
terparlamentarische Union; 

14. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information, in Zusammenarbeit
mit interessierten Ländern und den zuständigen Organisationen und Organen des Systems der
Vereinten Nationen auch weiterhin geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Weltöffentlichkeit
besser über die Tätigkeit der Generalversammlung aufzuklären;

15. fordert das Sekretariat nachdrücklich auf, weiter darauf hinzuwirken, dass die Gene-
ralversammlung stärker wahrgenommen wird, und ersucht zu diesem Zweck darum, dass das
Journal of the United Nations (Journal der Vereinten Nationen) so umgestaltet wird, dass die
Plenarsitzungen und anderen wichtigen Veranstaltungen der Generalversammlung und die Sit-
zungen des Sicherheitsrats nebeneineinander aufgeführt werden; 

16. legt den Präsidenten der Generalversammlung nahe, stärker in der Öffentlichkeit in Er-
scheinung zu treten, einschließlich durch vermehrte Kontakte mit Vertretern der Medien und der
Zivilgesellschaft, und so die Tätigkeit der Generalversammlung besser bekannt zu machen, und
legt dem Generalsekretär die Fortführung der Praxis nahe, dem Büro des Präsidenten der Gene-
ralversammlung einen Sprecher und einen Assistenten des Sprechers zur Verfügung zu stellen; 

Themenkomplex II.  Auswahl des Generalsekretärs
17. verweist auf Artikel 97 der Charta sowie auf die Bestimmungen der Resolutionen der

Generalversammlung 11(I) vom 24. Januar 1946 und 51/241, soweit sie die Rolle der Versamm-
lung bei der Ernennung des Generalsekretärs auf Empfehlung des Sicherheitsrats betreffen;

18. betont eingedenk des Artikels 97 der Charta, dass der Prozess der Auswahl des Gene-
ralsekretärs alle Mitgliedstaaten einschließen und transparenter gestaltet werden muss und dass
bei der Ermittlung und Ernennung des besten Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs der
turnusmäßige regionale Wechsel und die Gleichberechtigung der Geschlechter gebührend be-
rücksichtigt werden sollen, und bittet den Sicherheitsrat, die Generalversammlung regelmäßig
über die Schritte auf dem Laufenden zu halten, die er diesbezüglich unternommen hat;

19. legt unbeschadet der in Artikel 97 der Charta festgelegten Rolle der Hauptorgane dem
Präsidenten der Generalversammlung nahe, Konsultationen mit den Mitgliedstaaten zu führen,
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um mögliche Kandidaten zu ermitteln, die die Unterstützung eines Mitgliedstaats haben, und die
Ergebnisse nach Unterrichtung aller Mitgliedstaaten an den Sicherheitsrat weiterzuleiten;

20. spricht sich dafür aus, dass die formelle Bekanntgabe von Kandidaturen für das Amt
des Generalsekretärs in einer Weise erfolgt, die ausreichend Zeit für Interaktionen mit den Mit-
gliedstaaten lässt, und ersucht die Kandidaten, ihre Auffassungen allen Mitgliedstaaten der Ge-
neralversammlung zu unterbreiten;

21. verweist auf Ziffer 61 ihrer Resolution 51/241, in der es heißt, dass der Generalsekretär
zur Gewährleistung eines reibungslosen und effizienten Übergangs so frühzeitig wie möglich,
vorzugsweise spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit des Vorgängers, ernannt werden
soll;

22. betont, wie wichtig es ist, dass die Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs unter
anderem den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind und
umfassende Führungsqualitäten sowie administrative und diplomatische Erfahrung besitzen und
erkennen lassen; 

Themenkomplex III.  Arbeitsmethoden
23. bekräftigt das souveräne Recht der Mitgliedstaaten, im Rahmen der Geschäftsordnung

der Generalversammlung Vorschläge zu unterbreiten, und legt den Mitgliedstaaten nahe, Reso-
lutionsentwürfe in klarerer, gezielterer und maßnahmenorientierterer Form vorzulegen;

24. ersucht den Generalsekretär, die Geschäftsordnung der Generalversammlung in einer
konsolidierten Fassung in allen Amtsprachen sowohl gedruckt als auch online herauszugeben,
und ersucht den Sekretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten, die Präzedenzfälle und die bishe-
rige Praxis hinsichtlich der Regeln und Gepflogenheiten der zwischenstaatlichen Organe der Or-
ganisation öffentlich zugänglich zu machen;

25. ersucht die Hauptausschüsse, sich auch weiterhin um die stärkere Straffung ihrer Ta-
gesordnungen und die Verbesserung ihrer Arbeitsmethoden zu bemühen, und bittet die Vorstän-
de der Hauptausschüsse, ihre Zusammenarbeit in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung
zu verstärken;

26. beschließt in dieser Hinsicht, die Empfehlungen der Hauptausschüsse betreffend die
Verbesserung ihrer Arbeitsmethoden und die Zuweisung von Tagesordnungspunkten, deren
Umsetzung von der Generalversammlung gebilligt werden muss, gebührend zu berücksichtigen;

27. fordert erneut die wirksame Anwendung der Regel 42 der Geschäftsordnung der Ge-
neralversammlung; 

28. ersucht um eine Unterrichtung über den aktuellen Stand der Umsetzung ihrer in Zif-
fer 15 ihrer Resolution 59/313 enthaltenen Empfehlung betreffend die Prüfung des Einsatzes op-
tischer Scanner zur Beschleunigung der Auszählung der in geheimen Wahlen abgegebenen
Stimmen, unter gebührender Berücksichtigung der damit zusammenhängenden Sicherheitser-
fordernisse sowie der Glaubhaftigkeit, Verlässlichkeit und Vertraulichkeit dieses Mittels, und
ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung über die diesbezüglichen Modalitäten
Bericht zu erstatten; 

29. ersucht den Generalsekretär, die in Ziffer 20 der Resolution 57/300 vom 20. Dezember
2002 betreffend die Konsolidierung von Berichten und in Ziffer 6 der Anlage der Resolution
58/316 vom 1. Juli 2004 betreffend die Dokumentation vorgesehenen Maßnahmen weiter um-
zusetzen;

30. verweist auf Ziffer 19 ihrer Resolution 59/313 und ersucht den Generalsekretär, der Ge-
neralversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Sachstandsbericht samt tabellari-
scher Übersicht über die Durchführung aller Resolutionen betreffend die Neubelebung ihrer Tä-
tigkeit, einschließlich der Resolutionen 58/126, 58/316 und 59/313 sowie dieser Resolution, vor-
zulegen;

31. beschließt, die Präsidentin der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung zu
bitten, Konsultationen unter den Mitgliedstaaten in die Wege zu leiten, um über die Einsetzung
einer allen Mitgliedstaaten offen stehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Ver-
sammlung zu entscheiden, die den Auftrag hätte, Möglichkeiten für eine weitere Stärkung der
Rolle, der Autorität, der Wirksamkeit und der Effizienz der Versammlung aufzuzeigen, unter
anderem auf der Grundlage der einschlägigen Versammlungsresolutionen und einer Überprü-
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fung der Tagesordnung und der Arbeitsmethoden der Versammlung, und der Versammlung auf
ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen.

RESOLUTION 60/287

Verabschiedet auf der 99. Plenarsitzung am 8. September 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsent-
wurfs A/60/L.63 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Angola, Argentinien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien,
Chile, Dänemark, El Salvador, Fidschi, Finnland, Ghana, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien,
Kanada, Kroatien, Luxemburg, Mauritius, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Polen, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
anda, Sambia, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern.

60/287. Der Friedenskonsolidierungsfonds

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200544,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/180 und auf die Resolution 1645 (2005) des Si-
cherheitsrats vom 20. Dezember 2005 über die Einsetzung der Kommission für Friedenskonso-
lidierung, insbesondere auf ihre Ziffern 24 und 25,

1. nimmt Kenntnis von den im Bericht des Generalsekretärs45 dargelegten Vorkehrungen
für die Einrichtung des Friedenskonsolidierungsfonds und von der im Anhang des Berichts ent-
haltenen Aufgabenstellung des Fonds;

2. bekräftigt ihre Rolle bei der Festlegung der allgemeinen Leitlinien für den Einsatz des
Fonds, um seine höchstmögliche Wirkung sicherzustellen und seine Funktionsweise zu verbes-
sern;

3. begrüßt die bereits an den Fonds entrichteten Beiträge und zugesagten Finanzmittel und
betont die Notwendigkeit stetiger Beiträge, damit der Fonds verstärkt in der Lage ist, die zur Ein-
leitung friedenskonsolidierender Tätigkeiten in der Konfliktfolgezeit benötigten Mittel unver-
züglich bereitzustellen;

4. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Entrichtung freiwilliger Beiträge an
den Fonds zu erwägen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung einen jährlichen Bericht über
die Funktionsweise und die Tätigkeit des Fonds vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt "Bericht des Generalsekretärs über den Friedenskonsolidierungs-
fonds" in den Entwurf der Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/288

Verabschiedet auf der 99. Plenarsitzung am 8. September 2006, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsent-
wurfs A/60/L.62, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

60/288. Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und in Bekräf-
tigung der ihr in der Charta zugedachten Rolle, namentlich bei Fragen im Zusammenhang mit
dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit,

unter erneuter nachdrücklicher Verurteilung des Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem Zweck er begangen wird, da er eine
der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt,

in Bekräftigung der in der Anlage zur Resolution 49/60 der Generalversammlung vom 9. De-
zember 1994 enthaltenen Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Ter-
rorismus, der in der Anlage zur Resolution 51/210 der Generalversammlung vom 17. Dezember
1996 enthaltenen Zusatzerklärung zu der Erklärung von 1994 über Maßnahmen zur Beseitigung

44 Siehe Resolution 60/1.
45 A/60/984.
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des internationalen Terrorismus und des Ergebnisses des Weltgipfels 200546, insbesondere sei-
nes Abschnitts über Terrorismus,

unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalversammlung über Maßnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus, namentlich Resolution 46/51 vom 9. Dezember 1991,
die Resolutionen des Sicherheitsrats über Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit durch terroristische Handlungen sowie die einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung
des Terrorismus,

sowie unter Hinweis darauf, dass sich die politischen Führer der Welt in dem Ergebnis des
Weltgipfels 2005 erneut dazu bekannten, alle Anstrengungen zur Wahrung der souveränen
Gleichheit aller Staaten zu unterstützen, ihre territoriale Unversehrtheit und politische Unab-
hängigkeit zu achten, jede mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen unvereinbare
Androhung oder Anwendung von Gewalt in ihren internationalen Beziehungen zu unterlassen
und die Beilegung von Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln und in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts, das Selbstbestimmungsrecht der Völker,
die sich weiterhin unter kolonialer Herrschaft oder ausländischer Besetzung befinden, die Nicht-
einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, die Achtung der Gleichberechtigung aller ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, die internationale Zusammenarbeit bei der Lösung internatio-
naler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer Art sowie die nach Treu
und Glauben erfolgende Erfüllung der im Einklang mit der Charta eingegangenen Verpflich-
tungen zu wahren,

ferner unter Hinweis auf den im Ergebnis des Weltgipfels 2005 enthaltenen Auftrag an die
Generalversammlung, unverzüglich die vom Generalsekretär bestimmten Elemente für eine
Strategie zur Terrorismusbekämpfung im Hinblick darauf weiterzuentwickeln, eine Strategie
zur Förderung umfassender, koordinierter und konsequenter Maßnahmen auf nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene zur Bekämpfung des Terrorismus zu verabschieden und umzu-
setzen, die auch die Bedingungen berücksichtigt, welche die Ausbreitung des Terrorismus be-
günstigen,

bekräftigend, dass die Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf die Beseitigung der Menschenrechte,
der Grundfreiheiten und der Demokratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit und die
Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Regierungen destabilisieren, und
dass die internationale Gemeinschaft die notwendigen Schritte unternehmen soll, um die Zu-
sammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken,

sowie bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität,
Zivilisation oder ethnischen Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll,

ferner in Bekräftigung der Entschlossenheit der Mitgliedstaaten, alles zu tun, um Einigung
über ein umfassendes Übereinkommen über den internationalen Terrorismus zu erzielen und ein
solches Übereinkommen zu schließen, namentlich indem die offenen Fragen in Bezug auf die
rechtliche Definition und Abgrenzung der vom Übereinkommen erfassten Handlungen geregelt
werden, damit es als wirksames Instrument der Terrorismusbekämpfung eingesetzt werden
kann,

nach wie vor anerkennend, dass die Frage der Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Entwicklung einer internationalen Ant-
wort auf den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen geprüft werden könnte,

in der Erkenntnis, dass Entwicklung, Frieden und Sicherheit und die Menschenrechte mit-
einander verflochten sind und sich gegenseitig verstärken,

eingedenk der Notwendigkeit, die Bedingungen anzugehen, die die Ausbreitung des Terro-
rismus begünstigen,

in Bekräftigung der Entschlossenheit der Mitgliedstaaten, auch weiterhin alles in ihren Kräf-
ten Stehende zu tun, um Konflikte beizulegen, ausländische Besetzung zu beenden, gegen Un-

46 Siehe Resolution 60/1.
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terdrückung vorzugehen, Armut zu beseitigen, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, eine nach-
haltige Entwicklung, weltweite Prosperität, eine gute Regierungsführung, Menschenrechte für
alle und Rechtsstaatlichkeit zu fördern, die interkulturelle Verständigung zu verbessern und die
Achtung aller Religionen, religiösen Werte, Weltanschauungen und Kulturen zu gewährleisten,

1. bekundet ihre Anerkennung für den der Generalversammlung vom Generalsekretär
vorgelegten Bericht "Vereint gegen den Terrorismus: Empfehlungen für eine weltweite Strategie
zur Bekämpfung des Terrorismus"47;

2. verabschiedet diese Resolution und die dazugehörige Anlage als Weltweite Strategie
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus ("die Strategie");

3. beschließt, unbeschadet der weiteren Erörterung aller Tagesordnungspunkte betreffend
den Terrorismus und die Terrorismusbekämpfung in ihren zuständigen Ausschüssen die folgen-
den Schritte zur wirksamen Weiterverfolgung der Strategie zu unternehmen:

a) die Strategie auf einem Tagungsteil auf hoher Ebene ihrer einundsechzigsten Tagung
einzuleiten;

b) in zwei Jahren die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie zu prüfen und ihre Ak-
tualisierung im Hinblick auf Veränderungen zu erwägen, in der Erkenntnis, dass viele der in der
Strategie enthaltenen Maßnahmen sofort durchgeführt werden können, während andere nach-
haltige Anstrengungen im Laufe der nächsten Jahre erfordern werden oder als langfristige Ziele
zu betrachten sind;

c) den Generalsekretär zu bitten, zu den künftigen Beratungen der Generalversammlung
über die Überprüfung der Umsetzung und Aktualisierung der Strategie beizutragen;

d) die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und andere in Betracht kommende inter-
nationale, regionale und subregionale Organisationen zu ermutigen, die Umsetzung der Strategie
zu unterstützen, namentlich durch die Mobilisierung von Ressourcen und Fachwissen;

e) nichtstaatliche Organisationen und die Zivilgesellschaft weiter zu ermutigen, sich ge-
gebenenfalls damit zu befassen, wie die Anstrengungen zur Umsetzung der Strategie verstärkt
werden können;

4. beschließt, den Punkt "Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
des Terrorismus" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

Anlage

Aktionsplan

Wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, beschließen,

1. den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen konsequent, un-
missverständlich und mit Nachdruck zu verurteilen, gleichviel von wem, wo und zu welchem
Zweck er begangen wird, da er eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit darstellt;

2. dringende Maßnahmen zu ergreifen, um den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen zu verhüten und zu bekämpfen, und insbesondere

a) zu erwägen, ohne Verzögerung Vertragspartei der bestehenden internationalen Über-
einkommen und Protokolle zur Terrorismusbekämpfung zu werden und diese durchzuführen,
und alles zu tun, um Einigung über ein umfassendes Übereinkommen über den internationalen
Terrorismus zu erzielen und ein solches Übereinkommen zu schließen;

b) alle Resolutionen der Generalversammlung über Maßnahmen zur Beseitigung des in-
ternationalen Terrorismus und die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung über
den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Terrorismusbekämpfung durchzu-
führen;

47 A/60/825.
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c) alle Resolutionen des Sicherheitsrats betreffend den internationalen Terrorismus
durchzuführen und mit den Nebenorganen des Sicherheitsrats zur Terrorismusbekämpfung bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, wobei wir anerkennen,
dass viele Staaten auch weiterhin Hilfe bei der Durchführung dieser Resolutionen benötigen;

3. anzuerkennen, dass die internationale Zusammenarbeit und alle Maßnahmen, die wir
zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus ergreifen, mit unseren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht, namentlich der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen inter-
nationalen Übereinkommen und Protokollen, insbesondere den Menschenrechten, dem Flücht-
lingsrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen müssen.

I. Maßnahmen zur Beseitigung der die Ausbreitung des Terrorismus begünstigenden
Bedingungen
Wir beschließen, die nachstehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung der den

Terrorismus begünstigenden Bedingungen, unter anderem länger andauernde ungelöste Kon-
flikte, Entmenschlichung der Opfer des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsfor-
men, fehlende Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtsverletzungen, ethnische, nationale und
religiöse Diskriminierung, politische Ausgrenzung, sozioökonomische Marginalisierung und
Mangel an guter Regierungsführung, zu beseitigen, wobei wir anerkennen, dass keine dieser Be-
dingungen terroristische Handlungen entschuldigen oder rechtfertigen kann:

1. auch weiterhin die Kapazitäten der Vereinten Nationen auf Gebieten wie Konfliktprä-
vention, Verhandlung, Vermittlung, Vergleich, gerichtliche Entscheidung, Rechtsstaatlichkeit,
Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung zu stärken und bestmöglichen Gebrauch von ih-
nen zu machen, um zur erfolgreichen Prävention und friedlichen Beilegung länger andauernder
ungelöster Konflikte beizutragen. Wir erkennen an, dass die friedliche Beilegung solcher Kon-
flikte zur Stärkung des weltweiten Kampfes gegen den Terrorismus beitragen würde;

2. auch weiterhin unter dem Dach der Vereinten Nationen Initiativen und Programme zur
Förderung des Dialogs, der Toleranz und der Verständigung zwischen den Zivilisationen, Kul-
turen, Völkern und Religionen in die Wege zu leiten und die gegenseitige Achtung der Religio-
nen, religiösen Werte, Weltanschauungen und Kulturen zu fördern und ihre Diffamierung zu ver-
hindern. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die vom Generalsekretär eingeleitete Initiative
für die Allianz der Zivilisationen. Wir begrüßen außerdem ähnliche, in anderen Teilen der Welt
ergriffene Initiativen;

3. eine Kultur des Friedens, der Gerechtigkeit und der menschlichen Entwicklung, der eth-
nischen, nationalen und religiösen Toleranz und der Achtung aller Religionen, religiösen Werte,
Weltanschauungen und Kulturen zu fördern, indem wir je nach Bedarf Bildungs- und Aufklä-
rungsprogramme einrichten und unterstützen, an denen alle Teile der Gesellschaft mitwirken.
In dieser Hinsicht ermutigen wir die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, eine Schlüsselrolle zu spielen, so auch über den religions- und konfessions-
übergreifenden Dialog und den Dialog zwischen den Zivilisationen;

4. auch weiterhin darauf hinzuarbeiten, die notwendigen und geeigneten Maßnahmen im
Einklang mit unseren jeweiligen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen, um die
Aufstachelung zur Begehung einer terroristischen Handlung oder terroristischer Handlungen ge-
setzlich zu verbieten und ein solches Verhalten zu verhindern;

5. erneut unsere Entschlossenheit zu bekunden, die rasche und vollständige Verwirkli-
chung der auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, sicherzustellen. Wir be-
kräftigen unsere Verpflichtung auf die Beseitigung der Armut und die Förderung eines dauer-
haften Wirtschaftswachstums, einer nachhaltigen Entwicklung und weltweiten Wohlstands für
alle;

6. die Agenda der Entwicklung und der sozialen Integration auf allen Ebenen als eigen-
ständiges Ziel weiterzuverfolgen und zu stärken, in der Erkenntnis, dass Erfolge auf diesem Ge-
biet, insbesondere bei der Jugendarbeitslosigkeit, die Marginalisierung und das daraus resultie-
rende Gefühl der Viktimisierung als Antriebskraft des Extremismus und der Rekrutierung von
Terroristen verringern könnten;

7. das gesamte System der Vereinten Nationen zu ermutigen, seine bereits laufenden
Maßnahmen der Zusammenarbeit und Hilfe in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Menschen-
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rechte und gute Regierungsführung zu Gunsten einer dauerhaften wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung auszuweiten;

8. zu erwägen, auf freiwilliger Basis nationale Hilfssysteme zu schaffen, die den Bedürf-
nissen der Opfer des Terrorismus und ihrer Angehörigen Rechnung tragen und die Normalisie-
rung ihres Lebens erleichtern. In dieser Hinsicht ermutigen wir die Staaten, die zuständigen Ein-
richtungen der Vereinten Nationen um Unterstützung beim Aufbau solcher nationalen Systeme
zu ersuchen. Wir werden außerdem bestrebt sein, die internationale Solidarität zu Gunsten der
Opfer und die Einbindung der Zivilgesellschaft in eine weltweite Kampagne gegen den Terro-
rismus und für seine Verurteilung zu fördern. Dazu könnte gehören, dass die Generalversamm-
lung die Möglichkeit prüft, praktische Mechanismen zur Gewährung von Hilfe für die Opfer zu
schaffen.

II. Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus
Wir beschließen, die nachstehenden Maßnahmen zu ergreifen, um den Terrorismus zu ver-

hüten und zu bekämpfen, insbesondere indem wir Terroristen den Zugang zu den Mitteln für
die Durchführung ihrer Anschläge und zu ihren Zielen verwehren und verhindern, dass ihre An-
schläge die gewollte Wirkung erzielen:

1. es zu unterlassen, terroristische Aktivitäten zu organisieren, anzustiften, zu erleichtern,
sich daran zu beteiligen, zu finanzieren, zu begünstigen oder zu dulden, und geeignete praktische
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass unser jeweiliges Hoheitsgebiet nicht für ter-
roristische Einrichtungen oder Ausbildungslager oder zur Vorbereitung oder Organisation von
terroristischen Handlungen benutzt wird, die gegen andere Staaten oder deren Staatsangehörige
verübt werden sollen;

2. bei der Bekämpfung des Terrorismus im Einklang mit unseren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um alle Personen, die die Finanzierung,
Planung, Vorbereitung oder Begehung terroristischer Handlungen unterstützen, erleichtern, sich
daran beteiligen oder sich daran zu beteiligen versuchen oder den Tätern Unterschlupf gewähren,
zu finden, ihnen einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern und sie entsprechend dem Grundsatz
"entweder ausliefern oder strafrechtlich verfolgen" vor Gericht zu bringen;

3. im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und des Völkerrechts, insbesondere den Menschenrechten, dem Flüchtlingsrecht und
dem humanitären Völkerrecht, dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die terroristische Hand-
lungen begangen haben, ergriffen und strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert werden. Wir wer-
den uns bemühen, zu diesem Zweck Rechtshilfe- und Auslieferungsübereinkommen zu schlie-
ßen und durchzuführen und die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden zu
verstärken;

4. gegebenenfalls die Zusammenarbeit beim Austausch aktueller und genauer Informa-
tionen betreffend die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken;

5. die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der Bekämpfung von
Verbrechen zu verstärken, die mit dem Terrorismus zusammenhängen könnten, namentlich Dro-
genhandel unter allen Aspekten, unerlaubter Waffenhandel, insbesondere Handel mit Kleinwaf-
fen und leichten Waffen, einschließlich tragbarer Flugabwehrsysteme, Geldwäsche und
Schmuggel von nuklearem, chemischem, biologischem, radiologischem und anderem potenziell
gefährlichem Material;

6. zu erwägen, unverzüglich Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität48 und der drei dazugehörigen
Zusatzprotokolle49 zu werden und sie durchzuführen;

7. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einer Person Asyl gewähren, um uns des-
sen zu versichern, dass der Asylsuchende sich nicht an terroristischen Aktivitäten beteiligt hat,

48 Resolution 55/25, Anlage I. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; öBGBl. III Nr. 84/2005.
49 Resolution 55/25, Anlagen II und III, und Resolution 55/255, Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2005 II
S. 954, 995; öBGBl. III Nr. 220/2005 (Protokoll gegen Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007 (Proto-
koll gegen Schleusung).
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und, nachdem wir Asyl gewährt haben, um uns dessen zu versichern, dass der Flüchtlingsstatus
nicht in einer Weise genutzt wird, die im Widerspruch zu den Bestimmungen unter Abschnitt II
Ziffer 1 steht;

8. die zuständigen regionalen und subregionalen Organisationen zu ermutigen, Mecha-
nismen oder Zentren zur Terrorismusbekämpfung zu schaffen oder zu stärken. Sollten diese Or-
ganisationen diesbezüglich Zusammenarbeit und Hilfe benötigen, ermutigen wir den Ausschuss
zur Bekämpfung des Terrorismus und sein Exekutivdirektorium sowie, im Rahmen ihres beste-
henden Mandats, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
und die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation, die Gewährung dieser Zusammenar-
beit und Hilfe zu erleichtern;

9. anzuerkennen, dass im Rahmen der internationalen Anstrengungen zur Ausweitung des
Kampfes gegen den Terrorismus die Frage der Schaffung eines internationalen Zentrums zur Be-
kämpfung des Terrorismus geprüft werden könnte;

10. die Staaten zu ermutigen, die umfassenden internationalen Normen anzuwenden, die
in den von der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen" verfassten Vierzig Empfehlungen be-
treffend Geldwäsche und Neun Sonderempfehlungen betreffend Terrorismusfinanzierung ent-
halten sind, wobei wir anerkennen, dass die Staaten möglicherweise Hilfe bei der Anwendung
dieser Normen benötigen;

11. das System der Vereinten Nationen zu bitten, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine
einheitliche, umfassende Datenbank für biologische Zwischenfälle einzurichten, wobei sicher-
zustellen ist, dass sie die von der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation geplante
Datenbank für Biokriminalität ergänzt. Wir legen außerdem dem Generalsekretär nahe, die Liste
der Experten und Labore sowie die technischen Leitlinien und Verfahren, die ihm für die rasche
und effiziente Untersuchung des mutmaßlichen Einsatzes zur Verfügung stehen, zu aktualisie-
ren. Darüber hinaus stellen wir fest, wie wichtig der Vorschlag des Generalsekretärs ist, im Rah-
men der Vereinten Nationen die wichtigsten Interessenträger auf dem Gebiet der Biotechnolo-
gie, namentlich die Industrie, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft und die Regierungen, zu
einem gemeinsamen Programm zusammenzubringen, um sicherzustellen, dass die Fortschritte
der Biotechnologie nicht für terroristische oder andere kriminelle Zwecke genutzt werden, son-
dern dem Gemeinwohl dienen, unter gebührender Achtung der grundlegenden völkerrechtlichen
Normen betreffend die Rechte des geistigen Eigentums;

12. in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und unter gebührender Wahrung der
Vertraulichkeit, Achtung der Menschenrechte und Einhaltung der sonstigen völkerrechtlichen
Verpflichtungen Mittel und Wege zu erkunden,

a) um die auf internationaler und regionaler Ebene unternommenen Anstrengungen zur
Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen im Internet zu ko-
ordinieren;

b) um das Internet als Instrument für die Bekämpfung der Verbreitung des Terrorismus
einzusetzen, wobei wir anerkennen, dass die Staaten möglicherweise diesbezügliche Hilfe be-
nötigen;

13. je nach Bedarf die nationalen Anstrengungen und die bilaterale, subregionale, regionale
und internationale Zusammenarbeit zu verstärken, um die Grenz- und Zollkontrollen zu verbes-
sern, mit dem Ziel, die Bewegung von Terroristen zu verhindern und aufzudecken und den un-
erlaubten Handel, unter anderem mit Kleinwaffen und leichten Waffen, konventioneller Muni-
tion und Sprengstoffen und mit nuklearen, chemischen, biologischen oder radiologischen Waf-
fen und Materialien, zu verhindern und aufzudecken, wobei wir anerkennen, dass die Staaten
möglicherweise diesbezügliche Hilfe benötigen;

14. den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus und sein Exekutivdirektorium zu er-
mutigen, auch weiterhin mit den Staaten auf Antrag zusammenzuarbeiten, um die Verabschie-
dung von Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen in
Bezug auf Reisen von Terroristen zu erleichtern und bewährte Praktiken auf diesem Gebiet zu
ermitteln, nach Möglichkeit unter Rückgriff auf die von internationalen Fachorganisationen wie
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation, der Weltzollorganisation und der Internationa-
len Kriminalpolizeilichen Organisation entwickelten Praktiken;
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15. den Ausschuss nach Resolution 1267 (1999) des Sicherheitsrats zu ermutigen, auch
weiterhin darauf hinzuarbeiten, die Wirksamkeit des Reiseverbots im Rahmen des Sanktions-
regimes der Vereinten Nationen gegen Al-Qaida und die Taliban sowie mit ihnen verbundene
Personen und Einrichtungen zu erhöhen und mit Vorrang dafür Sorge zu tragen, dass faire und
transparente Verfahren vorhanden sind, die die Aufnahme von Personen und Einrichtungen in
seine Listen, ihre Streichung von diesen Listen und die Gewährung von Ausnahmen aus huma-
nitären Gründen regeln. In dieser Hinsicht legen wir den Staaten nahe, Informationen auszutau-
schen, namentlich durch die weite Verbreitung der Besonderen Mitteilungen ("Special Notices")
der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation und der Vereinten Nationen zu den Per-
sonen, die diesem Sanktionsregime unterliegen;

16. die Anstrengungen und die Zusammenarbeit nach Bedarf auf allen Ebenen zu verstär-
ken, um die Sicherheit der Erstellung und Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten zu ver-
bessern und ihre Änderung oder ihren betrügerischen Gebrauch zu verhindern und aufzudecken,
wobei wir anerkennen, dass die Staaten dabei möglicherweise Hilfe benötigen. In dieser Hinsicht
bitten wir die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation, ihre Datenbank über gestohlene
und verlorene Reisedokumente zu erweitern, und wir werden uns bemühen, dieses Instrument
bei Bedarf voll zu nutzen, insbesondere durch den Austausch sachdienlicher Informationen;

17. die Vereinten Nationen zu bitten, die Planung der Abwehr gegen einen Terroranschlag
mit nuklearen, chemischen, biologischen oder radiologischen Waffen oder Materialien besser
zu koordinieren, insbesondere indem sie die Wirksamkeit des bestehenden interinstitutionellen
Koordinierungsmechanismus für die Bereitstellung von Hilfe, für Hilfseinsätze und Opferhilfe
überprüfen und verbessern, damit alle Staaten angemessene Hilfe erhalten können. In dieser Hin-
sicht bitten wir die Generalversammlung und den Sicherheitsrat, Leitlinien für die erforderliche
Zusammenarbeit und Hilfe im Falle eines Terroranschlags mit Massenvernichtungswaffen zu
gewähren;

18. alle Anstrengungen zu verstärken, die darauf gerichtet sind, die Sicherheit und den
Schutz besonders verwundbarer Ziele wie der Infrastruktur und öffentlicher Orte sowie die Re-
aktion auf Terroranschläge und andere Katastrophen, insbesondere auf dem Gebiet des Zivil-
schutzes, zu verbessern, wobei wir anerkennen, dass die Staaten möglicherweise diesbezügliche
Hilfe benötigen.

III. Maßnahmen zum Aufbau der Kapazitäten der Staaten für die Terrorismusverhütung
und -bekämpfung und zur Stärkung der diesbezüglichen Rolle des Systems der Ver-
einten Nationen
Wir erkennen an, dass der Kapazitätsaufbau in allen Staaten ein zentrales Element der welt-

weiten Anstrengungen zur Terrorismusbekämpfung ist, und beschließen, die nachstehenden
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kapazitäten der Staaten für die Terrorismusverhütung und -be-
kämpfung auszubauen und zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Terroris-
musbekämpfung die Koordinierung und die Kohärenz innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen zu verbessern:

1. die Mitgliedstaaten zu ermutigen, die Leistung freiwilliger Beiträge für Projekte der
Zusammenarbeit und technischen Hilfe bei der Terrorismusbekämpfung der Vereinten Nationen
zu erwägen und in dieser Hinsicht zusätzliche Finanzierungsquellen zu erkunden. Wir ermutigen
außerdem die Vereinten Nationen, zu erwägen, den Privatsektor um Beiträge zu Kapazitätsauf-
bauprogrammen zu ersuchen, insbesondere zur Sicherung der Häfen, der Schifffahrt und der Zi-
villuftfahrt;

2. den durch die zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisatio-
nen bereitgestellten Rahmen für den Austausch bewährter Praktiken beim Aufbau von Kapazi-
täten für die Terrorismusbekämpfung zu nutzen und die Beiträge dieser Organisationen zu den
Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft auf diesem Gebiet zu erleichtern;

3. die Schaffung geeigneter Mechanismen zur Straffung der Berichterstattungspflichten
der Staaten im Bereich der Terrorismusbekämpfung zu erwägen und Dopplungen bei der An-
forderung von Berichten zu beseitigen, unter Berücksichtigung und Achtung der unterschiedli-
chen Mandate der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und seiner mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten Nebenorgane;

4. Maßnahmen zu fördern, namentlich die Abhaltung regelmäßiger informeller Treffen,
die darauf gerichtet sind, bei Bedarf einen häufigeren Austausch von Informationen über die Zu-
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sammenarbeit und die technische Hilfe zwischen den Mitgliedstaaten, den mit der Terrorismus-
bekämpfung befassten Organen der Vereinten Nationen, den zuständigen Sonderorganisationen,
den in Betracht kommenden internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen und
der Gebergemeinschaft zu ermöglichen, mit dem Ziel, die Kapazitäten der Staaten für die Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu erhöhen;

5. die Absicht des Generalsekretärs zu begrüßen, den Arbeitsstab Terrorismusbekämp-
fung im Rahmen der verfügbaren Mittel innerhalb des Sekretariats zu institutionalisieren, um
die Gesamtkoordinierung und -kohärenz der Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung sicherzustellen;

6. den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus und sein Exekutivdirektorium zu er-
mutigen, auch weiterhin die Kohärenz und Effizienz der auf dem Gebiet der Terrorismusbe-
kämpfung gewährten technischen Hilfe zu verbessern, insbesondere indem er seinen Dialog mit
den Staaten und den zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen
verstärkt und eng mit allen bilateralen und multilateralen Anbietern technischer Hilfe zusam-
menarbeitet, namentlich durch den Austausch von Informationen;

7. das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, nament-
lich seine Unterabteilung Terrorismusverhütung, zu ermutigen, den Staaten auf Antrag und in
enger Abstimmung mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus und seinem Exeku-
tivdirektorium verstärkt technische Hilfe zu gewähren, um die Durchführung der internationalen
Übereinkommen und Protokolle betreffend die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus
und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu erleichtern;

8. den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, das Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und die Internationale Kriminalpolizeiliche Organi-
sation zu ermutigen, die Zusammenarbeit mit den Staaten zu verstärken, um ihnen dabei behilf-
lich zu sein, die internationalen Normen und Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
und der Finanzierung des Terrorismus voll einzuhalten;

9. die Internationale Atomenergie-Organisation und die Organisation für das Verbot che-
mischer Waffen zu ermutigen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats auch weiterhin daran zu
arbeiten, den Staaten beim Aufbau von Kapazitäten behilflich zu sein, um den Zugriff von Ter-
roristen auf nukleares, chemisches oder radiologisches Material zu verhindern, die Sicherheit
in damit zusammenhängenden Anlagen zu gewährleisten und im Falle eines Anschlags mit sol-
chem Material wirksam zu reagieren;

10. die Weltgesundheitsorganisation zu ermutigen, den Staaten verstärkt technische Hilfe
bei der Verbesserung ihres öffentlichen Gesundheitswesens zu gewähren, damit sie bioterrori-
stische Anschläge verhindern und sich darauf vorbereiten können;

11. auch weiterhin innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten,
um die Reform und Modernisierung der Systeme, Einrichtungen und Institutionen für das Grenz-
management auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu unterstützen;

12. die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, die Weltzollorganisation und die In-
ternationale Zivilluftfahrt-Organisation zu ermutigen, ihre Zusammenarbeit zu verstärken, mit
den Staaten an der Ermittlung etwaiger nationaler Defizite in der Verkehrssicherheit zu arbeiten
und ihnen auf Antrag Hilfe bei deren Behebung zu gewähren;

13. die Vereinten Nationen zu ermutigen, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und
den zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen bewährte Prak-
tiken zur Verhütung terroristischer Anschläge auf besonders verwundbare Ziele zu ermitteln und
auszutauschen. Wir bitten die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation, mit dem Gene-
ralsekretär zusammenzuarbeiten, damit er entsprechende Vorschläge vorlegen kann. Wir erken-
nen außerdem an, wie wichtig es ist, öffentlich-private Partnerschaften auf diesem Gebiet auf-
zubauen.

IV. Maßnahmen zur Gewährleistung der Achtung der Menschenrechte für alle und der
Rechtsstaatlichkeit als wesentlicher Grundlage des Kampfes gegen den Terrorismus
In Bekräftigung dessen, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte für alle so-

wie die Rechtsstaatlichkeit wesentliche Elemente aller Aspekte der Strategie sind, in der Er-
kenntnis, dass eine wirksame Terrorismusbekämpfung und der Schutz der Menschenrechte nicht
einander widersprechende, sondern vielmehr einander ergänzende und sich gegenseitig verstär-
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kende Ziele sind, und unter Betonung der Notwendigkeit, die Rechte der Opfer des Terrorismus
zu fördern und zu schützen, beschließen wir, die nachstehenden Maßnahmen zu ergreifen:

1. zu bekräftigen, dass die Resolution 60/158 der Generalversammlung vom 16. Dezem-
ber 2005 den grundlegenden Rahmen für den "Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
bei der Bekämpfung des Terrorismus" vorgibt;

2. zu bekräftigen, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass alle von ihnen ergriffenen
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht,
insbesondere den Menschenrechten, dem Flüchtlingsrecht und dem humanitären Völkerrecht,
im Einklang stehen;

3. zu erwägen, unverzüglich Vertragsparteien der zentralen internationalen Rechtsinstru-
mente auf dem Gebiet der Menschenrechte, des Flüchtlingsrechts und des humanitären Völker-
rechts zu werden und sie durchzuführen, sowie zu erwägen, die Zuständigkeit der internationalen
und der in Betracht kommenden regionalen Menschenrechtsüberwachungsorgane anzuerken-
nen;

4. alles zu tun, um ein wirksames und auf den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit beru-
hendes nationales Strafjustizsystem zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das im Einklang mit un-
seren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht sicherstellen kann, dass alle Personen, die an der
Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung terroristischer Handlungen oder an deren
Unterstützung mitwirken, entsprechend dem Grundsatz "entweder ausliefern oder strafrechtlich
verfolgen" sowie unter gebührender Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten vor Ge-
richt gestellt werden, und dass diese terroristischen Handlungen als schwere Straftaten nach dem
innerstaatlichen Recht umschrieben werden. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Staaten mög-
licherweise Hilfe bei der Schaffung und Aufrechterhaltung solcher wirksamen und auf den
Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit beruhenden Strafjustizsysteme benötigen, und wir ermuti-
gen sie, auf die technische Hilfe zurückzugreifen, die unter anderem von dem Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung gewährt wird;

5. die wichtige Rolle des Systems der Vereinten Nationen bei der Stärkung des völker-
rechtlichen Rahmens durch die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der Menschen-
rechte und wirksamer Strafjustizsysteme zu bekräftigen, die die wesentliche Grundlage unseres
gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus bilden;

6. den Menschenrechtsrat zu unterstützen und, während er Gestalt annimmt, zu seiner Ar-
beit zur Frage der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte für alle im Kampf gegen den
Terrorismus beizutragen;

7. die Stärkung der operativen Kapazität des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte zu unterstützen, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Ausbau
der Feldmissionen und -präsenzen. Das Amt soll auch künftig eine Führungsrolle dabei über-
nehmen, die Frage des Schutzes der Menschenrechte bei der Bekämpfung des Terrorismus zu
prüfen, indem es allgemeine Empfehlungen zu den Verpflichtungen der Staaten auf dem Gebiet
der Menschenrechte abgibt und ihnen auf Antrag Hilfe und Rat gewährt, insbesondere auf dem
Gebiet der Sensibilisierung nationaler Strafverfolgungsbehörden für die internationalen Men-
schenrechtsnormen;

8. die Rolle des Sonderberichterstatters über die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus zu unterstützen. Der Sonder-
berichterstatter soll auch künftig durch den Briefwechsel mit Regierungen, Länderbesuche, die
Kontaktpflege mit den Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen und die Berichter-
stattung über diese Fragen die Anstrengungen der Staaten unterstützen und ihnen konkreten Rat
erteilen.
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RESOLUTION 60/263

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 6. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/478/Add.1, Ziff. 8)1.

60/263. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedens-
sicherungseinsätze

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 18. Februar 1965 und alle anderen ein-
schlägigen Resolutionen,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/281 vom 29. März 2005 und 59/300
vom 22. Juni 2005,

bekräftigend, dass die Anstrengungen der Vereinten Nationen zur friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten, namentlich auch durch ihre Friedenssicherungseinsätze, unverzichtbar sind,

davon überzeugt, dass die Vereinten Nationen ihre Fähigkeiten auf dem Gebiet der Frie-
denssicherung weiter verbessern und die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Friedenssicherungs-
einsätze erhöhen müssen,

in Anbetracht des Beitrags, den alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Friedenssi-
cherung leisten,

davon Kenntnis nehmend, dass zahlreiche Mitgliedstaaten, insbesondere truppenstellende
Länder, Interesse daran bekundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Friedenssiche-
rungseinsätze beizutragen,

eingedenk dessen, dass es auch weiterhin notwendig ist, die Effizienz des Sonderausschus-
ses zu erhalten und die Wirksamkeit seiner Tätigkeit zu steigern,

1. begrüßt den Bericht des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze2;

2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Sonderaus-
schusses in den Ziffern 28 bis 188 seines Berichts an;

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die zuständigen Organe der Vereinten
Nationen nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vorschläge,
Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Sonderausschusses umzusetzen;

4. wiederholt, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die in künftigen Jahren Personal für die
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen stellen oder sich künftig für drei aufeinan-
der folgende Jahre als Beobachter an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, auf schrift-
lichen Antrag an den Vorsitzenden des Sonderausschusses auf der darauf folgenden Tagung des
Sonderausschusses Mitglieder werden;

5. beschließt, dass der Sonderausschuss im Einklang mit seinem Mandat seine Be-
mühungen um eine umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Frie-
denssicherungseinsätze fortsetzen, die Umsetzung seiner früheren Vorschläge überprüfen und
über neue Vorschläge beraten wird, um die Kapazität der Vereinten Nationen zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben auf diesem Gebiet zu erhöhen;

6. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten
Tagung einen Tätigkeitsbericht vorzulegen;

7. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkom-
plexes der Friedenssicherungseinsätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Argenti-
nien, Japan, Kanada, Nigeria und Polen.
2 A/60/19. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session,
Supplement No. 19.
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RESOLUTION 60/289

Verabschiedet auf der 99. Plenarsitzung am 8. Sepember 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/478/Add.2 und Corr.1, Ziff. 8)3.

60/289. Umfassende Überprüfung einer Strategie zur künftigen Beseitigung sexueller
Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs bei Friedenssicherungseinsätzen der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 18. Februar 1965 und alle anderen ein-
schlägigen Resolutionen,

insbesondere unter Hinweis auf Ziffer 165 ihrer Resolution 60/1 vom 16. September 2005
und ihre Resolutionen 59/281 vom 29. März 2005 und 59/300 vom 22. Juni 2005,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/263 vom 6. Juni 2006, in der sie sich dem Beschluss
des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze in Ziffer 74 seines Berichts4 anschloss,
während der sechzigsten Tagung der Generalversammlung die Strategie des Generalsekretärs
für die Opferhilfe und den überarbeiteten Entwurf einer Mustervereinbarung, einschließlich ei-
nes Vorschlags betreffend nationale Ermittlungsbeamte, zu prüfen,

in Bekräftigung ihrer Resolution 59/296 vom 22. Juni 2005 sowie der Resolutionen 59/300
und 60/263 und der Notwendigkeit, dass die Vereinten Nationen ihre Null-Toleranz-Politik für
sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch in ihren Friedenssicherungseinsätzen entspre-
chend der Empfehlung des Sonderausschusses anwenden,

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit einer umfassenden Strategie für die Gewährung
von Hilfe an die Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete der
Vereinten Nationen oder beigeordnetes Personal,

in der Überzeugung, dass die Vereinten Nationen diesbezüglich energische und wirksame
Schritte unternehmen müssen,

1. begrüßt den Bericht des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze über seine
wiederaufgenommene Tagung 20065;

2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Sonderaus-
schusses in den Ziffern 5 bis 10 seines Berichts über seine wiederaufgenommene Tagung 2006
an;

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die zuständigen Organe der Vereinten
Nationen nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die genannten Vor-
schläge, Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Sonderausschusses umzusetzen, und unter-
stützt das an den Generalsekretär gerichtete Ersuchen des Sonderausschusses um die Vorlage ei-
nes Fortschrittsberichts über die Umsetzung seiner Empfehlungen auf seiner nächsten ordentli-
chen Tagung;

4. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage in seinen Bericht an die Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

3 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Argenti-
nien, Japan, Kanada, Nigeria und Polen.
4 A/60/19. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session,
Supplement No. 19.
5 A/60/19/Add.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 19.
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RESOLUTION 60/17 B

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/540/Add.1, Ziff. 6)1.

60/17. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire

B2

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Operation der
Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire3 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen4,

unter Hinweis auf die Resolution 1528 (2004) des Sicherheitsrats vom 27. Februar 2004, mit
der der Rat die Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire für einen Anfangszeitraum
von zwölf Monaten ab dem 4. April 2004 einrichtete, und die späteren Resolutionen, mit denen
der Rat das Mandat der Operation verlängerte, zuletzt Resolution 1652 (2006) vom 24. Januar
2006, mit der der Rat das Mandat der Operation bis zum 15. Dezember 2006 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/310 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung
der Operation und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 60/17 A vom
23. November 2005,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemeinen Grund-
sätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Operation mit den erforderlichen Finanzmit-
teln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann, 

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 vom
22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszu-
arbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Operation der Vereinten Nationen
in Côte d'Ivoire per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe
von 80,7 Millionen US-Dollar, was etwa 9 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur achtundzwanzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die Mitgliedstaaten mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Operation vollständig entrichtet werden; 

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
2 Damit wird die Resolution 60/17 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sechzig-
ste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum (A/60/49 und A/60/49 (Vol. I)/Corr.1), Bd. I, zu Resolution 60/17 A. 
3 A/60/630 und A/60/753 und Corr.1.
4 A/60/896.
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6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Operation auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen4 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

11. sieht der Behandlung des in Abschnitt VIII Ziffer 3 ihrer Resolution 60/266 angefor-
derten umfassenden Berichts mit Interesse entgegen;

12. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass Projekte mit rascher Wirkung gemäß
dem ursprünglichen Zweck solcher Projekte und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung durchgeführt werden;

13. beschließt, in der Zwischenzeit die im Entwurf des Haushaltsplans für die Operation
für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 beantragten Mittel für Projekte mit rascher
Wirkung zu genehmigen;

14. ersucht den Generalsekretär, die vollständige Durchführung der Projekte mit rascher
Wirkung in der Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 sicherzustellen;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Operation so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

16. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Operation Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Operation;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

17. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Operation im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 20055;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

18. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire den Betrag von 438.366.800 Dollar
zu veranschlagen, worin der Betrag von 420.175.200 Dollar für die Aufrechterhaltung der Ope-
ration, der Betrag von 15.025.600 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der
Betrag von 3.166.000 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen
sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

19. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 15. Dezember 2006 den Betrag
von 200.328.914 Dollar entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung
vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

5 A/60/630.
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20. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 4.483.156 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
3.601.258 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 772.403 Dollar, die für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 109.495 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

21. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Ope-
ration zu verlängern, den Betrag von 238.037.886 Dollar für den Zeitraum vom 16. Dezember
2006 bis 30. Juni 2007 entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 20076 zu einem monatlichen Satz von
36.530.566 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

22. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
5.327.044 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
4.279.142 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 917.797 Dollar, die für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 130.105 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

23. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Operation erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 57.385.300 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist;

24. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Operation nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 57.385.300 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 23 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

25. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 1.436.900 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 23 und 24 genannten Betrag in Höhe von 57.385.300 Dollar an-
zurechnen sind;

26. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

27. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Operation beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

28. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind; 

29. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Côte
d'Ivoire" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

6 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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RESOLUTION 60/18 B

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/541/Add.1, Ziff. 7)7.

60/18. Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti

B8

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Stabilisie-
rungsmission der Vereinten Nationen in Haiti9 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen10,

unter Hinweis auf die Resolution 1529 (2004) des Sicherheitsrats vom 29. Februar 2004, mit
der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen ein-
zurichten, um die Fortsetzung eines friedlichen und verfassungsmäßigen politischen Prozesses
und die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds in Haiti zu unterstützen,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1542 (2004) des Sicherheitsrats vom 30. April 2004,
mit der der Rat beschloss, die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti für einen
Anfangszeitraum von sechs Monaten einzurichten, und die späteren Resolutionen, mit denen der
Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1658 (2006) vom 14. Februar 2006,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/311 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung der Mis-
sion und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 60/18 A vom
23. November 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Stabilisierungsmission der Verein-
ten Nationen in Haiti per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 66,8 Millionen US-Dollar, was etwa 11 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge
entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur fünfunddreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträge voll-
ständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
8 Damit wird die Resolution 60/18 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sechzig-
ste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum  (A/60/49 und A/60/49 (Vol. I)/Corr.1), Bd. I, zu Resolution 60/18 A.
9 A/60/646 und A/60/728.
10 A/60/869.
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4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen10 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltsanträge klare An-
gaben zu den mandatsmäßigen Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
aktivitäten enthalten, einschließlich klarer Begründungen für den stellen- und nicht stellenbe-
zogenen Mittelbedarf und Angaben über die voraussichtlichen Auswirkungen auf die wirksame
Erfüllung der Ziele der Mission auf diesem Gebiet, sowie Informationen über die Zusammen-
arbeit mit allen zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen im Feld, die auf diesem Gebiet
tätig sind;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Koordinierung und Zusammenarbeit mit
den Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sicherzustellen, über die
erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten und in künftigen Haushaltsanträgen ihre jeweiligen
Rollen und Aufgabenbereiche klar zu beschreiben;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, den für die Entwaffnung, Demobilisierung und
Wiedereingliederung erforderlichen Einsatz von Beratern zu überprüfen, um eine erfolgreiche
Durchführung der mandatsmäßigen Programme sicherzustellen, und im Haushaltsvollzugsbe-
richt darüber Bericht zu erstatten;

13. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass bei der Nutzung dieser Ressourcen
die im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten wahrgenommenen Aufgaben vollständig berück-
sichtigt werden;

14. sieht der Behandlung des in Abschnitt VIII Ziffer 3 ihrer Resolution 60/266 angefor-
derten umfassenden Berichts mit Interesse entgegen;

15. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass Projekte mit rascher Wirkung gemäß
dem ursprünglichen Zweck solcher Projekte und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung durchgeführt werden;

16. beschließt, in der Zwischenzeit die im Entwurf des Haushaltsplans für die Mission für
den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 beantragten Mittel für Projekte mit rascher Wir-
kung zu genehmigen, eingedenk der Resolution 1608 (2005) des Sicherheitsrats vom 22. Juni
2005 und der einschlägigen Erklärungen seines Präsidenten11;

11 S/PRST/2006/13 und 22; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1. August 2005 - 31. Juli 2006.
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17. ersucht den Generalsekretär, die vollständige Durchführung der Projekte mit rascher
Wirkung in der Finanzperiode 2006/07 sicherzustellen;

18. stellt fest, dass noch keine umfassenden Informationen über die Notwendigkeit der Ein-
richtung eines außerhalb des Standorts, aber innerhalb des Einsatzgebiets der Mission gelegenen
sekundären Zentrums zur Datenrettung in Notfällen und zur Sicherung der Geschäftskontinuität
vorgelegt wurden, und ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des Haushaltsplans für die Mis-
sion für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 diesbezüglich ausführliche Informa-
tionen zu unterbreiten;

19. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass in künftigen Haushaltsanträgen zu-
sammen mit dem Mittelbedarf für nationale Dolmetscher eine umfassende Begründung für die
Anzahl der benötigten Dolmetscher vorgelegt wird, unter voller Berücksichtigung der Effi-
zienzgrundsätze, der Gewährleistung einer wirksamen Erfüllung des Mandats der Mission und
des Bedarfs der verschiedenen Komponenten der Mission im Feld;

20. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammenhang außerdem, im Rahmen des
nächsten Haushaltsantrags für die Mission die Notwendigkeit von fünf Stellen für Verwaltungs-
personal im Lichte der Erfahrungen der Mission erneut zu begründen;

21. ersucht den Generalsekretär ferner, auch weiterhin über konkrete Verbesserungen im
Managementbereich Bericht zu erstatten und dabei die entsprechenden Empfehlungen des Be-
ratenden Ausschusses vollinhaltlich zu berücksichtigen;

22. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

23. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

24. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

25. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 200512;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

26. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti den Betrag von 510.394.700 Dol-
lar zu veranschlagen, worin der Betrag von 489.207.100 Dollar für die Aufrechterhaltung der
Mission, der Betrag von 17.500.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der
Betrag von 3.687.400 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen
sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

27. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 15. August 2006 den Betrag von
63.799.300 Dollar entsprechend den in Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

28. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 1.455.800 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 27 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von

12 A/60/646.
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1.174.800 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 246.100 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 34.900 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden;

29. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 446.595.400 Dollar für den Zeitraum vom 16. August 2006
bis 30. Juni 2007 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 200713 zu einem mo-
natlichen Satz von 42.532.892 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

30. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
10.190.500 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 29 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
8.223.900 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.722.400 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 244.200 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

31. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.646.600 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Ka-
tegorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 27 anzurechnen ist;

32. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.646.600 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 31 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

33. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 909.400 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 31 und 32 genannten Betrag in Höhe von 6.646.600 Dollar anzu-
rechnen sind;

34. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

35. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

36. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

37. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-
nen in Haiti" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

13 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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RESOLUTION 60/121 B

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/574/Add.1, Ziff. 7)14.

60/121. Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo

B15

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo16 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen17,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 1258 (1999) vom 6. August 1999 und
1279 (1999) vom 30. November 1999 betreffend die Entsendung militärischen Verbindungs-
personals in die Region der Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise die Einrichtung
der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt
Resolution 1635 (2005) vom 28. Oktober 2005, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum
30. September 2006 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/260 A vom 7. April 2000 über die Finanzierung
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 60/121 A vom
8. Dezember 2005, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo per 30. April 2006, namentlich von den
noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 172,1 Millionen US-Dollar, was etwa 5 Prozent der
gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur siebenundfünfzig
Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitglied-
staaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung
ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

14 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
15 Damit wird die Resolution 60/121 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum (A/60/49 und A/60/49 (Vol. I)/Corr.1), Bd. I, zu Resolution
60/121 A.
16 A/60/669 und A/60/840.
17 A/60/888.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

57

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. begrüßt die Einrichtung und den Aufbau der Versorgungsbasis für die Mission in
Entebbe (Uganda) als eines regionalen Zentrums, das von den Missionen in der Region gemein-
sam genutzt werden kann, um die Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit der logistischen Un-
terstützungsoperationen zu erhöhen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
im Rahmen des während des zweiten Teils ihrer wiederaufgenommenen einundsechzigsten Ta-
gung vorzulegenden Übersichtsberichts über die durch die Nutzung dieser Basis erzielten Ein-
sparungen und Effizienzsteigerungen sowie über die erhöhte Wirksamkeit der regionalen Un-
terstützung für Friedenssicherungseinsätze Bericht zu erstatten;

10. stellt mit Besorgnis fest, dass die Berichte an die Generalversammlung betreffend die
Finanzierung der Mission verspätet vorgelegt wurden;

11. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen17 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

13. betont, wie wichtig es ist, die Koordinierung und Zusammenarbeit mit den Organisa-
tionen und Programmen der Vereinten Nationen sicherzustellen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung über die ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten, namentlich
über die Fortschritte bei der Ausarbeitung eines integrierten Arbeitsplans und der Einrichtung
des in Ziffer 54 des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen17 genannten Koordinierungsnetzes;

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die Mission die Empfehlungen in
dem Beraterbericht über die umfassende Überprüfung der personellen Ausstattung und der
Struktur der Mission vollständig analysiert und dass den Ergebnissen der Analyse im Haushalts-
plan für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 Rechnung getragen
wird;

15. sieht der Behandlung des in Abschnitt VIII Ziffer 3 ihrer Resolution 60/266 angefor-
derten umfassenden Berichts mit Interesse entgegen;

16. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass Projekte mit rascher Wirkung gemäß
dem ursprünglichen Zweck solcher Projekte und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung durchgeführt werden;

17. beschließt, in der Zwischenzeit die im Entwurf des Haushaltsplans für die Mission für
den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 beantragten Mittel für Projekte mit rascher Wir-
kung zu genehmigen;

18. ersucht den Generalsekretär, die vollständige Durchführung der Projekte mit rascher
Wirkung in der Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 sicherzustellen;



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

58

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Strukturen für die administrative Unterstüt-
zung der Projekte mit rascher Wirkung im Hinblick darauf zu überprüfen, die Gemeinkosten für
ihre Durchführung möglichst gering zu halten;

20. ersucht den Generalsekretär ferner, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

21. ersucht den Generalsekretär, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Bediensteten
des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu unternehmen,
um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entspre-
chend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 

22. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 200518;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

23. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo den Betrag von 1.138.533.000 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
1.091.242.800 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, der Betrag von 39.060.000 Dol-
lar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 8.230.200 Dollar für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

24. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2006 den Betrag
von 284.633.250 Dollar entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung
vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

25. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 5.944.125 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
4.690.000 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.098.375 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 155.750 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

26. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 853.899.750 Dollar für den Zeitraum vom 1. Oktober 2006
bis 30. Juni 2007 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 200719 zu einem mo-
natlichen Satz von 94.877.750 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

27. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
17.832.375 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 26 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
14.070.000 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 3.295.125 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 467.250 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

18 A/60/669.
19 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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28. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 68.769.500 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Ka-
tegorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzurechnen ist;

29. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 68.769.500 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 28 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

30. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 2.640.600 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 28 und 29 genannten Betrag in Höhe von 68.769.500 Dollar an-
zurechnen sind;

31. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

32. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

33. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

34. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten Na-
tionen in der Demokratischen Republik Kongo" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/122 B

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/562/Add.1, Ziff. 7)20.

60/122. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan

B21

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Sudan22 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen23,

unter Hinweis auf die Resolution 1590 (2005) des Sicherheitsrats vom 24. März 2005, mit
der der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Sudan für einen Anfangszeitraum von sechs
Monaten ab dem 24. März 2005 einrichtete, und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat
das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1663 (2006) vom 24. März 2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/292 vom 21. April 2005 und 60/122 A vom
8. Dezember 2005 über die Finanzierung der Mission,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

20 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
21 Damit wird die Resolution 60/122 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum (A/60/49 und A/60/49 (Vol. I)/Corr.1), Bd. I, zu Resolution
60/122 A.
22 A/60/626 und A/60/726 und Corr.1.
23 A/60/868.
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in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemeinen Grund-
sätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
Sudan per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von
52,9 Millionen US-Dollar, was etwa 4 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet ha-
ben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen,
nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. begrüßt es, dass die Einrichtung in Entebbe genutzt wird, um die Effizienz und die Re-
aktionsgeschwindigkeit ihrer logistischen Unterstützungsoperationen für die Friedenssiche-
rungsmissionen in der Region zu erhöhen;

10. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen23 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

11. bekräftigt ihre Resolution 59/296 und ersucht den Generalsekretär, für die vollinhalt-
liche Durchführung ihrer einschlägigen Bestimmungen sowie der einschlägigen Bestimmungen
ihrer Resolution 60/266 zu sorgen;

12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen,
dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. begrüßt die Bemühungen der Mission zur Entwicklung des Konzepts der einheitlichen
Mission und ersucht den Generalsekretär, dieses Konzept auch weiterhin zu verbessern;

14. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der intensiven Abstimmung zwischen der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Sudan und dem Landesteam der Vereinten Nationen und ersucht
den Generalsekretär, die bei der Mission gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse an andere
komplexe Friedenssicherungsmissionen weiterzugeben, damit diese sich stärker abstimmen und
die Gefahr der Überschneidung ihrer Aktivitäten mit anderen Institutionen verringern können,
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und ihr auf ihrer einundsechzigsten Tagung im Rahmen seines Übersichtsberichts über die dies-
bezüglichen Fortschritte Bericht zu erstatten;

15. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des nächsten Haushaltsantrags weiter aktuelle
Informationen über die konkreten Effizienzsteigerungen im Managementbereich, die in der ein-
heitlichen, gebietsgestützten und dezentralisierten Organisationsstruktur der Mission erzielt
wurden, sowie über die künftigen Pläne in dieser Hinsicht vorzulegen;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, dass der Plan zur Durchfüh-
rung der Mission und das ergebnisorientierte Haushaltsverfahren integriert sind, und der Gene-
ralversammlung im Rahmen des nächsten Haushaltsantrags für die Mission über die dabei er-
zielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

17. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Mission;

18. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt um die rasche Besetzung aller freien Stellen
zu bemühen, einschließlich durch innovative Ansätze;

19. beschließt, im Büro für strategische Planung die Stelle eines Planungsreferenten auf der
Rangstufe P-4 zu schaffen;

20. betont die entscheidende Rolle der Minenräumung für die rasche und erfolgreiche
Durchführung des Mandats der Mission und begrüßt die Absicht der Mission, die erfolgreiche
Durchführung dieser Aktivität im Wege der Zusammenarbeit und der Abstimmung mit den maß-
geblichen Partnern im Feld sicherzustellen;

21. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf die vollständige Dislozierung der Mission
und im Einklang mit den jeweiligen Mandaten auch weiterhin für eine Verbesserung der Koor-
dinierung und Gewährung technischer Beratung sowie der operativen Minenräumung zu sorgen
und im Rahmen des Entwurfs des Haushaltsplans für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni
2009 darüber Bericht zu erstatten;

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, im nächsten Haushaltsantrag für die Mission
klare Angaben zu den für Minensuch- und Minenräumdienste veranschlagten Mitteln, ein-
schließlich der Personalkosten und der operativen Kosten, zu unterbreiten;

23. begrüßt die zunehmende Nutzung der Binnenwasserstraßen;

24. nimmt Kenntnis von der erheblichen Inanspruchnahme von Lufttransportmitteln und
ersucht den Generalsekretär in Anbetracht der voraussichtlichen Dauer der Mission, dafür zu
sorgen, dass die Mission ebenso die verfügbaren Straßen-, Schienen- und Binnenschifffahrts-
verbindungen wirksam beziehungsweise nach Möglichkeit stärker nutzt, wenn sie zuverlässiger,
kostengünstiger und sicherer als Lufttransporte sind, und ersucht den Generalsekretär außerdem,
über die Erfahrungen der Mission auf diesem Gebiet Bericht zu erstatten und dabei anzugeben,
welche Effizienzsteigerungen sich tatsächlich und voraussichtlich aus der Nutzung dieser Ver-
kehrswege ergeben, sowie eine entsprechende langfristige Strategie zu umreißen;

25. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Mission überall dort, wo es mög-
lich ist und zu Effizienzsteigerungen führt, verstärkt informations- und kommunikationstechni-
sche Hilfsmittel einsetzt, und der Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung im
Rahmen des Haushaltsantrags für die Mission diesbezüglich Bericht zu erstatten;

26. sieht der Behandlung des in Abschnitt VIII Ziffer 3 ihrer Resolution 60/266 angefor-
derten umfassenden Berichts mit Interesse entgegen;

27. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass Projekte mit rascher Wirkung gemäß
dem ursprünglichen Zweck solcher Projekte und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung durchgeführt werden;

28. beschließt, die in Abschnitt II des Entwurfs des Haushaltsplans für die Mission für den
Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200724 beantragten Mittel für Projekte mit rascher Wir-
kung zu genehmigen;

24 A/60/726 und Corr.1.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

62

29. ersucht den Generalsekretär, die möglichst vollständige Durchführung der Projekte mit
rascher Wirkung im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 sicherzustellen, unter Berück-
sichtigung der Fähigkeit der Mission, diese Aktivitäten durchzuführen;

30. bekräftigt die Bestimmungen ihrer Resolution 59/296 über Entwaffnung, Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung und ersucht den Generalsekretär, die dafür vorgesehenen Mittel
im Einklang mit den Bestimmungen der genannten Resolution zu verwenden;

31. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltsanträge klare An-
gaben zu den mandatsmäßigen Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
aktivitäten enthalten, einschließlich klarer Begründungen für den stellen- und nicht stellenbe-
zogenen Mittelbedarf und Angaben über die voraussichtlichen Auswirkungen auf die wirksame
Erfüllung der Ziele der Mission auf diesem Gebiet, sowie Informationen über die Zusammen-
arbeit mit allen zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen im Feld, die auf diesem Gebiet
tätig sind;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

32. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 200525;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

33. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Mission der Vereinten Nationen in Sudan den Betrag von 1.126.295.900 Dollar zu ver-
anschlagen, worin der Betrag von 1.079.534.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission,
der Betrag von 38.623.300 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag
von 8.138.200 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) ein-
geschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

34. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 24. September 2006 den Betrag
von 262.802.400 Dollar entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 vom 23. Dezember 2003
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter den Mitgliedstaaten
zu veranlagen;

35. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 5.883.800 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 34 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
4.726.300 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.013.700 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 143.800 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

36. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 863.493.500 Dollar für den Zeitraum vom 25. September
2006 bis 30. Juni 2007 entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 200726 unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

37. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
19.332.400 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 36 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
15.529.400 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 3.330.800 Dollar, die für den Friedenssi-

25 A/60/626.
26 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 472.200 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

38. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.804.000 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Ka-
tegorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 34 anzurechnen ist;

39. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.804.000 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 38 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

40. beschließt außerdem, dass die Nettomehreinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 455.200 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode, die sich aus der Dif-
ferenz zwischen den von der Generalversammlung gemäß ihrer Resolution 60/122 A zuvor be-
willigten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 678.100 Dollar für die
Finanzperiode vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 und den Mindereinnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 222.900 Dollar für dieselbe Finanzperiode ergeben, den Guthaben aus dem
in den Ziffern 38 und 39 genannten Betrag in Höhe von 2.804.000 Dollar hinzuzurechnen sind;

41. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

42. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

43. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind; 

44. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan" in
die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/234 B

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/561/Add.1, Ziff. 6)27.

60/234. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Berichte des Rates der
Rechnungsprüfer

B28

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/249 B vom 18. Juni 2004, 59/264 B vom 22. Juni
2005 und 60/234 A vom 23. Dezember 2005,

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprüften Rechnungsabschlüsse für den Zwölf-
monatszeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 sowie des Berichts des Rates der Rechnungs-
prüfer über die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen29, des Berichts des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen betreffend den Bericht des Rates der

27 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
28 Damit wird die Resolution 60/234 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. I, zu Resolution 60/234 A.
29 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 5 und Korrigendum (A/60/5 und
A/60/5 (Vol. II)/Corr.1), Vol. II.
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Rechnungsprüfer über die Rechnungen der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen
für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode30 und des Berichts des Generalsekretärs über
die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer betreffend die Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode31,

1. billigt die geprüften Rechnungsabschlüsse für die Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 200529;

2. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen in dem Bericht des Rates der Rechnungsprüfer32

und befürwortet die darin enthaltenen Empfehlungen;

3. nimmt außerdem Kenntnis von den Bemerkungen in dem Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen betreffend den Bericht des Rates der Rech-
nungsprüfer30 und befürwortet die darin enthaltenen Empfehlungen;

4. lobt den Rat der Rechnungsprüfer für die Qualität und die gestraffte formale Gestaltung
seines Berichts;

5. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer betreffend die Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode31;

6. ersucht den Generalsekretär, die vollinhaltliche und rasche Umsetzung der Empfeh-
lungen des Rates der Rechnungsprüfer und der entsprechenden Empfehlungen des Beratenden
Ausschusses sicherzustellen;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, den voraussichtlichen Zeitrahmen für die Um-
setzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer sowie die Prioritäten für ihre Um-
setzung anzugeben und dabei auch die rechenschaftspflichtigen Amtsträger zu benennen;

8. ersucht den Generalsekretär ferner, im nächsten Bericht über die Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer betreffend die Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen eine umfassende Erklärung für die Verzögerungen bei der Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode oder die vorangegan-
genen Finanzperioden abzugeben.

RESOLUTION 60/236 B

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/601/Add.1, Ziff. 5)33.

60/236. Konferenzplanung

B34

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolutionen 40/243 vom
18. Dezember 1985, 41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. Dezember 1988,
51/211 A bis E vom 18. Dezember 1996, 52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom
18. Dezember 1998, 54/248 vom 23. Dezember 1999, 55/222 vom 23. Dezember 2000, 56/242
vom 24. Dezember 2001, 56/254 D vom 27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002, 56/287
vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember 2002, 57/283 B vom 15. April 2003, 58/250
vom 23. Dezember 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004 und 60/236 A vom 23. Dezember
2005,

30 A/60/784.
31 A/60/691.
32 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 5 und Korrigendum (A/60/5 und
A/60/5 (Vol. II)/Corr.1), Vol. II, Kap. II.
33 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
34 Damit wird die Resolution 60/236 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 (A/60/49 und A/60/49 (Vol. I)/Corr.1), Bd. I, zu Resolution 60/236 A.
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in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. Dezember 1987, in der sie den General-
sekretär ersuchte, die Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen,

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschusses für 200535, der entsprechenden Be-
richte des Generalsekretärs36 und des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen37,

in Bekräftigung der die Konferenzdienste betreffenden Bestimmungen ihrer Resolutionen
über die Mehrsprachigkeit,

I

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Konferenzausschusses für 200535;

II

A. Nutzung der Konferenzbetreuungsressourcen

1. bekräftigt die Praxis, dass bei der Nutzung der Konferenzsäle Sitzungen der Mitglied-
staaten Vorrang einzuräumen ist;

2. ersucht den Generalsekretär, bei der Erstellung der Haushaltsvoranschläge für die Kon-
ferenzdienste sicherzustellen, dass die für Zeitpersonal veranschlagten Mittel so bemessen sind,
dass die auf der Grundlage der derzeitigen Erfahrungen geschätzte Gesamtnachfrage nach Kon-
ferenzdiensten gedeckt werden kann;

3. stellt mit Befriedigung fest, dass der Gesamtauslastungsfaktor an den vier Haupt-
dienstorten von 77 Prozent im Jahr 2003 auf 83 Prozent im Jahr 2004 gestiegen ist, womit der
Richtwert erstmals seit 2000 übertroffen wurde;

4. stellt fest, welche Bedeutung den Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen
von Mitgliedstaaten für den reibungslosen Ablauf der Tagungen der zwischenstaatlichen Organe
zukommt, und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass allen Anträgen auf Konfe-
renzdienste für Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten so weit
wie möglich entsprochen wird;

5. stellt mit Besorgnis fest, dass der Anteil der an den vier Hauptdienstorten abgehaltenen
Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten, für die Dolmetsch-
dienste bereitgestellt wurden, weiter zurückgegangen ist, von 98 Prozent im Zeitraum zwischen
Mai 2001 und April 2002 auf 92 Prozent im Zeitraum von Mai 2002 bis April 2003, auf 90 Pro-
zent im Zeitraum von Mai 2003 bis April 2004 und auf 85 Prozent im Zeitraum Mai 2004 bis
April 2005, und dies trotz des erheblichen Rückgangs der Zahl der Sitzungen, für die die Be-
reitstellung von Dolmetschdiensten beantragt wurde, um 15 Prozent im Zeitraum von Mai 2004
bis April 2005;

6. erinnert daran, dass für Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mit-
gliedstaaten Dolmetschdienste von Fall zu Fall und im Einklang mit der gängigen Praxis bereit-
gestellt werden;

7. fordert die zwischenstaatlichen Organe erneut nachdrücklich auf, in der Planungsphase
alles zu unternehmen, um Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitglied-
staaten zu berücksichtigen, solche Sitzungen in ihren Arbeitsprogrammen vorzusehen und die
Konferenzdienste rechtzeitig im Voraus über etwaige Absagen in Kenntnis zu setzen, sodass un-
genutzte Konferenzbetreuungsressourcen nach Möglichkeit für Sitzungen regionaler und ande-
rer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten zugeteilt werden können;

8. stellt fest, dass Verbesserungen beim Auslastungsfaktor zur Folge haben könnten, dass
weniger Konferenzdienste für Sitzungen regionaler Gruppen zur Verfügung stehen, und ersucht
den Generalsekretär, innovative Wege zur Bewältigung dieses Problems zu erkunden und der
Generalversammlung über den Konferenzausschuss diesbezüglich Bericht zu erstatten;

35 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 32 (A/60/32).
36 A/60/93 und Corr.1 und A/60/112.
37 A/60/433.
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9. begrüßt die Maßnahmen der Organe, die ihre Arbeitsprogramme im Hinblick auf eine
optimale Auslastung der Konferenzbetreuungsressourcen angepasst haben, und ersucht den
Konferenzausschuss, mit den Sekretariaten und Vorständen der Organe, die ihre Konferenzbe-
treuungsressourcen nicht angemessen ausnutzen, weiter Konsultationen zu führen, im Einklang
mit ihrem Ersuchen in Abschnitt II.A Ziffer 2 ihrer Resolution 59/265;

10. verweist auf mehrere ihrer Resolutionen, namentlich Resolution 59/265, Abschnitt II.A
Ziffer 8, bekräftigt, dass entsprechend der Amtssitzregel alle Sitzungen der in Nairobi ansässi-
gen Organe der Vereinten Nationen in Nairobi abgehalten werden, sofern nicht die Generalver-
sammlung oder der in ihrem Namen handelnde Konferenzausschuss etwas anderes genehmigen,
und ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über
den Konferenzausschuss diesbezüglich Bericht zu erstatten;

11. rät nachdrücklich von jeglichem Angebot der Ausrichtung von Sitzungen ab, das gegen
die Amtssitzregel im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi und in anderen Zentren der Ver-
einten Nationen mit einem niedrigen Auslastungsgrad verstoßen würde;

12. begrüßt die Anstrengungen, die bislang unternommen wurden, um die Konferenzein-
richtungen der Wirtschaftskommission für Afrika stärker auszulasten, insbesondere die Einfüh-
rung eines integrierten Systems für das Management der Kommissionskonferenzen und die
Durchführung einer Mission zur Ermittlung der besten Verfahrensweisen in ähnlichen Konfe-
renzzentren innerhalb des Systems der Vereinten Nationen;

13. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin darauf hinzuwirken, dass das Konferenz-
zentrum der Wirtschaftskommission für Afrika zu anderen Zentren und Organen Verbindungen
herstellt und diese ausbaut, und der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
über den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

14. stellt fest, dass die strikte Anwendung der Mindestnormen der operationellen Sicherheit
für den Amtssitz die Wirtschaftskommission für Afrika dazu gezwungen hat, die Nutzung ihres
Konferenzzentrums auf Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in Addis Abeba
akkreditierte Auslandsvertretungen, die Afrikanische Union, anerkannte internationale nicht-
staatliche Organisationen und die Regierung Äthiopiens zu beschränken;

15. ersucht den Generalsekretär, eingedenk der Mindestnormen der operationellen Sicher-
heit für den Amtssitz zu erkunden, wie das Konferenzzentrum der Wirtschaftskommission für
Afrika stärker ausgelastet werden kann, und der Generalversammlung auf ihrer einundsechzig-
sten Tagung über den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

B. Reform der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement

1. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der zuständige Hauptausschuss der Generalver-
sammlung ist, dem die Verantwortung für Verwaltungs- und Haushaltsfragen obliegt;

2. bekräftigt außerdem, dass die Reform der Sekretariats-Hauptabteilung Generalver-
sammlung und Konferenzmanagement vor allem darauf abzielt, qualitativ hochwertige Doku-
mente fristgerecht in allen Amtssprachen vorzulegen und den Mitgliedstaaten an allen Dienstor-
ten qualitativ hochwertige Konferenzdienste bereitzustellen und dies so effizient und kosten-
wirksam wie möglich und im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung zu erreichen;

3. nimmt Kenntnis von den laufenden Anstrengungen zur Einführung des integrierten glo-
balen Managements, würdigt den für die erfolgreiche Einführung des integrierten globalen Ma-
nagements unerlässlichen Ausbau der informationstechnischen Kapazität beim Büro der Ver-
einten Nationen in Nairobi und ersucht den Generalsekretär, die Generalversammlung über dies-
bezügliche Fortschritte unterrichtet zu halten;

4. nimmt außerdem Kenntnis von den ersten Maßnahmen, die die Hauptabteilung bisher
ergriffen hat, um von den Mitgliedstaaten eine Evaluierung der Qualität der für sie bereitgestell-
ten Konferenzdienste, die einen wichtigen Leistungsindikator der Hauptabteilung darstellt, ein-
zuholen, namentlich im Wege zweimal jährlich stattfindender sprachspezifischer Informations-
sitzungen, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass diese Maßnahmen allen Mit-
gliedstaaten gleichermaßen die Möglichkeit bieten, ihre Evaluierung in den sechs Amtssprachen
der Vereinten Nationen vorzulegen, und in vollem Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung stehen;
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5. begrüßt die bei der Anwendung des elektronischen Sitzungsmanagementsystems
(e-Meets) und des elektronischen Dokumentenmanagementsystems (e-Doc) erzielten Fort-
schritte;

6. nimmt Kenntnis von den laufenden Anstrengungen zur Schaffung des integrierten glo-
balen Managementsystems und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer
einundsechzigsten Tagung über den Konferenzausschuss über die Ergebnisse der Tätigkeit der
Arbeitsgruppen Bericht zu erstatten;

7. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe Leistungsnormen der
Hauptabteilung38 und ersucht den Generalsekretär, bei der Prüfung der Frage der auf 1976 zu-
rückgehenden Leistungsnormen und der Leistungsmessungsverfahren im Zusammenhang mit
der Einführung relevanter Informationstechnik der Einzigartigkeit der von den Sprachendien-
sten der Hauptabteilung ausgeübten Funktionen umfassend Rechnung zu tragen;

8. ersucht den Generalsekretär, die Frage des Angebots informationstechnischer Fortbil-
dung (einschließlich Tastschreiben) und der Aufnahme grundlegender informationstechnischer
Kenntnisse in das Anforderungsprofil von Stellenausschreibungen weiter zu untersuchen;

9. verweist auf Abschnitt II.B Ziffer 10 ihrer Resolution 59/265 und sieht in dieser Hin-
sicht der Vorlage des darin genannten Vorschlags mit Interesse entgegen;

10. bekräftigt Abschnitt II.B Ziffer 10 ihrer Resolution 57/283 B und betont in diesem Zu-
sammenhang, wie wichtig es ist, die Funktion der Endredaktion der offiziellen Dokumente bei-
zubehalten und den Grundsatz der inhaltlichen Übereinstimmung zu wahren, um sicherzustellen,
dass der Wortlaut von Resolutionen in allen sechs Amtssprachen gleichermaßen gültig ist;

III

Fragen der Dokumentation und der Veröffentlichungen

1. hebt hervor, wie überaus wichtig die Gleichstellung der sechs Amtssprachen der Ver-
einten Nationen ist;

2. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, dass die Urheberabteilungen nach wie vor zahl-
reiche Dokumente verspätet einreichen, was sich nachteilig auf die Arbeitsweise der zwischen-
staatlichen Organe auswirkt, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ih-
rer einundsechzigsten Tagung über den Konferenzausschuss über etwaige Hindernisse für die
volle Einhaltung der Zehn-Wochen-Regel und der Sechs-Wochen-Regel für die Herausgabe von
Vorausdokumenten für Tagungen Bericht zu erstatten und dabei gegebenenfalls Maßnahmen zur
Beseitigung dieser Hindernisse vorzuschlagen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen, dass die Regeln betreffend die
gleichzeitige Verteilung von Dokumenten in allen Amtssprachen sowohl für die Verteilung von
Druckexemplaren als auch für die Einstellung der Dokumentation der beschlussfassenden Or-
gane in das Elektronische Dokumentenarchiv der Vereinten Nationen und in die Website der
Vereinten Nationen eingehalten werden, entsprechend Abschnitt III Ziffer 5 ihrer Resolution
55/222;

4. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Nichteinhaltung der Regel 59 der Geschäftsord-
nung der Generalversammlung und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die von
der Versammlung verabschiedeten Resolutionen den Mitgliedstaaten innerhalb von fünfzehn
Tagen nach Tagungsende zugeleitet werden;

5. bekräftigt ihren Beschluss in Abschnitt III Ziffer 9 ihrer Resolution 59/265, dass der
Herausgabe von Dokumenten zu Planungs-, Haushalts- und Verwaltungsfragen, die die Gene-
ralversammlung dringend prüfen muss, Vorrang einzuräumen ist;

6. begrüßt die Anstrengungen, die die hauptabteilungsübergreifende Arbeitsgruppe für
Dokumentation unternimmt, um das Problem der verspäteten Herausgabe von Dokumenten zu
beheben, und ersucht den Generalsekretär, innerhalb des Sekretariats einen klaren Rechen-
schaftsmechanismus für die Einreichung, Bearbeitung und Herausgabe von Dokumenten zu er-

38 Siehe A/60/93 und Corr.1, Ziff. 60-62.
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arbeiten und dem Konferenzausschuss diesbezüglich einen ausführlichen Bericht zur weiteren
Behandlung und Analyse vorzulegen, damit dieser der Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung konkrete Empfehlungen unterbreiten kann;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, alle Hauptabteilungen des Sekretariats anzuwei-
sen, in ihre Berichte folgende Bestandteile aufzunehmen:

a) Zusammenfassung des Berichts;

b) zusammengefasste Schlussfolgerungen, Empfehlungen und andere vorgeschlagene
Maßnahmen;

c) sachdienliche Hintergrundinformationen;

8. legt den zwischenstaatlichen Organen und den Sachverständigengremien nahe, die ge-
nannten Bestandteile, wo angebracht, in ihre Berichte an die Generalversammlung aufzuneh-
men;

9. ersucht darum, dass in allen Dokumenten, die das Sekretariat, zwischenstaatliche Or-
gane und Sachverständigengremien den beschlussfassenden Organen zur Behandlung und Be-
schlussfassung vorlegen, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Fettdruck erscheinen;

10. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Maßnahmen zu ergreifen, um die Qualität
und Genauigkeit der Sitzungsprotokolle in allen sechs Amtssprachen dadurch zu verbessern,
dass bei der Ausarbeitung und Übersetzung dieser Protokolle in vollem Maße auf Tonaufzeich-
nungen und den schriftlichen Wortlaut der abgegebenen Erklärungen in der Originalsprache zu-
rückgegriffen wird;

11. stellt fest, dass sich die Herausgabe der Wort- und Kurzprotokolle zwar geringfügig
verbessert hat, dass sie aber nach wie vor verspätet erfolgt;

12. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
die Verspätung bei der Herausgabe der Wort- und Kurzprotokolle zu verringern und ihre frist-
gerechte Herausgabe zu ermöglichen;

13. verweist auf Abschnitt II.B Ziffer 14 ihrer Resolution 59/265 und ersucht den Gene-
ralsekretär erneut, alle Optionen, einschließlich der in den Ziffern 59 bis 63 seines Berichts über
die Reform der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement39 dargelegten
Optionen, im Einklang mit den Mandaten der beschlussfassenden Organe näher auszuführen und
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über den Konferenzausschuss
über ihre praktischen und finanziellen Auswirkungen Bericht zu erstatten;

14. verweist auf Abschnitt II.B Ziffer 13 ihrer Resolution 59/265, nimmt Kenntnis von den
Ziffern 57 bis 59 des Berichts des Generalsekretärs40 und beschließt, sich im Rahmen ihrer Be-
handlung des in der vorigen Ziffer genannten Berichts erneut mit dieser Frage zu befassen;

IV

Fragen der Übersetzung und Dolmetschung

1. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass in allen Amtssprachen Dolmetsch-
und Übersetzungsdienste von höchster Qualität bereitgestellt werden;

2. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen, dass die in den Übersetzungs- und
Dolmetschdiensten verwendete Terminologie den neuesten Sprachstandards und der neuesten
Terminologie der Amtssprachen entspricht, um höchste Qualität zu gewährleisten;

3. ersucht den Generalsekretär, die Genauigkeit der Übersetzungen von Dokumenten in
die Amtssprachen weiter zu verbessern und dabei der Qualität der Übersetzungen besondere Be-
deutung beizumessen;

4. ersucht den Generalsekretär erneut, bei der Einstellung von Zeitpersonal in den Spra-
chendiensten dafür zu sorgen, dass alle Sprachendienste gleich behandelt werden und dass sie
über die gleichen günstigen Arbeitsbedingungen und die gleichen Ressourcen verfügen, damit

39 A/59/172.
40 A/60/93 und Corr.1.
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die von ihnen erbrachten Dienste von höchster Qualität sind, unter voller Achtung der Beson-
derheiten der sechs Amtssprachen sowie unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Arbeitsanfalls;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem erneut, sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
welcher Selbstüberprüfungsanteil angemessen ist, um eine hohe Übersetzungsqualität in allen
Amtssprachen zu gewährleisten, und der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

6. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, dass sich der Anteil der unbesetzten Dolmet-
scher- und Übersetzerstellen im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi von dem anderer
Dienstorte unterscheidet;

7. bekundet ihre tiefe Besorgnis über den hohen Anteil unbesetzter Stellen in den Dol-
metsch- und Übersetzungsdiensten im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi, insbesondere
über die chronischen Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen in der Gruppe Arabisch der
Dolmetsch-Sektion, und ersucht den Generalsekretär, Abhilfe zu schaffen, unter anderem indem
er die Mitgliedstaaten um Unterstützung bei der Bekanntgabe und Durchführung von Auswahl-
wettbewerben zur Besetzung dieser freien Stellen in den Sprachendiensten ersucht;

8. ersucht den Generalsekretär, das Problem der Nachbesetzungsplanung anzugehen, da-
mit frei werdende Stellen in den Sprachendiensten durch die Kontaktierung von Kandidaten, die
die Bedingungen erfüllen, rasch besetzt werden;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, den Einsatz neuer Technologien, beispielsweise
der computergestützten Übersetzung, der Fernübersetzung an anderen Dienstorten, der Über-
setzung außerhalb des Dienstorts und der Spracherkennung, in den sechs Amtssprachen weiter
zu erkunden, um die Qualität und Produktivität der Konferenzdienste weiter zu erhöhen, und die
Generalversammlung über die Einführung anderer neuer Technologien unterrichtet zu halten;

V

Informationstechnik

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den an allen Dienstorten erzielten Fortschritten
bei der Integration der Informationstechnik in die Sitzungsmanagement- und Dokumentenver-
arbeitungssysteme sowie von dem globalen Konzept, wonach die Konferenzdienste an allen
Dienstorten Normen, bewährte Praktiken und technische Fortschritte gemeinsam anwenden;

2. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die an allen Dienstorten verwende-
ten Technologien kompatibel und in allen Amtssprachen nutzerfreundlich sind;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Aufgabe des Ladens aller wichtigen älteren
Dokumente der Vereinten Nationen auf die Website der Vereinten Nationen in allen sechs Amts-
sprachen vorrangig abzuschließen, damit diese Archive den Mitgliedstaaten auch über dieses
Medium zur Verfügung stehen;

4. begrüßt die Stärkung der Gruppe Informationstechnik im Büro der Vereinten Nationen
in Nairobi und ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin mit der Frage der Aufrechter-
haltung der Parität zwischen den Dienstorten in Bezug auf die informationstechnische Kapazität
zu befassen.

RESOLUTION 60/254

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/609/Add.1, Ziff. 7)41.

60/254. Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Natio-
nen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom 19. Dezember 1986, 54/236 vom 23. De-
zember 1999 sowie 59/264 A, 59/272 und 59/275 vom 23. Dezember 2004,

41 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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sowie unter Hinweis darauf, wie wichtig Rechenschaftspflicht und Transparenz für die Or-
ganisation sind,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs42 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen43,

Maßnahmen zur Stärkung des Rahmens für die Rechenschaftslegung

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über Maßnahmen zur Stärkung
der Rechenschaftspflicht bei den Vereinten Nationen44;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den zusätzlichen Elementen zur Stärkung des anschei-
nend etwas fragmentierten Rahmens für die Rechenschaftslegung;

3. ersucht den Generalsekretär um die weitere Stärkung des derzeitigen Rahmens durch
die Schaffung und Gewährleistung eines wirksamen Rechenschaftssystems, in dem klare Hier-
archien und Verantwortlichkeiten sowie die jeweiligen Rollen der einzelnen Elemente des Rah-
mens festgelegt sind, und der Anstrengungen zur Verbesserung der Koordinierung zwischen ih-
nen im Hinblick auf die Vermeidung von Doppelarbeit;

Überwachung und Evaluierung/Leistungsmessung

4. betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Programmleiter den Programmvoll-
zug objektiv evaluieren, und unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass das Amt für interne
Aufsichtsdienste die von den Programmleitern vorgelegte Selbstevaluierung und Berichterstat-
tung über den Programmvollzug validieren soll;

5. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die Programmleiter die von den Auf-
sichtsorganen wahrgenommenen Überwachungs- und Evaluierungsaufgaben verstehen und
achten;

6. stellt fest, dass das Sekretariat das elektronische Leistungsbeurteilungssystem als offi-
zielles Leistungsmanagementinstrument für das Personal anwendet und dass dieses System eine
Erweiterung des Leistungsbeurteilungssystems darstellt;

7. beschließt, dass die Bewertung der Leistung des Personals weiter gestärkt werden soll,
um das Leistungsmanagement zu verbessern und so die rechenschaftspflichtige Durchführung
der Mandate der beschlussfassenden Organe sicherzustellen, und fordert den Generalsekretär in
dieser Hinsicht auf, die Maßnahmen für das Leistungsmanagement zu verbessern, namentlich
durch

a) ein System, das Kompetenz als festen Bestandteil des Leistungsmanagements und einer
späteren Laufbahnentwicklung anerkennt;

b) einen umfassenden Katalog von Maßnahmen zur Behebung von mangelnder Leistung
sowie Anreize zur Förderung herausragender Leistungen;

c) Schaffung direkter Verbindungen zwischen Leistung und Laufbahnentwicklung;

Überprüfung der Verwaltungsführung

8. erinnert an ihre Resolutionen 57/278 A vom 20. Dezember 2002 und 59/264 A und
stellt fest, dass es einen gesonderten Bericht über die unabhängige externe Evaluierung des Rech-
nungsprüfungs- und Aufsichtssystems der Vereinten Nationen, einschließlich der Sonderorga-
nisationen, sowie einen Bericht über eine umfassende Überprüfung der Verwaltungsführung ge-
ben wird;

9. stellt fest, dass der Schwerpunkt der umfassenden Überprüfung der Verwaltungsfüh-
rung unter anderem darin bestehen soll, die Rollen und Verantwortlichkeiten des Managements
in Bezug auf die Unterstützung der Mitgliedstaaten zu klären, und unterstreicht den zwischen-
staatlichen und internationalen Charakter der Organisation;

42 A/60/312 und A/60/342.
43 A/60/418.
44 A/60/312.
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Aufsichtsorgane

10. bekräftigt, wie wichtig es ist, den unabhängigen Charakter der internen und externen
Aufsichtsstrukturen der Vereinten Nationen zu achten, und erkennt an, dass sie wichtige Partner
bei der Verwaltungsführung sind;

11. erinnert an ihre Resolution 59/272 und beschließt eingedenk der Ziffer 4 des Berichts
des Beratenden Ausschuss für Verwaltungs- und Haushaltsfragen43, sich im Rahmen ihrer Be-
handlung des Berichts über die unabhängige externe Evaluierung des Rechnungsprüfungs- und
Aufsichtssystems der Vereinten Nationen, einschließlich der Sonderorganisationen, erneut mit
der Frage der Aufgabenstellung und der Bezeichnung des Weiterverfolgungsmechanismus auf
hoher Ebene zu befassen;

12. betont, wie wichtig es ist, für die vollständige Umsetzung der Empfehlungen der Auf-
sichtsorgane zu sorgen, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass Führungskräfte
für die verspätete oder nicht erfolgte Umsetzung dieser Empfehlungen zur Rechenschaft gezo-
gen werden;

Betrug und Korruption

13. erinnert an ihre Resolution 59/264 A und die Empfehlungen des Rates der Rechnungs-
prüfer betreffend Betrug und Korruption und ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung über die zur Umsetzung der Empfehlungen ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten;

Beschaffung

14. erinnert außerdem an ihre Resolutionen 57/279 vom 20. Dezember 2002 und 59/288
vom 13. April 2005 und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die Beschaffungspolitiken und -praktiken des Systems der Vereinten Nationen
transparenter, effizienter und wirksamer zu gestalten;

Erhöhung der Transparenz

15. nimmt Kenntnis von den Schritten, die der Generalsekretär unternommen hat, um für
größere Transparenz bei den Ernennungen für einige herausgehobene Positionen zu sorgen, wo-
bei er die von den Mitgliedstaaten auf sein Ersuchen vorgeschlagenen Bewerber auch künftig
berücksichtigen wird;

Ethikbüro

16. begrüßt die Einrichtung des Ethikbüros und nimmt Kenntnis von dem diesbezüglichen
Bulletin des Generalsekretärs45; in dieser Hinsicht 

a) fordert sie den Generalsekretär nachdrücklich auf, den systemweiten Ethikkodex für
alle Bediensteten der Vereinten Nationen, einschließlich der Bediensteten der Fonds und Pro-
gramme, rasch fertigzustellen;

b) ersucht sie den Generalsekretär, eine umfangreichere Offenlegung der Vermögensver-
hältnisse und möglichen Interessenkonflikte von Amtsträgern der Vereinten Nationen im Ein-
klang mit dem geänderten Personalstatut46 zu verwalten und zu überwachen sowie einen umfas-
senderen Schutz für diejenigen zu gewährleisten, die Fehlverhalten innerhalb der Organisation
aufdecken;

c) billigt sie die in dem Bericht des Generalsekretärs47 beschriebenen und in seinem Bulle-
tin45 festgelegten Hauptaufgaben des Ethikbüros;

d) unterstreicht sie, dass das Ethikbüro die Politik für den Schutz von Bediensteten, die
Verfehlungen melden, vor Vergeltung in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für interne Auf-
sichtsdienste und dem Bereich Personalmanagement verwalten soll;

e) unterstreicht sie außerdem, dass das Ethikbüro in Abstimmung mit dem Bereich Per-
sonalmanagement Fortbildungsprogramme konzipieren soll, die Ethikfragen jeder Art abdek-
ken;

45 ST/SGB/2005/22.
46 Siehe ST/SGB/2006/4.
47 A/60/568 und Corr.1 und 2.
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f) erkennt sie die Notwendigkeit an, von allen in Betracht kommenden Bediensteten, ins-
besondere soweit sie in Risikobereichen tätig sind, schrittweise die Offenlegung ihrer Vermö-
gensverhältnisse zu verlangen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf
ihrer einundsechzigsten Tagung im Rahmen seines Berichts über die Tätigkeit des Ethikbüros
darüber Bericht zu erstatten;

g) ersucht sie den Generalsekretär, der Generalversammlung während des Hauptteils ihrer
zweiundsechzigsten Tagung entsprechend der Empfehlung in dem Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen43 eine umfassende Überprüfung vorzulegen, in
der er unter anderem seine Ansichten zur möglichen Einsetzung einer Gruppe international re-
präsentativer Sachverständiger darlegt, die regelmäßig unabhängige Bewertungen des Ethikbü-
ros zur Prüfung durch die Versammlung erstellen soll;

h) ersucht sie den Generalsekretär außerdem, im Rahmen der genannten umfassenden
Überprüfung darüber Bericht zu erstatten, wie die Bediensteten die Wirkung des Ethikbüros auf
die Verbesserung der Ethik und der Integrität in der Organisation wahrnehmen;

i) ersucht sie den Generalsekretär ferner, im Rahmen seines Jahresberichts zur Prüfung
und gegebenenfalls zur Beschlussfassung durch die Generalversammlung unter dem Tagesord-
nungspunkt betreffend Personalmanagement über die Tätigkeit des Ethikbüros und die Durch-
führung von Maßnahmen zur Förderung ethischen Verhaltens Bericht zu erstatten;

Managementpraktiken

17. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Beitrag der Hauptab-
teilung Management zur Verbesserung der Managementpraktiken und über den fristgebundenen
Plan zum Abbau von Doppelarbeit, Komplexität und Bürokratie in den Verwaltungsabläufen
und -verfahren der Vereinten Nationen48;

Berichterstattungspflicht

18. schließt sich den Empfehlungen in Ziffer 12 des Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen43 an und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung unter den einschlägigen Tagesordnungspunkten darüber Bericht zu erstatten und da-
bei gegebenenfalls einen Überblick über den Stand der Durchführung dieser Resolution zu ge-
ben.

RESOLUTION 60/255

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/608/Add.1, Ziff. 7)49.

60/255. Besondere Fragen im Zusammenhang mit dem Programmhaushaltsplan für den
Zweijahreszeitraum 2006-2007

Die Generalversammlung,

I

Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missionen, Gute-Dienste-Missionen und
andere von der Generalversammlung und/oder vom Sicherheitsrat genehmigte politi-
sche Initiativen

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Haushaltsvoranschläge für be-
sondere politische Missionen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalversamm-
lung und/oder vom Sicherheitsrat genehmigte politische Initiativen50 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen51,

48 A/60/342.
49 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
50 A/60/585 und Corr.1 und Add.1 und 2.
51 A/60/7/Add.37. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
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unter Hinweis auf ihre Resolution 60/248 vom 23. Dezember 2005, in der sie für die sechs-
undzwanzig im Bericht des Generalsekretärs52 behandelten besonderen politischen Missionen
einen Betrag von 100 Millionen US-Dollar zu Lasten der im Programmhaushaltsplan für den
Zweijahreszeitraum 2006-2007 veranschlagten Mittel für besondere politische Missionen be-
willigte,

feststellend, wie wichtig es ist, die Effizienz und Wirksamkeit der politischen Missionen der
Vereinten Nationen zu erhöhen,

anerkennend, dass nach Möglichkeit größere Komplementaritäten und Synergien zwischen
den verschiedenen besonderen politischen Missionen und Gute-Dienste-Missionen der Institu-
tionen der Vereinten Nationen ermittelt und herbeigeführt werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs50;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen51 an;

3. ersucht den Generalsekretär, bei der Vorlage der Haushaltspläne für besondere politi-
sche Missionen für 2007 die in den Ziffern 11 und 12 des Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen51 vorgeschlagenen Verbesserungen zu berücksichtigen;

4. erinnert an Abschnitt VII Ziffer 7 ihrer Resolution 59/276 vom 23. Dezember 2004
und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass künftige Haushaltsvorschläge für beson-
dere politische Missionen frühzeitig vorgelegt werden, um der Generalversammlung die ord-
nungsgemäße Prüfung zu erleichtern;

5. begrüßt die Anstrengungen des Generalsekretärs zur Nutzung des innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen vorhandenen Sachverstands der Bediensteten, namentlich der
Sachverständigen aus Regionen, in denen besondere politische Missionen angesiedelt sind;

6. legt dem Generalsekretär nahe, die Entsendung von Bediensteten mit einschlägigen
Kenntnissen und Erfahrungen zu besonderen politischen Missionen und Gute-Dienste-Missio-
nen der Vereinten Nationen sicherzustellen und Informationen über die erzielten Fortschritte in
künftige Haushaltsvorschläge aufzunehmen;

7. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Bemühungen um die Aufnahme von Infor-
mationen über tatsächliche und potenzielle Synergien und Komplementaritäten für jede einzelne
Mission und ersucht den Generalsekretär, die Vorlage diesbezüglicher Informationen auch künf-
tig weiterzuentwickeln und zu verbessern;

8. ersucht den Generalsekretär, zu ermitteln, wie größere Komplementaritäten und Syn-
ergien zwischen den verschiedenen besonderen politischen Missionen und Gute-Dienste-Mis-
sionen der Institutionen der Vereinten Nationen herbeigeführt werden können, nach Möglichkeit
auch durch die verstärkte gemeinsame Nutzung von Humanressourcen und logistischen Vor-
kehrungen, insbesondere bei ähnlichen und miteinander verknüpften Mandaten, wobei aber die
jeweiligen Einzelmandate zu berücksichtigen sind;

9. erinnert daran, dass sie den Generalsekretär in Ziffer 9 ihrer Resolution 55/231 vom
23. Dezember 2000 ersuchte, sicherzustellen, dass bei der Vorlage des Programmhaushaltsplans
die erwarteten Ergebnisse und, soweit möglich, Zielerreichungsindikatoren angegeben werden,
um die Erfolge bei der Umsetzung der Programme der Organisation und nicht diejenigen ein-
zelner Mitgliedstaaten zu bewerten;

10. ersucht den Generalsekretär, seine künftigen Haushaltsvorschläge unter voller Einhal-
tung ihrer Resolution 55/231 vorzulegen; 

11. stellt fest, dass in dem Bericht des Generalsekretärs50 weder die Erhöhung beziehungs-
weise Verringerung der veranschlagten Mittel noch die Abweichungen zwischen Mittelbewil-
ligungen und Ausgaben analysiert werden;

52 A/60/585 und Corr.1.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

74

12. nimmt Kenntnis von den Abweichungen zwischen den bei der Aufstellung der Haus-
haltspläne verwendeten Anteilen unbesetzter Stellen und den tatsächlichen Anteilen, insbeson-
dere bei mittelgroßen und großen Missionen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Aufstellung und Vorlage künftiger Haushaltspläne für
besondere politische Missionen eine Analyse der tatsächlichen Ausgabenstruktur, einschließlich
der aktuellen Anteile unbesetzter Stellen und der Abweichungen zwischen Mittelbewilligungen
und Ausgaben, zugrunde zu legen, um die Haushaltsplanung realistischer zu gestalten;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Amt für interne Aufsichtsdienste im Ein-
klang mit Ziffer 16 des Berichts des Beratenden Ausschusses51 mit einer Managementüberprü-
fung zu beauftragen und diese der Generalversammlung während des Hauptteils ihrer einund-
sechzigsten Tagung vorzulegen; 

15. erklärt erneut, dass die Heranziehung von Sachverständigen und Beratern für alle be-
sonderen politischen Missionen, Gute-Dienste-Missionen und andere politische Initiativen unter
voller Einhaltung der bestehenden Regeln und der einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung erfolgen soll und auf Fälle zu beschränken ist, in denen der erforderliche Sachverstand
nicht im System der Vereinten Nationen vorhanden ist;

16. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammenhang, in künftigen Haushaltsanträ-
gen die Beantragung von Mitteln für Sachverständige und Berater umfassend zu begründen;

17. nimmt Kenntnis von der Feststellung des Beratenden Ausschusses in Ziffer 52 c) seines
Berichts51 betreffend die beiden aus Mitteln für Zeitpersonal finanzierten Stellen und ersucht den
Generalsekretär, im Haushaltsantrag für 2007 konkrete Angaben dazu zu machen; 

18. nimmt außerdem Kenntnis von Ziffer 29 des Berichts des Beratenden Ausschusses51

und beschließt, im Büro des Persönlichen Beauftragten des Generalsekretärs für Libanon eine
P-4-Stelle eines Referenten für politische Angelegenheiten zu schaffen;

19. bewilligt einen zusätzlichen Betrag von 202.469.500 Dollar zu Lasten der in Kapitel 3
(Politische Angelegenheiten) des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-
200753 bereits bewilligten Mittel für besondere politische Missionen;

II

Ergebnis des Weltgipfels 2005: Büro zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung; re-
vidierte Ansätze für den Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2006-2007

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über das Büro zur Unterstützung der
Friedenskonsolidierung und die damit verbundenen revidierten Ansätze für den Programmhaus-
haltsplan für den Zweijahreszeitraum 2006-200754 sowie des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen55,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs54;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen55;

3. beschließt, den Generalsekretär zu ermächtigen, von den in Kapitel 3 (Politische An-
gelegenheiten) des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 ursprüng-
lich bewilligten Mitteln für besondere politische Missionen einen Betrag von bis zu
1.571.300 Dollar für die Operationalisierung eines Büros zur Unterstützung der Friedenskon-
solidierung zu verwenden;

4. betont, dass die in Ziffer 3 erteilte Ermächtigung zur Verwendung der für besondere
politische Missionen bewilligten Mittel eine vorläufige und außerordentliche Maßnahme dar-
stellt, beschließt, dass das Büro zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung aus dem Pro-
grammhaushalt finanziert wird, und ersucht den Generalsekretär, beginnend mit dem Entwurf

53 Siehe A/60/6 (Sect. 3) und Resolution 60/247 A.
54 A/60/694.
55 A/60/7/Add.36. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
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des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 Mittel für das Büro zur Un-
terstützung der Friedenskonsolidierung in dem entsprechenden Kapitel des Programmhaushalts-
plans zu veranschlagen, um eine nachhaltige und auf lange Sicht zuverlässige Finanzierung des
Büros sicherzustellen;

5. beschließt, sich im Rahmen ihrer Behandlung des Entwurfs des Programmhaushalts-
plans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 und im Lichte etwaiger Beschlüsse, die sich aus
der Behandlung des im Einklang mit Ziffer 25 ihrer Resolution 60/180 vom 20. Dezember 2005
vorzulegenden Berichts des Generalsekretärs durch die Generalversammlung ergeben können,
erneut mit den im Bericht des Generalsekretärs54 enthaltenen Fragen betreffend Rangstufen, per-
sonelle Ausstattung und Aufgaben des Büros zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung zu
befassen;

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass das Büro zur Unterstützung der Frie-
denskonsolidierung über die erforderliche Kompetenz in Gleichstellungsfragen verfügt, um die
Kommission für Friedenskonsolidierung bei der Durchführung ihres Mandats, eine Geschlech-
terperspektive in ihre gesamte Arbeit zu integrieren, zu unterstützen, unter anderem unter Be-
rücksichtigung der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000 und unter
Nutzung des entsprechenden Sachverstands im System der Vereinten Nationen;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, den effizienten Einsatz der für den Zweijah-
reszeitraum 2006-2007 bewilligten Mittel für besondere politische Missionen unter Berücksich-
tigung von Ziffer 23 ihrer Resolution 60/180 sicherzustellen;

III

Verbindlichkeiten für Krankenversicherungsleistungen nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses und Vorschläge zu ihrer Finanzierung

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/249 A vom 23. Dezember 2003,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über Verbindlichkeiten für Kranken-
versicherungsleistungen nach Beendigung des Dienstverhältnisses und Vorschläge zu ihrer Fi-
nanzierung56 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen57,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs56 und dem entsprechenden Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen57;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den in den Ziffern 6 bis 9 des Berichts des Generalse-
kretärs56 enthaltenen Hintergrundinformationen über das Programm für die Krankenversiche-
rung nach Beendigung des Dienstverhältnisses und ersucht um die weitere Erläuterung des Pro-
gramms;

3. anerkennt die im Bericht des Generalsekretärs56 angegebenen aufgelaufenen Leistungs-
verbindlichkeiten nach Beendigung des Dienstverhältnisses und ersucht den Generalsekretär,
die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um diese Verbindlichkeiten in den Rechnungsab-
schlüssen der Vereinten Nationen offenzulegen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung einen Bericht vorzulegen, der auf die in Ziffer 2 beziehungsweise auf die im Bericht des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen57 angesprochenen Fragen ein-
geht und aktuelle Informationen über den Stand der Verbindlichkeiten, Klarstellungen in Bezug
auf die der Berechnung der Verbindlichkeiten zugrunde liegenden Annahmen und alternative
Strategien zur Finanzierung der Verbindlichkeiten enthält;

56 A/60/450 und Corr.1.
57 A/60/7/Add.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
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IV

Harmonisierung der Dienstreiseregelungen

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die
Harmonisierung der Dienstreiseregelungen im gesamten System der Vereinten Nationen58 und
der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner diesbezüglichen Stellungnahmen
und derjenigen des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen59,

1. beschließt, den Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe58, die Mitteilung des
Generalsekretärs59 und alle einschlägigen Beiträge der Kommission für den internationalen öf-
fentlichen Dienst auf ihrer einundsechzigsten Tagung in Verbindung mit der Frage "Anspruchs-
berechtigung bei Flugreisen" erneut zu behandeln;

2. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des Koordinierungsrats der Leiter der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen eine Überprüfung der Anspruchsberechtigung
bei Dienstreisen und der Kostenerstattungen für Bedienstete und Mitglieder der Organe und Ne-
benorgane der Vereinten Nationen und der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
einzuleiten, mit dem Ziel, eine gemeinsame Politik auf der Ebene des Systems der Vereinten Na-
tionen zu verabschieden;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung die Ergebnisse der
Überprüfung während des ersten Teils ihrer wiederaufgenommenen einundsechzigsten Tagung
vorzulegen.

RESOLUTION 60/256

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/608/Add.2, Ziff. 8)60.

60/256. Sanierungsgesamtplan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/249 vom 23. Dezember 1999, 55/238 vom 23. De-
zember 2000, 56/234 und 56/236 vom 24. Dezember 2001 und 56/286 vom 27. Juni 2002,
Abschnitt II ihrer Resolution 57/292 vom 20. Dezember 2002, ihre Resolution 59/295 vom
22. Juni 2005, Abschnitt II ihrer Resolution 60/248 vom 23. Dezember 2005 sowie ihren Be-
schluss 58/566 vom 8. April 2004,

1. nimmt Kenntnis von dem dritten jährlichen Fortschrittsbericht des Generalsekretärs
über die Durchführung des Sanierungsgesamtplans61 und dem entsprechenden Bericht des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen62;

2. beschließt, einen Betrag von 23,5 Millionen US-Dollar für die Finanzierung der Pla-
nungs- und der Bauvorbereitungsphase des Sanierungsgesamtplans, einschließlich der Deckung
des Bedarfs an Ausweichräumlichkeiten, zu veranschlagen;

3. beschließt außerdem, dass der veranschlagte Betrag in Höhe von 23,5 Millionen Dollar
im Einklang mit Artikel 3.1 der Finanzordnung und Finanzvorschriften der Vereinten Nationen63

durch eine Veranlagung der Mitgliedstaaten im Jahr 2006 entsprechend dem für das Jahr gel-
tenden Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt finanziert wird;

58 Siehe A/60/78.
59 A/60/78/Add.1.
60 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
61 A/60/550 und Corr.1 und 2 und Add.1.
62 A/60/7/Add.12. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A. 
63 ST/SGB/2003/7.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

77

4. ermächtigt den Generalsekretär, im Rahmen des Sanierungsgesamtplans Verpflichtun-
gen von bis zu 77 Millionen Dollar für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 einzugehen, um die
Kosten für den Bau und die Ausstattung eines Ausweich-Konferenzgebäudes im Nordgarten und
die damit verbundenen Kosten sowie die Anmietungs-, Planungs-, Bauvorbereitungs-, Ausstat-
tungs- und damit verbundenen Kosten für Ausweichräumlichkeiten für Bibliotheks- und Büro-
raum zu decken;

5. ermächtigt den Generalsekretär außerdem, die für die Durchführung des Sanierungs-
gesamtplans erforderlichen Mietverträge abzuschließen;

6. bekräftigt Ziffer 28 ihrer Resolution 57/292 und fordert den Generalsekretär auf, die
Möglichkeit der Bereitstellung von Finanzmitteln für den Sanierungsgesamtplan durch private
Geber zu erkunden;

7. verweist auf Ziffer 12 des Berichts des Beratenden Ausschusses62 und ersucht den Ge-
neralsekretär, bis zum zweiten Teil ihrer wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung eine ein-
gehendere betriebswirtschaftliche Analyse der Möglichkeit des Baus eines neuen permanenten
Gebäudes im Nordgarten vorzulegen;

8. beschließt, sich während des zweiten Teils ihrer wiederaufgenommenen sechzigsten
Tagung erneut vorrangig mit den Berichten über den Sanierungsgesamtplan zu befassen.

RESOLUTION 60/257
Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/747,
Ziff. 8)64.

60/257. Programmplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/234 vom 21. Dezember 1982, 38/227 A vom 20. De-
zember 1983, 41/213 vom 19. Dezember 1986, 55/234 vom 23. Dezember 2000, 56/253 vom
24. Dezember 2001, 57/282 vom 20. Dezember 2002, 58/268 und 58/269 vom 23. Dezember
2003 sowie 59/275 vom 23. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf das in der Anlage zu der Resolution 2008 (LX) des Wirtschafts- und
Sozialrats vom 14. Mai 1976 beschriebene Mandat des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses,

nach Behandlung des Berichts des Programm- und Koordinierungsausschusses über seine
fünfundvierzigste Tagung65 und des Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über Vor-
schläge zur Stärkung und Überwachung des Programmvollzugs und der Programmevaluie-
rung66,

nach Erhalt des Schreibens des Präsidenten der Generalversammlung zur Übermittlung der
Empfehlungen des Zweiten Ausschusses betreffend die Evaluierung der Verbindungen zwi-
schen Tätigkeiten am Amtssitz und im Feld: Überprüfung bewährter Praktiken bei der Armuts-
beseitigung im Rahmen der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen und betreffend die
eingehende Evaluierung des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen67,

1. bekräftigt die Rolle des Programm- und Koordinierungsausschusses als wichtigstes
Nebenorgan der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats für Planung, Pro-
grammierung und Koordinierung;

2. billigt die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Programm- und Koordinierungs-
ausschusses in den Ziffern 36 bis 39, 135 bis 139, 151 bis 158, 165, 175 bis 178, 186, 201 bis

64 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
65 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 16 und Korrigendum (A/60/16 und
Corr.1).
66 A/60/73.
67 A/C.5/60/11. 
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212, 227 bis 237 und 248 seines Berichts65 und die Empfehlungen des Zweiten Ausschusses be-
treffend die Evaluierung der Verbindungen zwischen Tätigkeiten am Amtssitz und im Feld:
Überprüfung bewährter Praktiken bei der Armutsbeseitigung im Rahmen der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen und betreffend die eingehende Evaluierung des Programms der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen67;

3. unterstreicht erneut die Rolle des Plenums und der Hauptausschüsse bei der Überprü-
fung und der Ergreifung von Maßnahmen zu den entsprechenden Empfehlungen des Programm-
und Koordinierungsausschusses, die ihre Arbeit betreffen, gemäß Artikel 4.10 der Regeln und
Ausführungsbestimmungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des Haushalts, die
Überwachung der Programmdurchführung und die Evaluierungsmethoden68;

4. ersucht den Präsidialausschuss, bei der Zuweisung der Tagesordnungspunkte an die
Hauptausschüsse die Resolutionen 56/253, 57/282 und 59/275 in vollem Umfang zu berück-
sichtigen;

Programmfragen

5. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Nationen das Vorrecht der Mitglied-
staaten ist, entsprechend den Mandaten der beschlussfassenden Organe;

6. betont außerdem, dass sich die Mitgliedstaaten an der Aufstellung des Haushaltsplans
vom frühesten Zeitpunkt an und während des gesamten Verfahrens voll beteiligen müssen;

7. erinnert an Ziffer 3 ihrer Resolution 60/246 vom 23. Dezember 2005 und bittet den
Programm- und Koordinierungsausschuss, auf seiner siebenundvierzigsten Tagung im Lichte
der Empfehlungen in den Ziffern 118 bis 120 und 122 seines Berichts65 weitere Stellungnahmen
zu den verschiedenen Aspekten des in den Ziffern 12 und 13 der Resolution 58/269 der Gene-
ralversammlung genannten Überprüfungsverfahrens abzugeben, um der Versammlung auf ihrer
zweiundsechzigsten Tagung die Beschlussfassung zu erleichtern;

8. ersucht den Generalsekretär, ausnahmsweise und unbeschadet der Bestimmungen der
Resolutionen 41/213 und 42/211 der Generalversammlung vom 21. Dezember 1987 und 58/269
beziehungsweise der künftigen Zeitplanung für die Tagungen des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses und unter Berücksichtigung der Ziffer 4 ihrer Resolution 60/246 die sechs-
undvierzigste Tagung des Ausschusses auf spätestens September 2006 zu verlegen, um den vor-
geschlagenen strategischen Rahmen für den Zeitraum 2008-2009 und die anderen Gegenstände
auf der vorläufigen Tagesordnung des Ausschusses zu behandeln;

Evaluierung

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste66 und legt den
zwischenstaatlichen Organen nahe, die im Programmvollzugsbericht des Generalsekretärs und
in den Evaluierungsberichten enthaltenen Erkenntnisse für die Planung und die Politikformu-
lierung heranzuziehen;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung nach Bedarf über die Maßnah-
men Bericht zu erstatten, die entsprechend den Vorschlägen im Anhang zu dem Bericht des Am-
tes für interne Aufsichtsdienste66 ergriffen wurden, um die Stärkung der Überwachung und Eva-
luierung bei den Vereinten Nationen zu fördern;

11. schließt sich den Erkenntnissen in den Ziffern 16 und 17 des Berichts des Amtes für
interne Aufsichtsdienste66 an und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung im
Rahmen der Gesamtstrategie für Informationstechnologien über die erforderlichen Maßnahmen
und Ressourcen für einen verstärkten Einsatz der Informationstechnologie als Management- und
Überwachungsinstrument Bericht zu erstatten;

12. stellt mit Besorgnis fest, dass der Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste66 der
Generalversammlung nicht über den Programm- und Koordinierungsausschuss vorgelegt
wurde;

68 ST/SGB/2000/8. 
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13. begrüßt es, dass die Koordinierung zwischen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe und
dem Amt für interne Aufsichtsdienste verstärkt wurde, wie aus dem Bericht des Amtes66 her-
vorgeht, und befürwortet eine solche Koordinierung auch in Zukunft;

14. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne Aufsichtsdienste zu beauftragen, der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die laufenden Anstrengungen
und Maßnahmen zur Stärkung seines Funktionsbereichs der eingehenden und thematischen Eva-
luierung und zur Beantwortung der von Programmleitern gestellten Ad-hoc-Evaluierungsanträ-
ge Bericht zu erstatten, um sicherzustellen, dass die zwischenstaatlichen Organe professionelle
und objektive Berichte von hoher Qualität über den Vollzug der Programme und Aktivitäten er-
halten;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um die
Selbstevaluierung durch die Programmleiter zu stärken und eine umfassendere und einheitliche-
re Nutzung der Selbstevaluierung auf Programm- und Unterprogrammebene sicherzustellen, so-
wie professionelle Standards und Methoden für die Selbstevaluierung im gesamten System der
Vereinten Nationen auszuarbeiten und anzuwenden und dabei im Benehmen mit dem Koordi-
nierungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen vorzugehen;

Weitere Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses

16. begrüßt es, dass der Koordinierungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen der Sicherstellung einer wirksamen und koordinierten Unterstützung der
Entwicklung Afrikas durch das System der Vereinten Nationen und der Verwirklichung der Prio-
ritäten und Programme der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas69 auch weiterhin
hohe Priorität beimisst;

17. ersucht den Generalsekretär unter Bezugnahme auf die Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen des Programm- und Koordinierungsausschusses in den Ziffern 227 bis 237 seines
Berichts65, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung den empfohlenen Be-
richt über weitere Anstrengungen vorzulegen, die unternommen wurden, um sicherzustellen,
dass die Unterstützung für die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas ein Schwerpunkt-
bereich für das System der Vereinten Nationen bleibt und dass die im Koordinierungsrat der Lei-
ter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen vertretenen Organisationen ihre An-
strengungen zur Unterstützung der Neuen Partnerschaft verstärken;

18. ersucht den Generalsekretär außerdem, die wirksame Koordinierung der systemweiten
Anstrengungen zur Bekämpfung von Hunger und Armut auch künftig zu stärken und zu über-
wachen;

19. verweist auf ihre Resolutionen 58/269 und 59/275 sowie auf die Erörterungen während
der fünfundvierzigsten Tagung des Programm- und Koordinierungsausschusses und stellt in die-
sem Zusammenhang mit Besorgnis fest, dass auf der genannten Tagung keine Einigung über
Schlussfolgerungen oder Empfehlungen zur Verbesserung der Arbeitsmethoden und Verfahren
des Programm- und Koordinierungsausschusses erzielt wurde, und betont, dass der Ausschuss
während seiner sechsundvierzigsten Tagung im Rahmen seines Mandats mit Vorrang seine Ar-
beitsmethoden und Verfahren verbessern muss, ohne dass dadurch die wirksame Behandlung
anderer Tagesordnungspunkte, insbesondere des vorgeschlagenen strategischen Rahmens für
den Zeitraum 2008-2009, beeinträchtigt wird;

20. erkennt an, wie wichtig es ist, zu gewährleisten, dass der Programm- und Koordinie-
rungsausschuss über ein möglichst hohes Maß an geeignetem Sachverstand verfügt, und bittet
in diesem Zusammenhang den Ausschuss, auf seiner sechsundvierzigsten Tagung zu prüfen, wie
dieses Ziel am besten erreicht werden kann.

69 A/57/304, Anlage.
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RESOLUTION 60/258

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/748,
Ziff. 6)70.

60/258. Gemeinsame Inspektionsgruppe

Die Generalversammlung,

I

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Gemeinsame Inspektionsgruppe, ins-
besondere die Resolutionen 31/192 vom 22. Dezember 1976, 50/233 vom 7. Juni 1996, 54/16
vom 29. Oktober 1999, 55/230 vom 23. Dezember 2000, 56/245 vom 24. Dezember 2001,
57/284 A und B vom 20. Dezember 2002, 58/286 vom 8. April 2004 und 59/267 vom 23. De-
zember 2004,

nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe für 2004 und ihres Ar-
beitsprogramms für 200571 sowie der Mitteilung der Vorsitzenden der Gruppe über das Arbeits-
programm der Gruppe für 200672,

Kenntnis nehmend von dem laufenden internen Reformprozess der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe, mit dem Ziel, ihre Wirksamkeit weiter zu steigern,

1. nimmt Kenntnis von den im Arbeitsprogramm der Gemeinsamen Inspektionsgruppe für
200573 genannten thematischen Berichten und bekräftigt in diesem Zusammenhang Ziffer 4 ihrer
Resolution 50/233;

2. bekräftigt die einzigartige Rolle der Gruppe als einziges systemweites externes Auf-
sichtsorgan;

3. begrüßt die von der Gruppe unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung der
Qualität der 2004 veröffentlichten Berichte sowie die Verbesserungen bei der Durchführung ih-
res Reformprozesses, auf die in den Ziffern 1 bis 5 ihres Berichts71 verwiesen wird; 

4. stellt mit Anerkennung fest, dass der Tätigkeitsbericht der Gruppe für 2004 und ihr Ar-
beitsprogramm für 2005 in Form eines einzigen konsolidierten Berichts vorgelegt wurden71;

5. nimmt Kenntnis von den Ziffern 28 und 29 des Berichts der Gruppe für 2004 und fordert
alle Gastländer nachdrücklich auf, den Inspektoren raschen Zugang zu allen Büros der teilneh-
menden Organisationen zu ermöglichen;

6. nimmt Kenntnis von dem Arbeitsprogramm für 200672 und ersucht die Gruppe, der Ge-
neralversammlung auch künftig während des ersten Teils ihrer wiederaufgenommenen Tagun-
gen eine Vorabfassung ihres Arbeitsprogramms vorzulegen;

7. ersucht die Gruppe, den Dialog mit den teilnehmenden Organisationen weiter auszu-
bauen und dadurch die Umsetzung ihrer Empfehlungen, insbesondere soweit sie das ergebnis-
orientierte Management betreffen, stärker weiterzuverfolgen; 

8. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass sich die Gruppe, der Rat der Rechnungsprüfer und
das Amt für interne Aufsichtsdienste bei der Durchführung ihres jeweiligen Mandats wirksam
abstimmen, um die Ressourcen bestmöglich einzusetzen und Erfahrungen, Wissen, bewährte
Praktiken und gewonnene Erkenntnisse auszutauschen;

9. ersucht die Gruppe, in die künftigen Jahresberichte mehr Informationen über die Aus-
wirkungen der vollen Umsetzung der Empfehlungen aufzunehmen, namentlich über erzielte Ko-
steneinsparungen, Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen;

70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
71 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 34 (A/60/34).
72 A/C.5/60/CRP.1.
73 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 34 (A/60/34), Kap. II. 
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II

nach Behandlung der Mitteilung des Präsidenten der Generalversammlung über die Verfah-
ren zur Ernennung von Inspektoren der Gemeinsamen Inspektionsgruppe74,

beschließt, diese Frage auf ihrer einundsechzigsten Tagung erneut zu behandeln.

RESOLUTION 60/259

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/604/Add.1, Ziff. 6)75.

60/259. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Amtes für interne Aufsichts-
dienste

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom 29. Juli 1994, 54/244 vom 23. Dezember
1999 und 59/272 vom 23. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/246 vom 24. Dezember 2001, 58/101 B vom
9. Dezember 2003 und 59/270 vom 23. Dezember 2004,

nach Behandlung des Jahresberichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste für den Zeitraum
vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 200576,

1. bekräftigt ihre vorrangige Rolle bei der Prüfung der ihr vorgelegten Berichte und bei
der Ergreifung diesbezüglicher Maßnahmen;

2. bekräftigt außerdem ihre Aufsichtsrolle sowie die Rolle des Fünften Ausschusses in
Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten;

3. bekräftigt ferner die Unabhängigkeit und die gesonderten und unterschiedlichen Rollen
der internen und der externen Aufsichtsmechanismen;

4. sieht mit Interesse den Ergebnissen der unabhängigen externen Evaluierung des Rech-
nungsprüfungs- und Aufsichtssystems der Vereinten Nationen entgegen und betont, dass die
Evaluierung Vorschläge umfassen soll, die darauf gerichtet sind,

a) die volle operative Unabhängigkeit des Amtes für interne Aufsichtsdienste zu gewähr-
leisten;

b) die Evaluierungskapazität des Amtes auf Programm- und Unterprogrammebene zu
stärken;

c) für angemessene Finanzierungsregelungen zu sorgen, damit die Fonds und Programme
die von dem Amt erbrachten Dienste rasch entgelten;

5. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Beschreibung der Zielsetzung des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste in Ziffer 1 seines Jahresberichts76 und erklärt in diesem Zusammenhang
erneut, dass gemäß Ziffer 5 der Resolution 59/270 der Generalversammlung die Zielsetzung des
Amtes mit seinem von der Versammlung in ihrer Resolution 48/218 B gebilligten Mandat voll
und ganz übereinstimmen sollte; 

6. nimmt mit Dank Kenntnis von der Tätigkeit des Amtes für interne Aufsichtsdienste;

7. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste76;

8. betont, wie wichtig die volle Umsetzung der Beschlüsse der beschlussfassenden Orga-
ne ist, und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Programmleiter dem Amt für
interne Aufsichtsdienste in den Programmvollzugsbericht aufzunehmende Informationen über
die Umsetzungsquote der Mandate und Beschlüsse der beschlussfassenden Organe und nach Be-
darf in Fällen, in denen die volle Umsetzung nicht erreicht wurde, Informationen über die Gründe
dafür zur Verfügung stellen;

74 A/60/659.
75 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
76 A/60/346 und Corr.1. 
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9. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass alle einschlägigen Resolutionen, ins-
besondere Querschnittsfragen betreffende Resolutionen, den zuständigen Leitern zur Kenntnis
gebracht werden, und ersucht ferner darum, dass das Amt für interne Aufsichtsdienste diese Re-
solutionen bei der Durchführung seiner Tätigkeiten ebenfalls berücksichtigt;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sorgen, dass alle für die Tätigkeit des
Amtes für interne Aufsichtsdienste maßgeblichen Resolutionen den zuständigen Leitern zur
Kenntnis gebracht werden;

11. stellt fest, dass nicht alle Programmleiter dem Amt für interne Aufsichtsdienste über
die Ergebnisse von Disziplinaruntersuchungen Bericht erstattet haben, wie in Ziffer 11 ihrer Re-
solution 59/287 vom 13. April 2005 gefordert, und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen,
dass die Programmleiter im Rahmen ihrer Rechenschaftspflicht dieser Forderung nachkommen;

12. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne Aufsichtsdienste zu beauftragen, ei-
nen Bericht über die Anwendung des Konzepts eines optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses
bei der Bewertung und Erteilung von Beschaffungsaufträgen vorzulegen, mit dem Ziel, mögli-
chen Missbrauch aufzudecken;

13. erinnert an ihr Ersuchen in Abschnitt IV Ziffer 4 ihrer Resolution 59/296 vom 22. Juni
2005, nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Ziffer 25 des Jahresberichts des Amtes für interne
Aufsichtsdienste76 betreffend das Treibstoffmanagement bei Friedenssicherungsmissionen und
begrüßt die Absicht des Amtes, der Generalversammlung über die Aufsicht über das Treibstoff-
management bei Friedenssicherungsmissionen Bericht zu erstatten;

14. begrüßt die vom Amt für interne Aufsichtsdienste gemeinsam mit Fonds und Program-
men der Vereinten Nationen sowie mit Sonderorganisationen durchgeführte umfassende Tsuna-
mi-Risikobewertung und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen bei der Erstellung eines konso-
lidierten Berichts über die in Bezug auf den Tsunami-Hilfseinsatz durchgeführten Prüfungen
und Ermittlungen mit dem Amt zusammenarbeiten, und das Amt zu beauftragen, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

15. begrüßt außerdem die Absicht des Amtes für interne Aufsichtsdienste, eine Risikobe-
wertung der Tätigkeiten des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen durchzufüh-
ren, und bittet den Gemeinsamen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen, das Amt
in diesem Zusammenhang zu ersuchen, eine Prüfung der Qualität, Effizienz und Wirksamkeit
der für die Versorgungsberechtigten erbrachten Dienste durchzuführen;

16. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den zahlreichen Vorwürfen über Betrug und Unre-
gelmäßigkeiten bei der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo und
ersucht das Amt für interne Aufsichtsdienste, der Generalversammlung auf ihrer wiederaufge-
nommenen sechzigsten Tagung einen Übersichtsbericht über seine Disziplinaruntersuchungen
und die daraufhin getroffenen Maßnahmen vorzulegen;

17. beschließt, im Einklang mit Ziffer 3 ihrer Resolution 59/272 den entsprechenden Ta-
gesordnungspunkt in "Bericht über die Tätigkeit des Amtes für interne Aufsichtsdienste" um-
zubenennen.

RESOLUTION 60/260

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 121 Stimmen bei 50 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/831, Ziff. 9)77:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liba-

77 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von dem Vertreter Süd-
afrikas (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chi-
nas).
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non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande,
Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltung: Norwegen, Uganda.

60/260. In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation weltweit stärken

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom 16. September 2005,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die Rolle, die Kapazität, die Wirksamkeit und die
Effizienz der Vereinten Nationen weiter zu stärken und so ihre Leistung zu verbessern, damit
die Organisation im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
ihr volles Potenzial entfalten und wirksamer auf die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten und die der-
zeitigen und künftigen globalen Herausforderungen eingehen kann, denen sich die Vereinten
Nationen im 21. Jahrhundert gegenübersehen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom 19. Dezember 1986, 42/211 vom 21. De-
zember 1987, 49/233 A vom 23. Dezember 1994, 57/300 vom 20. Dezember 2002 und 58/269
vom 23. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/258 vom 14. Juni 2001, 57/305 und 57/307
vom 15. April 2003, 58/296 vom 18. Juni 2004, 59/266 vom 23. Dezember 2004, 59/283 vom
13. April 2005 und 60/238 vom 23. Dezember 2005 sowie ihre anderen einschlägigen Resolu-
tionen und Beschlüsse über Personalmanagement und Rechtspflege,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/14 vom 29. Oktober 1999, 54/256 vom
7. April 2000, 55/232 vom 23. Dezember 2000, 55/247 vom 12. April 2001, 57/279 vom 20. De-
zember 2002, 58/276 und 58/277 vom 23. Dezember 2003 sowie 59/288 und 59/289 vom
13. April 2005 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen über die Praxis im Beschaffungs-
wesen und bei der Auslagerung von Aufgaben,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/12 B vom 19. Dezember 1997, 52/220 vom 22. De-
zember 1997, 55/231 vom 23. Dezember 2000, 57/304 vom 15. April 2003, 58/268 vom 23. De-
zember 2003, 59/275 vom 23. Dezember 2004, 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/237 vom 23. De-
zember 2005 und 60/254, 60/257 und 60/259 vom 8. Mai 2006,

sowie unter Hinweis auf Artikel 2 Absatz 1 und die Artikel 17, 18, 97 und 100 der Charta,

in Bekräftigung der Geschäftsordnung der Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Regeln und Ausführungsbestimmungen für die Programmplanung, die
Programmaspekte des Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und die Eva-
luierungsmethoden78 sowie die Finanzordnung und die Finanzvorschriften der Vereinten Natio-
nen79,

unter Betonung des zwischenstaatlichen, multilateralen und internationalen Charakters der
Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der Rolle, die der Generalversammlung und ihren einschlägigen zwischen-
staatlichen Organen und Sachverständigengremien im Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der

78 ST/SGB/2000/8.
79 ST/SGB/2003/7.
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Planung, der Programmierung, dem Haushaltsverfahren, der Überwachung und der Evaluierung
zukommt,

betonend, dass sich die Mitgliedstaaten an der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühesten
Zeitpunkt an und während des gesamten Verfahrens beteiligen müssen,

in Anerkennung der laufenden Bemühungen um die Reform des Personalmanagements, des
Rechtspflegesystems, des Haushalts- und des Planungsprozesses sowie des Beschaffungssy-
stems der Vereinten Nationen, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen
der Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit dem Titel "In die Vereinten Natio-
nen investieren – die Organisation weltweit stärken"80 und des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen81,

1. begrüßt die Entschlossenheit des Generalsekretärs, die Vereinten Nationen zu stärken;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs80;

3. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen81;

4. bekräftigt ihre Aufsichtsrolle sowie die Rolle des Fünften Ausschusses in Verwaltungs-
und Haushaltsfragen;

5. bekräftigt außerdem ihre vorrangige Rolle bei der Prüfung der ihr vorgelegten Berichte
und bei der Ergreifung diesbezüglicher Maßnahmen;

6. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Nationen das Vorrecht der Mitglied-
staaten ist, entsprechend den Mandaten der beschlussfassenden Organe;

7. bekräftigt ihre Rolle bei der Durchführung einer gründlichen Analyse und der Bewil-
ligung von personellen und finanziellen Ressourcen und der entsprechenden Leitlinien, mit dem
Ziel, die volle, wirksame und effiziente Durchführung aller mandatsmäßigen Programme und
Tätigkeiten und die Anwendung der diesbezüglich festgelegten Leitlinien zu gewährleisten;

I

Rechenschaftslegung

1. hebt hervor, wie wichtig eine stärkere Rechenschaftspflicht in der Organisation sowie
die Gewährleistung einer größeren Rechenschaftspflicht des Generalsekretärs gegenüber den
Mitgliedstaaten ist, unter anderem was die wirksame und effiziente Durchführung der Mandate
der beschlussfassenden Organe und den Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen be-
trifft;

2. ersucht den Generalsekretär, im Kontext der in dieser Resolution angeforderten Be-
richte und der darin enthaltenen Vorschläge die Rechenschaftspflicht sowie klare Rechen-
schaftsmechanismen, namentlich gegenüber der Generalversammlung, konkret zu definieren
und klare Parameter für ihre Anwendung sowie die Instrumente für ihre strikte Durchsetzung
ohne Ausnahmen und auf allen Ebenen vorzuschlagen;

3. betont, dass die Aufsicht in der Organisation gestärkt werden muss, und sieht der Be-
handlung des Berichts über die Stärkung des Amtes für interne Aufsichtsdienste und der nach
Abschnitt XIII Ziffer 4 ihrer Resolution 60/248 vom 23. Dezember 2005 vorzulegenden Auf-
gabenstellung sowie der Beschlussfassung darüber erwartungsvoll entgegen;

II

Vorschläge 1 bis 4 und 7

1. erinnert an die in den einschlägigen Ziffern ihrer Resolutionen 59/266 und 60/238 ent-
haltenen Ersuchen um Berichte;

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung zusätzlich zu den in ihren Resolutionen 59/266, 59/296 und 60/238 angeforderten Berich-

80 A/60/692 und Corr.1.
81 A/60/735 und Corr.1.
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ten und Bewertungen auch einen Bericht vorzulegen, der Einzelheiten betreffend die Vorschlä-
ge 1 bis 4 und 7 in dem Bericht des Generalsekretärs80 enthält und den Schwerpunkt auf folgende
Elemente legt:

a) Informationen über alle einschlägigen früheren Reformvorschläge, denen die General-
versammlung zugestimmt hat, einschließlich knapper Verweise auf frühere einschlägige Reso-
lutionen und Beschlüsse der Versammlung sowie einer Kurzdarstellung der zu ihrer Durchfüh-
rung ergriffenen Maßnahmen;

b) eine Bewertung der Wirkung früherer und laufender Reformen, insoweit sie sich auf
die Vorschläge beziehen;

c) Angabe der konkreten Kosten und administrativen Auswirkungen, einschließlich er-
forderlicher Änderungen der Vorschriften, Regeln und Verfahren unter Vorlage detaillierter
Analysen und Begründungen;

d) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie erreicht
werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen und beste-
hende Mängel beheben;

e) Vorschläge für die wirksame Erhöhung der Vertretung der Entwicklungsländer im Se-
kretariat, insbesondere auf herausgehobenen Positionen, unter gebührender Berücksichtigung
des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung der Dienstposten;

f) Vorschläge dazu, wie die Einhaltung der Gleichstellungsziele strikt durchgesetzt wer-
den kann;

g) eine Bewertung der Auswirkungen der Vorschläge betreffend die Rolle und die Auto-
rität des zentralisierten Personalmanagements;

3. erklärt erneut, dass die Bediensteten der Vereinten Nationen ein unschätzbares Gut der
Organisation darstellen, und ersucht den Generalsekretär, im Kontext der in dieser Resolution
angeforderten Berichte Informationen über die mit den Personalvertretern im Einklang mit
Artikel VIII des Personalstatuts geführten Konsultationen bei der Ausarbeitung der Vorschläge
betreffend die Personalpolitik vorzulegen;

III

Vorschläge 5 und 6

1. verweist auf die Rolle des Generalsekretärs als höchster Verwaltungsbeamter der Or-
ganisation gemäß Artikel 97 der Charta der Vereinten Nationen;

2. bekräftigt die Ziffern 1 und 2 ihrer Resolution 52/12 B;

3. verweist auf ihre Resolutionen 52/12 B und 52/220, mit denen sie beschloss, die Stelle
des Stellvertretenden Generalsekretärs als festen Bestandteil des Büros des Generalsekretärs zu
schaffen, unbeschadet des in der Charta niedergelegten Mandats des Generalsekretärs, und fest-
stellte, dass der Generalsekretär den Stellvertretenden Generalsekretär nach Konsultationen mit
den Mitgliedstaaten ernennen wird;

4. verweist außerdem darauf, dass die Generalversammlung in ihrer Resolution 52/12 B
die mit der Stelle des Stellvertretenden Generalsekretärs verbundenen Aufgaben sowie die Dau-
er seiner Amtszeit festgelegt hat, und beschließt, dass die mit der Stelle verbundenen Aufgaben
mit der genannten Resolution im Einklang stehen und weder die Rolle noch die Verantwortlich-
keiten des Generalsekretärs als höchster Verwaltungsbeamter der Organisation, einschließlich
auf dem Gebiet der Managementpolitik und der allgemeinen operativen Angelegenheiten,
schmälern sollen;

5. erkennt an, dass die Delegation von Befugnissen durch den Generalsekretär das Ziel
verfolgen soll, ein besseres Management der Organisation zu erleichtern, betont jedoch, dass die
Gesamtverantwortung für das Management der Organisation nach wie vor beim Generalsekretär
als höchstem Verwaltungsbeamten liegt;

6. bekräftigt ihre Rolle im Hinblick auf die Struktur des Sekretariats und betont, dass Vor-
schläge, durch die die Hauptabteilungsstruktur insgesamt geändert wird, sowie die Gestaltung
des Programmhaushaltsplans und des Zweijahres-Programmplans der Prüfung und Genehmi-
gung durch die Generalversammlung bedürfen;
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7. betont, dass Vorschlag 6 im Lichte der Ziffer 13 des Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen81 weiter auszuführen wäre;

IV

Vorschläge 8 bis 12, 17 und 18

1. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung unter Berücksichtigung des ein-
zigartigen zwischenstaatlichen und internationalen Charakters der Vereinten Nationen sowie der
Bestimmungen früherer Resolutionen, namentlich der Ziffer 15 ihrer Resolution 60/237, einen
detaillierten Bericht über die Vorschläge 8 bis 10, 17 und 18 in seinem Bericht80 vorzulegen und
dabei auf die folgenden Elemente einzugehen:

a) Informationen über alle einschlägigen früheren Reformvorschläge, denen die General-
versammlung zugestimmt hat, einschließlich knapper Verweise auf frühere einschlägige Reso-
lutionen und Beschlüsse der Versammlung sowie einer Kurzdarstellung der zu ihrer Durchfüh-
rung ergriffenen Maßnahmen;

b) eine Bewertung der Wirkung früherer und laufender Reformen, insoweit sie sich auf
die Vorschläge beziehen;

c) Angabe der konkreten Kosten und administrativen Auswirkungen, einschließlich er-
forderlicher Änderungen der Vorschriften, Regeln und Verfahren unter Vorlage detaillierter
Analysen und Begründungen;

d) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie erreicht
werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen und beste-
hende Mängel beheben;

e) eine klare Definition der den Vorschlägen zugrunde liegenden Begriffe und Logik;

f) eine Bewertung der früher getätigten Investitionen in Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, der gewonnenen Erkenntnisse und des voraussichtlichen Zeitrahmens für die
Einführung des vorgeschlagenen Systems sowie Vorkehrungen für die Weiterführung des be-
stehenden Systems während des Übergangszeitraums;

g) Vorschläge zur Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den Informationsma-
terialien und wichtigen Dokumenten der Vereinten Nationen, einschließlich auch in anderen
Sprachen als den sechs Amtssprachen;

2. stellt fest, dass die Kurzzeitstudie der Hauptabteilung Generalversammlung und Kon-
ferenzmanagement über Optionen für die Auslagerung von Dokumentationsaufgaben vom Se-
kretariat ohne entsprechendes Mandat der Generalversammlung durchgeführt wurde, und be-
kräftigt in diesem Zusammenhang Ziffer 27 ihrer Resolution 53/208 B vom 18. Dezember 1998
und ihre Resolution 55/232;

3. nimmt Kenntnis von Vorschlag 12, ersucht den Generalsekretär, diesbezüglich zusätz-
liche Informationen vorzulegen, und beschließt, auf ihrer einundsechzigsten Tagung auf die Fra-
ge der Durchführung einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse der Möglichkeiten im Hinblick
auf Standortverlagerung, Auslagerung von Aufgaben und Telearbeit für die nachstehend ge-
nannten ausgewählten Verwaltungsdienste zurückzukommen:

a) intern erbrachte Leistungen im Bereich Druck und Veröffentlichungen;

b) Verwaltung der Krankenversicherungspläne;

c) informationstechnologische Unterstützungsdienste;

d) Verbindlichkeiten, Forderungen und Gehaltsbuchhaltung;

e) Verwaltung von Sozialleistungen;

4. verweist auf die Ziffern 9 bis 15 ihrer Resolution 60/257, Ziffer 8 ihrer Resolution
60/259 und die Ziffern 4 bis 7 ihrer Resolution 60/254 und ersucht den Generalsekretär, in den
in Ziffer 1 dieses Abschnitts genannten Bericht auch Informationen darüber aufzunehmen, wie
die Durchführung der Bestimmungen der genannten Resolutionen gewährleistet werden kann,
wenn Maßnahmen zur Verbesserung der Bewertung des Programmvollzugs und der Berichter-
stattung im Sekretariat entsprechend Vorschlag 18 vorgeschlagen werden;
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5. ersucht den Generalsekretär, einen detaillierten Vorschlag zur Stärkung der Überwa-
chungs- und Evaluierungsinstrumente im Sekretariat vorzulegen und dabei die jüngsten Erfah-
rungen mit dem ergebnisorientierten Haushaltsverfahren zu berücksichtigen;

V

Vorschläge 14 und 15

ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung unter Berücksichtigung des einzig-
artigen zwischenstaatlichen und internationalen Charakters der Vereinten Nationen einen de-
taillierten Bericht über die Vorschläge 14 und 15 in seinem Bericht80 vorzulegen und dabei auf
die folgenden Elemente einzugehen:

a) Informationen über alle einschlägigen früheren Reformvorschläge, denen die General-
versammlung zugestimmt hat, einschließlich knapper Verweise auf frühere einschlägige Reso-
lutionen und Beschlüsse der Versammlung sowie einer Kurzdarstellung der zu ihrer Durchfüh-
rung ergriffenen Maßnahmen;

b) eine Bewertung der Wirkung früherer und laufender Reformen, insoweit sie sich auf
die Vorschläge beziehen;

c) Angabe der konkreten Kosten und administrativen Auswirkungen, einschließlich er-
forderlicher Änderungen der Vorschriften, Regeln und Verfahren unter Vorlage detaillierter
Analysen und Begründungen;

d) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie erreicht
werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen und beste-
hende Mängel beheben;

e) eine klare Definition der den Vorschlägen zugrundeliegenden Begriffe und Logik;

f) Vorschläge betreffend den verstärkten Einsatz von quelloffener Software im Sekreta-
riat;

g) Vorschläge zur wirksamen Erhöhung der Möglichkeiten zur Vergabe von Beschaf-
fungsaufträgen und zur Beteiligung von Lieferanten aus Entwicklungsländern;

h) eine Wirksamkeitsbewertung der in Vorschlag 14 genannten internen Kontrollen der
Organisationen der Vereinten Nationen sowie eine Bewertung der Unterschiede zwischen ihren
internen Kontrollen und denen des Beschaffungsdienstes der Vereinten Nationen;

VI

Vorschlag 16

1. verweist auf Ziffer 11 ihrer Resolution 60/246 vom 23. Dezember 2005, in der sie an-
erkannte, dass der Generalsekretär beim Haushaltsvollzug einen gewissen Handlungsspielraum
haben muss, der durch von der Generalversammlung festgelegte Parameter eingegrenzt ist, zu-
sammen mit klaren Mechanismen der Rechenschaftslegung gegenüber der Versammlung;

2. erkennt, dass die Vorschläge in Vorschlag 16 dem in Ziffer 11 ihrer Resolution 60/246
enthaltenen Ersuchen nicht entsprechen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf dem zweiten Teil ihrer wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung Vorschläge vorzu-
legen, die mit Ziffer 11 der Resolution 60/246 voll übereinstimmen;

3. hebt hervor, dass die Generalversammlung das Experiment der Planungs- und Haus-
haltsreform auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung überprüfen wird, mit dem Ziel, im Einklang
mit ihren Resolutionen 58/269 und 60/257 einen endgültigen Beschluss dazu zu fassen;

4. bekräftigt die Bestimmungen des Abschnitts I ihrer Resolution 49/233 A;

VII

Vorschlag 19

1. hebt hervor, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten die Informationen zur Verfügung
zu stellen, die sie für eine fundierte Beschlussfassung benötigen;

2. verweist auf Ziffer 20 ihrer Resolution 57/300, Ziffer 6 der Anlage zu ihrer Resolution
58/316 vom 1. Juli 2004 und Ziffer 16 ihrer Resolution 59/313 vom 12. September 2005 und er-
sucht den Generalsekretär, Maßnahmen im Einklang mit den genannten Ziffern durchzuführen,
mit dem Ziel, Berichte über verwandte Themen zu konsolidieren;
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3. bekräftigt, dass alle Berichte zu Verwaltungs- und Haushaltsfragen vom Fünften Aus-
schuss zu behandeln sind, dem zuständigen Hauptausschuss der Generalversammlung, dem die
Verantwortung für diese Fragen obliegt;

VIII

Vorschläge 20 und 21

1. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der zuständige Hauptausschuss der Generalver-
sammlung ist, dem die Verantwortung für Verwaltungs- und Haushaltsfragen obliegt;

2. bekräftigt außerdem die Rolle des Programm- und Koordinierungsausschusses als
wichtigstes Nebenorgan der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats für Pla-
nung, Programmierung und Koordinierung;

3. bekräftigt ferner, dass Änderungen der Methode der Aufstellung des Haushaltsplans,
der etablierten Haushaltsverfahren und -praktiken oder der Finanzordnung nur nach vorheriger
Prüfung und Genehmigung durch die Generalversammlung im Einklang mit den etablierten
Haushaltsverfahren vorgenommen werden dürfen;

4. verweist auf Ziffer 162 ihrer Resolution 60/1, mit der die Generalversammlung den Ge-
neralsekretär ersuchte, ihr Vorschläge über die Bedingungen und die Maßnahmen zur Prüfung
zu unterbreiten, die notwendig sind, damit er seine Managementaufgaben wirksam wahrnehmen
kann, und betont, dass die Vorschläge 20 und 21 in keiner Weise den Ersuchen der Versamm-
lung gemäß Resolution 60/1 oder anderen von der Versammlung erteilten Mandaten entspre-
chen;

5. verweist in diesem Zusammenhang außerdem auf Abschnitt II ihrer Resolution 41/213
und bekräftigt, dass der Prozess der Entscheidungsfindung den Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen, insbesondere Artikel 18, und der Geschäftsordnung der Generalversamm-
lung unterliegt;

IX

Vorschläge 22 und 23

1. nimmt Kenntnis von der Idee, innerhalb des Sekretariats eine spezielle Kapazität mit
dem Auftrag einzurichten, die Managementreformmaßnahmen des Generalsekretärs innerhalb
des Sekretariats zu erleichtern, und ersucht den Generalsekretär, bei der Formulierung entspre-
chender künftiger Vorschläge die im Sekretariat bereits vorhandenen Kapazitäten und Fach-
kenntnisse zu berücksichtigen;

2. betont, dass die Durchführung der von der Generalversammlung gebilligten Reform-
maßnahmen dem Generalsekretär als höchstem Verwaltungsbeamten der Organisation obliegt
und dass sie in voller Transparenz gegenüber allen Mitgliedern der Organisation und über die
vorgesehenen Berichterstattungswege an die Versammlung zu erfolgen hat;

3. verweist auf Ziffer 163 c) ihrer Resolution 60/1 und ersucht den Generalsekretär, einen
detaillierten und mit Begründungen versehenen Vorschlag entsprechend den Bestimmungen und
dem Geist der Ziffer 163 c) vorzulegen.

RESOLUTION 60/266

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/916,
Ziff. 12)82.

60/266. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssi-
cherungseinsätze der Vereinten Nationen: Querschnittsfragen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/233 A vom 23. Dezember 1994, 49/233 B vom
31. März 1995, 51/218 E vom 17. Juni 1997, 57/290 B vom 18. Juni 2003, 58/315 vom 1. Juli
2004 und 59/296 vom 22. Juni 2005,

82 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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nach Behandlung des Zwischenberichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen über verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Frie-
denssicherungseinsätze der Vereinten Nationen83,

I

1. bekräftigt ihre Resolution 59/296 und ersucht um die vollinhaltliche Durchführung ih-
rer einschlägigen Bestimmungen;

2. würdigt die Anstrengungen aller Friedenssicherungskräfte im Feld und am Amtssitz;

3. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs über die Übersicht über die Finanzierung
der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen84 und die anderen maßgeblichen Berich-
te über verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungs-
einsätze der Vereinten Nationen während des Hauptteils ihrer einundsechzigsten Tagung zu be-
handeln;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung über die Fortschritte bei der Ausbildung auf dem Gebiet der Friedenssicherung Bericht zu
erstatten;

II

Präsentation des Haushalts

1. verweist auf die Einzigartigkeit eines jeden Friedenssicherungseinsatzes und seines
Mandats und betont, dass der Mittelbedarf dem jeweiligen Mandat und den jeweiligen Gege-
benheiten des Einsatzes entsprechen soll;

2. ersucht den Generalsekretär, den Personalbedarf und die den verschiedenen Dienstpo-
sten zugeordneten Funktionen und Rangstufen unter Berücksichtigung der Mandatsveränderun-
gen, der sich wandelnden operativen Erfordernisse sowie der effektiv ausgeübten Verantwort-
lichkeiten und Funktionen weiter zu überprüfen, mit dem Ziel, den kostenwirksamsten Einsatz
der Ressourcen zu gewährleisten; 

3. verweist auf Abschnitt I Ziffer 6 ihrer Resolution 49/233 A und ersucht den General-
sekretär, in alle Haushaltsvollzugsberichte betreffend die Friedenssicherungseinsätze, die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) und den Friedenssicherungs-Sonder-
haushalt detaillierte Angaben über die monatliche Ausgabenstruktur aufzunehmen sowie im
Kontext der Prüfung der Haushaltsanträge nach Möglichkeit zusätzliche Informationen über die
aktuellsten verfügbaren Finanzdaten zu den tatsächlichen Ausgaben für den laufenden Zeitraum
zur Verfügung zu stellen;

4. bedauert die Verspätungen bei der Herausgabe und dem Eingang der Haushaltspläne
einiger Friedenssicherungseinsätze, wodurch die Fähigkeit der Generalversammlung, eine de-
taillierte Prüfung des Mittelbedarfs vorzunehmen, erheblich beeinträchtigt wurde, und ersucht
den Generalsekretär, alles daranzusetzen, dass die Fristen für die Vorlage der Friedenssiche-
rungshaushalte besser eingehalten werden;

5. nimmt Kenntnis von der Praxis, die befristete Abordnung von Bediensteten bei Frie-
denssicherungsmissionen zu anderen Friedenssicherungsmissionen zu gestatten, und ersucht
den Generalsekretär, diese Praxis zu überprüfen, einschließlich für derzeit befristet abgeordnete
Bedienstete, Möglichkeiten zur Beschränkung der Dauer befristeter Abordnungen zu prüfen so-
wie nähere Angaben zu den Ausnahmen zu machen und sicherzustellen, dass solche Abordnun-
gen sich nicht nachteilig auf die operativen Tätigkeiten der abordnenden Mission auswirken, ins-
besondere dann, wenn in dieser Mission Stellen unbesetzt sind;

83 A/60/880.
84 A/60/696.
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III

Einsatz von Beratern

1. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die im System der Vereinten Natio-
nen vorhandenen Synergien in vollem Umfang genutzt werden, und einen wirksamen Evaluie-
rungsmechanismus für den Einsatz externer Sachverständiger auszuarbeiten;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sorgen, dass die Beauftragung externer
Berater in der Organisation durch hochrangiges Leitungspersonal und Programmleiter entspre-
chend den festgelegten Verwaltungsverfahren, den Finanzvorschriften und der Finanzordnung
sowie unter voller Achtung der Mandate der internen und externen Aufsichtsorgane und der Auf-
sichtsfunktion der Generalversammlung erfolgt, und darüber Bericht zu erstatten;

IV

Hoher Anteil freier Stellen

1. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt um die rasche Besetzung aller freien Stellen
zu bemühen, einschließlich durch innovative Ansätze;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, den vermehrten Einsatz nationaler Bediensteter
in Friedenssicherungseinsätzen auch weiterhin sicherzustellen;

3. ersucht den Generalsekretär ferner, in Anbetracht des in zahlreichen Missionen wei-
terhin hohen Anteils freier Stellen für internationale Bedienstete bei der Ausarbeitung der Haus-
haltsanträge gegebenenfalls den vermehrten Einsatz nationaler Bediensteter zu erwägen, ent-
sprechend den Erfordernissen der Mission und ihrem Mandat;

4. ersucht den Generalsekretär, hinsichtlich des Einsatzes von Freiwilligen in Friedens-
sicherungseinsätzen die Koordinierung zwischen der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssi-
cherungseinsätze und dem Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen zu verstärken und den
im Rahmen von Friedenssicherungseinsätzen geleisteten Beitrag der Freiwilligen der Vereinten
Nationen zu evaluieren;

V

Rechenschaftspflicht, Betrug, Korruption, Misswirtschaft,
Fehlverhalten und Interessenkonflikte

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Bemerkungen in den Berichten des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen83, des Rates der Rechnungsprüfer85 und des
Amtes für interne Aufsichtsdienste86 über Fälle der Nichteinhaltung bestehender Richtlinien, Re-
geln, Vorschriften und Verfahren;

2. bedauert alle Fälle von Betrug, Korruption, Misswirtschaft und Fehlverhalten;

3. ersucht den Generalsekretär, innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs alle Fälle von
Betrug, Korruption, Misswirtschaft und Fehlverhalten zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass
Bedienstete der Vereinten Nationen für jeden erwiesenen Pflichtverstoß zur Rechenschaft ge-
zogen werden;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Amt für interne Aufsichtsdienste damit zu
beauftragen, sicherzustellen, dass alle gegenwärtigen und künftigen Disziplinaruntersuchungen
des Amtes unter Berücksichtigung der derzeitigen Kapazität und unter voller Einhaltung eines
ordnungsgemäßen Verfahrens unparteiisch, gründlich und zügig durchgeführt und nicht unnötig
verzögert werden;

5. ersucht den Generalsekretär ferner, alle Schritte zu unternehmen, die erforderlich sind,
um finanzielle und andere Verluste zu ersetzen, und geeignete Maßnahmen zur Verhütung von
Betrug, Korruption, Misswirtschaft und Fehlverhalten zu ergreifen;

85 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 5 und Korrigendum (A/60/5 und
A/60/5 (Vol. II)/Corr.1), Vol. II.
86 A/60/717.
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6. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Rechenschaftspflicht im System
der Vereinten Nationen auf allen Ebenen und ohne Ausnahme unparteiisch angewandt und
durchgesetzt wird;

7. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der zunehmenden Zahl der Fälle des Betrugs und
mutmaßlichen Betrugs im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Treibstoffen bei einigen
Friedenssicherungseinsätzen und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die aus der
Untersuchung dieser Fälle gewonnenen Erkenntnisse systematisch an alle Missionen weiterge-
geben werden;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung über die Durchführung der Ziffern 1 bis 7 Bericht zu erstatten;

9. bekräftigt Ziffer 28 ihrer Resolution 52/226 A vom 31. März 1998 und Ziffer 30 ihrer
Resolution 54/14 vom 29. Oktober 1999 betreffend die Frage von Interessenkonflikten und er-
sucht den Generalsekretär, für ihre rasche Durchführung zu sorgen und der Generalversammlung
die in den genannten Ziffern erbetenen Vorschläge während des Hauptteils ihrer einundsech-
zigsten Tagung vorzulegen;

VI

Integrierte Missionen

1. ersucht den Generalsekretär, das Konzept der integrierten Mission und ihre Funktions-
weise weiter zu verfeinern, den Prozess der Missionsplanung zu stärken und die Verantwort-
lichkeiten und Rechenschaftspflichten innerhalb integrierter Missionen sowie das Zusammen-
wirken zwischen ihnen und den verschiedenen Partnern klar festzulegen;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sorgen, dass die Nutzung von Material
der Missionen durch Einrichtungen der Vereinten Nationen umfassend begründet wird und die
Kosten dafür erstattet werden und dass eine solche Nutzung ordnungsgemäß dokumentiert und
gemeldet wird;

VII

Möglichkeiten für die Vergabe von Beschaffungsaufträgen

1. ersucht den Generalsekretär, sich unter voller Berücksichtigung der Bemerkungen des
Rates der Rechnungsprüfer in den Ziffern 71 bis 74 seines Berichts85 verstärkt um die Schaffung
von mehr Möglichkeiten für die Vergabe von Beschaffungsaufträgen an Lieferanten aus Ent-
wicklungs- und Transformationsländern zu bemühen, im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung, und der Versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
diesbezüglich Bericht zu erstatten;

2. verweist auf Abschnitt XVI Ziffer 4 ihrer Resolution 59/296 und ersucht den General-
sekretär, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass der Privatwirtschaft, insbesondere in den Ent-
wicklungs- und Transformationsländern, Informationen über Möglichkeiten der Vergabe von
Beschaffungsaufträgen im Rahmen von Friedenssicherungseinsätzen zur Verfügung gestellt
werden, unter anderem durch die weitere Zusammenarbeit zwischen der Sekretariats-Hauptab-
teilung Presse und Information und dem Beschaffungsdienst der Sekretariats-Hauptabteilung
Management und gegebenenfalls unter Heranziehung der Informationszentren und -büros der
Vereinten Nationen;

3. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten das United Nations Procurement Ma-
nual (Handbuch für das Beschaffungswesen der Vereinten Nationen) spätestens im August 2006
über die Internetseite des Beschaffungsdienstes zur Verfügung zu stellen;

VIII

Projekte mit rascher Wirkung

1. begrüßt die Einbeziehung von Projekten mit rascher Wirkung in die Haushaltspläne der
Friedenssicherungseinsätze und ist sich ihres wichtigen Beitrags zur erfolgreichen Durchfüh-
rung der Mandate von Friedenssicherungseinsätzen bewusst;
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2. betont, dass Projekte mit rascher Wirkung ein fester Bestandteil der Planung und Ein-
richtung von Missionen sowie der Umsetzung umfassender Strategien zur Bewältigung der Her-
ausforderungen sind, denen sich komplexe Friedenssicherungseinsätze gegenübersehen;

3. betont die Notwendigkeit einer umfassenden Politik für Projekte mit rascher Wirkung,
so auch in Bezug auf die Mittelzuweisung, und ersucht eingedenk der Einzigartigkeit eines jeden
Einsatzes und seines Mandats den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten und dabei unter anderem folgende Aspekte zu
behandeln: die Definition von Projekten mit rascher Wirkung und die Auswahlverfahren, die
Dauer solcher Projekte, die Frage, ob und wie Projekte mit rascher Wirkung die Tätigkeiten an-
derer Organe der Vereinten Nationen vor Ort ergänzen können, die Rolle der Mission, anderer
Organe der Vereinten Nationen und der Durchführungspartner bei der Steuerung und Durch-
führung von Projekten mit rascher Wirkung auf kurze und längere Sicht, sowie die Frage, wie
die Verwaltungskosten möglichst gering gehalten werden können;

IX

Regionale Zusammenarbeit

1. begrüßt die Anstrengungen zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mis-
sionen, insbesondere denen, die sich in derselben Region befinden, und betont, wie wichtig es
ist, die Zusammenarbeit nach Möglichkeit noch stärker auszuweiten, um größere Synergien bei
der wirksamen und effizienten Nutzung der Ressourcen der Vereinten Nationen und der Durch-
führung der Mandate der Missionen zu erzielen, eingedenk dessen, dass die einzelnen Missionen
für die Erstellung und Überwachung ihrer eigenen Haushaltspläne und für die Steuerung ihres
Materials und ihrer logistischen Operationen verantwortlich sind; 

2. ersucht den Generalsekretär, auf die Ziele der Missionen ausgerichtete regionale Ko-
ordinierungspläne auszuarbeiten und durchzuführen, unter Berücksichtigung des jeweiligen
Mandats der einzelnen Missionen, und im Rahmen seines nächsten Übersichtsberichts über die
erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

X

Treibstoffmanagement

ersucht den Generalsekretär, alle Aspekte des Treibstoffmanagements zu überprüfen, ein-
schließlich der Ausarbeitung eines umfassenden Handbuchs für das Treibstoffmanagement, der
Anwendung des elektronischen Treibstoffabrechnungssystems, der Ausarbeitung ständiger
Dienstanweisungen für das Treibstoffmanagement und der Erstellung eines jährlichen Treib-
stoffbeschaffungsplans, und über den Stand der Durchführung Bericht zu erstatten;

XI

Struktur der Kostenverrechnung für Luftoperationen

1. begrüßt die Bemühungen um eine optimale Nutzung der Lufttransportmittel und er-
sucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Friedenssicherungseinsätze bewährte Prak-
tiken austauschen, um den Auslastungsgrad der Lufttransportmittel zu erhöhen;

2. ersucht den Generalsekretär, die Auswirkungen der neuen Struktur der Kostenverrech-
nung im Zusammenhang mit Luftoperationen zu analysieren, eingedenk der einschlägigen Be-
merkungen und Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen83 und des Rates der Rechnungsprüfer85, festzustellen, ob die Anwendung der neuen Struktur
der Kostenverrechnung auf die Verträge über Luftoperationen zu Ersparnissen geführt oder son-
stige Vorteile mit sich gebracht hat, und der Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzigsten
Tagung im Rahmen seines Übersichtsberichts darüber Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, eingedenk der Wichtigkeit von Lufttransport-
diensten für die Wirksamkeit der operativen Tätigkeiten von Friedenssicherungseinsätzen bei
allen diesen Einsätzen die weitere Notwendigkeit und die gegenwärtige Häufigkeit von Flügen
zu überprüfen, die optimale Nutzung der Lufttransportmittel sicherzustellen, sie den sich wan-
delnden Gegebenheiten entsprechend umzugestalten, den Auslastungsgrad der Lufttransport-
mittel zu erhöhen, unter anderem durch die fortlaufende Überprüfung von Flugplänen mit dem
Ziel der Beförderung von mehr Passagieren und Fracht, und der Generalversammlung auf ihrer
einundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

93

4. ersucht den Generalsekretär ferner, auch weiterhin Wege für einen Ausbau des Ma-
nagements der Lufttransportmittel auf regionaler Ebene zu prüfen und die Koordinierung zwi-
schen der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und den zuständigen Hauptdienststellen
und Einrichtungen der Vereinten Nationen im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung von Luft-
transportmitteln, sofern durchführbar, weiter zu verbessern;

XII

Ersatzteile

1. legt dem Generalsekretär nahe, sich angesichts der gegenwärtig hohen Ersatzteilbe-
stände weiter um die Begrenzung der Anschaffung neuer Ersatzteile zu bemühen, ersucht ihn,
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über den optimalen Ersatzteilbe-
stand in allen Missionen Bericht zu erstatten, und ersucht außerdem darum, dass in den Haus-
haltsvoranschlägen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 nicht über diesen Be-
stand hinausgegangen wird;

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung über die mögliche Schaffung eines Mechanismus zur weltweiten Ersatzteilbewirtschaftung
am Amtssitz der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten und dabei auch auf die laufende Er-
mittlung des Ersatzteilbedarfs, die Kapazität zur Übertragung von Ersatzteilen aus anderen Mis-
sionen und die durch einen solchen Mechanismus zu erzielenden Effizienzsteigerungen einzu-
gehen; 

XIII

Bessere Technologienutzung

ersucht den Generalsekretär, für die vermehrte Nutzung von Videokonferenz-Einrichtungen
und Programmen für elektronisches Lernen zu Schulungs- und sonstigen Zwecken zu sorgen und
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die durch den vermehrten
Einsatz dieser Hilfsmittel erzielten Verbesserungen und Effizienzsteigerungen Bericht zu er-
statten;

XIV

Personalausstattung der Feldmissionen, einschließlich im Rahmen der
Serien 300 und 100 der Personalordnung

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Personalausstattung der Feld-
missionen, einschließlich im Rahmen der Serien 300 und 100 der Personalordnung87, und des
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen88,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Personalausstattung der
Feldmissionen, einschließlich im Rahmen der Serien 300 und 100 der Personalordnung87;

2. verweist auf Abschnitt VIII ihrer Resolution 59/296;

3. beschließt, die Höchstgrenze von vier Jahren für zeitlich begrenzte Anstellungen bis
zum 31. Dezember 2006 weiter auszusetzen; 

4. ermächtigt den Generalsekretär eingedenk Ziffer 3, die Missionsbediensteten, die im
Rahmen von Verträgen nach der Serie 300 die Höchstgrenze von vier Jahren bis zum 31. De-
zember 2006 erreicht haben, im Rahmen der Serie 100 der Personalordnung wieder einzustellen,
mit der Maßgabe, dass die von ihnen ausgeübten Funktionen überprüft und für notwendig be-
funden wurden und ihre Leistung als vollauf zufriedenstellend bestätigt wurde, und ersucht den
Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung darüber Bericht
zu erstatten;

5. ersucht den Generalsekretär, neue Bedienstete auch weiterhin hauptsächlich im Rah-
men von Verträgen nach der Serie 300 einzustellen;

87 A/60/698 und Corr.1 und 2.
88 A/60/851 und Corr.1.
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XV

Notfallwiederherstellung

ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer wiederaufgenommenen ein-
undsechzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über den Vorschlag, redundante Datenzen-
tren für Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität bei den Friedenssicherungsmissio-
nen am Einsatzort der Mission, im Einsatzgebiet außerhalb des Einsatzorts sowie außerhalb des
Einsatzorts und des Einsatzgebiets einzurichten, und dessen Begründung sowie über eine se-
kundäre aktive Kommunikationseinrichtung und ein Zentrum für Notfallwiederherstellung und
Geschäftskontinuität im Bereich der Informationstechnologie vorzulegen;

XVI

Strategische Materialreserve

ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
einen umfassenden Bericht über die Einrichtung der strategischen Materialreserve und die Nut-
zung der Versorgungsbasis und ihrer Einrichtungen sowie über alle Mechanismen für schnelle
Verlegbarkeit, einschließlich über die Weiterentwicklung der dabei angewandten Konzepte,
vorzulegen und dabei die stark gestiegene Zahl der Friedenssicherungseinsätze, ihre Standorte,
ihren operativen und strategischen Bedarf und die Notwendigkeit der Gewährleistung höchster
Effizienz bei der Nutzung von Ressourcen in vollem Umfang zu berücksichtigen.

RESOLUTION 60/267

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/916, 
Ziff. 12)89.

60/267. Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Abschnitt XIV ihrer Resolution 49/233 A vom 23. Dezember 1994,

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/500 vom 17. September 1996 über die Finan-
zierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) und ihre späteren dies-
bezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolution 59/299 vom 22. Juni 2005,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/292 vom 27. Juni 2002 betreffend die Schaffung
der strategischen Materialreserve und ihre späteren Resolutionen 57/315 vom 18. Juni 2003,
58/297 vom 18. Juni 2004 und 59/299 über den Stand der Einrichtung der strategischen Mate-
rialreserve,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Versorgungs-
basis der Vereinten Nationen und die Einrichtung der strategischen Materialreserve, einschließ-
lich der Vergabe von Beschaffungsaufträgen90, des Berichts des Generalsekretärs über die Nut-
zung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen zur effizienten und wirtschaftlichen Bereit-
stellung kommunikations- und informationstechnischer Dienste sowie sonstiger Dienste für die
Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen und den Amtssitz91, des Berichts des Ge-
neralsekretärs über die Kosten-Nutzen-Analyse zur Frage des Transfers von Fahrzeugen mit ho-
hem Kilometerstand an die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen, an andere Missionen und
an künftige Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen92 und des entsprechenden Be-
richts der Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen93,

erneut erklärend, wie wichtig die Aufstellung eines genauen Inventars des vorhandenen Ge-
räts ist,

89 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
90 A/60/700 und A/60/711.
91 A/60/715.
92 A/60/699.
93 A/60/787.
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1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Einrichtungen, die die Regierung Italiens der Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) bereitgestellt hat;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Nutzung der Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen zur effizienten und wirtschaftlichen Bereitstellung kommu-
nikations- und informationstechnischer Dienste sowie sonstiger Dienste für die Friedenssiche-
rungsmissionen der Vereinten Nationen und den Amtssitz91 und dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Kosten-Nutzen-Analyse zur Frage des Transfers von Fahrzeugen mit hohem Kilo-
meterstand an die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen, an andere Missionen und an
künftige Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen92;

3. nimmt außerdem Kenntnis von den Vorschlägen des Generalsekretärs zur Einrichtung
eines strategischen Luftoperationszentrums, eines Qualitätssicherungsprogramms für Lufttrans-
portdienste, einer zentralen Konzeptgruppe und einer Geoinformationssystem-Zentrale in der
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen im Rechnungsjahr 2007/08;

4. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen93 an und ersucht den Generalsekretär, ihre
vollständige Umsetzung sicherzustellen;

5. verweist auf Ziffer 3 ihrer Resolution 59/299, in der sie von dem Vorschlag der Ver-
größerung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen Kenntnis nahm, und ersucht den Ge-
neralsekretär, der Generalversammlung zusammen mit dem Haushaltsplan für 2007/08 ausführ-
liche Informationen über das Einsatzkonzept, die finanziellen und rechtlichen Konsequenzen so-
wie den aus der Vergrößerung zu erwartenden Nutzen zur Beschlussfassung vorzulegen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung im Kontext der Berichterstattung über die Ausbildungszelle ausführliche Informationen
über die Effizienz und Wirksamkeit aller in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen durch-
zuführenden Ausbildungsprogramme der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze samt ei-
nem Vergleich mit den in anderen Einrichtungen und Büros der Vereinten Nationen durchge-
führten Ausbildungsprogrammen vorzulegen;

7. begrüßt die Einrichtung des Pilotprojekts eines regionalen Büros für Flugsicherheit in
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen und ersucht den Generalsekretär, bei der nächsten
Vorlage des Haushaltsplans nach Möglichkeit eine vorläufige Bewertung des Pilotprojekts zu
unterbreiten, und weist darauf hin, dass sie, falls das Konzept anwendbar ist, Vorschläge zur Ein-
richtung von regionalen Büros für Flugsicherheit für andere Friedenssicherungsmissionen prü-
fen wird;

8. legt dem Generalsekretär nahe, dafür zu sorgen, dass sich die Sekretariats-Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze an den Verhandlungen mit der Regierung Italiens betreffend
die mögliche Vergrößerung der Einrichtungen in Brindisi aktiv beteiligt; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen künftiger Haushaltsanträge über alle Vor-
schläge zur Vergrößerung der Einrichtungen in Brindisi Bericht zu erstatten;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, weiter zu analysieren, wie die Versorgungsba-
sis optimal dafür genutzt werden könnte, kommunikations- und informationstechnische Dienste
sowie sonstige Dienste für die Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen und den
Amtssitz effizient und wirtschaftlich bereitzustellen, und dafür zu sorgen, dass alle entsprechen-
den Vorschläge eine umfassende Begründung und ausführliche Kosten-Nutzen-Analysen ent-
halten; 

11. ersucht den Generalsekretär ferner, die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen der Resolutionen der Generalversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und
60/266 vom 30. Juni 2006 sicherzustellen;

12. erklärt erneut, dass vorrangig ein wirksames Inventarführungssystem angewandt wer-
den muss, insbesondere bei Friedenssicherungseinsätzen mit hohem Inventarwert;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 und
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die Einrichtung der strategischen Materialreserve, einschließlich der Vergabe von Beschaf-
fungsaufträgen94;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

14. billigt die Kostenvoranschläge für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Hö-
he von 35.478.700 US-Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007;

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge

15. beschließt, dass der Mittelbedarf für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen für
den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 wie folgt zu finanzieren ist:

a) Die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel und weiteren Einnahmen in Höhe von ins-
gesamt 1.399.200 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode sind auf den Mit-
telbedarf für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 anzurechnen;

b) der Restbetrag von 34.079.500 Dollar ist anteilmäßig auf die Haushalte der aktiven
Friedenssicherungseinsätze für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 aufzuteilen;

c) die geschätzten Nettoeinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.579.300 Dollar, worin der Betrag von 2.535.200 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis
30. Juni 2007 sowie die Mehreinnahmen in Höhe von 44.100 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode eingeschlossen sind, sind auf den in Buchstabe b) genannten Rest-
betrag anzurechnen und anteilmäßig auf die Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssiche-
rungseinsätze aufzuteilen;

16. beschließt außerdem, die Frage der Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen in Brindisi (Italien) auf ihrer einundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 60/268

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/916,
Ziff. 12)95.

60/268. Friedenssicherungs-Sonderhaushalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/258 vom 3. Mai 1991, 47/218 A vom 23. Dezember
1992, 48/226 A vom 23. Dezember 1993, 56/241 vom 24. Dezember 2001, 56/293 vom 27. Juni
2002, 57/318 vom 18. Juni 2003, 58/298 vom 18. Juni 2004 und 59/301 vom 22. Juni 2005, ihre
Beschlüsse 48/489 vom 8. Juli 1994, 49/469 vom 23. Dezember 1994 und 50/473 vom 23. De-
zember 1995 sowie andere einschlägige Resolutionen der Generalversammlung, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung des Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalts96, der Mitteilung des Generalsekretärs über den Mittelbedarf für das
Amt für interne Aufsichtsdienste im Rahmen des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts für die
Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200797 sowie der entsprechenden Berichte des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen98,

in Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, dass die Vereinten Nationen nach Verabschiedung
einer entsprechenden Resolution durch den Sicherheitsrat rasch reagieren und einen Friedens-
sicherungseinsatz in die Wege leiten können, und zwar innerhalb von dreißig Tagen bei tradi-
tionellen Friedenssicherungseinsätzen und von neunzig Tagen bei komplexen Friedenssiche-
rungseinsätzen,

94 A/60/700.
95 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
96 A/60/681 und Corr.1 und Add.1 und A/60/727.
97 A/60/898.
98 A/60/807 und A/60/900.
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sowie in Anbetracht dessen, dass es notwendig ist, Friedenssicherungseinsätzen in allen Pha-
sen, einschließlich der Phase ihrer Liquidation und Beendigung, angemessene Unterstützung zu
gewähren, 

eingedenk dessen, dass der Umfang des Sonderhaushalts im Großen und Ganzen dem Man-
dat, der Anzahl, der Größe und der Komplexität der Friedenssicherungsmissionen angemessen
sein sollte,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs über die Finanzierung des Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalts96 und der Mitteilung des Generalsekretärs über den Mittelbe-
darf für das Amt für interne Aufsichtsdienste im Rahmen des Friedenssicherungs-Sonderhaus-
halts für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200797;

2. erklärt erneut, dass die Verwaltung und das Finanzmanagement von Friedenssiche-
rungseinsätzen wirksam und effizient sein müssen, und fordert den Generalsekretär nachdrück-
lich auf, auch weiterhin Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Effizienz des Son-
derhaushalts aufzuzeigen;

3. bekräftigt, dass die zentrale Unterstützung der Friedenssicherungseinsätze ausreichen-
de Finanzmittel erfordert und dass dieser Mittelbedarf im Rahmen der Haushaltsanträge für den
Sonderhaushalt umfassend begründet werden muss;

4. ersucht den Generalsekretär, die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie
anderer einschlägiger Resolutionen sicherzustellen;

5. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in den Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen98 an;

6. beschließt, die folgenden Stellen zu schaffen:

a)  Hauptreferent Politische Angelegenheiten (P-5) für das für die Stabilisierungsmission
der Vereinten Nationen in Haiti zuständige Team im Bereich Einsätze der Sekretariats-Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze;

b) Politikkoordinator (P-4) in der Sektion Beste Verfahrensweisen der Friedenssicherung
der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze;

c) Referent Sekretariatsdienste (P-3) im Sekretariat des Fünften Ausschusses;

d) Informations-/Kommunikationsexperte (P-3) zur Unterstützung der Gruppe für die
Stärkung afrikanischer Friedenssicherungskapazitäten in der Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze in Addis Abeba;

e) Verwaltungs-/Finanzanalyst (P-3) zur Unterstützung der Gruppe für die Stärkung afri-
kanischer Friedenssicherungskapazitäten in der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze in
Addis Abeba;

7. beschließt außerdem, die Schaffung der Stelle des Leiters des Integrierten Ausbil-
dungsdienstes (D-1) in der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze zu genehmigen, und er-
sucht den Generalsekretär, das Funktionieren dieser Stelle zu evaluieren und im Rahmen des
Sonderhaushalts für die Finanzperiode vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 darüber Bericht zu
erstatten;

8. beschließt ferner, die Schaffung der Stelle des Leiters des Transport- und Verkehrs-
dienstes (D-1) in der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze zu genehmigen, die durch die
Abschaffung einer bestehenden P-4-Stelle finanziert werden soll, wobei der restliche Mittelbe-
darf aus den für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 für den Sonderhaushalt
bewilligten Mitteln zu decken ist;

9. beschließt, die Schaffung der Stelle eines Umweltingenieurs (P-3) in der Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze zu genehmigen, und ersucht den Generalsekretär, die Notwen-
digkeit dieser Stelle im Rahmen des Sonderhaushalts für die Finanzperiode vom 1. Juli 2007 bis
30. Juni 2008 erneut zu begründen;

10. beschließt, die Stelle eines Referenten für Sicherheitskoordinierung (P-4) in der Haupt-
abteilung Sicherheit nicht zu bewilligen, und ersucht den Generalsekretär, die Notwendigkeit



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

98

dieser Stelle im Rahmen des Sonderhaushalts für die Finanzperiode vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni
2008 erneut zu begründen; 

11. beschließt, in der Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 einen Betrag von
23.265.700 US-Dollar für Zeitpersonal und einen Betrag von 4.417.900 Dollar für den nicht stel-
lenbezogenen Mittelbedarf für die Gruppe für die Stärkung afrikanischer Friedenssicherungs-
kapazitäten in der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, das Amt für interne Aufsichts-
dienste, den Beschaffungsdienst und den Ausschuss für Verträge am Amtssitz in der Sekreta-
riats-Hauptabteilung Management, die mit dem Beschaffungswesen zusammenhängenden
Funktionen im Sekretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten und in der Hauptabteilung Friedens-
sicherungseinsätze und für Kapazitäten im Bereich Verhalten und Disziplin in der Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze zu bewilligen;

12. beschließt, einen für Beratungsdienste beantragten Betrag in Höhe von 154.200 Dollar
nicht zu bewilligen;

13. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen99 und ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage der Empfehlung des Be-
ratenden Ausschusses100 und im engen Benehmen mit dem Amt für interne Aufsichtsdienste so-
wie eingedenk von Abschnitt IV Ziffer 5 der Resolution 59/296 der Generalversammlung eine
umfassende Analyse der Entwicklung des Sonderhaushalts vorzunehmen und die Ergebnisse
dem Rat der Rechnungsprüfer mitzuteilen und der Versammlung während des zweiten Teils ih-
rer wiederaufgenommenen einundsechzigsten Tagung im Rahmen seines nächsten Haushalts-
voranschlags für den Sonderhaushalt darüber Bericht zu erstatten;

14. bekräftigt Abschnitt VIII der Resolution 53/221 der Generalversammlung vom 7. April
1999, Abschnitt IX der Resolution 55/258 vom 14. Juni 2001, Abschnitt V der Resolution
57/305 vom 15. April 2003 und Abschnitt XI der Resolution 59/266 vom 23. Dezember 2004;

15. stellt mit Besorgnis fest, dass die für den Einsatz von Beratern veranschlagten Mittel
in den letzten Jahren ständig gestiegen sind, obwohl parallel dazu für den Sonderhaushalt zu-
sätzliche Stellen bewilligt wurden, wobei sie sich dessen bewusst ist, dass die Mittel unter an-
derem dafür benötigt wurden, die Arbeitsqualität, die Managementeffizienz und die Qualifika-
tionen der Bediensteten zu verbessern; 

16. ersucht den Generalsekretär, bei der Veranschlagung von Mitteln für den Einsatz von
Beratern in künftigen Haushaltsplänen des Sonderhaushalts gleichzeitig eine Trendanalyse mit
einem Vergleich der Höhe der beantragten Mittel und der Höhe der in den vorausgegangenen
fünf Finanzjahren bewilligten Mittel sowie ergänzende Informationen samt einer umfassenden
Begründung für alle Beratungsdienste vorzulegen, darunter auch Angaben darüber, warum der
benötigte Sachverstand nicht innerhalb der Organisation verfügbar ist; 

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Amt für interne Aufsichtsdienste die Auf-
gabe zu übertragen, die Methode für die Zuteilung örtlicher Rechnungsprüfer zu präzisieren und
dabei auch die mit den einzelnen Friedenssicherungseinsätzen verbundenen Risiken und ihre
Komplexität zu berücksichtigen, und ersucht ihn, der Generalversammlung darüber Bericht zu
erstatten;

18. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzig-
sten Tagung im geeigneten Kontext über die zur Unterstützung des Kapazitätsaufbaus der Afri-
kanischen Union unternommenen Bemühungen Bericht zu erstatten, unter Berücksichtigung der
von den Vereinten Nationen, ihren Fonds, Programmen und Organisationen und allen externen
Partnern zu leistenden Aufgaben und Beiträge, einschließlich der Bemühungen um die Vermei-
dung von Doppelarbeit und Überschneidungen;

19. ersucht den Generalsekretär, auf der einundsechzigsten Tagung der Generalversamm-
lung im Kontext des Personalmanagements näher auf das Verhältnis zwischen der Hochrangigen
Überprüfungsgruppe101 und der für die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze vorgeschla-
genen Gruppe für die Auswahl hochrangiger Führungskräfte einzugehen;

99 Siehe A/60/807.
100 Siehe A/59/784.
101 Zur Aufgabenstellung der Gruppe siehe das Bulletin des Generalsekretärs ST/SGB/2005/4.
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20. beschließt, für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 den in dem lau-
fenden Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 verwendeten, in Ziffer 3 ihrer Resolution
50/221 B vom 7. Juni 1996 bewilligten Finanzierungsmechanismus für den Sonderhaushalt bei-
zubehalten; 

21. erklärt erneut, dass der Generalsekretär sicherstellen muss, dass die Delegation von Be-
fugnissen an die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und die Feldmissionen in strikter
Befolgung der einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse sowie der einschlägigen Regeln und
Verfahren der Generalversammlung zu dieser Angelegenheit erfolgt; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

22. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug des
Friedenssicherungs-Sonderhaushalts im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005102;

Haushaltsvoranschläge für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

23. billigt den Mittelbedarf für den Sonderhaushalt in Höhe von 183.187.000 Dollar für die
Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007, namentlich 734 weiter bestehende und 56
neue befristete Stellen und den damit verbundenen stellen- und nicht stellenbezogenen Mittel-
bedarf; 

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge

24. beschließt, dass der Mittelbedarf für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt für die Fi-
nanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 wie folgt zu finanzieren ist:

a) Die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel in Höhe von 3.584.800 Dollar und die wei-
teren Einnahmen in Höhe von 2.121.900 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanz-
periode sind auf den Mittelbedarf für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 an-
zurechnen;

b) der über die genehmigte Höhe des Reservefonds für Friedenssicherungsmaß-
nahmen für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode hinausgehende Betrag von
15.804.000 Dollar ist auf den Mittelbedarf für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni
2007 anzurechnen;

c) der Restbetrag von 161.676.300 Dollar ist anteilmäßig auf die Haushalte der aktiven
Friedenssicherungseinsätze für die Finanzperiode vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 aufzutei-
len; 

d) die geschätzten Nettoeinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
18.186.100 Dollar, die sich aus dem Betrag von 18.804.200 Dollar für die Finanzperiode vom
1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 abzüglich der Mindereinnahmen in Höhe von 618.100 Dollar für
die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode ergeben, sind auf den in Buchstabe c) genannten
Restbetrag anzurechnen und anteilmäßig auf die Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssiche-
rungseinsätze aufzuteilen.

RESOLUTION 60/269
Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/917,
Ziff. 6)103.

60/269. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burundi

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Operation der
Vereinten Nationen in Burundi104 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen105,

102 A/60/681 und Corr.1 und Add.1.
103 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
104 A/60/731 und Add.1.
105 A/60/893.
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unter Hinweis auf die Resolution 1545 (2004) des Sicherheitsrats vom 21. Mai 2004, mit der
der Rat für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten ab dem 1. Juni 2004, mit der Absicht,
weitere Verlängerungen vorzunehmen, einen Friedenssicherungseinsatz mit der Bezeichnung
Operation der Vereinten Nationen in Burundi genehmigte, sowie die späteren Resolutionen, mit
denen der Rat das Mandat der Operation verlängerte, zuletzt Resolution 1650 (2005) vom
21. Dezember 2005, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/312 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung
der Operation und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 59/15 B vom
22. Juni 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Operation mit den erforderlichen Finanzmit-
teln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Operation der Vereinten Nationen
in Burundi per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von
47,3 Millionen US-Dollar, was etwa 7 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur neununddreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die Mitgliedstaaten mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Operation vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Operation auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. begrüßt es, dass die Einrichtung in Entebbe genutzt wird, um die Effizienz und die Re-
aktionsgeschwindigkeit ihrer logistischen Unterstützungsoperationen für die Friedenssiche-
rungsmissionen in der Region zu erhöhen;
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10. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen105 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

11. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Operation so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Operation Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Operation;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2006

14. ermächtigt den Generalsekretär, für die Aufrechterhaltung der Operation während des
Zeitraums vom 1. Juli bis 31. Oktober 2006 Verpflichtungen bis zu einem Gesamtbetrag von
78.959.200 Dollar einzugehen;

Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung

15. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Ope-
ration zu verlängern, den Betrag von 40 Millionen Dollar entsprechend den in der Resolution
58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2006 zu einem monatlichen Satz von 10 Millionen Dollar unter den Mit-
gliedstaaten zu veranlagen;

16. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezem-
ber 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.092.500 Dollar, die für
die Operation für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2006 bewilligt wurden, auf ihre Ver-
anlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

Voranschläge für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und die Versorgungsbasis der 
Vereinten Nationen für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

17. beschließt ferner, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Son-
derkonto für die Operation der Vereinten Nationen in Burundi den Betrag von 3.426.800 Dollar
zu veranschlagen, worin der Betrag von 2.830.400 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonder-
haushalt und der Betrag von 596.400 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen
eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

18. beschließt, den Betrag von 3.426.800 Dollar entsprechend den in ihrer Resolution
58/256 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B fest-
gelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007106 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von 363.400 Dollar
auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
318.300 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem je-
weiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
45.100 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

106 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Operation beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

22. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

23. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burundi"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/270

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/918,
Ziff. 7)107.

60/270. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Friedenstrup-
pe der Vereinten Nationen in Zypern108 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen109,

unter Hinweis auf die Resolution 186 (1964) des Sicherheitsrats vom 4. März 1964 betref-
fend die Einrichtung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern sowie die späteren
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1642
(2005) vom 14. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/236 vom 14. September 1993 über die Finan-
zierung der Truppe für den am 16. Juni 1993 beginnenden Zeitraum und ihre späteren diesbe-
züglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolution 59/284 B vom 22. Juni 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass bestimmte Regierungen freiwillige Beiträge für die Trup-
pe entrichtet haben,

feststellend, dass die freiwilligen Beiträge nicht ausgereicht haben, um alle Kosten der Trup-
pe zu decken, einschließlich der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor dem 16. Juni
1993 entstanden sind, und mit Bedauern darüber, dass Aufrufe zur Entrichtung freiwilliger Bei-
träge, so auch der Aufruf in dem Schreiben des Generalsekretärs vom 17. Mai 1994 an alle Mit-
gliedstaaten110, kein angemessenes Echo gefunden haben,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Friedenstruppe der Vereinten Na-
tionen in Zypern per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe

107 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
108 A/60/584 und A/60/592.
109 A/60/785.
110 S/1994/647.
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von 16,9 Millionen US-Dollar, was etwa 6 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur achtundvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die Mitgliedstaaten mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen; 

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen109 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. erinnert an ihr Ersuchen in Abschnitt XIV Ziffer 4 der Resolution 59/296;

11. beschließt, für Kapazitäten im Bereich Verhalten und Disziplin einen Betrag in Höhe
von 253.900 Dollar aus Mitteln für Zeitpersonal bereitzustellen; 

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Truppe;

15. ersucht den Generalsekretär, angesichts der jüngsten Änderung des Einsatzkonzepts
und der Personalstärke der Truppe die Anzahl und die rangmäßige Einstufung des Unterstüt-
zungspersonals, einschließlich der Möglichkeit des Einsatzes von Freiwilligen der Vereinten
Nationen, zu überprüfen und der Generalversammlung im Rahmen des nächsten Haushaltsan-
trags für die Truppe darüber Bericht zu erstatten;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

16. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005111;

111 A/60/584.
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

17. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern den Betrag von 46.770.000 Dollar zu
veranschlagen, worin der Betrag von 44.831.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe,
der Betrag von 1.601.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von
337.400 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

18. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass ein Drittel der Nettomittelbewilligung, entspre-
chend 14.915.300 Dollar, durch freiwillige Beiträge der Regierung Zyperns und der Betrag von
6,5 Millionen Dollar durch die Regierung Griechenlands finanziert wird;

19. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe
zu verlängern, den Betrag von 25.354.700 Dollar entsprechend den in ihrer Resolution 58/256
vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 und
des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007112 zu einem monatlichen Satz von 2.112.891 Dollar un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

20. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezem-
ber 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds
in Höhe von 2.024.100 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist; die Höhe
des Guthabens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 1.818.500 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 180.100 Dollar, die für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 25.500 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden;

21. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 870.911 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels
für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist; 

22. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 870.911 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 21 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

23. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 339.100 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 21 und 22 genannten Betrag von 870.911 Dollar anzurechnen sind; 

24. beschließt ferner, dass der Regierung Zyperns unter Berücksichtigung ihres freiwilli-
gen Beitrags für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode ein Drittel des Nettobetrags
der nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel und weiterer Einnahmen in Höhe von 331.400 Dollar
in Bezug auf die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode erstattet wird; 

25. beschließt, dass der Regierung Griechenlands unter Berücksichtigung ihres freiwilli-
gen Beitrags für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode der jeweilige Anteil am Net-
tobetrag der nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel und weiteren Einnahmen in Höhe von
130.989 Dollar in Bezug auf die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode erstattet wird; 

26. beschließt außerdem, das für den Zeitraum vor dem 16. Juni 1993 für die Truppe ein-
gerichtete Konto auch künftig gesondert zu führen, bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Bei-

112 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden. 
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träge auf dieses Konto zu entrichten, und ersucht den Generalsekretär, weiter zu freiwilligen Bei-
trägen für dieses Konto aufzurufen;

27. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

28. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des
Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

29. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

30. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zy-
pern" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/271

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/919,
Ziff. 6)113.

60/271. Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor114 und des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen115,

unter Hinweis auf die Resolution 1272 (1999) des Sicherheitsrats vom 25. Oktober 1999 be-
treffend die Einrichtung der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor und die
späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Übergangsverwaltung verlängerte, zu-
letzt Resolution 1392 (2002) vom 31. Januar 2002, mit der das Mandat bis zum 20. Mai 2002
verlängert wurde,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1410 (2002) des Sicherheitsrats vom 17. Mai 2002,
mit der der Rat die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor für einen anfäng-
lichen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem 20. Mai 2002 einrichtete, und die späteren Resolu-
tionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1573 (2004)
vom 16. November 2004, mit der der Rat das Mandat der Mission um einen abschließenden Zeit-
raum von sechs Monaten bis zum 20. Mai 2005 verlängerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/246 A vom 23. Dezember 1999 über die Finan-
zierung der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor und ihre späteren Reso-
lutionen über die Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor,
zuletzt Resolution 59/13 B vom 22. Juni 2005, 

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission und den Treuhand-
fonds für die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor entrichtet worden sind,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltung der Vereinten
Nationen in Osttimor und der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor per
30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 36,1 Millio-

113 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
114 A/60/614 und A/60/703.
115 A/60/789.
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nen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit
Besorgnis, dass nur einhundertfünf Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben,
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen,
nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Übergangsverwaltung und die Mission vollständig entrichtet werden; 

3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen115 an;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005116;

5. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 16.775.900 Dollar für die am 30. Juni 2005 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 vom 23. Dezember 2003
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2005 gutzuschreiben ist;

6. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 16.775.900 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 5 festgelegten Schema auf ihre aus-
stehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

7. beschließt ferner, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 408.700 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 5 und 6 genannten Betrag von 16.775.900 Dollar anzurechnen sind;

8. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben aus den Konten abgeschlossener Friedens-
sicherungsmissionen zustehen, nahe, diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch aus-
stehende Pflichtbeiträge des betreffenden Mitgliedstaats ausweisen;

Endgültige Verfügung über die Vermögenswerte der Unterstützungsmission der Verein-
ten Nationen in Osttimor

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die endgültige Verfügung
über die Vermögenswerte der Mission117;

10. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Natio-
nen in Osttimor" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 60/272

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/920,
Ziff. 6)118.

60/272. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea119 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen120,

116 A/60/614.
117 A/60/703.
118 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
119 A/60/615 und A/60/636 und Corr.1.
120 A/60/790.
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eingedenk der Resolution 1312 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2000, mit der der Rat
die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, sowie der späteren Re-
solutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1681
(2006) vom 31. Mai 2006,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/237 vom 23. Dezember 2000 über die Finanzierung der
Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 59/303 vom 22. Ju-
ni 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann, 

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
Äthiopien und Eritrea per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 29 Millionen US-Dollar, was etwa 2,6 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur achtzehn Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die Mitgliedstaaten mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen120 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. erinnert an ihr Ersuchen in Abschnitt XIV Ziffer 4 ihrer Resolution 59/296;
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11. beschließt, für Kapazitäten im Bereich Verhalten und Disziplin Mittel in Höhe von
622.300 Dollar für Zeitpersonal bereitzustellen;

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen; 

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

15. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005121;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

16. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea den Betrag von
182.237.800 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von 174.679.200 Dollar für die Auf-
rechterhaltung der Mission, der Betrag von 6.243.100 Dollar für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt und der Betrag von 1.315.500 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

17. beschließt außerdem, den Betrag von 45.559.450 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli
bis 30. September 2006 und vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der
Mission zu verlängern, den Betrag von 45.559.450 Dollar für den Zeitraum vom 1. Oktober bis
31. Dezember 2006 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 1.091.375 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2006, errechnet aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 890.925 Dollar, die für die Mission
bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil in Höhe von 175.550 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil in Höhe von
24.900 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, sowie ihr
jeweiliger Anteil an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von 1.091.375 Dollar für
den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2006, errechnet aus den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 890.925 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil in Höhe von 175.550 Dollar, die für den Sonderhaushalt bewilligt wurden, und
dem jeweiligen Anteil in Höhe von 24.900 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist;  

19. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 32.154.200 Dollar für die am 30. Juni 2005 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgeleg-
ten Beitragsschlüssels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist;

20. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften

121 A/60/615.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

109

Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 32.154.200 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

21. beschließt ferner, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 556.500 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag von 32.154.200 Dollar anzurechnen sind;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an Friedenssicherungseinsätzen beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution
1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien
und Eritrea" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/273

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/921,
Ziff. 7)122.

60/273. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien123 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen124,

unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Sicherheitsrats vom 6. August 1993, mit
der der Rat die Entsendung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeobachtern der
Vereinten Nationen für einen Zeitraum von drei Monaten und die Eingliederung des Voraus-
kommandos in eine Beobachtermission der Vereinten Nationen billigte, für den Fall, dass der
Rat eine solche Mission offiziell einrichtet,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des Sicherheitsrats vom 24. August 1993,
mit der der Rat die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien einrichtete, sowie
die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachtermission verlängerte,
zuletzt Resolution 1666 (2006) vom 31. März 2006,

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss 48/475 A vom 23. Dezember 1993 über die Finan-
zierung der Beobachtermission sowie ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüs-
se, zuletzt Resolution 59/304 vom 22. Juni 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Beobachtermission mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats nachkommen kann,

122 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
123 A/60/643 und Corr.2 und A/60/652.
124 A/60/810.
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1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen 59/296 der General-
versammlung vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger Re-
solutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Georgien per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 16,8 Millionen US-Dollar, was etwa 6 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreiunddreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollstän-
dig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Bei-
tragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicher-
zustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Beobachtermission vollständig entrichtet werden; 

4. bekundet ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalsekretär bei
der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere derjenigen
in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Beobachtermission auf ein Mindest-
maß zu beschränken; 

8. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen124 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

9. erinnert an ihr Ersuchen in Abschnitt XIV Ziffer 4 ihrer Resolution 59/296;

10. beschließt, für Kapazitäten im Bereich Verhalten und Disziplin einen Betrag in Höhe
von 191.200 Dollar aus Mitteln für Zeitpersonal bereitzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Beobachtermission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

13. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Beobachtermission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu
beschäftigen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Beobachtermission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005125;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien den Betrag von 34.827.000 Dol-

125 A/60/643 und Corr.2.
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lar zu veranschlagen, worin der Betrag von 33.377.900 Dollar für die Aufrechterhaltung der Be-
obachtermission, der Betrag von 1.196.900 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt
und der Betrag von 252.200 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

16. beschließt außerdem, den Betrag von 10.157.900 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli
bis 15. Oktober 2006 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 694.300 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
649.400 Dollar, die für die Beobachtermission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 39.300 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 5.600 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Beob-
achtermission zu verlängern, den Betrag von 24.669.100 Dollar für den Zeitraum vom 16. Ok-
tober 2006 bis 30. Juni 2007 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversamm-
lung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B fest-
gelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007126 zu
einem monatlichen Satz von 2.902.247 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
1.686.100 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.577.200 Dollar, die für die Beobachtermission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 95.400 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 13.500 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Beobachtermission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.854.900 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist; 

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Beobachtermission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.854.900 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

22. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 37.400 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben aus
dem in den Ziffern 20 und 21 genannten Betrag in Höhe von 1.854.900 Dollar hinzuzurechnen
sind;

23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

126 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Beobachtermission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502
(2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

25. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachtermission in Form von Barzahlungen so-
wie in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogen-
heiten zu verwalten sind; 

26. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in
Georgien" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/274

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/922,
Ziff. 6)127.

60/274. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Ku-
wait

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait128 und des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen129,

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die erheblichen freiwilligen Beiträge, welche die Regie-
rung Kuwaits für die Beobachtermission geleistet hat, sowie für die Beiträge anderer Regierun-
gen,

1. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalsekretärs in Ziffer 14 seines Be-
richts128;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtermission der
Vereinten Nationen für Irak und Kuwait per 30. April 2006, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 3,9 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten ver-
anlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur einhunderteinundvierzig Mit-
gliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten,
insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

3. dankt der Regierung Kuwaits erneut für ihren Beschluss, ab dem 1. November 1993
zwei Drittel der Kosten der Beobachtermission zu bestreiten;

4. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Beobachtermission vollständig entrichtet werden;

5. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen129 an;

6. beschließt, dass der Regierung Kuwaits unter Berücksichtigung ihrer freiwilligen Bei-
träge zwei Drittel der per 30. Juni 2005 verfügbaren restlichen Barmittel in Höhe von
27.844.700 Dollar zu erstatten sind;

7. beschließt außerdem, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Beobachtermission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den per 30. Juni 2005
verbleibenden Haushaltsmitteln in Höhe von 13.922.300 Dollar entsprechend den in der Reso-
lution 55/235 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2000 festgelegten und von der Ver-
sammlung in ihrer Resolution 55/236 gleichen Datums und in ihrer Resolution 57/290 A vom

127 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
128 A/60/651.
129 A/60/788.
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20. Dezember 2002 geänderten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihren Resolutio-
nen 55/5 B vom 23. Dezember 2000 und 57/4 B vom 20. Dezember 2002 festgelegten Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2003 gutzuschreiben ist;

8. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Beobachtermission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den per 30. Juni 2005
verbleibenden Haushaltsmitteln in Höhe von 13.922.300 Dollar nach dem in Ziffer 7 festgeleg-
ten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

9. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben aus den Konten abgeschlossener Friedens-
sicherungsmissionen zustehen, nahe, diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch aus-
stehende Pflichtbeiträge des betreffenden Mitgliedstaats ausweisen;

10. beschließt, dass in den von der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung unter dem Tagesordnungspunkt "Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Fi-
nanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen" zu behandelnden Bericht
über die aktuelle Situation abgeschlossener Friedenssicherungsmissionen auch aktualisierte In-
formationen über die Finanzlage der Beobachtermission aufzunehmen sind; 

11. beschließt außerdem, den folgenden Punkt von ihrer Tagesordnung abzusetzen: 

"Finanzierung der Aktivitäten auf Grund der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats: 

a) Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait

b) Sonstige Aktivitäten".

RESOLUTION 60/275
Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/923,
Ziff. 7)130.

60/275. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Ko-
sovo

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Übergangs-
verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo131 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen132,

unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 über
die Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 28. Juli 1999 über die Finanzierung der
Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 59/286 B vom
22. Juni 2005,

sich des komplexen Charakters der Mission bewusst,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicherheitsrats
nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

130 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
131 A/60/637 und Corr.1 und A/60/684 und Corr.1.
132 A/60/809.
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2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltungsmission der
Vereinten Nationen im Kosovo per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 58,7 Millionen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten
Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreiundachtzig Mitgliedstaaten ihre Bei-
träge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden
Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen132 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. erinnert an ihr Ersuchen in Abschnitt XIV Ziffer 4 ihrer Resolution 59/296;

11. beschließt, für Kapazitäten im Bereich Verhalten und Disziplin einen Betrag in Höhe
von 601.300 Dollar aus Mitteln für Zeitpersonal bereitzustellen; 

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

15. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005133;

133 A/60/637 und Corr.1.
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

16. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo den Betrag von
227.400.400 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von 217.962.000 Dollar für die Auf-
rechterhaltung der Mission, der Betrag von 7.795.800 Dollar für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt und der Betrag von 1.642.600 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

17. beschließt außerdem, den Betrag von 227.400.400 Dollar entsprechend den in der Re-
solution 58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007134 unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 17.537.800 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist; die Höhe des
Guthabens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
16.536.600 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 876.900 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 124.300 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden;

19. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 10.423.600 Dollar für die am 30. Juni 2005 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgeleg-
ten Beitragsschlüssels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist;

20. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 10.423.600 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

21. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe in Hö-
he von 84.100 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben aus dem
in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag von 10.423.600 Dollar hinzuzurechnen sind;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten
Nationen im Kosovo" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

134 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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RESOLUTION 60/276

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/924,
Ziff. 7)135.

60/276. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Liberia136 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen137,

unter Hinweis auf die Resolution 1497 (2003) des Sicherheitsrats vom 1. August 2003, mit
der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen ein-
zurichten, die die Übergangsregierung unterstützen und bei der Durchführung eines umfassen-
den Friedensabkommens in Liberia behilflich sein soll, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1509 (2003) des Sicherheitsrats vom 19. September
2003, mit der der Rat die Einrichtung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia für einen
Zeitraum von zwölf Monaten beschloss, sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das
Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1667 (2006) vom 31. März 2006, mit der
der Rat das Mandat der Mission bis zum 30. September 2006 verlängerte, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/261 A vom 23. Dezember 2003 über die Finanzierung
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 59/305 vom
22. Juni 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind, 

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann, 

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
Liberia per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von
212,9 Millionen US-Dollar, was etwa 8,9 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechs Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet ha-
ben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen,
nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

135 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
136 A/60/645 und A/60/653 und Corr.1 und 2.
137 A/60/852.
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5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen137 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen; 

10. betont, wie wichtig es ist, die Koordinierung und Zusammenarbeit mit den Organisa-
tionen und Programmen der Vereinten Nationen und die Durchführung eines einheitlichen Ar-
beitsplans sicherzustellen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung über die
getroffenen Maßnahmen und die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten und in künftigen
Haushaltsanträgen ihre jeweiligen Rollen und Aufgabenbereiche klar zu beschreiben;

11. sieht der Behandlung des in Abschnitt VIII Ziffer 3 ihrer Resolution 60/266 angefor-
derten umfassenden Berichts mit Interesse entgegen;

12. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass Projekte mit rascher Wirkung gemäß
dem ursprünglichen Zweck solcher Projekte und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung durchgeführt werden;

13. beschließt, in der Zwischenzeit für den Zeitraum 2006/07 1 Million Dollar für Projekte
mit rascher Wirkung zu bewilligen, und ersucht den Generalsekretär, die Mittel strikt gemäß dem
ursprünglichen Zweck derartiger Projekte einzusetzen;

14. ersucht den Generalsekretär, die Strukturen für die administrative Unterstützung der
Projekte mit rascher Wirkung im Hinblick darauf zu überprüfen, um die Gemeinkosten für ihre
Durchführung möglichst gering zu halten;

15. beschließt, die Betriebskosten um 1 Million Dollar zu reduzieren;

16. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

18. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

19. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005138;

138 A/60/645.
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

20. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Mission der Vereinten Nationen in Liberia den Betrag von 745.572.300 Dollar zu ver-
anschlagen, worin der Betrag von 714.613.300 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, der
Betrag von 25.571.000 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von
5.388.000 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

21. beschließt außerdem, den Betrag von 186.393.100 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli
bis 30. September 2006 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung
vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

22. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 3.394.000 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.573.000 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 719.100 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 101.900 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden;

23. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 559.179.200 Dollar für den Zeitraum vom 1. Oktober 2006
bis 30. Juni 2007 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007139 zu einem mo-
natlichen Satz von 62.131.022 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

24. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
10.182.100 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 23 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
7.718.900 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.157.300 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 305.900 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

25. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 108.308.700 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalver-
sammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B
festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurech-
nen ist; 

26. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 108.308.700 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 25 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist; 

27. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 316.800 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-

139 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden. 
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haben aus dem in den Ziffern 25 und 26 genannten Betrag in Höhe von 108.308.700 Dollar an-
zurechnen sind; 

28. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

29. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

30. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind; 

31. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 60/277

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/925,
Ziff. 6)140.

60/277. Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung141 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen142,

unter Hinweis auf die Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats vom 31. Mai 1974 betref-
fend die Einrichtung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung
sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt
Resolution 1648 (2005) vom 21. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B (XXIX) vom 29. November 1974 über die
Finanzierung der Noteinsatztruppe der Vereinten Nationen und der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen,
zuletzt Resolution 59/306 vom 22. Juni 2005, 

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen, 

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden
Beiträgen in Höhe von 20,1 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten veranlagten
Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur neunundvierzig Mitgliedstaaten ihre Bei-

140 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
141 A/60/628 und Corr.1 und A/60/641 und Corr.2.
142 A/60/811.
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träge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden
Beiträge sicherzustellen; 

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen142 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche Durchführung der einschlägigen
Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 und 60/266 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Truppe so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Truppe; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005143;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

14. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung den Betrag von
41.588.400 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von 39.865.200 Dollar für die Aufrecht-
erhaltung der Truppe, der Betrag von 1.423.300 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaus-
halt und der Betrag von 299.900 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen ein-
geschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

15. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat
der Truppe zu verlängern, den Betrag von 41.588.400 Dollar entsprechend den in der Resolution
58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitrags-

143 A/60/628 und Corr.1.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

121

schlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007144 zu einem monatli-
chen Satz von 3.465.700 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 1.249.400 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.066.600 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 für die Truppe be-
willigt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 160.100 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden,
sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 22.700 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

17. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und
weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.983.300 Dollar für die am 30. Juni 2005 abge-
laufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist; 

18. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.983.300 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 17 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

19. beschließt ferner, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 101.500 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 17 und 18 genannten Betrag von 1.983.300 Dollar anzurechnen sind;

20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des
Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

22. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

23. beschließt, unter dem Punkt "Finanzierung der Friedenssicherungstruppen der Verein-
ten Nationen im Nahen Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/278

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 150 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/928, Ziff. 12)145:

Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Indi-
en, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasach-

144 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
145 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von dem Vertreter Süd-
afrikas (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chi-
nas).
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stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Le-
sotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien146, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Australien.

60/278. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Interimstrup-
pe der Vereinten Nationen in Libanon147 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen148,

unter Hinweis auf die Resolution 425 (1978) des Sicherheitsrats vom 19. März 1978 betref-
fend die Einrichtung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon sowie die späteren
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution
1655 (2006) vom 31. Januar 2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 vom 21. April 1978 über die Finanzierung der
Truppe und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 59/307 vom 22. Juni
2005,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 51/233 vom 13. Juni 1997, 52/237 vom 26. Juni 1998,
53/227 vom 8. Juni 1999, 54/267 vom 15. Juni 2000, 55/180 A vom 19. Dezember 2000,
55/180 B vom 14. Juni 2001, 56/214 A vom 21. Dezember 2001, 56/214 B vom 27. Juni 2002,
57/325 vom 18. Juni 2003, 58/307 vom 18. Juni 2004 und 59/307,

sowie in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Leiter der Interimstruppe der Vereinten Nationen in
Libanon zu beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestim-
mungen der Resolutionen der Generalversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom
30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Truppe per 30. April 2006, nament-
lich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 71 Millionen US-Dollar, was etwa 2 Pro-
zent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreißig Mit-
gliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten,

146 Im Anschluss an die von der Nationalversammlung Montenegros verabschiedete Unabhängigkeitserklärung
vom 3. Juni 2006 hörte die Staatenunion Serbien und Montenegro auf zu bestehen. Ebenfalls am 3. Juni 2006
erhielt der Generalsekretär ein Schreiben, mit dem er unterrichtet wurde, dass die Republik Serbien die Nachfolge
Serbien und Montenegros als Mitglied der Vereinten Nationen antritt. Am 28. Juni 2006 wurde die Republik Mon-
tenegro als Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen.
147 A/60/629 und Corr.1 und A/60/642 und Corr.1.
148 A/60/812 und Corr.1.
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insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet werden;

4. verleiht ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, dass Israel die Resolutionen der Ge-
neralversammlung 51/233, 52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B,
57/325, 58/307 und 59/307 nicht befolgt hat;

5. betont abermals, dass Israel die Resolutionen der Generalversammlung 51/233,
52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B, 57/325, 58/307 und 59/307
genauestens befolgen soll;

6. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

7. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

8. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

9. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

10. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

11. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen148 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

12. bekräftigt ihre Resolution 59/296 und ersucht den Generalsekretär, für die vollinhalt-
liche Durchführung ihrer einschlägigen Bestimmungen und der einschlägigen Bestimmungen
ihrer Resolution 60/266 zu sorgen;

13. nimmt mit großer Besorgnis Kenntnis von den im Bericht des Beratenden Ausschusses
genannten Betrügereien im Zusammenhang mit Treibstoff und Verpflegung149, die bei einer vom
Amt für interne Aufsichtsdienste auf Ersuchen der Truppe durchgeführten Untersuchung auf-
gedeckt wurden;

14. stellt fest, dass die Untersuchung noch im Gange ist, und ersucht den Generalsekretär,
im nächsten Haushaltsantrag darüber Bericht zu erstatten, inwieweit der der Truppe entstandene
finanzielle Schaden wiedergutgemacht wurde;

15. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen,
dass die Truppe so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Truppe;

17. ersucht den Generalsekretär erneut, das Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustel-
len, dass Ziffer 8 ihrer Resolution 51/233, Ziffer 5 ihrer Resolution 52/237, Ziffer 11 ihrer Re-
solution 53/227, Ziffer 14 ihrer Resolution 54/267, Ziffer 14 ihrer Resolution 55/180 A, Zif-

149 Ebd., Ziff. 30.
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fer 15 ihrer Resolution 55/180 B, Ziffer 13 ihrer Resolution 56/214 A, Ziffer 13 ihrer Resolution
56/214 B, Ziffer 14 ihrer Resolution 57/325, Ziffer 13 ihrer Resolution 58/307 und Ziffer 13 ih-
rer Resolution 59/307 voll durchgeführt werden, betont abermals, dass Israel den auf den Vorfall
vom 18. April 1996 in Kana zurückzuführenden Betrag von 1.117.005 Dollar zu zahlen hat, und
ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über
diese Angelegenheit Bericht zu erstatten;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

18. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005150;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

19. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon den Betrag von 97.579.600 Dollar zu
veranschlagen, worin der Betrag von 93.526.200 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe,
der Betrag von 3.348.000 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von
705.400 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

20. beschließt außerdem, den Betrag von 8.131.633 Dollar für den Zeitraum vom 1. bis
31. Juli 2006 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom 23. De-
zember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution
58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter den Mit-
gliedstaaten zu veranlagen;

21. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 414.025 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
378.200 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 31.383 Dollar, die für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus
der Personalabgabe in Höhe von 4.442 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen bewilligt wurden;

22. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe
zu verlängern, den Betrag von 89.447.967 Dollar für den Zeitraum vom 1. August 2006 bis
30. Juni 2007 entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007151 zu einem monatlichen Satz von
8.131.633 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

23. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
4.554.275 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 22 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
4.160.200 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 345.217 Dollar, die für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 48.858 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen bewilligt wurden;

24. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 8.814.700 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Ka-

150 A/60/629 und Corr.1.
151 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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tegorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach den Ziffern 20 und 22 anzurechnen ist;

25. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 8.814.700 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 24 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

26. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 521.300 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 24 und 25 genannten Betrag in Höhe von 8.814.700 Dollar anzu-
rechnen sind;

27. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf;

28. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Truppe beteiligt ist;

29. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

30. beschließt, unter dem Punkt "Finanzierung der Friedenssicherungstruppen der Verein-
ten Nationen im Nahen Osten" den Unterpunkt "Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/279

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/926,
Ziff. 6)152.

60/279. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone153 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen154,

eingedenk der Resolution 1270 (1999) des Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1999, mit der der
Rat die Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone einrichtete, sowie der späteren Reso-
lutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission änderte und verlängerte, zuletzt Resolution
1610 (2005) vom 30. Juni 2005, mit der der Rat das Mandat der Mission letztmalig um einen
Zeitraum von sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2005 verlängerte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/29 vom 20. November 1998 über die Finanzierung der
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra Leone sowie ihre späteren Resolutionen
über die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone, zuletzt Resolution
59/14 B vom 22. Juni 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

152 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
153 A/60/631.
154 A/60/786.
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eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren ausstehenden Verbindlichkeiten nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone und der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone per 30. April
2006, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 42,6 Millionen US-Dollar,
was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass
nur dreiundachtzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle
anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf,
die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

3. begrüßt die großen Anstrengungen, die die Mission und ihr Personal unternommen ha-
ben, um das Mandat der Mission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen;

4. begrüßt außerdem den strukturierten und sorgfältig geplanten und durchgeführten Ab-
bau, der die planmäßige Erreichung der festgelegten Zielvorgaben gestattete;

5. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die aus der Mission, auch in den Pha-
sen ihres Abbaus, gewonnenen Erkenntnisse gegebenenfalls als bewährte Praktiken bei anderen
Missionen angewandt werden, und im Rahmen des abschließenden Haushaltsvollzugsberichts
darüber Bericht zu erstatten;

6. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den von der Mission aufgezeigten Fällen von Betrug
und mutmaßlichem Betrug und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer
einundsechzigsten Tagung über diese Angelegenheiten Bericht zu erstatten, namentlich über die
diesbezüglich durchgeführten Untersuchungen und die in erwiesenen Fällen im Einklang mit
den festgelegten Verfahren ergriffenen Maßnahmen sowie über die Anstrengungen zur Wieder-
erlangung der verlorenen Gelder;

7. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen154 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005153;

9. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 99.287.600 Dollar für die am 30. Juni 2005 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 vom 23. Dezember 2003
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2005 gutzuschreiben ist;

10. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 99.287.600 Dollar für die am
30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 9 festgelegten Schema auf ihre aus-
stehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

11. beschließt ferner, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 1.339.800 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gutha-
ben aus dem in den Ziffern 9 und 10 genannten Betrag von 99.287.600 Dollar anzurechnen sind;

12. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben aus den Konten abgeschlossener Friedens-
sicherungsmissionen zustehen, nahe, diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch aus-
stehende Pflichtbeiträge des betreffenden Mitgliedstaats ausweisen;

13. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leo-
ne" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.
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RESOLUTION 60/280

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/927,
Ziff. 6)155.

60/280. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in West-
sahara

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara156 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen157,

unter Hinweis auf die Resolution 690 (1991) des Sicherheitsrats vom 29. April 1991, mit der
der Rat die Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara einrichtete, sowie
die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Re-
solution 1675 (2006) vom 28. April 2006, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/266 vom 17. Mai 1991 über die Finanzierung
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolution
59/308 vom 22. Juni 2005, 

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni
1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005 und 60/266 vom 30. Juni 2006 sowie anderer einschlägiger
Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen
für das Referendum in Westsahara per 30. April 2006, namentlich von den noch ausstehenden
Beiträgen in Höhe von 45,5 Millionen US-Dollar, was etwa 8 Prozent der gesamten veranlagten
Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur einundsiebzig Mitgliedstaaten ihre veran-
lagten Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbeson-
dere die Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch die
Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

155 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
156 A/60/634 und A/60/724.
157 A/60/897.
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6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken; 

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen157 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. bekräftigt ihre Resolution 59/296 und ersucht den Generalsekretär, für die vollinhalt-
liche Durchführung ihrer einschlägigen Bestimmungen und der einschlägigen Bestimmungen
ihrer Resolution 60/266 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen,
dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen des nächsten Haushaltsvollzugs-
berichts über etwaige Einsparungen oder Effizienzsteigerungen infolge der im Juni 2005 durch-
geführten Prüfung der Militäroperationen Bericht zu erstatten;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen,
entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005158;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 auf dem Sonderkonto
für die Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara den Betrag von
44.460.000 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von 42.619.400 Dollar für die Aufrecht-
erhaltung der Mission, der Betrag von 1.520.300 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonder-
haushalt und der Betrag von 320.300 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen
eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

16. beschließt außerdem, den Betrag von 14.820.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli
bis 31. Oktober 2006 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 800.534 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist; die Höhe des Gut-
habens errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
735.467 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 57.000 Dollar, die für den Friedenssicherungs-

158 A/60/634.
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Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 8.067 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen bewilligt wurden; 

18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 29.640.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. November 2006
bis 30. Juni 2007 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2006 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2007159 zu einem mo-
natlichen Satz von 3.705.000 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
1.601.066 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens
errechnet sich aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.470.933 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 114.000 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 16.133 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.483.200 Dollar für die am 30. Juni
2005 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 aktualisierten Ka-
tegorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2005 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist; 

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.483.200 Dollar für die am 30. Juni 2005
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

22. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 597.000 Dollar für die am 30. Juni 2005 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 20 und 21 genannten Betrag in Höhe von 1.483.200 Dollar anzu-
rechnen sind; 

23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven Frie-
denssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

25. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind; 

26. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Re-
ferendum in Westsahara" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

159 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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RESOLUTION 60/281

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/608/Add.4, Ziff. 6)160.

60/281. Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missionen, Gute-Dienste-Missio-
nen und andere von der Generalversammlung und/oder dem Sicherheitsrat ge-
nehmigte politische Initiativen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Haushaltsvoranschläge für be-
sondere politische Missionen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalversamm-
lung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte politische Initiativen161 und der entsprechenden
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen162,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs161;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in den Berichten des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen162 an;

3. bekräftigt die einschlägigen Bestimmungen in Abschnitt I ihrer Resolution 60/255 vom
8. Mai 2006 und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Durchführung sicherzustellen;

4. billigt den Haushalt in Höhe von 59.647.600 US-Dollar brutto (54.744.100 Dollar net-
to) für die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan für den Zeitraum vom 1. April
bis 31. Dezember 2006, 18.971.400 Dollar brutto (17.020.000 Dollar netto) für die Unabhängi-
ge Internationale Untersuchungskommission für den Zeitraum vom 16. Juni bis 31. Dezember
2006 und 5.776.200 Dollar brutto (5.253.500 Dollar netto) für das Büro der Vereinten Nationen
in Timor-Leste für den Zeitraum vom 21. Juni bis 31. August 2006;

5. nimmt Kenntnis von den nicht ausgeschöpften Restbeträgen von insgesamt
6.043.400 Dollar aus den für die drei Missionen bereits veranschlagten Mitteln;

6. beschließt, zu Lasten der in Kapitel 3 (Politische Angelegenheiten) des Programmhaus-
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 für besondere politische Missionen veran-
schlagten Mittel einen dem verfügbaren Ausgaberest entsprechenden Betrag von
51.908.500 Dollar zu bewilligen;

7. beschließt außerdem, entsprechend dem in Anlage I Ziffer 11 ihrer Resolution 41/213
vom 19. Dezember 1986 vorgesehenen Verfahren den Betrag von 19.065.700 Dollar in Kapi-
tel 3 (Politische Angelegenheiten) des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum
2006-2007 und den Betrag von 7.377.600 Dollar in Kapitel 35 (Personalabgabe) zu veranschla-
gen, wobei der letztgenannte Betrag mit einem Betrag in derselben Höhe in Einnahmenkapitel 1
(Einnahmen aus der Personalabgabe) zu verrechnen ist.

RESOLUTION 60/282

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/608/Add.6, Ziff. 6)163.

60/282. Sanierungsgesamtplan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/249 vom 23. Dezember 1999, 55/238 vom 23. De-
zember 2000, 56/234 und 56/236 vom 24. Dezember 2001, 56/286 vom 27. Juni 2002, Ab-
schnitt II ihrer Resolution 57/292 vom 20. Dezember 2002, ihre Resolution 59/295 vom 22. Juni

160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
161 A/60/585/Add.3 und 4.
162 A/60/7/Add.39 und 41. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Six-
tieth Session, Supplement No. 7A.
163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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2005, Abschnitt II ihrer Resolution 60/248 vom 23. Dezember 2005, ihre Resolution 60/256
vom 8. Mai 2006 sowie ihren Beschluss 58/566 vom 8. April 2004,

nach Behandlung des zweiten164 und dritten165 jährlichen Fortschrittsberichts des Generalse-
kretärs über die Durchführung des Sanierungsgesamtplans, der Berichte des Generalsekretärs
über praktikable Möglichkeiten, ausreichende Parkplätze am Amtssitz der Vereinten Nationen
zu gewährleisten166, über Pläne zur Schaffung von drei zusätzlichen Konferenzsälen und prak-
tikable Möglichkeiten, Tageslicht in die Säle zu lassen167, über die Zusammenarbeit mit der Stadt
und dem Staat New York im Zusammenhang mit dem Sanierungsgesamtplan168, über den Stand
möglicher Finanzierungsvereinbarungen für den Sanierungsgesamtplan169 und über eine be-
triebswirtschaftliche Analyse der Möglichkeit des Baus eines neuen permanenten Gebäudes im
Nordgarten170, der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts des Rates der
Rechnungsprüfer über den Sanierungsgesamtplan für den am 31. Dezember 2003 abgelaufenen
Zweijahreszeitraum171, des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer für das am 31. Dezember
2004 abgelaufene Jahr172, der Berichte des Amtes für interne Aufsichtsdienste über den Sanie-
rungsgesamtplan für den Zeitraum von August 2003 bis Juli 2004173 und den Zeitraum von Au-
gust 2004 bis Juli 2005174 und der entsprechenden schriftlichen Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen175 sowie des mündlichen Berichts des Vorsit-
zenden des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen176,

1. bekundet erneut ihre ernsthafte Besorgnis über die mit dem gegenwärtigen Zustand des
Amtssitzgebäudes der Vereinten Nationen verbundenen Gefahren, Risiken und Mängel, die die
Sicherheit, die Gesundheit und das Wohl der Bediensteten, der Besucher, der Touristen und der
Delegationen, einschließlich hochrangiger Delegationen, beeinträchtigen; 

2. nimmt Kenntnis von dem zweiten164 und dritten165 jährlichen Fortschrittsbericht des Ge-
neralsekretärs über die Durchführung des Sanierungsgesamtplans und von den Berichten des
Generalsekretärs über die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Staat New York im Zusam-
menhang mit dem Sanierungsgesamtplan168, über den Stand möglicher Finanzierungsvereinba-
rungen für den Sanierungsgesamtplan169 und über die betriebswirtschaftliche Analyse der Mög-
lichkeit des Baus eines neuen permanenten Gebäudes im Nordgarten170;

3. beschließt, während des Hauptteils ihrer einundsechzigsten Tagung die Behandlung
der Berichte des Generalsekretärs über praktikable Möglichkeiten, ausreichende Parkplätze am
Amtssitz der Vereinten Nationen zu gewährleisten166, und über Pläne zur Schaffung von drei zu-
sätzlichen Konferenzsälen und praktikable Möglichkeiten, Tageslicht in die Säle zu lassen167, der
Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer
über den Sanierungsgesamtplan für den am 31. Dezember 2003 abgelaufenen Zweijahreszeit-
raum171, des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer für das am 31. Dezember 2004 abgelaufene
Jahr172 und der Berichte des Amtes für interne Aufsichtsdienste über den Sanierungsgesamtplan
für den Zeitraum von August 2003 bis Juli 2004173 und für den Zeitraum von August 2004 bis
Juli 2005174 wieder aufzunehmen;

164 A/59/441 und Add.1 und 2.
165 A/60/550 und Corr.1 und 2 und Add.1.
166 A/58/712.
167 A/58/556.
168 A/58/779.
169 A/58/729.
170 A/60/874.
171 A/59/161.
172 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 5 (A/60/5), Vol. V.
173 Siehe A/59/420.
174 A/60/288.
175 A/59/556 und A/60/7/Add.38 (der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assem-
bly, Sixtieth Session, Supplement No. 7A).
176 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Fifth Committee, 53. Sitzung
(A/C.5/59/SR.53), und Korrigendum.
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4. nimmt Kenntnis von dem Nutzen, einschließlich des wirtschaftlichen Nutzens, der den
Gastländern aus der Anwesenheit der Vereinten Nationen erwächst, sowie von den dadurch ent-
stehenden Kosten;

5. betont die besondere Rolle der Regierung des Gastlands im Hinblick auf die Unterstüt-
zung für den Amtssitz der Vereinten Nationen in New York;

6. verweist auf die derzeitige Praxis der Gastregierungen im Hinblick auf die Unterstüt-
zung für die in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Amtssitze und Organe der Vereinten Nationen;

7. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass keinerlei Maßnahmen getroffen
werden, die die Generalversammlung daran hindern würden, einen etwaigen Beschluss über den
Bau eines neuen permanenten Gebäudes im Nordgarten zu einem späteren Zeitpunkt zu fassen;

8. billigt mit Wirkung vom 1. Juli 2006 die im dritten jährlichen Fortschrittsbericht des
Generalsekretärs165 empfohlene Strategie für die Durchführung des Sanierungsgesamtplans
(Strategie IV (stufenweiser Ansatz)), einschließlich Sanierungsphasen, Ausweichräumlichkei-
ten und Kosten, und beschließt, die aktualisierten voraussichtlichen Kosten während des Haupt-
teils ihrer einundsechzigsten Tagung zu prüfen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung über den Konferenzausschuss Vorschläge für eine mögliche Änderung des Sitzungskalen-
ders vorzulegen, einschließlich einer Verlegung des Tagungsorts der normalerweise am Amts-
sitz tagenden zwischenstaatlichen Organe der Vereinten Nationen während der Durchführung
des Sanierungsgesamtplans;

10. betont die Notwendigkeit einer langfristigen Strategie für den Büroraum am Amtssitz;

11. ersucht darum, im Rahmen des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zwei-
jahreszeitraum 2008-2009 eine umfassende Studie über die Durchführbarkeit des vorgeschla-
genen Baus eines Gebäudes im Nordgarten vorzusehen, die verschiedene andere, in der betriebs-
wirtschaftlichen Analyse im Bericht des Generalsekretärs170 nicht behandelte Faktoren wie Si-
cherheits- und Architekturaspekte sowie die Gaststadt und die örtliche Bevölkerung betreffende
Fragen einschließt;

12. ersucht den Generalsekretär, angesichts der Notwendigkeit, auch weiterhin Wege zu
prüfen, wie mehr Möglichkeiten für die Vergabe von Beschaffungsaufträgen an Lieferanten aus
Entwicklungs- und Transformationsländern geschaffen werden können, die Bestimmungen ih-
rer Resolutionen 54/14 vom 29. Oktober 1999, 55/247 vom 12. April 2001 und 59/288 vom
13. April 2005 über die Reform des Beschaffungswesens bei der Durchführung des Sanierungs-
gesamtplans in vollem Umfang zu berücksichtigen;

13. nimmt davon Kenntnis, dass das Büro für den Sanierungsgesamtplan dem Amt für in-
terne Aufsichtsdienste Mittel zur Verfügung stellen wird, um eine angemessene Prüfung der
Bautätigkeit im Rahmen des Sanierungsgesamtplans zu gewährleisten, und ersucht den Gene-
ralsekretär, in jeder Phase des Projekts in den entsprechenden Berichten, einschließlich des Jah-
resberichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste, über die Prüfungserkenntnisse Bericht zu er-
statten; 

14. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die mit dem Sanierungsgesamtplan
zusammenhängenden Beschaffungsverfahren auf transparente Weise und unter voller Einhal-
tung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung durchgeführt werden;

15. begrüßt die Einrichtung der Website für den Sanierungsgesamtplan;

16. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die mit dem Sanierungsgesamtplan
befassten Bediensteten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung Erklärungen über ihre Vermögensverhältnisse abgeben; 

17. ist sich dessen bewusst, dass die Option der Barzahlung auf der Grundlage einer ein-
maligen Veranlagung oder mehrjähriger Sonderveranlagungen der einfachste und kostengün-
stigste Ansatz zur Deckung der Kosten des Sanierungsgesamtplans wäre;
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18. beschließt, sich während des Hauptteils ihrer einundsechzigsten Tagung erneut mit der
Frage des Finanzierungsplans für den Sanierungsgesamtplan, einschließlich der in Ziffer 35 des
dritten jährlichen Fortschrittsberichts des Generalsekretärs über die Durchführung des Sanie-
rungsgesamtplans177 genannten Kreditfazilitäten oder -instrumente, sowie der Durchführkeit der
Option einer einmaligen Vorauszahlung zu befassen, und ersucht in diesem Zusammenhang den
Generalsekretär, der Generalversammlung ebenfalls während des Hauptteils ihrer einundsech-
zigsten Tagung unter anderem einen Mechanismus vorzuschlagen, der sicherstellen würde, dass
die Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten Beiträge für den Sanierungsgesamtplan vollständig und
pünktlich entrichten, keinerlei finanzielle Verbindlichkeiten und/oder sonstige Verpflichtungen
zu übernehmen haben, die sich aus dem möglichen Einsatz der genannten Kreditfazilitäten oder
-instrumente ergeben;

19. beschließt außerdem, die bestehende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 77 Mil-
lionen Dollar in eine Mittelbewilligung umzuwandeln, die 2006 entsprechend dem für dieses
Jahr geltenden Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt unter den Mitgliedstaaten ver-
anlagt wird;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung in seinem vierten jährlichen Fortschrittsbericht über die Durchführung des Sanierungsge-
samtplans über die Durchführung der Bestimmungen dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 60/283
Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 7. Juli 2006, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/60/831/Add.1, Ziff. 7)178.

60/283. In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation weltweit stärken: detail-
lierter Bericht

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom 19. Dezember 1986, 60/1 vom 16. Septem-
ber 2005 und 60/260 vom 8. Mai 2006,

in Bekräftigung der Rolle, die der Generalversammlung und ihren einschlägigen zwischen-
staatlichen Organen und Sachverständigengremien im Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der
Planung, der Programmierung, dem Haushaltsverfahren, der Überwachung und der Evaluierung
zukommt,

betonend, dass sich die Mitgliedstaaten an der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühesten
Zeitpunkt an und während des gesamten Verfahrens beteiligen müssen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit dem Titel "In die Vereinten Natio-
nen investieren – die Organisation weltweit stärken: detaillierter Bericht"179 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen180,

1. appelliert erneut an die Mitgliedstaaten, ihr Bekenntnis zu den Vereinten Nationen un-
ter Beweis zu stellen, indem sie unter anderem ihren finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig,
in vollem Umfang und bedingungslos nachkommen, im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen sowie der Finanzordnung und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen180 an;

177 A/60/550 und Corr.1 und 2.
178 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
179 A/60/846 und Add.1-4.
180 A/60/870.
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I

Aufsicht und Rechenschaftslegung

1. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass das Ethikbüro seine Tätigkeit voll
aufnehmen kann, namentlich durch die zügige Besetzung der freien Stellen;

2. hebt hervor, dass die Aufsicht in der Organisation gestärkt werden muss, und betont,
wie wichtig eine stärkere Rechenschaftspflicht in der Organisation sowie die Gewährleistung
einer größeren Rechenschaftspflicht des Generalsekretärs gegenüber den Mitgliedstaaten ist, un-
ter anderem was die wirksame und effiziente Durchführung der Mandate der beschlussfassenden
Organe und den Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen betrifft;

3. sieht der Prüfung der Ergebnisse der unabhängigen externen Evaluierung des Rech-
nungsprüfungs- und Aufsichtssystems der Vereinten Nationen und der Behandlung anderer dies-
bezüglicher Berichte sowie der Beschlussfassung zu den darin enthaltenen Vorschlägen, die un-
ter anderem die Gewährleistung der vollen operativen Unabhängigkeit des Amtes für interne
Aufsichtsdienste und die Stärkung der Evaluierungskapazität des Amtes auf Ebene der Program-
me und Unterprogramme sowie den etwaigen Haushaltsmittelbedarf betreffen, erwartungsvoll
entgegen;

4. verweist auf Abschnitt XIII Ziffer 4 ihrer Resolution 60/248 vom 23. Dezember 2005,
womit sie den Unabhängigen beratenden Ausschuss für Rechnungsprüfung einrichtete, und sieht
der Prüfung der für ihn vorgeschlagenen Aufgabenstellung und der diesbezüglichen Be-
schlussfassung mit dem Ziel, ihm die Aufnahme seiner Tätigkeit zu ermöglichen, erwartungsvoll
entgegen;

II

Informations- und Kommunikationstechnologie

1. beschließt, im Exekutivbüro des Generalsekretärs die Stelle eines Leiters der Informa-
tionstechnologie auf der Rangstufe eines Beigeordneten Generalsekretärs zu schaffen;

2. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung zu
behandelnden Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009
die Rangstufe und den Mittelbedarf für die Stelle eines Leiters der Informationstechnologie im
Exekutivbüro des Generalsekretärs erneut zu begründen und dabei die bestehende Personal-
struktur und die Mittel, die für die mit der Informations- und Kommunikationstechnologie zu-
sammenhängenden Funktionen in der Organisation bestimmt sind, voll zu berücksichtigen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer wiederauf-
genommenen einundsechzigsten Tagung detaillierte Informationen über die Struktur und den
Personalbedarf des vorgesehenen Dienstes für Informations- und Kommunikationstechnologie
sowie die Zuständigkeiten, die Funktionen des vorgeschlagenen Dienstes und seine Beziehung
zu den anderen Diensten für Informations- und Kommunikationstechnologie im Sekretariat, den
Dienststellen außerhalb des Amtssitzes, den Regionalkommissionen, den Friedenssicherungs-
einsätzen, den besonderen politischen Missionen und anderen Feldbüros vorzulegen;

4. beschließt, das Integrierte Management-Informationssystem durch ein ERP-System
der nächsten Generation oder ein anderes vergleichbares System zu ersetzen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer wiederaufgenomme-
nen einundsechzigsten Tagung den in den Ziffern 17 und 18 seines Berichts181 genannten um-
fassenden Bericht vorzulegen und auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
einzugehen, namentlich auf folgende Fragen:

a) möglicherweise erforderliche maßgebliche Verbesserungen der Informations- und
Kommunikationstechnologiesysteme, einschließlich der Systeme in Dienststellen außerhalb des
Amtssitzes, bei den Regionalkommissionen und den Friedenssicherungseinsätzen;

b) ein detaillierter Durchführungsplan, der unter anderem Angaben zum Nutzerbedarf,
dem Anwendungsbereich, dem Zeitplan, der Strategie sowie dem aus der Verabschiedung der

181 A/60/846/Add.1.
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Internationalen Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor resultierenden detail-
lierten Bedarf an Ressourcen und Informationstechnologie enthält;

c) der voraussichtliche Beitrag des Informations- und Kommunikationstechnologiesy-
stems zur Erhöhung der Wirksamkeit und Transparenz beim Einsatz der Ressourcen der Ver-
einten Nationen;

d) möglicherweise erforderliche Änderungen der bestehenden Strategie für Informations-
und Kommunikationstechnologien, eingedenk der bisherigen Ersuchen der Generalversamm-
lung im Rahmen ihrer Behandlung der Strategie für Informations- und Kommunikationstech-
nologien 2002, namentlich ihrer Resolutionen 56/239 vom 24. Dezember 2001 und 57/304 vom
15. April 2003;

e) der voraussichtliche Ressourcenbedarf für die Gesamtdauer des Projekts;

f) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie erreicht
werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen und beste-
hende Mängel beheben;

g) eine klare Definition der den Vorschlägen zugrunde liegenden Begriffe und Logik;

h) eine Bewertung der früher getätigten Investitionen in Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, der gewonnenen Erkenntnisse und des voraussichtlichen Zeitrahmens für die
Einführung des vorgeschlagenen Systems sowie Vorkehrungen für die Weiterführung des be-
stehenden Systems während des Übergangszeitraums;

6. beschließt, sich auf ihrer wiederaufgenommenen einundsechzigsten Tagung erneut mit
dem Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die Politiken der Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen in Bezug auf den Einsatz von quelloffener Software in den Se-
kretariaten182 zu befassen;

III

Begrenzter Ermessensspielraum beim Haushaltsvollzug

1. verweist auf ihre Resolution 59/275 vom 23. Dezember 2004, in der sie die Prioritäten
der Organisation für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 festlegte;

2. bekräftigt die Rolle und das Vorrecht der Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Prio-
ritäten der Organisation, entsprechend den Mandaten der beschlussfassenden Organe;

3. bekräftigt ihre Rolle bei der Durchführung einer gründlichen Analyse und der Bewil-
ligung von personellen und finanziellen Ressourcen und der entsprechenden Leitlinien, mit dem
Ziel, die volle, wirksame und effiziente Durchführung aller mandatsmäßigen Programme und
Tätigkeiten und die Anwendung der diesbezüglich festgelegten Leitlinien zu gewährleisten;

4. betont erneut, dass die vom Generalsekretär vorgeschlagenen Mittel allen mandatsmä-
ßigen Programmen und Tätigkeiten angemessen sein sollen, damit ihre volle, effiziente und
wirksame Durchführung gewährleistet ist;

5. verweist auf Ziffer 11 ihrer Resolution 60/246 vom 23. Dezember 2005, mit der sie an-
erkannte, dass der Generalsekretär beim Haushaltsvollzug einen gewissen Ermessensspielraum
haben muss, der durch von der Generalversammlung festgelegte Parameter eingegrenzt ist, zu-
sammen mit klaren Mechanismen der Rechenschaftslegung gegenüber der Versammlung;

6. beschließt, den Generalsekretär versuchsweise zu einem Ermessensspielraum für den
Haushaltsvollzug für die Zweijahreszeiträume 2006-2007 und 2008-2009 zu ermächtigen, in-
nerhalb dessen er in jedem Zweijahreszeitraum Verpflichtungen bis zu einer Höhe von 20 Mil-
lionen US-Dollar für Stellen sowie für den nicht stellenbezogenen Bedarf eingehen und so den
sich verändernden Anforderungen der Organisation bei der Verwirklichung ihrer mandatsmä-
ßigen Programme und Tätigkeiten entsprechen kann;

7. beschließt außerdem, den Generalsekretär zu ermächtigen, die sich aus der Ermächti-
gung in Ziffer 6 ergebenden Ausgaben aus dem Betriebsmittelfonds zu finanzieren, was durch

182 A/60/665.
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ermittelte und erzielte Einsparungen auszugleichen ist, namentlich durch eine wirksame Res-
sourcenverwendung und -verteilung im Rahmen der für jeden Zweijahreszeitraum bewilligten
Haushaltsmittel, wie in den Vollzugsberichten angegeben;

8. beschließt, dass die in Ziffer 6 genannte Ermächtigung den folgenden Grundsätzen un-
terliegt:

a) Der Versuch findet keine Anwendung auf unvorhergesehene und außerordentliche
Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit genehmigt
werden;

b) der Versuch bedingt keine Veränderung der Personalmanagementpolitik der Organi-
sation;

c) der Entwurf des Programmhaushaltsplans bleibt das wichtigste Instrument, mit dem der
Generalsekretär den Ressourcen- und Personalbedarf der Organisation festlegt, einschließlich
des Bedarfs für alle von den Mitgliedstaaten vereinbarten Reformvorschläge;

d) der Versuch darf den Generalsekretär nicht daran hindern, im Verlauf des Versuchs zu-
sätzliche Stellen zu beantragen;

e) der Versuch findet nicht statt, um den Resolutionen der Generalversammlung nachzu-
kommen, in denen die Durchführung von Beschlüssen "im Rahmen der vorhandenen Mittel" ge-
fordert wird;

f) der Versuch bedingt keine Veränderung der Bestimmungen betreffend die Inanspruch-
nahme des außerordentlichen Reservefonds;

g) die Inanspruchnahme der Ermächtigung bedarf der vorherigen Zustimmung des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen, sobald der verwendete Gesamtbe-
trag 6 Millionen Dollar je Zweijahreszeitraum übersteigt;

h) der Versuch bedingt keine Veränderung der von der Generalversammlung vereinbarten
Prioritäten der Organisation;

i) die Verwendung der im Rahmen des Versuchs bereitgestellten Mittel unterliegt der Fi-
nanzordnung und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung über den Beratenden Ausschuss
im Rahmen der Vollzugsberichte über die Inanspruchnahme aller im Zusammenhang mit dem
Versuch eingegangenen Verpflichtungen und die diesbezüglichen Umstände sowie über die
Auswirkungen auf die Programmdurchführung und die Fähigkeit, den sich verändernden An-
forderungen der Organisation zu entsprechen, Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Versuch auf ihrer vierundsechzigsten Tagung im Hinblick auf einen
endgültigen Beschluss über seine Fortsetzung zu überprüfen, und ersucht den Generalsekretär,
ihr einen umfassenden Bericht über die Durchführung des Versuchs zur Behandlung vorzulegen,
in dem auf die folgenden Aspekte eingegangen wird:

a) Inanspruchnahme des Versuchs in den beiden Zweijahreszeiträumen;

b) etwaige Folgen für die Personalmanagementpolitik sowie für die Finanzordnung und
die Finanzvorschriften;

c) Auswirkungen auf die Programmdurchführung und auf die von den Mitgliedstaaten
festgelegten Prioritäten der Organisation;

d) vom Generalsekretär verwendete Kriterien für die Bestimmung der sich verändernden
Anforderungen der Organisation;

11. verweist auf Ziffer 14 ihrer Resolution 58/270 vom 23. Dezember 2003 und Ziffer 7
ihrer Resolution 60/246, beschließt, dass der Versuch nicht über den laufenden Zweijahreszeit-
raum hinaus verlängert wird, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ih-
rer zweiundsechzigsten Tagung über die Ergebnisse des Versuchs sowie die daraus gewonnenen
Erkenntnisse, die sich auf den in Ziffer 6 genannten Versuch anwenden lassen, Bericht zu er-
statten;

12. ersucht den Generalsekretär, Ziffer 8 ihrer Resolution 60/246 rasch durchzuführen und
im Rahmen des ersten Berichts über den Vollzug des Programmhaushaltsplans für den Zwei-
jahreszeitraum 2006-2007 darüber Bericht zu erstatten;



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

137

13. verweist auf ihr Ersuchen an den Generalsekretär, die Rechenschaftspflicht sowie klare
Rechenschaftsmechanismen, namentlich gegenüber der Generalversammlung, konkret zu defi-
nieren und klare Parameter für ihre Anwendung sowie die Instrumente für ihre strikte Durch-
setzung ohne Ausnahmen und auf allen Ebenen vorzuschlagen;

14. erklärt, dass sie den entsprechenden Bericht des Generalsekretärs, auf den in Ziffer 13
Bezug genommen wird, auf ihrer einundsechzigsten Tagung behandeln wird, mit dem Ziel, Be-
schlüsse zur Stärkung der Rechenschaftspflicht in der Organisation zu fassen;

IV

Verfahren im Bereich des Finanzmanagements

Internationale Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor

1. beschließt, die Annahme der Internationalen Rechnungslegungsstandards für den öf-
fentlichen Sektor durch die Vereinten Nationen zu billigen;

2. bewilligt die Mittel, die beantragt wurden, damit der Generalsekretär mit der Anwen-
dung der Standards beginnen kann, eingedenk der Ziffer 42 des Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen180;

Betriebsmittelfonds

3. verweist auf ihre Resolution 60/250 vom 23. Dezember 2005;

4. beschließt, dass der Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 mit
Wirkung vom 1. Januar 2007 auf 150 Millionen Dollar aufgestockt wird;

5. beschließt außerdem, dass die Mitgliedstaaten entsprechend dem von der Generalver-
sammlung zu verabschiedenden Schlüssel für die Beiträge zum ordentlichen Haushalt 2007 Vor-
auszahlungen an den Betriebsmittelfonds leisten;

6. beschließt ferner, dass auf diese Vorauszahlungen folgende Beträge anzurechnen sind:

a) die Ausgabereste des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005;

b) die von den Mitgliedstaaten gemäß Resolution 60/250 der Generalversammlung vor-
genommenen Barvorauszahlungen an den Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum
2006-2007;

V

Verbesserung der Berichterstattungsmechanismen: öffentlicher Zugang
zu Dokumenten der Vereinten Nationen

Umfassender Jahresbericht

1. hebt hervor, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten die Informationen zur Verfügung
zu stellen, die sie für eine fundierte Beschlussfassung benötigen;

2. bekräftigt, dass alle Berichte zu Verwaltungs- und Haushaltsfragen vom Fünften Aus-
schuss zu behandeln sind, dem zuständigen Hauptausschuss der Generalversammlung, dem die
Verantwortung für diese Fragen obliegt;

3. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, einen einzigen, umfassenden
Jahresbericht mit Finanz- wie Programminformationen zu erstellen, um die Transparenz der Or-
ganisation und die Rechenschaftslegung des Sekretariats gegenüber den Mitgliedstaaten zu er-
höhen;

4. hebt hervor, dass der Bericht im Kontext der Ziffern 68 und 69 des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen180 ausgearbeitet werden würde, ein-
gedenk der Ziffer 2;

5. hebt außerdem hervor, dass der Bericht ergänzenden Charakter haben und weder den
nach Artikel 98 der Charta der Vereinten Nationen erforderlichen Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen noch andere vom Fünften Ausschuss zu behandelnde
Berichte ersetzen würde;
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Öffentlicher Zugang

6. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalsekretärs über die Politik für den Zu-
gang der Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit zu Dokumenten der Vereinten Nationen sowie
von den diesbezüglichen Bemerkungen des Beratenden Ausschusses und ersucht den General-
sekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung zur Behandlung und Be-
schlussfassung einen umfassenden Bericht vorzulegen, der detaillierte Parameter des genannten
Vorschlags enthält, darunter Informationen über den Mittelbedarf, die Finanzierungsmechanis-
men und die Möglichkeit einer Gebührenstruktur, und der außerdem die Durchführung der in
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung enthaltenen Mandate betreffend die
Frage der Erleichterung des Zugangs der Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit zu Dokumenten
und Informationsmaterial der Vereinten Nationen behandelt;

VI

Beschaffung

ermächtigt den Generalsekretär, bis zur Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Reform des Beschaffungswesens183 und der diesbezüglichen Beschlussfassung durch die Ge-
neralversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung Verpflichtungen bis zu einer Höhe von
706.600 Dollar einzugehen, mit dem Ziel, das Beschaffungssystem der Vereinten Nationen zu
stärken, namentlich durch die Verbesserung der internen Kontrollen und die Ausarbeitung von
Seminarprogrammen für Lieferanten in Entwicklungsländern;

VII

Künftige Behandlung der Managementreform

1. beschließt, die Behandlung der nachstehenden Vorschläge, die in dem Addendum über
die Verfahren im Bereich des Finanzmanagements184 zu dem genannten detaillierten Bericht des
Generalsekretärs enthalten sind, wie folgt zurückzustellen:

a) Konsolidierung der Friedenssicherungs-Sonderhaushalte und Aufstockung des Reser-
vefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen sowie der Verpflichtungsermächtigung für Frie-
denssicherungseinsätze (Ziffern 112 b) bis l)) – bis zum zweiten Teil ihrer wiederaufgenomme-
nen einundsechzigsten Tagung;

b) Schaffung eines Reservefonds (Ziffern 112 p) und q)) – im Rahmen des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009;

2. sieht der Behandlung von Vorschlägen zu nachstehenden Themen auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung entgegen:

a) Lenkungsmechanismen, Aufsicht und Rechenschaftspflicht;

b) Personalmanagement;

c) Beschaffung;

d) interne Rechtspflege;

3. bekräftigt ihre Absicht, die Behandlung der Maßnahmen zur Erfüllung der von den
Staats- und Regierungschefs in dem Ergebnis des Weltgipfels 2005185 eingegangenen Verpflich-
tungen fortzusetzen, mit dem Ziel, die Vereinten Nationen durch die Gewährleistung der effi-
zienten und wirksamen Aufgabenwahrnehmung der Organisation und einer Kultur der Rechen-
schaftspflicht, Transparenz und Integrität im Sekretariat zu stärken;

4. verspricht, die Vereinten Nationen pünktlich mit angemessenen Mitteln auszustatten,
um der Organisation die Durchführung ihrer Mandate und die Erreichung ihrer Ziele zu ermög-
lichen, nach Maßgabe der von der Generalversammlung vereinbarten Prioritäten und der Not-
wendigkeit, Haushaltsdisziplin zu wahren;

183 A/60/846/Add.5 und Corr.1.
184 A/60/846/Add.3.
185 Siehe Resolution 60/1.
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VIII

Mittelbewilligung

1. bewilligt im Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 zusätzli-
che Mittel in Höhe von 4.433.100 Dollar, die wie folgt aufgeteilt werden:

2. bewilligt außerdem in Kapitel 35 (Personalabgabe) zusätzliche Mittel in Höhe von
127.300 Dollar, die gegen einen Betrag in derselben Höhe in Einnahmenkapitel 1 (Einnahmen
aus der Personalabgabe) aufzurechnen sind.

Kapitel
Betrag

(in US-Dollar)

1 Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung 145.600

28A Büro des Untergeneralsekretärs für Management 1.860.000

28B Bereich Programmplanung, Haushalt und Rechnungswesen 1.428.900

28D Bereich Zentrale Unterstützungsdienste 574.600

30 Gemeinsam finanzierte Verwaltungstätigkeiten 424.000

Gesamt 4.433.100
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A. Wahlen und Ernennungen

60/402. Wahl von Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht

B1

Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 13. April 2006 beschloss die Generalversammlung, die Emp-
fehlung des Generalsekretärs2 zu billigen, der sich der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1668
(2006) vom 10. April 2006 angeschlossen hatte, wonach Richter Joaquín Martín Canivell auch
über April 2006 hinaus die Verhandlungen im Fall Krajišnik führen kann, bis zum Abschluss
des Falles, ungeachtet dessen, dass seine Gesamtdienstzeit am Internationalen Strafgerichtshof
zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dann den Zeitraum
von drei Jahren erreichen und überschreiten würde.

60/405. Wahl von zwanzig Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses

B3

Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 27. März 2006 wählte die Generalversammlung auf der
Grundlage des Wahlvorschlags des Wirtschafts- und Sozialrats4 sowie gemäß der Anlage zu der
Ratsresolution 2008 (LX) vom 14. Mai 1976 und Ziffer 1 der Ratsresolution 1987/94 vom 4. De-
zember 1987 ISRAEL für eine am 27. März 2006 beginnende und am 31. Dezember 2008 endende
Amtszeit auf einen der beiden noch freien Sitze.

Damit gehören dem Programm- und Koordinierungsausschuss die folgenden dreiunddreißig
Mitgliedstaaten an: ALGERIEN**, ARGENTINIEN***, ARMENIEN***, BAHAMAS*, BELARUS***,
BENIN***, BRASILIEN***, BULGARIEN***, CHINA**, FRANKREICH*, GHANA**, INDIEN***,
INDONESIEN***, IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)***, ISRAEL***, ITALIEN***, JAMAIKA**, JA-
PAN**, KENIA**, KOMOREN*, KUBA***, MEXIKO*, PAKISTAN***, PORTUGAL***, REPUBLIK
KOREA**, RUSSISCHE FÖDERATION*, SCHWEIZ***, SENEGAL***, SIMBABWE*, SÜDAFRI-
KA***, URUGUAY***, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA* und ZENTRALAFRIKANISCHE RE-
PUBLIK***.

Auf derselben Sitzung wurde die Generalversammlung davon in Kenntnis gesetzt, dass zu
einem späteren Datum auf der Grundlage des Wahlvorschlags des Wirtschafts- und Sozialrats
eine Wahl stattfinden wird, um den noch freien Sitz im Programm- und Koordinierungsaus-
schuss zu besetzen.

___________________
*Amtszeit bis 31. Dezember 2006.
**Amtszeit bis 31. Dezember 2007.
***Amtszeit bis 31. Dezember 2008.

60/409. Wahl des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten Nationen

B5

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 16. März 2006 wählte die Generalversammlung auf Vor-
schlag des Generalsekretärs6 Herrn Achim STEINER für eine am 15. Juni 2006 beginnende und

1 Damit wird der Beschluss 60/402 in Abschnitt A des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sechzigste
Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/402 A.
2 Siehe A/60/741-S/2006/199 und A/60/746-S/2006/231. 
3 Damit wird der Beschluss 60/405 in Abschnitt A des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sechzigste
Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/405 A.
4 Siehe A/60/216/Add.1. Mit seinem Beschluss 2006/201 A vom 7. Februar 2006 stellte der Wirtschafts- und So-
zialrat die Benennung eines Mitglieds aus der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten zurück.
5 Damit wird der Beschluss 60/409 in Abschnitt A des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sechzigste
Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/409 A.
6 A/60/718, Ziff. 5.
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am 14. Juni 2010 endende vierjährige Amtszeit zum Exekutivdirektor des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen.

60/411. Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses

B7

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 16. März 2006 ernannte die Generalversammlung auf Emp-
fehlung des Fünften Ausschusses8 Herrn Gordon Eckersley wegen des Rücktritts von Herrn Da-
vid Dutton für eine am 16. März 2006 beginnende und am 31. Dezember 2007 endende Amtszeit
zum Mitglied des Beitragsausschusses.

Damit gehören dem Beitragsausschuss folgende Mitglieder an: Herr Kenshiro AKIMOTO (Ja-
pan)*, Herr Meshal AL-MANSOUR (Kuwait)*, Herr Petru DUMITRIU (Rumänien)*, Herr Gordon
ECKERSLEY (Australien)**, Herr Paul EKORONG À DONG (Kamerun)**, Herr Haile Selassie GE-
TACHEW (Äthiopien)*, Frau Sujata GHORAI (Deutschland)***, Herr Bernardo GREIVER (Uru-
guay)**, Herr Hassan Mohammed HASSAN (Nigeria)**, Herr Ihor V. HUMENNY (Ukraine)*,
Herr Eduardo IGLESIAS (Argentinien)**, Herr David A. LEIS (Vereinigte Staaten von Amerika)*,
Herr Vyacheslav A. LOGUTOV (Russische Föderation)***, Herr Richard MOON (Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland)***, Herr Hae-yun PARK (Republik Korea)***,
Herr Eduardo Manuel da Fonseca Fernandes RAMOS (Portugal)**, Herr Henrique da Silveira
Sardinha PINTO (Brasilien)*** und Herr WU Gang (China)***.

___________________
*Amtszeit bis 31. Dezember 2006.
**Amtszeit bis 31. Dezember 2007.
***Amtszeit bis 31. Dezember 2008.

60/416. Wahl von siebenundvierzig Mitgliedern des Menschenrechtsrats

Auf ihrer 80. und 81. Plenarsitzung am 9. Mai 2006 wählte die Generalversammlung gemäß
ihrer Resolution 60/251 vom 15. März 2006 folgende Staaten für eine am 19. Juni 2006 begin-
nende Amtszeit zu Mitgliedern des Menschenrechtsrats9: ALGERIEN, ARGENTINIEN, BAHRAIN,
ECUADOR, FINNLAND, INDIEN, INDONESIEN, MAROKKO, NIEDERLANDE, PHILIPPINEN, POLEN,
SÜDAFRIKA, TSCHECHISCHE REPUBLIK und TUNESIEN für eine einjährige Amtszeit, BRASILIEN,
FRANKREICH, GABUN, GHANA, GUATEMALA, JAPAN, MALI, PAKISTAN, PERU, REPUBLIK KO-
REA, RUMÄNIEN, SAMBIA, SRI LANKA, UKRAINE und VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITAN-
NIEN UND NORDIRLAND für eine zweijährige Amtszeit und ASERBAIDSCHAN, BANGLADESCH,
CHINA, DEUTSCHLAND, DSCHIBUTI, JORDANIEN, KAMERUN, KANADA, KUBA, MALAYSIA,
MAURITIUS, MEXIKO, NIGERIA, RUSSISCHE FÖDERATION, SAUDI ARABIEN, SCHWEIZ, SENEGAL
und URUGUAY für eine dreijährige Amtszeit.

Damit gehören dem Menschenrechtsrat die folgenden siebenundvierzig Mitgliedstaaten an:
ALGERIEN*, ARGENTINIEN*, ASERBAIDSCHAN***, BAHRAIN*, BANGLADESH***, BRASILI-
EN**, CHINA***, DEUTSCHLAND***, DSCHIBUTI***, ECUADOR*, FINNLAND*, FRANK-
REICH**, GABUN**, GHANA**, GUATEMALA**, INDIEN*, INDONESIEN*, JAPAN**, JORDANI-
EN***, KAMERUN***, KANADA***, KUBA***, MALAYSIA***, MALI**, MAROKKO*, MAURI-
TIUS***, MEXIKO***, NIEDERLANDE*, NIGERIA***, PAKISTAN**, PERU**, PHILIPPINEN*, PO-
LEN*, REPUBLIK KOREA**, RUMÄNIEN**, RUSSISCHE FÖDERATION***, SAMBIA***, SAUDI-
ARABIEN***, SCHWEIZ***, SENEGAL***, SRI LANKA**, SÜDAFRIKA*, TSCHECHISCHE REPU-

7 Damit wird der Beschluss 60/411 in Abschnitt A des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sechzigste
Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/411 A.
8 A/60/543/Add.1, Ziff. 4.
9 Im Einklang mit Ziffer 7 der Resolution 60/251 werden die Mitglieder des Menschenrechtsrats für eine Amtszeit
von drei Jahren gewählt, und im Einklang mit Ziffer 14 derselben Resolution werden die Mandate der Mitglieder
gestaffelt; diese Entscheidung wird für die erste Wahl durch das Los getroffen, wobei die ausgewogene geogra-
fische Verteilung zu berücksichtigen ist. Siehe auch Beschluss 60/555 vom 9. Mai 2006.
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BLIK*, TUNESIEN*, UKRAINE**, URUGUAY*** und VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITAN-
NIEN UND NORDIRLAND**.

___________________

*Amtszeit bis 18. Juni 2007.

**Amtszeit bis 18. Juni 2008.

***Amtszeit bis 18. Juni 2009.

60/417. Wahl von sieben Mitgliedern des Organisationsausschusses der Kommission für
Friedenskonsolidierung durch die Generalversammlung

Auf ihrer 82. Plenarsitzung am 16. Mai 2006 wählte die Generalversammlung gemäß ihren
Resolutionen 60/180 vom 20. Dezember 2005 und 60/261 vom 8. Mai 2006 folgende Staaten
für eine am 23. Juni 2006, dem ersten Sitzungstag des Organisationsausschusses der Kommis-
sion für Friedenskonsolidierung, beginnende Amtszeit zu Mitgliedern des Ausschusses10: JA-
MAIKA und KROATIEN für eine einjährige Amtszeit und ÄGYPTEN, BURUNDI, CHILE, EL SAL-
VADOR und FIDSCHI für eine zweijährige Amtszeit.

Gemäß Ziffer 4 a) bis d) der Resolution 60/180 wurden vierundzwanzig Staaten bereits zu
Mitgliedern des Organisationsausschusses der Kommission für Friedenskonsolidierung gewählt
und/oder als solche ausgewählt: CHINA, DÄNEMARK, FRANKREICH, RUSSISCHE FÖDERATION,
VEREINIGTE REPUBLIK TANSANIA, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORD-
IRLAND und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, die vom Sicherheitsrat ausgewählt wurden,
ANGOLA, BELGIEN, BRASILIEN, GUINEA-BISSAU, INDONESIEN, POLEN und SRI LANKA, die vom
Wirtschafts- und Sozialrat gewählt wurden, DEUTSCHLAND, ITALIEN, JAPAN, NIEDERLANDE und
NORWEGEN, die von den zehn größten Zahlern von Pflichtbeiträgen zu den Haushalten der Ver-
einten Nationen und von freiwilligen Beiträgen für die Fonds, Programme und Organisationen
der Vereinten Nationen, einschließlich des ständigen Friedenskonsolidierungsfonds, aus ihrem
eigenen Kreis ausgewählt wurden, und BANGLADESCH, GHANA, INDIEN, NIGERIA und PAKI-
STAN, die von den zehn größten Stellern von Militärpersonal und Zivilpolizei für Missionen der
Vereinten Nationen aus ihrem eigenen Kreis ausgewählt wurden.

Damit gehören der Kommission für Friedenskonsolidierung die folgenden einunddreißig
Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN***, ANGOLA***, BANGLADESCH***, BELGIEN***, BRASILI-
EN***, BURUNDI***, CHILE***, CHINA***, DÄNEMARK*, DEUTSCHLAND***, EL SALVA-
DOR***, FIDSCHI***, FRANKREICH***, GHANA***, GUINEA-BISSAU***, INDIEN***, INDONE-
SIEN***, ITALIEN***, JAMAIKA**, JAPAN***, KROATIEN**, NIEDERLANDE***, NIGERIA***,
NORWEGEN***, PAKISTAN***, POLEN***, RUSSISCHE FÖDERATION***, SRI LANKA***, VER-
EINIGTE REPUBLIK TANSANIA*, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIR-
LAND*** und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA***.

___________________

*Amtszeit bis 31. Dezember 2006 (siehe S/2006/25).

**Amtszeit bis 22. Juni 2007.

***Amtszeit bis 22. Juni 2008.

60/418. Wahl des Präsidenten der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung11

Auf ihrer 89. Plenarsitzung am 8. Juni 2006 wählte die Generalversammlung gemäß Artikel
21 der Charta der Vereinten Nationen und Regel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung12

Frau Haya Rashed AL-KHALIFA (Bahrain) durch Akklamation zur Präsidentin der einundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung.

10 Im Einklang mit Ziffer 4 der Resolution 60/261 werden die Mitglieder des Organisationsausschusses für eine
Amtszeit von zwei Jahren gewählt, die gegebenenfalls verlängert werden kann. Im Einklang mit Ziffer 6 der ge-
nannten Resolution werden die Mandate der Mitglieder gestaffelt; zwei bei der ersten Wahl auszulosende Mit-
glieder aus unterschiedlichen Regionalgruppen werden eine erste Amtszeit von einem Jahr haben.
11 Gemäß Regel 38 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschuss aus dem Prä-
sidenten der Versammlung, den einundzwanzig Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der sechs Hauptausschüs-
se zusammen.
12 Regel 30 wurde mit Resolution 56/509 vom 8. Juli 2002 geändert.
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60/419. Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der einundsechzigsten Tagung der
Generalversammlung11

A

Am 8. Juni 2006 hielten vier der sechs Hauptausschüsse der Generalversammlung gemäß
Regel 99 Buchstabe a13 und Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung Sitzungen ab,
um ihre Vorsitzenden zu wählen.

Auf der 90. Plenarsitzung am 8. Juni 2006 gab der Präsident der Generalversammlung die
Wahl der folgenden Personen zu Vorsitzenden von vier der sechs Hauptausschüsse der einund-
sechzigsten Tagung der Generalversammlung bekannt:

Ausschuss für besondere politische
Fragen und Entkolonialisierung
(Vierter Ausschuss): Herr Madhu Raman ACHARYA (Nepal)

Zweiter Ausschuss: Frau Tiina INTELMANN (Estland)

Dritter Ausschuss: Herr Hamid AL BAYATI (Irak)

Sechster Ausschuss: Herr Juan Manuel GÓMEZ ROBLEDO
(Mexiko)

B

Gemäß Regel 99 Buchstabe a und Regel 103 der Geschäftsordnung der Generalversammlung
wählte der Fünfte Ausschuss am 7. Juli 2006 und der Erste Ausschuss am 18. Juli 2006 seinen
Vorsitzenden.

Auf der 94. Plenarsitzung am 20. Juli 2006 gab der Präsident der Generalversammlung die
Wahl der folgenden Personen zu Vorsitzenden der beiden anderen Hauptausschüsse der einund-
sechzigsten Tagung der Generalversammlung bekannt:

Erster Ausschuss: Frau Mona JUUL (Norwegen)

Fünfter Ausschuss: Herr Youcef YOUSFI (Algerien)

60/420. Wahl der Vizepräsidenten der einundsechzigsten Tagung der Generalversamm-
lung11

Auf ihrer 90. Plenarsitzung am 8. Juni 2006 wählte die Generalversammlung gemäß den Zif-
fern 2 und 3 der Anlage zu ihrer Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 und Regel 30 der
Geschäftsordnung der Versammlung12 die Vertreter der folgenden einundzwanzig Mitgliedstaa-
ten durch Akklamation zu Vizepräsidenten der einundsechzigsten Tagung der Generalversamm-
lung: BHUTAN, CHILE, CHINA, FRANKREICH, GUINEA, HAITI, INDONESIEN, KAMERUN, KOLUM-
BIEN, KROATIEN, KUWAIT, LIBYSCH-ARABISCHE DSCHAMAHIRIJA, LIECHTENSTEIN, NIEDER-
LANDE, NIGERIA, PHILIPPINEN, RUSSISCHE FÖDERATION, SIMBABWE, UGANDA, VEREINIGTES
KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

60/421. Wahl des Exekutivdirektors des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (VN-Habitat)

Auf ihrer 91. Plenarsitzung am 28. Juni 2006 wählte die Generalversammlung auf Vorschlag
des Generalsekretärs14 Frau Anna Kajumulo TIBAIJUKA (Vereinigte Republik Tansania) für eine
am 1. September 2006 beginnende und am 31. August 2010 endende weitere vierjährige Amts-
zeit zur Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen
(VN-Habitat).

13 Regel 99 Buchstabe a wurde mit Resolution 56/509 vom 8. Juli 2002 geändert.
14 A/60/895, Ziff. 3.
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60/422. Verlängerung der Amtszeit der ständigen Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ru-
andischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheits-
gebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Ver-
stöße verantwortlich sind

A

Auf ihrer 91. Plenarsitzung am 28. Juni 2006 beschloss die Generalversammlung, die Emp-
fehlung des Generalsekretärs15 zu billigen, der sich der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1684
(2006) vom 13. Juni 2006 angeschlossen hatte, wonach ungeachtet der Bestimmungen des Ar-
tikels 12 bis des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die
für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheits-
gebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich
sind, die Amtszeit der folgenden ständigen Richter am Internationalen Strafgerichtshof für Ru-
anda bis zum 31. Dezember 2008 verlängert wird:

Herr Charles Michael Dennis BYRON (St. Kitts und Nevis)

Herr Asoka DE SILVA (Sri Lanka)

Herr Sergei Alekseevich EGOROV (Russische Föderation)

Herr Mehmet GÜNEY (Türkei)

Frau Khalida Rachid KHAN (Pakistan)

Herr Erik MØSE (Norwegen)

Frau Arlete RAMAROSON (Madagaskar)

Herr Jai Ram REDDY (Fidschi)

Herr William Hussein SEKULE (Vereinigte Republik Tansania)

Frau Andrésa VAZ (Senegal)

Frau Inés Mónica WEINBERG DE ROCA (Argentinien)

B

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 29. August 2006 beschloss die Generalversammlung, die
Empfehlung des Generalsekretärs16 zu billigen, der sich der Sicherheitsrat in seiner Resolution
1705 (2006) vom 29. August 2006 angeschlossen hatte, wonach Richterin Solomy Balungi
Bossa ungeachtet des Artikels 12 ter des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda
und ungeachtet dessen, dass ihre Amtszeit als Ad-litem-Richterin des Gerichtshofs gemäß Ar-
tikel 12 ter des Statuts am 24. Juni 2007 enden würde, mit Wirkung vom 28. August 2006 er-
mächtigt wird, auch weiterhin als Richterin im Fall Butare tätig zu sein, bis dieser abgeschlossen
ist.

15 Siehe A/60/878-S/2006/349.
16 Siehe A/60/989-S/2006/688.
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B. Sonstige Beschlüsse

1. Beschlüsse ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

60/502. Organisation der sechzigsten Tagung

B17

Auf ihrer 77. Plenarsitzung am 28. April 2006 beschloss die Generalversammlung auf Vor-
schlag ihres Präsidenten18 und ohne damit einen Präzedenzfall zu schaffen, den Administrator
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und Koordinator der Vereinten Nationen
für die internationale Zusammenarbeit zu Gunsten von Tschernobyl sowie die Exekutivdirek-
torin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen einzuladen, auf der am selben Tag abgehal-
tenen Sondergedenksitzung zur Begehung des zwanzigsten Jahrestags der Katastrophe von
Tschernobyl Erklärungen abzugeben.

60/503. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesordnungspunkte

B19

Auf ihrer 70. Plenarsitzung am 6. Februar 2006 beschloss die Generalversammlung, die Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 71 b) "Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer An-
sätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten" innerhalb des Prioritätsbereichs D (Förderung der Menschenrechte) wieder aufzu-
nehmen und ihn außerdem unmittelbar im Plenum zu behandeln, um einen Resolutionsentwurf20

rasch zu prüfen. Die Versammlung kam ferner überein, sofort mit der Behandlung des Punktes
zu beginnen.

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 16. März 2006 beschloss die Generalversammlung, die Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 113 b) "Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschus-
ses" innerhalb des Prioritätsbereichs I (Organisatorische, administrative und sonstige Angele-
genheiten) wieder aufzunehmen, um einen Bericht des Fünften Ausschusses21 rasch zu prüfen.
Die Versammlung kam ferner überein, sofort mit der Behandlung des Punktes zu beginnen. 

Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 13. April 2006 beschloss die Generalversammlung auf Vor-
schlag des Generalsekretärs22, den zusätzlichen Unterpunkt "Wahl von siebenundvierzig Mit-
gliedern des Menschenrechtsrats" als Unterpunkt e) des Tagesordnungspunkts 112 "Wahlen zur
Besetzung frei werdender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen" innerhalb des Prio-
ritätsbereichs I (Organisatorische, administrative und sonstige Angelegenheiten) in die Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung auf Vorschlag des Generalsekre-
tärs23, den zusätzlichen Unterpunkt "Wahl von sieben Mitgliedern des Organisationsausschusses
der Kommission für Friedenskonsolidierung" als Unterpunkt f) des Tagesordnungspunkts 112
"Wahlen zur Besetzung frei werdender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen" inner-
halb des Prioritätsbereichs I (Organisatorische, administrative und sonstige Angelegenheiten)
in die Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu
behandeln.

17 Damit wird der Beschluss 60/502 in Abschnitt B.1 des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/502 A.
18 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Plenary Meetings, 77. Sitzung (A/60/PV.77)
und Korrigendum.
19 Damit wird der Beschluss 60/503 in Abschnitt B.1 des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/503 A.
20 A/60/L.47 und Add.1.
21 A/60/543/Add.1.
22 A/60/236, Ziff. 2.
23 A/60/237, Ziff. 2.
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Auf ihrer 77. Plenarsitzung am 28. April 2006 beschloss die Generalversammlung, die Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 73 c) "Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit
und Koordinierung der Anstrengungen zur Untersuchung, Milderung und Minimierung der Fol-
gen der Katastrophe von Tschernobyl" innerhalb des Prioritätsbereichs E (Wirksame Koordi-
nierung der humanitären Hilfsmaßnahmen) wieder aufzunehmen, um sofort eine Sondergedenk-
sitzung zur Begehung des zwanzigsten Jahrestags der Katastrophe von Tschernobyl abzuhal-
ten24.

Auf ihrer 82. Plenarsitzung am 16. Mai 2006 beschloss die Generalversammlung, den Ta-
gesordnungspunkt 55 a) "Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten ent-
wickelten Länder" innerhalb des Prioritätsbereichs B (Förderung eines nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen) un-
mittelbar im Plenum zu behandeln, um einen Beschlussentwurf 25 rasch zu prüfen. Die
Versammlung kam ferner überein, sofort mit der Behandlung des Unterpunktes a) zu beginnen,
um einen Beschluss zu dem Beschlussentwurf zu fassen.

Auf ihrer 88. Plenarsitzung am 6. Juni 2006 beschloss die Generalversammlung, die Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 54 c) "Internationale Migration und Entwicklung" innerhalb
des Prioritätsbereichs B (Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nach-
haltigen Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen) wieder aufzunehmen, um unmit-
telbar im Plenum einen Bericht des Generalsekretärs26 zu behandeln. Die Versammlung kam fer-
ner überein, sofort mit der Behandlung des Unterpunktes zu beginnen.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung, die Behandlung des Tagesord-
nungspunkts 97 i) "Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Ab-
rüstung" innerhalb des Prioritätsbereichs G (Abrüstung) wieder aufzunehmen, um einen Be-
schlussentwurf 27 rasch zu prüfen. Die Versammlung kam ferner überein, den Unterpunkt un-
mittelbar im Plenum zu behandeln und sofort mit seiner Behandlung zu beginnen.

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung auf Vorschlag des Ge-
neralsekretärs28, in Abweichung von den entsprechenden Bestimmungen der Regel 40 ihrer Ge-
schäftsordnung, den Zusatzgegenstand "Verlängerung der Amtszeit der ständigen Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsan-
gehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind" innerhalb des Prioritäts-
bereichs I (Organisatorische, administrative und sonstige Angelegenheiten) in die Tagesordnung
ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln.

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 29. August 2006 beschloss die Generalversammlung, die Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 161 "Verlängerung der Amtszeit der ständigen Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsan-
gehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind" innerhalb des Prioritäts-
bereichs I (Organisatorische, administrative und sonstige Angelegenheiten) wieder aufzuneh-
men, um ein Ersuchen des Generalsekretärs16 zu prüfen. Die Versammlung kam ferner überein,
sofort mit seiner Behandlung zu beginnen.

24 Abgehalten gemäß Resolution 60/14 der Generalversammlung vom 14. November 2005.
25 A/60/L.54.
26 A/60/871.
27 A/60/L.55.
28 A/60/238.
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60/552. Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olym-
pischen Ideals

Auf ihrer 70. Plenarsitzung am 6. Februar 2006 nahm die Generalversammlung Kenntnis von
dem feierlichen Appell des Präsidenten der Generalversammlung vom 6. Februar 2006 im Zu-
sammenhang mit der Einhaltung der olympischen Waffenruhe29.

60/553. Gerichtsverfahren gegen die Roten Khmer

Auf ihrer 70. Plenarsitzung am 6. Februar 2006 stimmte die Generalversammlung auf Vor-
schlag einer Reihe von Ländern20 der Empfehlung des Generalsekretärs in seinem Bericht über
die Gerichtsverfahren gegen die Roten Khmer30 zu, die internationalen Richter, den internatio-
nalen Ankläger und den internationalen Untersuchungsrichter im Hinblick auf ihr Dienstver-
hältnis als Bedienstete der Vereinten Nationen anzusehen, und billigte zu diesem Zweck die Ge-
währung dieses Status an sie.

60/554. Teilnahme von Vertretern der Zivilgesellschaft an der für den 31. Mai bis 2. Juni
2006 anberaumten Tagung auf hoher Ebene und umfassenden Überprüfung der
Fortschritte bei der Erreichung der in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids
festgelegten Zielvorgaben

Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 27. März 2006 beschloss die Generalversammlung auf Vor-
schlag ihres Präsidenten31, die von dem Präsidenten der Versammlung gemäß Ziffer 8 der Re-
solution 60/224 vom 23. Dezember 2005 erstellte und in Dokument A/60/CRP.2 enthaltene Liste
von Vertretern der Zivilgesellschaft zur Teilnahme an der für den 31. Mai bis 2. Juni 2006 an-
beraumten Tagung auf hoher Ebene und umfassenden Überprüfung der Fortschritte bei der Er-
reichung der in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids festgelegten Zielvorgaben zuzulassen.

60/555. Mitglieder des Menschenrechtsrats: Staffelung der Mandate

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am 9. Mai 2006 billigte die Generalversammlung gemäß Ziffer
14 der Resolution 60/251 vom 15. März 2006 und auf Vorschlag ihres Präsidenten32 die Staffe-
lung der Mandate der Mitglieder des Menschenrechtsrats aus jeder Regionalgruppe entspre-
chend der folgenden Tabelle33:

29 A/60/662.
30 A/60/565.
31 A/60/L.51.
32 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Plenary Meetings, 80. Sitzung (A/60/PV.80)
und Korrigendum.
33 Siehe A/INF/60/6; siehe auch Beschluss 60/416.

Anzahl der Sitze für

Regionalgruppen ein Jahr zwei Jahre drei Jahre Insgesamt

Afrikanische Staaten 4 4 5 13

Asiatische Staaten 4 4 5 13

Osteuropäische Staaten 2 2 2 6

Lateinamerikanische und karibische
Staaten 2 3 3 8

Westeuropäische und sonstige
Staaten 2 2 3 7

Sitze insgesamt 14 15 18 47



IV. Beschlüsse

151

60/556. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten
Länder: Tagung auf hoher Ebene zur umfassenden globalen Halbzeitüberprü-
fung der Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenigsten entwickel-
ten Länder für die Dekade 2001-2010

Auf ihrer 82. Plenarsitzung am 16. Mai 2006, auf Vorschlag ihres Präsidenten25,

a) verwies die Generalversammlung auf ihre Resolution 60/228 vom 23. Dezember 2005,
in der sie beschloss, am 19. und 20. September 2006 in New York eine Tagung auf hoher Ebene
zur umfassenden globalen Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für
die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010 abzuhalten, deren Vorsitz der
Präsident der Generalversammlung führen wird;

b) verwies die Generalversammlung außerdem auf ihre Resolution 57/301 vom 13. März
2003, wonach ihre einundsechzigste ordentliche Tagung am 12. September 2006 eröffnet wer-
den und die Generaldebatte vom 19. bis 29. September 2006 stattfinden soll;

c) beschloss die Generalversammlung stattdessen, die Tagung auf hoher Ebene zur um-
fassenden globalen Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010 unter dem Vorsitz des Präsidenten
der Generalversammlung am 18. September 2006 von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie
am 19. September 2006 von 9 bis 10 Uhr in New York abzuhalten.

60/557. Zusätzliche Redner für die Tagung auf hoher Ebene und umfassende Überprü-
fung der Fortschritte bei der Erreichung der in der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids festgelegten Zielvorgaben

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 30. Mai 2006 beschloss die Generalversammlung auf Vor-
schlag ihres Präsidenten34, unter Hinweis auf ihre Resolution 60/224 vom 23. Dezember 2005
und hinsichtlich der für den 31. Mai bis 2. Juni 2006 anberaumten Tagung auf hoher Ebene und
umfassenden Überprüfung der Fortschritte bei der Erreichung der in der Verpflichtungserklä-
rung zu HIV/Aids festgelegten Zielvorgaben,

a) die folgenden Teilnehmer in ihrer Eigenschaft als Berichterstatter für die Podiumsdis-
kussionen einzuladen, auf der für Donnerstag, den 1. Juni 2006 anberaumten Plenarsitzung eine
Zusammenfassung der Erörterungen vorzulegen:

Herrn Wu Zunyou, Nationales Zentrum für die Eindämmung und Verhütung von Aids und
sexuell übertragbaren Krankheiten (China)

Frau Sigrun Møgedal, HIV/Aids-Botschafterin (Norwegen)

Frau Keesha Effs, nationale Jugendbotschafterin für positive Lebensführung (Jamaika)

Herrn Omolou Falobi, Journalists against AIDS (Nigeria)

Frau Raminta Stuikyte, Direktorin des mittel- und osteuropäischen Netzwerks für Schadens-
begrenzung (Litauen);

b) die folgenden Teilnehmer einzuladen, auf der für Freitag, den 2. Juni 2006 anberaumten
Plenartagung auf hoher Ebene Erklärungen abzugeben:

i) Zur Eröffnung der Tagung:

Dr. Peter Piot, Exekutivdirektor des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für
HIV/Aids

Dr. Richard Feachem, Exekutivdirektor des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tu-
berkulose und Malaria;

ii) im Einklang mit dem Grundsatz des Vorrangs:

Frau Khensani Mavasa, Stellvertretende Vorsitzende der Treatment Action Campaign (Süd-
afrika), akkreditiert über die International Women's Health Coalition (Internationale Koali-
tion für Frauengesundheit), als Vertreterin der Zivilgesellschaft

34 A/60/L.56.
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Herrn William Harvey Roedy, Präsident von MTV Networks International und Vorsitzender
der Global Media AIDS Initiative (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland),
als Vertreter des Privatsektors.

60/558. Organisation der Tagung auf hoher Ebene zur Überprüfung der Fortschritte bei
der Umsetzung der in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids enthaltenen Ver-
pflichtungen: parallele Tagungsteile

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 1. Juni 2006 beschloss die Generalversammlung auf Vor-
schlag ihres Präsidenten35 und ohne damit einen Präzedenzfall zu schaffen, dass die für Freitag,
den 2. Juni 2006 anberaumte Tagung auf hoher Ebene nach den einführenden Erklärungen in
zwei parallelen Teilen fortgesetzt wird, die an getrennten Orten stattfinden, den gleichen Rang
aufweisen, über eine vollständige Konferenzbetreuung verfügen und einen festen Bestandteil der
Tagung bilden werden. Die Tagung auf hoher Ebene wird zur Behandlung des Schlussdoku-
ments und zu den abschließenden Erklärungen wieder an einem Ort zusammentreten.

60/559. Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrü-
stung

Auf ihrer 88. Plenarsitzung am 6. Juni 2006 beschloss die Generalversammlung auf Vor-
schlag Indonesiens27 und unter Hinweis auf ihre Resolution 59/71 vom 3. Dezember 2004 und
ihren Beschluss 60/518 vom 8. Dezember 2005, zu einem späteren Zeitpunkt eine offene Ar-
beitsgruppe einzusetzen, die die Ziele und die Tagesordnung für die vierte Sondertagung der Ge-
neralversammlung über Abrüstung, einschließlich der möglichen Einsetzung eines Vorberei-
tungsausschusses, prüfen soll.

60/563. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedens-
sicherungseinsätze: Bericht der Gruppe der Rechtssachverständigen

Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 8. September 2006 beschloss die Generalversammlung auf
Vorschlag ihres Präsidenten36, die Behandlung des Berichts der Gruppe der Rechtssachverstän-
digen37 bis zu ihrer einundsechzigsten Tagung zurückzustellen, um dem Sechsten Ausschuss auf
derselben Tagung die Möglichkeit einzuräumen, den Bericht zu behandeln, der gemäß den Re-
solutionen 59/300 vom 22. Juni 2005 und 60/263 vom 6. Juni 2006 vorgelegt wurde, in denen
sich die Versammlung den Empfehlungen des Sonderausschusses für Friedenssicherungsein-
sätze in seinen jeweiligen Berichten38 anschloss.

60/564. Die Situation in den besetzten Gebieten Aserbaidschans

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 11. September 2006 beschloss die Generalversammlung auf
Vorschlag des Einbringers des Punktes39, die Behandlung des Punktes "Die Situation in den be-
setzten Gebieten Aserbaidschans" zurückzustellen und ihn in den Entwurf der Tagesordnung ih-
rer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

60/565. Stärkung des Systems der Vereinten Nationen

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 11. September 2006 beschloss die Generalversammlung, die
Behandlung des Punktes "Stärkung des Systems der Vereinten Nationen" zurückzustellen und
ihn in den Entwurf der Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

60/566. Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 11. September 2006 beschloss die Generalversammlung, die
Behandlung des Punktes "Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen" zurückzustel-
len und ihn in den Entwurf der Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

35 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Plenary Meetings, 85. Sitzung (A/60/PV.85)
und Korrigendum.
36 Ebd., Plenary Meetings, 99. Sitzung (A/60/PV.99) und Korrigendum.
37 Siehe A/60/980.
38 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1) und ebd.,
Sixtieth Session, Supplement No. 19 (A/60/19).
39 Ebd., Sixtieth Session, Plenary Meetings, 100. Sitzung (A/60/PV.100) und Korrigendum.
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60/567. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 11. September 2006 beschloss die Generalversammlung, die
Behandlung des Punktes "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor" zu-
rückzustellen und ihn in den Entwurf der Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

60/568. Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder
im Sicherheitsrat und damit zusammenhängende Fragen

Auf ihrer 101. Plenarsitzung am 11. September 2006, unter Hinweis auf ihre früheren ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse, nach Behandlung des Berichts der gemäß ihrer Reso-
lution 48/26 vom 3. Dezember 1993 geschaffenen Offenen Arbeitsgruppe zur Frage der ausge-
wogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu anderen
mit dem Sicherheitsrat zusammenhängenden Fragen über ihre Beratungen während der sech-
zigsten Tagung der Generalversammlung40, eingedenk der am 8. September 2000 von den Staats-
und Regierungschefs verabschiedeten Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen41, in der
sie unter anderem beschlossen, sich verstärkt darum zu bemühen, eine umfassende Reform des
Rates in allen Aspekten herbeizuführen, und unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005 vom 16. September 200542, in dem die Staats- und Regierungschefs ihre Unterstützung für
eine baldige Reform des Rates bekundeten und dem Rat empfahlen, seine Arbeitsmethoden wei-
ter anzupassen,

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht der Arbeitsgruppe über ihre
Tätigkeit während der sechzigsten Tagung der Generalversammlung40;

b) nahm die Generalversammlung mit Dank Kenntnis von der Initiative des Vorsitzenden,
eine aktive Erörterung im Zusammenhang mit der umfassenden Reform des Sicherheitsrats an-
zuregen;

c) legte die Generalversammlung der Arbeitsgruppe eindringlich nahe, sich auch während
der einundsechzigsten Tagung weiterhin darum zu bemühen, bei der Behandlung aller Themen
betreffend die Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder
im Sicherheitsrat und andere mit dem Rat zusammenhängende Fragen Fortschritte zu erzielen;

d) beschloss die Generalversammlung, die Frage der ausgewogenen Vertretung und der
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und andere mit dem Rat zusammenhängende
Fragen während der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandeln;

e) beschloss die Generalversammlung außerdem, dass die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit
unter Berücksichtigung der während der achtundvierzigsten bis sechzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung erzielten Fortschritte, der während der sechzigsten Tagung gesammelten Er-
fahrungen, der auf der einundsechzigsten Tagung geäußerten Auffassungen, der Ziffer 15 des
Berichts40 sowie der Erörterung über den Prozess der Umsetzung des Ergebnisses des Weltgip-
fels 2005 fortsetzen soll;

f) beschloss die Generalversammlung ferner, dass die Arbeitsgruppe der Generalver-
sammlung vor Ende ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht mit etwaigen einvernehmli-
chen Empfehlungen vorlegen soll.

40 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 47 (A/60/47).
41 Siehe Resolution 55/2.
42 Siehe Resolution 60/1.
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2. Beschlüsse auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

60/551. Zur künftigen Behandlung zurückgestellte Fragen

B43

Auf ihrer 79. Plenarsitzung am 8. Mai 2006 beschloss die Generalversammlung auf Emp-
fehlung des Fünften Ausschusses44, die Behandlung der folgenden Tagesordnungspunkte und
der damit zusammenhängenden Dokumente bis zu ihrer einundsechzigsten Tagung zurückzu-
stellen:

Punkt 124
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007

Verstärktes und einheitliches System für das Sicherheitsmanagement der Vereinten Na-
tionen

Bericht des Generalsekretärs über ein verstärktes und einheitliches System für das Sicher-
heitsmanagement der Vereinten Nationen45

Bericht des Generalsekretärs über den Versicherungsschutz des Personals gegen böswillige
Handlungen und über die Ausgaben der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
im Sicherheitsbereich46

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Verwendung und Verwaltung der
Mittel, die von der Generalversammlung in ihren Resolutionen 58/295 und 59/276 über die
Erhöhung der Sicherheit der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen bewilligt wurden, und
Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner diesbezüglichen Stellungnahmen47

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über ein ver-
stärktes und einheitliches System für das Sicherheitsmanagement der Vereinten Nationen so-
wie über den Versicherungsschutz des Personals gegen böswillige Handlungen und über die
Ausgaben der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen im Sicherheitsbereich48

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die globale Prüfung des Sicherheitsma-
nagements im Feld49

Mitteilung des Sekretariats über die Sicherheit der Informations- und Kommunikationstech-
nologien, die kontinuierliche Systemverfügbarkeit und die Datenrettung im Notfall50

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über die Sicher-
heit der Informations- und Kommunikationstechnologien, die kontinuierliche Systemver-
fügbarkeit und die Datenrettung im Notfall51

Bericht des Generalsekretärs über ein verstärktes und einheitliches System für das Sicher-
heitsmanagement der Vereinten Nationen: standardisierte Zugangskontrolle52

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über ein ver-
stärktes und einheitliches System für das Sicherheitsmanagement der Vereinten Nationen:
standardisierte Zugangskontrolle53

43 Damit wird der Beschluss 60/551 in Abschnitt B.6 des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Sech-
zigste Tagung, Beilage 49 (A/60/49), Bd. II, zu Beschluss 60/551 A.
44 A/60/609/Add.2, Ziff. 5.
45 A/60/424.
46 A/60/317 und Corr.1.
47 A/60/291 und Add.1.
48 A/60/7/Add.9. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
49 A/59/702.
50 A/60/677.
51 A/60/7/Add.33. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
52 A/60/695.
53 A/60/7/Add.35. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
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Punkt 128
Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen

Bericht des Beitragsausschusses über seine fünfundsechzigste Tagung (6.-24. Juni 2005)54

Bericht des Generalsekretärs über die ausstehenden Beiträge des ehemaligen Jugoslawien55

Schreiben des Generalsekretärs vom 27. Dezember 2001 an den Präsidenten der General-
versammlung56

Mitteilung des Generalsekretärs über die ausstehenden Beiträge des ehemaligen Jugosla-
wien57

Punkt 131
Gemeinsames System der Vereinten Nationen

Bericht der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 200558

Erklärung des Generalsekretärs über verwaltungsbezogene und finanzielle Auswirkungen
der Beschlüsse und Empfehlungen in dem Bericht der Kommission für den internationalen
öffentlichen Dienst für das Jahr 200559

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über verwal-
tungsbezogene und finanzielle Auswirkungen der Beschlüsse und Empfehlungen im Bericht
der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 200560

Bericht des Generalsekretärs über Regelungen in Bezug auf die Anstellungsverträge61;

Mitteilung des Generalsekretärs über das Netzwerk höherer Führungskräfte62

Bericht der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 200463

Mitteilung des Sekretariats zur Übermittlung des Berichts der Gruppe für die Stärkung des
internationalen öffentlichen Dienstes64

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts der Gruppe für die Stärkung
des internationalen öffentlichen Dienstes65

Punkt 133
Rechtspflege bei den Vereinten Nationen

Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Ombudsperson66

Bericht des Generalsekretärs über die Rechtspflege im Sekretariat: Ergebnisse der Arbeit des
Gemeinsamen Beirats für Beschwerden in den Jahren 2003 und 2004 und Statistiken über
die Erledigung von Fällen und die Tätigkeit der Gruppe von Rechtsbeiständen67

54 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 11 (A/60/11).
55 A/60/140 und Corr.1.
56 A/56/767.
57 A/58/189.
58 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 30 und Korrigendum (A/60/30 und
Corr.1).
59 A/60/421 und Corr.1.
60 A/60/7/Add.3. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
61 A/59/263/Add.1.
62 A/60/209.
63 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 30 (A/59/30), Vol. II.
64 A/59/153.
65 A/59/399.
66 A/60/376.
67 A/60/72 und Corr.1.
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Bericht des Generalsekretärs über die Praxis des Generalsekretärs in Disziplinarfragen und
in Fällen kriminellen Verhaltens (1. Januar 2004 - 30. Juni 2005)68

Bericht des Generalsekretärs über die Rechtspflege im Sekretariat69

Schreiben des Präsidenten der Generalversammlung an den Vorsitzenden des Fünften Aus-
schusses vom 14. Oktober 200570

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über die Rechts-
pflege im Sekretariat71

C

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 7. Juli 2006 beschloss die Generalversammlung auf Emp-
fehlung des Fünften Ausschusses72, die Behandlung der folgenden Tagesordnungspunkte und
der damit zusammenhängenden Dokumente bis zu ihrer einundsechzigsten Tagung zurückzu-
stellen:

Punkt 124
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007

Bericht des Rates der Rechnungsprüfer über den Sanierungsgesamtplan für das am 31. De-
zember 2004 abgelaufene Jahr73

Bericht des Generalsekretärs über Pläne zur Schaffung von drei zusätzlichen Konferenzsälen
und praktikable Möglichkeiten, Tageslicht in die Säle zu lassen74

Bericht des Generalsekretärs über praktikable Möglichkeiten, ausreichende Parkplätze am
Amtssitz der Vereinten Nationen zu gewährleisten75

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts des Rates der Rechnungs-
prüfer über den Sanierungsgesamtplan für den am 31. Dezember 2003 abgelaufenen Zwei-
jahreszeitraum76

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über den Sanierungsgesamtplan für den Zeitraum von August 2003 bis Juli
200477

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über den Sanie-
rungsgesamtplan78

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über den Sanierungsgesamtplan für den Zeit-
raum von August 2004 bis Juli 200579

Punkt 136
Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen

Bericht des Generalsekretärs über die aktualisierte Finanzlage der abgeschlossenen Frie-
denssicherungsmissionen zum 30. Juni 200580

68 A/60/315.
69 A/59/883.
70 A/C.5/60/10.
71 A/60/7/Add.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
72 A/60/609/Add.3, Ziff. 5.
73 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 5 (A/60/5), Vol. V.
74 A/58/556.
75 A/58/712.
76 A/59/161.
77 A/59/420.
78 A/59/556.
79 A/60/288.
80 A/60/437.
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Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über die aktua-
lisierte Finanzlage der abgeschlossenen Friedenssicherungsmissionen81

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Prüfung der auf die Gemeinkosten
des Amtssitzes angewandten Standardkosten82

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die globale Überprüfung der Disziplin
bei den von der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze geleiteten Feldmissionen83

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die umfassende Wirtschaftlichkeitsprü-
fung der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze84

Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die von der Arbeitsgruppe Disziplinar-
untersuchungen durchgeführte Untersuchung von Vorwürfen des Betrugs und der Korrup-
tion am Flughafen von Pristina85

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner Stellungnahmen zum Bericht des
Amtes für interne Aufsichtsdienste über die von der Arbeitsgruppe Disziplinaruntersuchun-
gen durchgeführte Untersuchung von Vorwürfen des Betrugs und der Korruption am Flug-
hafen von Pristina86

Punkt 46
Integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf
damit zusammenhängenden Gebieten

Punkt 118
Reform der Vereinten Nationen: Maßnahmen und Vorschläge

Punkt 120
Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-Gipfels

Punkt 122
Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen

Punkt 124
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007

Punkt 128
Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen

Punkt 129
Personalmanagement

Punkt 136
Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen

Bericht des Generalsekretärs "In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation welt-
weit stärken: detaillierter Bericht über Verfahren im Bereich des Finanzmanagements"87

Bericht des Generalsekretärs "In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation welt-
weit stärken: detaillierter Bericht über die Reform des Beschaffungswesens"88

81 A/60/551.
82 A/60/682.
83 A/60/713.
84 A/60/717.
85 A/60/720 und Corr.1.
86 A/60/720/Add.1.
87 A/60/846/Add.3.
88 A/60/846/Add.5 und Corr.1.
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Bericht des Generalsekretärs "In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation welt-
weit stärken: detaillierter Bericht über die aktualisierte Aufgabenstellung für den Unabhän-
gigen beratenden Ausschuss für Rechnungsprüfung"89

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe über die Politiken der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in
Bezug auf den Einsatz von quelloffener Software in den Sekretariaten90

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner Stellungnahmen und der Stellung-
nahmen des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen zu dem Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die Politiken der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen in Bezug auf den Einsatz von quelloffener
Software in den Sekretariaten91

Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen92.

60/560. Revidierte Voranschläge gemäß Resolution 1660 (2006) des Sicherheitsrats vom
28. Februar 2006 über die Ernennung von Reserverichtern beim Internationalen
Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006 beschloss die Generalversammlung auf Emp-
fehlung des Fünften Ausschusses93 und nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die revidierten Voranschläge gemäß Resolution 1660 (2006) des Sicherheitsrats vom 28. Februar
2006 über die Ernennung von Reserverichtern beim Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht94 sowie des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen95,

a) von dem Bericht des Generalsekretärs94 Kenntnis zu nehmen;

b) den Generalsekretär zu ersuchen, im Rahmen des zweiten Haushaltsvollzugsberichts
für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 über jeglichen zusätzlichen Mittelbedarf auf Grund der
Ernennung der drei Reserverichter Bericht zu erstatten.

60/561. Ausgabeermächtigung für den Zweijahreshaushalt 2006-2007

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006 beschloss die Generalversammlung auf Emp-
fehlung des Fünften Ausschusses96 und nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Ausgabeermächtigung für den Zweijahreshaushalt 2006-200797 und des entsprechenden Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen98, eine Ausgabeer-
mächtigung für den Rest der in Resolution 60/247 A vom 23. Dezember 2005 bewilligten Mittel
zu erteilen.

60/562. Zusätzliche Büroräume in Genf für das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 30. Juni 2006, auf Empfehlung des Fünften Ausschusses99

und nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs "Zusätzliche Büroräume in Genf für das

89 A/60/846/Add.7.
90 A/60/665.
91 A/60/665/Add.1.
92 A/60/870, A/60/903 und A/60/904.
93 A/60/606/Add.1, Ziff. 6.
94 A/60/844.
95 A/60/854.
96 A/60/608/Add.3, Ziff. 8.
97 A/60/889.
98 A/60/7/Add.40. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
99 A/60/608/Add.5, Ziff. 6.
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Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte: revidierte Ansätze für
den Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2006-2007"100 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen101

a) begrüßte die Generalversammlung mit Genugtuung die Absicht der Regierung des
Gaststaates, Finanzmittel zur Erfüllung der anfänglichen Mietverpflichtungen und zur Deckung
der Kosten für die Außensicherung entsprechend den Mindestnormen der operationellen Sicher-
heit für den Amtssitz beizusteuern;

b) ermächtigte die Generalversammlung den Generalsekretär, Verpflichtungen bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 4.975.900 US-Dollar einzugehen, der sich aus dem Betrag von
2.191.500 Dollar in Kapitel 28E (Verwaltung, Genf), dem Betrag von 1.592.800 Dollar in Ka-
pitel 32 (Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten sowie größere Instandhaltungsarbeiten),
dem Betrag von 1.191.600 Dollar in Kapitel 33 (Sicherheit) und dem Betrag von 232.000 Dollar
in Kapitel 35 (Personalabgabe) zusammensetzt, wobei der letztgenannte Betrag gegen einen Be-
trag gleicher Höhe in Einnahmenkapitel 1 (Einnahmen aus der Personalabgabe) des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 aufzurechnen ist.

100 A/60/899.
101 A/60/7/Add.42. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixtieth Ses-
sion, Supplement No. 7A.
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Anhang I

Zuweisung der Tagesordnungspunkte1

1. Die folgenden Punkte, die dem Zweiten Ausschuss zugewiesen worden waren, wurden wäh-
rend der wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung innerhalb des Prioritätsbereichs B (Förde-
rung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung im Ein-
klang mit den Resolutionen der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der Ver-
einten Nationen) auch unmittelbar im Plenum behandelt2:

54. Globalisierung und Interdependenz3:

c) Internationale Migration und Entwicklung

55. Gruppen von Ländern in besonderen Situationen4:

a) Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der.

2. Der folgende Punkt, der dem Dritten Ausschuss zugewiesen worden war, wurde während der
wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung innerhalb des Prioritätsbereichs D (Förderung der
Menschenrechte) auch unmittelbar im Plenum behandelt2:

71. Menschenrechtsfragen5:

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährlei-
stung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

3. Der folgende Punkt, der dem Ersten Ausschuss zugewiesen worden war, wurde während der
wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung innerhalb des Prioritätsbereichs G (Abrüstung)
auch unmittelbar im Plenum behandelt2:

97. Allgemeine und vollständige Abrüstung3:

i) Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung.

4. Der folgende zusätzliche Punkt wurde während der wiederaufgenommenen sechzigsten Ta-
gung der Generalversammlung innerhalb des Prioritätsbereichs I (Organisatorische, administra-
tive und sonstige Angelegenheiten) unmittelbar im Plenum behandelt2:

112. Wahlen zur Besetzung frei gewordener Sitze in den Nebenorganen und andere
Wahlen6:

e) Wahl von siebenundvierzig Mitgliedern des Menschenrechtsrats

f) Wahl von sieben Mitgliedern des Organisationsausschusses der Kommission für
Friedenskonsolidierung.

5. Der folgende Punkt, der dem Fünften Ausschuss zugewiesen worden war, wurde während
der wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung innerhalb des Prioritätsbereichs I (Organisato-
rische, administrative und sonstige Angelegenheiten) auch unmittelbar im Plenum behandelt2:

113. Ernennungen zur Besetzung frei gewordener Sitze in den Nebenorganen und andere Er-
nennungen:

b) Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses.

1 Gemäß Resolution 58/316 vom 1. Juli 2004 werden die Tagesordnungspunkte nach den Prioritäten der Orga-
nisation geordnet.
2 Siehe Beschluss 60/503 B in Abschnitt IV.B dieses Bandes.
3 A/60/252/Add.8.
4 A/60/252/Add.7.
5 A/60/252/Add.5.
6 A/60/252/Add.6.
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6. Der folgende zusätzliche Punkt wurde während der wiederaufgenommenen sechzigsten Ta-
gung innerhalb des Prioritätsbereichs I (Organisatorische, administrative und sonstige Angele-
genheiten) unmittelbar im Plenum behandelt2:

161. Verlängerung der Amtszeit der ständigen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs
zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994
und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöri-
ger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind3.
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Anhang II

Verzeichnis der Resolutionen und Beschlüsse

Resolutionen

Nummer Titel Punkt
 Plenar-
sitzung Datum Seite

60/17 Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Côte
d'Ivoire

Resolution B .............................................................................. 138 92. 30. Juni 2006 49

60/18 Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-
nen in Haiti 

Resolution B .............................................................................. 145 92. 30. Juni 2006 52

60/121 Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten Na-
tionen in der Demokratischen Republik Kongo

Resolution B .............................................................................. 140 92. 30. Juni 2006 56

60/122 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan

Resolution B .............................................................................. 151 92. 30. Juni 2006 59
60/234 Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Be-

richte des Rates der Rechnungsprüfer

Resolution B .............................................................................. 121 92. 30. Juni 2006 63

60/236 Konferenzplanung

Resolution B .............................................................................. 127 79. 8. Mai 2006 64
60/251 Menschenrechtsrat..................................................................... 46 und 120 72. 15. März 2006 3
60/252 Weltgipfel über die Informationsgesellschaft ........................... 49 74. 27. März 2006 6
60/253 Unterstützung der Bemühungen der Regierungen um die För-

derung und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter De-
mokratien durch das System der Vereinten Nationen ............... 10 78. 2. Mai 2006 8

60/254 Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz
der Vereinten Nationen.............................................................. 122 79. 8. Mai 2006 69

60/255 Besondere Fragen im Zusammenhang mit dem Programm-
haushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2006-2007.............. 124 79. 8. Mai 2006 72

60/256 Sanierungsgesamtplan ............................................................... 124 79. 8. Mai 2006 76
60/257 Programmplanung ..................................................................... 125 79. 8. Mai 2006 77
60/258 Gemeinsame Inspektionsgruppe................................................ 130 79. 8. Mai 2006 80
60/259 Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Amtes für

interne Aufsichtsdienste ............................................................ 132 79. 8. Mai 2006 81
60/260 In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation welt-

weit stärken................................................................................ 46
118
120
122
124
128
129
136 79. 8. Mai 2006 82

60/261 Wahl von sieben Mitgliedern des Organisationsausschusses
der Kommission für Friedenskonsolidierung ............................ 112 f) 79. 8. Mai 2006 11

60/262 Politische Erklärung zu HIV/Aids............................................. 45 87. 2. Juni 2006 12
60/263 Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomple-

xes der Friedenssicherungseinsätze........................................... 32 88. 6. Juni 2006 45
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Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen

Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

60/264 Aufnahme der Republik Montenegro in die Vereinten Natio-
nen ............................................................................................. 114 91. 28. Juni 2006 19

60/265 Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des
Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele und der anderen international vereinbarten Entwick-
lungsziele................................................................................... 46 und 120 92. 30. Juni 2006 19

60/266 Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzie-
rung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen:
Querschnittsfragen..................................................................... 136 92. 30. Juni 2006 88

60/267 Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in
Brindisi (Italien) ........................................................................ 136 92. 30. Juni 2006 94

60/268 Friedenssicherungs-Sonderhaushalt .......................................... 136 92. 30. Juni 2006 96

60/269 Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burundi 137 92. 30. Juni 2006 99
60/270 Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in

Zypern ....................................................................................... 139 92. 30. Juni 2006 102
60/271 Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Natio-

nen in Osttimor.......................................................................... 142 92. 30. Juni 2006 105
60/272 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien

und Eritrea ................................................................................. 143 92. 30. Juni 2006 106
60/273 Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen

in Georgien ................................................................................ 144 92. 30. Juni 2006 109
60/274 Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen

für Irak und Kuwait ................................................................... 146 a) 92. 30. Juni 2006 112
60/275 Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten

Nationen im Kosovo.................................................................. 147 92. 30. Juni 2006 113
60/276 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia... 148 92. 30. Juni 2006 116
60/277 Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für

die Truppenentflechtung............................................................ 149 a) 92. 30. Juni 2006 119
60/278 Finanzierung der Interimstruppe der Verteinen Nationen in Li-

banon ......................................................................................... 149 b) 92. 30. Juni 2006 121
60/279 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra

Leone ......................................................................................... 150 92. 30. Juni 2006 125
60/280 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Re-

ferendum in Westsahara ............................................................ 152 92. 30. Juni 2006 127

60/281 Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missionen,
Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalversamm-
lung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte politische Initia-
tiven ........................................................................................... 124 92. 30. Juni 2006 130

60/282 Sanierungsgesamtplan ............................................................... 124 92. 30. Juni 2006 130
60/283 In die Vereinte Nationen investieren – die Organisation welt-

weit stärken: detaillierter Bericht .............................................. 46
118
120
122
124
128
129
136 93. 7. Juli 2006 133

60/284 Verhütung bewaffneter Konflikte ............................................. 12 98. 7. September 2006 28
60/285 Die Situation in den besetzten Gebieten Aserbaidschans ......... 40 98. 7. September 2006 29

60/286 Neubelebung der Generalversammlung .................................... 116 99. 8. September 2006 29
60/287 Der Friedenskonsolidierungsfonds............................................ 46 und 120 99. 8. September 2006 33
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Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen

Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

Beschlüsse

60/288 Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
des Terrorismus ......................................................................... 46 und 120 99. 8. September 2006 33

60/289 Umfassende Überprüfung einer Strategie zur künftigen Besei-
tigung sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs bei
Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen ............... 32 99. 8. September 2006 46

Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

60/402 Wahl von Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht

Beschluss B ............................................................................... 157 76. 13. April 2006 143
60/405 Wahl von zwanzig Mitgliedern des Programm- und Koordinie-

rungsausschusses

Beschluss B ............................................................................... 112 a) 74. 27. März 2006 143
60/409 Wahl des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Ver-

einten Nationen

Beschluss B ............................................................................... 112 c) 73. 16. März 2006 143
60/411 Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses

Beschluss B ............................................................................... 113 b) 73. 16. März 2006 144
60/416 Wahl von siebenundvierzig Mitgliedern des Menschenrechts-

rats ............................................................................................. 112 e) 80.
81.

9. Mai 2006
9. Mai 2006 144

60/417 Wahl von sieben Mitgliedern des Organisationsausschusses
der Kommission für Friedenskonsolidierung durch die Gene-
ralversammlung ......................................................................... 112 f) 82. 16. Mai 2006 145

60/418 Wahl des Präsidenten der einundsechzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung ......................................................................... 4 89. 8. Juni 2006 145

60/419 Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der einundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung

Beschluss A ...............................................................................

Beschluss B ...............................................................................

5

5

90.

94.

8. Juni 2006

20. Juli 2006

146

146
60/420 Wahl der Vizepräsidenten der einundsechzigsten Tagung der

Generalversammlung................................................................. 6 90. 8. Juni 2006 146
60/421 Wahl des Exekutivdirektors des Programms der Vereinten Na-

tionen für menschliche Siedlungen (VN-Habitat)..................... 112 d) 91. 28. Juni 2006 146
60/422 Verlängerung der Amtszeit der ständigen Richter des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Ja-
nuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begange-
nen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich
sind

Beschluss A ...............................................................................

Beschluss B ...............................................................................

161

161

91.

97.

28. Juni 2006

29. August 2006

147

147
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Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen

Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

60/502 Organisation der sechzigsten Tagung

Beschluss B ............................................................................... 7 77.
99.

100.

28. April 2006
8. September 2006
11. September 2006 148

60/503 Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesord-
nungspunkte

Beschluss B ............................................................................... 7 70.
73.
76.
77.
82.
88.
97.

6. Februar 2006
16. März 2006
13. April 2006
28. April 2006
16. Mai 2006
6. Juni 2006

29. August 2006 148
60/551 Zur künftigen Behandlung zurückgestellte Fragen

Beschluss B ...............................................................................

Beschluss C ............................................................................... 

122

122

79.

93.

8. Mai 2006

7. Juli 2006

154

156
60/552 Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des

Sports und des olympischen Ideals ........................................... 48 a) 70. 6. Februar 2006 150
60/553 Gerichtsverfahren gegen die Roten Khmer ............................... 71 b) 70. 6. Februar 2006 150
60/554 Teilnahme von Vertretern der Zivilgesellschaft an der für den

31. Mai bis 2. Juni 2006 anberaumten Tagung auf hoher Ebene
und umfassenden Überprüfung der Fortschritte bei der Errei-
chung der in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids festge-
legten Zielvorgaben................................................................... 45 74. 27. März 2006 150

60/555 Mitglieder des Menschenrechtsrats: Staffelung der Mandate ... 112 e) 80. 9. Mai 2006 150
60/556 Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-

sten entwickelten Länder: Tagung auf hoher Ebene zur umfas-
senden globalen Halbzeitüberprüfung der Durchführung des
Aktionsprogramms für die am wenigsten entwickelten Länder
für die Dekade 2001-2010......................................................... 55 a) 82. 16. Mai 2006 151

60/557 Zusätzliche Redner für die Tagung auf hoher Ebene und um-
fassende Überprüfung der Fortschritte bei der Erreichung der
in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids festgelegten Ziel-
vorgaben .................................................................................... 45 83. 30. Mai 2006 151

60/558 Organisation der Tagung auf hoher Ebene zur Überprüfung der
Fortschritte bei der Umsetzung der in der Verpflichtungserklä-
rung zu HIV/Aids enthaltenen Verpflichtungen: parallele Ta-
gungsteile................................................................................... 45 85. 1. Juni 2006 152

60/559 Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversamm-
lung über Abrüstung.................................................................. 97 i) 88. 6. Juni 2006 152

60/560 Revidierte Voranschläge gemäß Resolution 1660 (2006) des
Sicherheitsrats vom 28. Februar 2006 über die Ernennung von
Reserverichtern beim Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht................................... 135 92. 30. Juni 2006 158

60/561 Ausgabeermächtigung für den Zweijahreshaushalt 2006-2007 124 92. 30. Juni 2006 158
60/562 Zusätzliche Büroräume in Genf für das Amt des Hohen Kom-

missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte................ 124 92. 30. Juni 2006 158
60/563 Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomple-

xes der Friedenssicherungseinsätze: Bericht der Gruppe der
Rechtssachverständigen............................................................. 32 99. 8. September 2006 152

60/564 Die Situation in den besetzten Gebieten Aserbaidschans ......... 40 100. 11. September 2006 152
60/565 Stärkung des Systems der Vereinten Nationen ......................... 119 100. 11. September 2006 152
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

60/566 Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen.............. 126 100. 11. September 2006 152
60/567 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor 141 100. 11. September 2006 153
60/568 Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der

Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und damit zusammen-
hängende Fragen........................................................................ 117 101. 11. September 2006 153
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